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IV 

(Informationen) 

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN 
STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Euro-Wechselkurs ( 1 ) 

11. Dezember 2013 

(2013/C 362/01) 

1 Euro = 

Währung Kurs 

USD US-Dollar 1,3767 

JPY Japanischer Yen 141,22 

DKK Dänische Krone 7,4606 

GBP Pfund Sterling 0,84025 

SEK Schwedische Krone 9,0124 

CHF Schweizer Franken 1,2219 

ISK Isländische Krone 

NOK Norwegische Krone 8,4215 

BGN Bulgarischer Lew 1,9558 

CZK Tschechische Krone 27,434 

HUF Ungarischer Forint 302,25 

LTL Litauischer Litas 3,4528 

LVL Lettischer Lat 0,7031 

PLN Polnischer Zloty 4,1831 

RON Rumänischer Leu 4,4535 

TRY Türkische Lira 2,7999 

Währung Kurs 

AUD Australischer Dollar 1,5123 

CAD Kanadischer Dollar 1,4581 

HKD Hongkong-Dollar 10,6755 

NZD Neuseeländischer Dollar 1,6701 

SGD Singapur-Dollar 1,7217 

KRW Südkoreanischer Won 1 446,71 

ZAR Südafrikanischer Rand 14,2878 

CNY Chinesischer Renminbi Yuan 8,3565 

HRK Kroatische Kuna 7,6415 

IDR Indonesische Rupiah 16 399,75 

MYR Malaysischer Ringgit 4,4249 

PHP Philippinischer Peso 60,780 

RUB Russischer Rubel 45,0812 

THB Thailändischer Baht 44,114 

BRL Brasilianischer Real 3,1997 

MXN Mexikanischer Peso 17,7439 

INR Indische Rupie 84,3990
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( 1 ) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.



RECHNUNGSHOF 
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DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM BETREFFENDE INFORMATIONEN 

EFTA-ÜBERWACHUNGSBEHÖRDE 

LEITLINIEN ZUR ANWENDBARKEIT VON ARTIKEL 53 DES EWR-ABKOMMENS AUF 
VEREINBARUNGEN ÜBER HORIZONTALE ZUSAMMENARBEIT 

(2013/C 362/03) 

A. Diese Bekanntmachung stützt sich auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR- 
Abkommen) und das Abkommen zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungs
behörde und eines Gerichtshofs (Überwachungs- und Gerichtshofabkommen). 

B. Die Europäische Kommission hat die Bekanntmachung „Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale 
Zusammenarbeit“ ( 1 ) veröffentlicht. In diesem rechtlich nicht bindenden Akt werden die Grundsätze 
dargelegt, auf die sich die Europäische Kommission bei der Beurteilung horizontaler Beschränkungen in 
Vereinbarungen gemäß Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
stützt. 

C. Nach Auffassung der EFTA-Überwachungsbehörde sind die Leitlinien der Europäischen Kommission für 
den EWR relevant. In dem Bestreben, im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum gleiche Wettbewerbs
bedingungen aufrechtzuerhalten und eine einheitliche Anwendung der EWR-Wettbewerbsregeln zu 
gewährleisten, hat die EFTA-Überwachungsbehörde in Ausübung ihrer Befugnis nach Artikel 5 Absatz 
2 Buchstabe b des Überwachungs- und Gerichtshofabkommens die vorliegende Bekanntmachung an
genommen. Bei der Anwendung der einschlägigen EWR-Vorschriften auf Einzelfälle wird die Über
wachungsbehörde sich nach den in dieser Bekanntmachung niedergelegten Grundsätzen und Regeln 
richten.
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1. EINLEITUNG 

1.1 Zweck und Anwendungsbereich 

1. Diese Leitlinien enthalten die Grundsätze für die Prüfung 
von Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüssen 
von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abge
stimmten Verhaltensweisen über horizontale Zusammen
arbeit („horizontale Vereinbarungen“) nach Artikel 53 des 
EWR-Abkommens (*) („Artikel 53“). Eine horizontale Zu
sammenarbeit liegt vor, wenn tatsächliche oder potenzielle 
Wettbewerber eine Vereinbarung schließen. Diese Leit
linien gelten auch für horizontale Vereinbarungen zwi
schen Nichtwettbewerbern, also zum Beispiel zwischen 
zwei Unternehmen, die auf demselben Produktmarkt, 
aber verschiedenen räumlichen Märkten tätig sind, ohne 
potenzielle Wettbewerber zu sein. 

2. Horizontale Vereinbarungen können erheblichen wirt
schaftlichen Nutzen bringen, vor allem wenn sie komple
mentäre Tätigkeiten, Fähigkeiten oder Vermögenswerte 
zusammenführen. Horizontale Zusammenarbeit kann ein 
Mittel sein, Risiken zu teilen, Kosten zu sparen, Investitio
nen zu steigern, Know-how zu bündeln, die Produktqua
lität und -vielfalt zu verbessern und Innovation zu be
schleunigen. 

3. Horizontale Vereinbarungen können aber auch zu Wett
bewerbsproblemen führen. Dies ist zum Beispiel der Fall, 
wenn die Parteien vereinbaren, Preise oder Produktions
mengen festzulegen oder Märkte aufzuteilen, oder wenn 
die Zusammenarbeit die Parteien in die Lage versetzt, 
Marktmacht zu behalten, zu erlangen oder auszubauen, 
und sie sich dadurch wahrscheinlich in Bezug auf Preise, 
Produktionsmenge, Innovation oder Produktvielfalt und 
-qualität negativ auf den Markt auswirken wird. 

4. Während die EFTA-Überwachungsbehörde anerkennt, dass 
horizontale Vereinbarungen Nutzen bringen können, 
muss sie doch dafür sorgen, dass der wirksame Wett
bewerb aufrechterhalten bleibt. Artikel 53 ist der recht
liche Rahmen für eine ausgewogene Prüfung, bei der so
wohl die wettbewerbsbeschränkenden als auch die wett
bewerbsfördernden Auswirkungen berücksichtigt werden. 

5. In diesen Leitlinien wird ein analytische Rahmen für die 
üblichsten Formen von horizontalen Vereinbarungen ab
gesteckt; behandelt werden Forschungs- und Entwick
lungsvereinbarungen, Produktionsvereinbarungen ein
schließlich Zuliefer- und Spezialisierungsvereinbarungen, 
Einkaufsvereinbarungen, Vermarktungsvereinbarungen, 
Normenvereinbarungen einschließlich Standardbedingun
gen und Informationsaustausch. Dieser Rahmen stützt 
sich in erster Linie auf rechtliche und wirtschaftliche Kri
terien, anhand deren eine horizontale Vereinbarung und 
das Umfeld, in dem sie geschlossen wird, untersucht wer
den können. Wirtschaftliche Kriterien wie die Marktmacht 
der Parteien und andere Merkmale der Marktstruktur sind 

zentrale Elemente in der Ermittlung der voraussichtlichen 
Auswirkungen einer horizontalen Vereinbarung und damit 
für die Prüfung nach Artikel 53. 

6. Diese Leitlinien gelten für die üblichsten Formen von ho
rizontalen Vereinbarungen ungeachtet des durch sie be
wirkten Integrationsgrads; sie gelten nicht für Vorgänge, 
die einen Zusammenschluss im Sinne von Artikel 3 des in 
Punkt 1 des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen genann
ten Rechtsakt (Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates 
vom 20. Januar 2004 ( 2 )) über die Kontrolle von Unter
nehmenszusammenschlüssen („Fusionskontrollverord
nung“) darstellen, wie zum Beispiel ein Gemeinschafts
unternehmen, das auf Dauer alle Funktionen einer selbst
ständigen wirtschaftlichen Einheit erfüllt („Vollfunktions
gemeinschaftsunternehmen“) ( 3 ). 

7. Horizontale Zusammenarbeit kann in unterschiedlichen 
Arten und Formen vorkommen — angesichts einer sol
chen Vielfalt und der jeweiligen Marktbedingungen kann 
in diesen Leitlinien nicht auf jedes mögliche Szenario ein
gegangen werden. Dennoch werden diese Leitlinien Unter
nehmen als Hilfestellung dienen, wenn sie ihre jeweiligen 
horizontalen Vereinbarungen auf Vereinbarkeit mit Arti
kel 53 prüfen. Die in den Leitlinien aufgeführten Kriterien 
sind jedoch nicht als „Checkliste“ zu verstehen, die syste
matisch in jedem Fall anwendbar ist. Vielmehr muss jeder 
Fall anhand des jeweiligen Sachverhalts geprüft werden, 
was eine flexible Anwendung dieser Leitlinien erforderlich 
macht. 

8. Die in diesen Leitlinien dargelegten Kriterien gelten für 
horizontale Vereinbarungen für Waren und Dienstleistun
gen (nachstehend gemeinsam „Produkte“ genannt). Diese 
Leitlinien ergänzen den in Punkt 8 des Anhangs XIV zum 
EWR-Abkommen genannten Rechtsakt (Verordnung (EG) 
Nr. 1217 der Kommission vom 14. Dezember 2010 ( 4 )) 
über die Anwendung von Artikel 53 Absatz 3 des EWR- 
Abkommens auf Gruppen von Vereinbarungen über For
schung und Entwicklung („FuE Gruppenfreistellungsver
ordnung“) und den in Punkt 6 des Anhangs XIV zum 
EWR-Abkommen genannten Rechtsakt (Verordnung (EG) 
Nr. 1218 der Kommission vom 14. Dezember 2010 ( 5 )) 
über die Anwendung von Artikel 53 Absatz 3 des EWR- 
Abkommens auf Gruppen von Spezialisierungsverein
barungen („Gruppenfreistellung für Spezialisierungsverein
barungen“). 

9. Obwohl in diesen Leitlinien auf Kartelle Bezug genommen 
wird, sind sie nicht als Orientierungshilfe dafür gedacht, 
was nach der Beschlusspraxis der Kommission und der 
EFTA-Überwachungsbehörde und nach Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union und des EFTA- 
Gerichtshofs ein Kartell darstellt und was nicht. 

10. Der Begriff „Wettbewerber“ bezeichnet in diesen Leitlinien 
sowohl tatsächliche als auch potentielle Wettbewerber. 
Zwei Unternehmen gelten als tatsächliche Wettbewerber, 
wenn sie auf demselben relevanten Markt tätig sind. Ein
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Unternehmen gilt als potenzieller Wettbewerber eines an
deren Unternehmens, wenn wahrscheinlich ist, dass es 
ohne die Vereinbarung im Falle eines geringen aber an
haltenden Anstiegs der relativen Preise innerhalb kurzer 
Zeit ( 6 ) die zusätzlichen Investitionen tätigen oder sons
tigen Umstellungskosten auf sich nehmen würde, die er
forderlich wären, um in den relevanten Markt einzutreten, 
auf dem das andere Unternehmen tätig ist. Diese Prüfung 
muss auf einer realistischen Grundlage erfolgen, die rein 
theoretische Möglichkeit eines Marktzutritts reicht nicht 
aus (siehe Bekanntmachung der Kommission über die De
finition des relevanten Marktes im Sinne des Wett
bewerbsrechts der Gemeinschaft) ( 7 ) („Bekanntmachung 
über die Marktabgrenzung“). 

11. Unternehmen, die Teil ein und desselben „Unternehmens“ 
im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 sind, werden in diesen 
Leitlinien nicht als Wettbewerber angesehen. Artikel 53 
gilt nur für Vereinbarungen zwischen unabhängigen Un
ternehmen. Übt ein Unternehmen bestimmenden Einfluss 
auf ein anderes Unternehmen aus, so bilden beide eine 
einzige wirtschaftliche Einheit und sind folglich Teil des
selben Unternehmens ( 8 ). Dasselbe gilt für Schwesterunter
nehmen, d. h. Unternehmen, über die dieselbe Mutterge
sellschaft bestimmenden Einfluss ausübt. Sie werden folg
lich nicht als Wettbewerber angesehen, selbst wenn beide 
auf demselben relevanten sachlichen und räumlichen 
Markt tätig sind. 

12. Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die auf unter
schiedlichen Ebenen der Produktions- oder Vertriebskette 
tätig sind, d. h. vertikale Vereinbarungen, werden grund
sätzlich in den in Punkt 2 des Anhangs XIV zum EWR- 
Abkommen genannten Rechtsakt (Verordnung (EU) Nr. 
330/2010 der Kommission vom 20. April 2010 ( 9 )) 
über die Anwendung von Artikel 53 Absatz 3 des 
EWR-Abkommens auf Gruppen von vertikalen Verein
barungen und abgestimmten Verhaltensweisen („Gruppen
freistellungsverordnung über vertikale Beschränkungen“) 
und den Leitlinien für vertikale Beschränkungen ( 10 ) be
handelt. Vertikale Vereinbarungen zwischen Wettbewer
bern, zum Beispiel Vertriebsvereinbarungen, können je
doch ähnliche Auswirkungen auf den Markt haben und 
ähnliche Wettbewerbsprobleme aufwerfen wie horizontale 
Vereinbarungen. Sie fallen deshalb unter diese Leitlini
en ( 11 ). Sollte es notwendig sein, solche Vereinbarungen 
auch nach der Gruppenfreistellungsverordnung über ver
tikale Beschränkungen und den Leitlinien für vertikale 
Vereinbarungen zu prüfen, wird dies im jeweiligen Kapitel 
dieser Leitlinien ausdrücklich festgelegt. Andernfalls sind 
nur diese Leitlinien auf vertikale Vereinbarungen zwischen 
Wettbewerbern anwendbar. 

13. Horizontale Vereinbarungen können verschiedene Stufen 
der Zusammenarbeit betreffen, so zum Beispiel Forschung 
und Entwicklung („FuE“) und die Produktion und/oder die 
Vermarktung von Ergebnissen. Auch solche Vereinbarun
gen fallen in der Regel unter diese Leitlinien. Wenn diese 
Leitlinien zur Prüfung einer solchen integrierten Zusam
menarbeit herangezogen werden, sind in der Regel alle 

Kapitel zu den verschiedenen Aspekten der Zusammen
arbeit für die Prüfung relevant. Wird in den einschlägigen 
Kapiteln dieser Leitlinien jedoch differenziert, zum Beispiel 
bei geschützten Bereichen („Safe Harbours“) oder bei der 
Frage, ob bei einem bestimmten Verhalten normalerweise 
von einer bezweckten oder bewirkten Wettbewerbs
beschränkung ausgegangen wird, so ist für die gesamte 
Zusammenarbeit der Teil des Kapitels heranzuziehen, der 
den eigentlichen Schwerpunkt der integrierten Zusam
menarbeit behandelt ( 12 ). 

14. Zwei Faktoren sind besonders wichtig, wenn der Schwer
punkt einer integrierten Zusammenarbeit bestimmt wer
den soll: erstens der Ausgangspunkt der Zusammenarbeit 
und zweitens der Grad der Integration der verschiedenen 
miteinander kombinierten Funktionen. Der Schwerpunkt 
einer horizontalen Vereinbarung, die sowohl eine gemein
same FuE als auch die gemeinsame Erstellung von Ergeb
nissen umfasst, wäre somit normalerweise die gemeinsame 
FuE, da es zu der gemeinsamen Produktion nur dann 
kommt, wenn die gemeinsame FuE erfolgreich verläuft. 
Dies setzt voraus, dass die Ergebnisse der gemeinsamen 
FuE für die spätere gemeinsame Produktion maßgeblich 
sind. Der Schwerpunkt wäre ein anderer, wenn sich die 
Parteien ohnehin, d. h. unabhängig von der gemeinsamen 
FuE, an einer gemeinsamen Produktion beteiligt hätten 
oder wenn die Vereinbarung zwar eine vollständige Inte
gration im Bereich der Produktion, aber nur eine Teilin
tegration einiger FuE-Tätigkeiten vorsähe. In diesem Fall 
wäre die gemeinsame Produktion der Schwerpunkt der 
Zusammenarbeit. 

15. Artikel 53 gilt nur für horizontale Vereinbarungen, die 
den Handel zwischen den Vertragsparteien beeinträchtigen 
können. Den in diesen Leitlinien ausgeführten Grundsät
zen über die Anwendbarkeit von Artikel 53 liegt deshalb 
die Annahme zugrunde, dass der Handel zwischen Ver
tragsparteien durch eine horizontale Vereinbarung erheb
lich beeinträchtigt werden kann. 

16. Die in diesen Leitlinien erläuterte Prüfung nach Artikel 53 
erfolgt unbeschadet einer etwaigen parallelen Anwendung 
des Artikels 54 auf horizontale Vereinbarungen ( 13 ). 

17. Diese Leitlinien lassen die Rechtsprechung des Gerichts
hofs der Europäischen Union oder des EFTA-Gerichtshofs 
zur Anwendung von Artikel 53 des EWR-Abkommens 
auf horizontale Vereinbarungen unberührt. 

18. Diese Leitlinien ersetzen die Leitlinien der EFTA-Über
wachungsbehörde zur Anwendbarkeit von Artikel 53 
des EWR-Abkommens auf Vereinbarungen über horizon
tale Zusammenarbeit ( 14 ) von 2002 und gelten nicht, 
wenn wie im Falle bestimmter Vereinbarungen in den 
Bereichen Verkehr ( 15 ) und Versicherungen ( 16 ) sektorspe
zifische Regeln ( 17 ) anwendbar sind.
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19. Die Leitlinien der EFTA-Überwachungsbehörde zur An
wendung von Artikel 53 Absatz 3 des EWR-Abkom
mens ( 18 ) („Allgemeine Leitlinien“) enthalten allgemeine Er
läuterungen zur Auslegung von Artikel 53. Die vorliegen
den Leitlinien sind deshalb in Verbindung mit den All
gemeinen Leitlinien zu lesen. 

1.2 Allgemeine Grundsätze für die Prüfung nach Ar
tikel 53 

20. Die Prüfung nach Artikel 53 erfolgt in zwei Schritten. Im 
ersten Schritt wird nach Artikel 53 Absatz 1 geprüft, ob 
eine Vereinbarung zwischen Unternehmen, die geeignet 
ist, den Handel zwischen Vertragsparteien zu beeinträch
tigen, einen wettbewerbswidrigen Zweck verfolgt oder tat
sächliche bzw. potenzielle ( 19 ) wettbewerbsbeschränkende 
Auswirkungen hat. Nach Artikel 53 Absatz 3 werden 
dann in einem zweiten Schritt, der nur erfolgt, wenn fest
gestellt wurde, dass eine Vereinbarung im Sinne von Ar
tikel 53 Absatz 1 wettbewerbsbeschränkend ist, die wett
bewerbsfördernden Auswirkungen dieser Vereinbarung er
mittelt, die zudem darauf geprüft werden, ob sie gegebe
nenfalls die wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen 
überwiegen ( 20 ). Diese Abwägungsprüfung erfolgt aus
schließlich in dem von Artikel 53 Absatz 3 gesteckten 
Rahmen ( 21 ). Wenn die wettbewerbsfördernden Auswir
kungen die wettbewerbsbeschränkenden nicht überwiegen, 
ist die betreffende Vereinbarung nach Artikel 53 Absatz 2 
automatisch nichtig. 

21. Die Prüfung horizontaler Vereinbarungen und die Prüfung 
horizontaler Zusammenschlüsse haben bei der Prüfung 
der potenziellen wettbewerbsbeschränkenden Auswirkun
gen gewisse Gemeinsamkeiten, insbesondere wenn es um 
Gemeinschaftsunternehmen geht. Häufig ist die Tren
nungslinie zwischen Vollfunktionsgemeinschaftsunterneh
men, die unter die Fusionskontrollverordnung fallen, und 
Nichtvollfunktionsgemeinschaftsunternehmen, die nach 
Artikel 53 geprüft werden, haarfein. Deshalb können 
ihre Auswirkungen recht ähnlich sein. 

22. In bestimmten Fällen werden Unternehmen von staatli
cher Seite ermutigt, horizontale Vereinbarungen zu schlie
ßen, um im Wege der Selbstregulierung ein staatspoliti
sches Ziel zu erreichen. Jedoch bleiben diese Unternehmen 
weiterhin Artikel 53 unterworfen, wenn ein nationales 
Gesetz sich darauf beschränkt, selbständige wettbewerbs
widrige Verhaltensweisen der Unternehmen zu veranlassen 
oder zu erleichtern ( 22 ). Mit anderen Worten: Der Um
stand, dass Behörden eine horizontale Vereinbarung gut
heißen, bedeutet nicht, dass sie nach Artikel 53 zulässig 
ist ( 23 ). Nur wenn den Unternehmen ein wettbewerbswid
riges Verhalten durch nationale Rechtsvorschriften vor
geschrieben wird oder diese einen rechtlichen Rahmen 
bilden, der selbst jede Möglichkeit für ein Wettbewerbs
verhalten seitens der Parteien ausschließt ist Artikel 53 
nicht anwendbar ( 24 ). In einem solchen Fall findet nämlich 
die Wettbewerbsbeschränkung nicht, wie diese Vorschrif
ten voraussetzen, ihre Ursache in selbständigen Verhal
tensweisen der Unternehmen und diese sind vor jeglichen 
Konsequenzen eines Verstoßes gegen den genannten Ar
tikel geschützt ( 25 ). Jeder Fall muss nach Faktenlage und 
anhand der in den vorliegenden Leitlinien dargelegten 
Grundsätze geprüft werden. 

1.2.1 Artikel 53 Absatz 1 

23. Artikel 53 Absatz 1 verbietet alle Vereinbarungen, die eine 
Wettbewerbsbeschränkung ( 26 ) bezwecken oder bewirken. 

i) Bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen 

24. Eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung liegt vor, wenn 
die Beschränkung ihrem Wesen nach geeignet ist, den 
Wettbewerb im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 zu be
schränken ( 27 ). Sobald der wettbewerbswidrige Zweck ei
ner Vereinbarung festgestellt worden ist, müssen deren 
tatsächliche oder potenzielle Auswirkungen auf den Markt 
nicht mehr geprüft werden ( 28 ). 

25. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu
ropäischen Union ist bei der Prüfung des wettbewerbswid
rigen Zwecks einer Vereinbarung insbesondere auf deren 
Inhalt und die mit ihr verfolgten Ziele sowie auf den 
rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang, in dem 
sie steht, abzustellen. Ferner kann die EFTA-Über
wachungsbehörde die Absicht der Parteien in ihrer Prü
fung berücksichtigen, selbst wenn dieser Aspekt für die 
Entscheidung, ob eine Vereinbarung einen wettbewerbs
widrigen Zweck verfolgt, nicht ausschlaggebend ist ( 29 ). 
Weitere Erläuterungen zum Begriff der bezweckten Wett
bewerbsbeschränkung befinden sich in den Allgemeinen 
Leitlinien. 

ii) Wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen 

26. Wenn eine horizontale Vereinbarung keine Wettbewerbs
beschränkung bezweckt, ist zu prüfen, ob sie spürbare 
wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen hat. Dabei 
sind die tatsächlichen wie auch die potenziellen Auswir
kungen zu berücksichtigen. Es muss also zumindest wahr
scheinlich sein, dass eine Vereinbarung wettbewerbs
beschränkende Auswirkungen hat. 

27. Eine Vereinbarung hat dann wettbewerbsbeschränkende 
Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1, wenn 
sie eine tatsächliche oder wahrscheinliche spürbare nega
tive Auswirkung auf mindestens einen Wettbewerbspara
meter des Marktes (zum Beispiel Preis, Produktionsmenge, 
Produktqualität, Produktvielfalt, Innovation) hat. Verein
barungen können solche Auswirkungen haben, wenn sie 
den Wettbewerb zwischen den Parteien der Vereinbarung 
oder zwischen einer der Parteien und Dritten spürbar ver
ringern. Die Vereinbarung muss die Parteien — entweder 
durch in der Vereinbarung festgelegte Pflichten, die das 
Marktverhalten von mindestens einer Partei regeln, oder 
durch Einflussnahme auf das Marktverhalten mindestens 
einer Partei durch Veränderung ihrer Anreize — in ihrer 
Entscheidungsfreiheit einschränken ( 30 ). 

28. Wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen auf dem rele
vanten Markt sind dann wahrscheinlich, wenn in hinrei
chendem Maße davon auszugehen ist, dass die Parteien 
aufgrund der Vereinbarung in der Lage wären, gewinn
bringend den Preis zu erhöhen oder Produktionsmenge,
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Produktqualität, Produktvielfalt oder Innovation zu redu
zieren. Dies wird von mehreren Faktoren abhängen, so 
zum Beispiel von Art und Inhalt der Vereinbarung, inwie
weit die Parteien einzeln oder gemeinsam einen gewissen 
Grad an Marktmacht haben oder erlangen und die Ver
einbarung zur Begründung, Erhaltung oder Stärkung die
ser Marktmacht beiträgt oder es den Parteien ermöglicht, 
ihre Marktmacht auszunutzen. 

29. Ob eine horizontale Vereinbarung wettbewerbsbeschrän
kende Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 
hat, ist vor dem Hintergrund des tatsächlichen rechtlichen 
und wirtschaftlichen Umfelds zu prüfen, in dem der Wett
bewerb ohne die Vereinbarung und sämtliche damit mut
maßlich verbundenen Beschränkungen stattfindet, d. h. 
ohne die zum Zeitpunkt der Prüfung bestehende Verein
barung (falls diese bereits umgesetzt wird) bzw. ohne die 
geplante Vereinbarung (wenn sie noch nicht umgesetzt 
ist). Zum Nachweis tatsächlicher oder potenzieller wett
bewerbsbeschränkender Auswirkungen muss also der 
Wettbewerb zwischen den Parteien und der Wettbewerb 
seitens Dritter berücksichtigt werden, insbesondere der 
tatsächliche oder potenzielle Wettbewerb, der ohne die 
Vereinbarung stattgefunden hätte. Nicht berücksichtigt 
werden bei diesem Vergleich etwaige durch die Verein
barung erzeugte potenzielle Effizienzgewinne, da diese 
nur bei der Prüfung nach Artikel 53 Absatz 3 untersucht 
werden. 

30. Folglich werden horizontale Vereinbarungen zwischen 
Wettbewerbern, die das Projekt oder die Tätigkeit, das/die 
Gegenstand der Vereinbarung ist, nach objektiven Krite
rien nicht unabhängig voneinander durchführen könnten 
(zum Beispiel aufgrund begrenzter technischer Möglich
keiten der Parteien), normalerweise keine wettbewerbs
beschränkenden Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 
Absatz 1 haben, es sei denn, die Parteien hätten das Pro
jekt mit weniger spürbaren Wettbewerbsbeschränkungen 
durchführen können ( 31 ). 

31. Allgemeine Erläuterungen zum Begriff der bewirkten 
Wettbewerbsbeschränkung befinden sich in den Allgemei
nen Leitlinien. Die vorliegenden Leitlinien enthalten wei
tere Ausführungen zur wettbewerbsrechtlichen Prüfung 
horizontaler Vereinbarungen. 

A r t u n d I n h a l t d e r V e r e i n b a r u n g 

32. Art und Inhalt einer Vereinbarung ergeben sich unter an
derem aus dem Gebiet und Zweck der Zusammenarbeit, 
der Wettbewerbsbeziehung zwischen den Parteien und 
dem Umfang, in dem sie ihre Tätigkeiten zusammenlegen. 
Diese Faktoren bestimmen, in welcher Hinsicht eine hori
zontale Vereinbarung wettbewerbsrechtlich bedenklich 
sein könnte. 

33. Horizontale Vereinbarungen können den Wettbewerb in 
unterschiedlicher Weise beschränken. Die Vereinbarung 
kann 

— exklusiv sein, weil sie die Möglichkeiten der Parteien 
einschränkt, als unabhängige Wirtschaftsbeteiligte oder 
als Partei bei konkurrierenden Vereinbarungen mit
einander oder mit Dritten zu konkurrieren; 

— die Parteien verpflichten, Vermögenswerte in einem 
solchen Umfang einzubringen, dass ihre Entschei
dungsfreiheit spürbar beeinträchtigt wird, oder 

— die finanziellen Interessen der Parteien in einer Weise 
berühren, dass ihre Entscheidungsfreiheit spürbar be
einträchtigt wird. Sowohl die Finanzbeteiligungen im 
Rahmen der Vereinbarung als auch die Finanzbetei
ligungen an anderen Parteien der Vereinbarung sind 
für die Prüfung von Belang. 

34. Eine mögliche Folge solcher Vereinbarungen ist, dass der 
Wettbewerb zwischen den Parteien der Vereinbarung zu
rückgeht. Die Wettbewerber können sich zudem die Tat
sache, dass der Wettbewerbsdruck aufgrund der Verein
barung abnimmt, zunutze machen und möglicherweise 
gewinnbringend ihre Preise erhöhen. Der Rückgang dieses 
Wettbewerbsdrucks kann zu Preissteigerungen auf dem 
relevanten Markt führen. Für die wettbewerbsrechtliche 
Würdigung der Vereinbarung ist es wichtig, ob die Par
teien der Vereinbarung hohe Marktanteile haben, ob sie in 
engem Wettbewerb stehen, ob die Möglichkeiten der Kun
den, den Anbieter zu wechseln, begrenzt sind, wie hoch 
die Wahrscheinlichkeit ist, dass Wettbewerber ihr Angebot 
erhöhen, sollten die Preise steigen, und ob eine der Par
teien der Vereinbarung ein wichtiger Wettbewerber ist. 

35. Eine horizontale Vereinbarung kann auch 

— zur Offenlegung strategischer Informationen führen 
und damit die Wahrscheinlichkeit einer Koordinierung 
zwischen den Parteien innerhalb oder außerhalb des 
Bereichs der Zusammenarbeit erhöhen und/oder 

— zu einer erhebliche Angleichung der Kosten (d. h. des 
Anteils der für alle Parteien anfallenden variablen Kos
ten) führen, so dass die Beteiligten die Marktpreise und 
ihre Produktion einfacher koordinieren können. 

36. Eine erhebliche Angleichung der Kosten die durch eine 
horizontale Vereinbarung herbeigeführt wird, kann den 
Parteien nur erlauben die Marktpreise und ihre Produktion 
einfacher zu koordinieren wenn sie eine entsprechende 
Marktmacht haben und bestimmte für diese Koordinie
rung förderliche Marktmerkmale vorliegen, wenn auf 
den Bereich der Zusammenarbeit ein hoher Anteil der 
variablen Kosten der Beteiligten in einem bestimmten 
Markt entfallen und wenn die Parteien ihre Tätigkeiten 
in dem Bereich der Zusammenarbeit in einem erheblichen 
Umfang zusammenlegen. Dies wäre zum Beispiel der Fall, 
wenn sie ein wichtiges Zwischenprodukt gemeinsam her
stellen oder einkaufen oder einen Großteil ihres Gesamt
outputs eines Endprodukts gemeinsam herstellen oder ver
treiben. 

37. Eine horizontale Vereinbarung kann also die Entschei
dungsfreiheit der Parteien einschränken und folglich die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie ihr Verhalten koor
dinieren, um ein Kollusionsergebnis zu erzielen; sie kann 
aber auch Parteien n, die sich schon vorher untereinander 
abstimmten, die Koordinierung erleichtern und Stabilität 
und Wirksamkeit der Koordinierung erhöhen, indem sie 
die Koordinierung entweder festigt oder es den Parteien 
ermöglicht, noch höhere Preise zu verlangen.
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38. Einige horizontale Vereinbarungen, z. B. Produktionsver
einbarungen oder Normenvereinbarungen, können auch 
Anlass zu Bedenken wegen möglicher wettbewerbswid
riger Marktverschließung gegenüber Wettbewerbern ge
ben. 

M a r k t m a c h t u n d a n d e r e M a r k t e i g e n 
s c h a f t e n 

39. Marktmacht ist die Fähigkeit, die Preise über einen gewis
sen Zeitraum hinweg gewinnbringend oberhalb des Wett
bewerbsniveaus oder die Produktionsmenge, Produktqua
lität, Produktvielfalt bzw. Innovation für einen gewissen 
Zeitraum gewinnbringend unterhalb des Wettbewerbs
niveaus zu halten. 

40. Auf Märkten mit Fixkosten müssen die Unternehmen ihre 
Preise oberhalb der variablen Produktionskosten festset
zen, um eine wettbewerbsfähige Investitionsrendite zu er
zielen. Die Tatsache an sich, dass Unternehmen ihre Preise 
oberhalb der variablen Kosten festsetzen, ist daher noch 
kein Hinweis darauf, dass der Wettbewerb auf dem jewei
ligen Markt nicht gut funktioniert und Unternehmen über 
genügend Marktmacht verfügen, um die Preise oberhalb 
des Wettbewerbsniveaus festzusetzen. Marktmacht im 
Rahmen von Artikel 53 Absatz 1 liegt dann vor, wenn 
der Wettbewerbsdruck nicht ausreicht, um Preise, Produk
tionsmenge, Produktqualität und -vielfalt sowie Innovation 
auf Wettbewerbsniveau zu halten. 

41. Die Begründung, Erhaltung oder Stärkung von Markt
macht kann aus überragenden Fertigkeiten, Weitblick 
oder Innovation erwachsen. Sie kann auch die Folge re
duzierten Wettbewerbs zwischen den Parteien untereinan
der oder zwischen einer der Parteien und Dritten sein, 
zum Beispiel weil die Vereinbarung zu einer wettbewerbs
widrigen Marktverschließung gegenüber Wettbewerbern 
führt, weil die Kosten der Wettbewerber erhöht und damit 
ihre Möglichkeiten begrenzt werden, mit den Vertragspar
teien wirksam in den Wettbewerb zu treten. 

42. Marktmacht ist ein graduelles Phänomen. Das Maß an 
Marktmacht, ab dem Vereinbarungen, die eine Wett
bewerbsbeschränkung bewirken, gegen Artikel 53 Absatz 
1 verstoßen, ist geringer als das — beträchtliche — Maß 
an Marktmacht, ab dem eine beherrschende Stellung im 
Sinne von Artikel 54 festgestellt werden kann. 

43. Ausgangspunkt für die Untersuchung der Marktmacht ist 
die Stellung der Parteien in den von der Zusammenarbeit 
betroffenen Märkten. Hierzu müssen die relevanten 
Märkte anhand der in der Bekanntmachung der EFTA- 
Überwachungsbehörde über die Definition des relevanten 
Marktes verwendeten Methode abgegrenzt werden. Für 
bestimmte Arten von Märkten (zum Beispiel Einkaufs- 
oder Technologiemärkte) enthalten diese Leitlinien zusätz
liche Regeln. 

44. Ist der gemeinsame Marktanteil der Parteien niedrig, ist es 
unwahrscheinlich, dass die horizontale Vereinbarung wett
bewerbsbeschränkende Auswirkungen im Sinne von Arti
kel 53 Absatz 1 haben wird, und ist eine weitere Unter
suchung in der Regel nicht erforderlich. Wann ein „ge
meinsamer Marktanteil“ als „niedrig“ anzusehen ist, richtet 
sich nach der Art der untersuchten Vereinbarung; die je
weils anzuwendenden Schwellen sind den jeweiligen Ka
piteln dieser Leitlinien und generell der Bekanntmachung 
der EFTA-Überwachungsbehörde über Vereinbarungen 
von geringer Bedeutung, die den Wettbewerb gemäß Ar
tikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens nicht spürbar 
beschränken ( 32 ) („De-Minimis-Bekanntmachung“) zu ent
nehmen. Wenn eine von nur zwei Parteien einen unbe
deutenden Marktanteil hält und nicht über bedeutende 
Ressourcen verfügt, dann ist in der Regel auch ein hoher 
gemeinsamer Marktanteil nicht als Anzeichen für eine 
wettbewerbsbeschränkende Wirkung am Markt zu wer
ten ( 33 ). Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher horizon
taler Vereinbarungen und der von ihnen je nach Markt
verhältnissen verursachten Wirkungen ist es nicht mög
lich, eine allgemein verbindliche Marktanteilsschwelle zu 
nennen, oberhalb derer davon ausgegangen werden kann, 
dass die Marktmacht ausreicht, um wettbewerbsbeschrän
kende Auswirkungen zu verursachen. 

45. Je nach Marktstellung der Parteien und Konzentration des 
Marktes sind auch andere Faktoren wie die langfristige 
Stabilität der Marktanteile, Marktzutrittsschranken, die 
Wahrscheinlichkeit eines Marktzutritts sowie die Nachfra
gemacht der Abnehmer/Anbieter zu berücksichtigen. 

46. Normalerweise legt die EFTA-Überwachungsbehörde bei 
ihrer wettbewerbsrechtlichen Prüfung die aktuellen Markt
anteile zugrunde ( 34 ). Vor dem Hintergrund eines Austritts, 
Zutritts oder der Expansion auf dem relevanten Markt 
können jedoch auch hinreichend gesicherte künftige Ent
wicklungen berücksichtigt werden. Die Verwendung his
torischer Daten bietet sich an, wenn die Marktanteile in 
der Vergangenheit stark schwankten, zum Beispiel wenn 
der Markt durch seltene Großaufträge gekennzeichnet ist. 
Die bisherige Entwicklung der Marktanteile kann nützliche 
Informationen über den Wettbewerbsprozess und die vo
raussichtliche künftige Bedeutung der einzelnen Wett
bewerber liefern, weil sie beispielsweise Auskunft darüber 
gibt, ob Unternehmen Marktanteile gewonnen oder ver
loren haben. Die EFTA-Überwachungsbehörde bewertet 
die Marktanteile grundsätzlich im Kontext der wahrschein
lichen Marktbedingungen, berücksichtigt also zum Bei
spiel, ob der Markt sehr dynamisch oder die Marktstruktur 
aufgrund von Innovation oder Wachstum instabil ist. 

47. Ist ein Marktzutritt relativ leicht möglich, ist normaler
weise nicht zu erwarten, dass eine horizontale Verein
barung wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen hat. Da
mit ein Marktzutritt genügend Wettbewerbsdruck auf die 
Parteien einer horizontalen Vereinbarung ausübt, muss er 
nachweislich wahrscheinlich sein, sowie zeitnah und in 
ausreichendem Maße erfolgen können, um potenzielle 
wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen der horizonta
len Vereinbarungen zu verhindern oder aufzuheben. 
Die Analyse des Marktzutritts kann durch bestehende
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horizontale Vereinbarungen beeinflusst werden. Die wahr
scheinliche oder mögliche Beendigung einer horizontalen 
Vereinbarung kann sich auf die Wahrscheinlichkeit eines 
Marktzutritts auswirken. 

1.2.2 Artikel 53 Absatz 3 

48. Die Prüfung bezweckter oder bewirkter Wettbewerbs
beschränkungen nach Artikel 53 Absatz 1 ist lediglich 
eine Seite der Untersuchung. Die andere Seite ist die Prü
fung der wettbewerbsfördernden Auswirkungen wett
bewerbsbeschränkender Vereinbarungen nach Artikel 53 
Absatz 3. Der allgemeine Ansatz für die Anwendung 
von Artikel 53 Absatz 3 wird in den Allgemeinen Leit
linien vorgestellt. Wird im Einzelfall eine Wettbewerbs
beschränkung im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 nach
gewiesen, kann Artikel 53 Absatz 3 geltend gemacht wer
den. Nach Kapitel II Artikel 2 des Protokolls 4 zum Über
wachungs- und Gerichtshofabkommen ( 35 ) zur Durchfüh
rung der in den Artikeln 53 und 54 des EWR-Abkom
mens niedergelegten Wettbewerbsregeln obliegt die Be
weislast den Unternehmen, die sich auf die Ausnahme
regelung nach Artikel 53 Absatz 3 berufen. Die von 
den Unternehmen vorgetragenen Sachargumente und vor
gelegten Beweise müssen es deshalb der EFTA-Über
wachungsbehörde ermöglichen, zu der Überzeugung zu 
gelangen, dass das Eintreten eines objektiven Vorteils für 
den Wettbewerb hinreichend wahrscheinlich ist oder 
nicht ( 36 ). 

49. Die Ausnahmeregelung von Artikel 53 Absatz 3 gilt nur, 
wenn zwei positive und zwei negative Voraussetzungen 
kumulativ erfüllt sind: 

— Die Vereinbarung trägt zur Verbesserung der Produk
tion bzw. des Vertriebs oder zur Förderung des tech
nischen oder wirtschaftlichen Fortschritts bei, d. h., sie 
führt zu Effizienzgewinnen. 

— Die Beschränkungen sind unerlässlich, um diese Ziele, 
d. h. die Effizienzgewinne, zu erreichen. 

— Verbraucher müssen in angemessener Weise an den 
erwachsenden Vorteilen beteiligt werden, d. h., die 
durch die unerlässlichen Beschränkungen erreichten 
Effizienzgewinne einschließlich der qualitativen Effi
zienzgewinne müssen in ausreichendem Maße an die 
Verbraucher weitergegeben werden, damit diese zu
mindest für die beschränkenden Wirkungen der Ver
einbarung entschädigt werden. Es genügt folglich 
nicht, wenn nur den Parteien der Vereinbarung Effi
zienzgewinne entstehen. Für die Zwecke dieser Leit
linien bezeichnet der Begriff „Verbraucher“ alle poten
ziellen bzw. tatsächlichen Kunden der Parteien der 
Vereinbarung ( 37 ). 

— Die Vereinbarung eröffnet den Parteien nicht die Mög
lichkeit, für einen wesentlichen Teil der betroffenen 
Produkte den Wettbewerb auszuschalten. 

50. Im Bereich der horizontalen Vereinbarungen gibt es Grup
penfreistellungen nach Artikel 53 Absatz 3 für For
schungs- und Entwicklungsvereinbarungen ( 38 ) und für 

Spezialisierungsvereinbarungen (einschließlich gemein
samer Produktion) ( 39 ). Diese Gruppenfreistellungen basie
ren auf der Annahme, dass aus der Zusammenlegung 
komplementärer Fähigkeiten oder Vermögenswerte im 
Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsvereinbarun
gen oder Spezialisierungsvereinbarungen erhebliche Effi
zienzgewinne erzielt werden können. Dies kann auch 
bei anderen Arten horizontaler Vereinbarungen der Fall 
sein. Bei der Analyse der Effizienzgewinne einer Verein
barung nach Artikel 53 Absatz 3 geht es folglich vor 
allem darum festzustellen, welche komplementären Fähig
keiten und Vermögenswerte jede Partei in die Verein
barung einbringt, und zu prüfen, ob die entstehenden 
Effizienzgewinne die Voraussetzungen von Artikel 53 Ab
satz 3 erfüllen. 

51. Aus horizontalen Vereinbarungen können sich in ver
schiedener Weise Komplementaritäten ergeben. Im Rah
men einer Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung 
können verschiedene Forschungskapazitäten zusammenge
legt werden, so dass die Parteien bessere Produkte billiger 
produzieren und die Zeit bis zur Marktreife verkürzen 
können. Eine Produktionsvereinbarung kann den Parteien 
Größen- oder Verbundvorteile ermöglichen, die sie einzeln 
nicht erreichen könnten. 

52. Sehen horizontale Vereinbarungen keine Zusammenle
gung komplementärer Fähigkeiten oder Vermögenswerte 
vor, sind Effizienzgewinne zugunsten der Verbraucher we
niger wahrscheinlich. Derartige Vereinbarungen können 
die Duplizierung bestimmter Kosten mindern, zum Bei
spiel indem bestimmte Fixkosten vermieden werden. Al
lerdings ist es generell weniger wahrscheinlich, dass bei 
den Fixkosten Einsparungen an die Verbraucher weiterge
geben werden als bei den variablen oder den Grenzkosten. 

53. Weitere Erläuterungen zur Anwendung der Kriterien von 
Artikel 53 Absatz 3 durch die EFTA-Überwachungs
behörde enthalten die Allgemeinen Leitlinien. 

1.3 Aufbau dieser Leitlinien 

54. In Kapitel 2 werden zunächst einige allgemeine Grund
sätze für die wettbewerbsrechtliche Würdigung des Infor
mationsaustauschs dargelegt, die für alle Arten von hori
zontalen Vereinbarungen gelten, die einen Informations
austausch beinhalten. Die danach folgenden Kapitel sind 
jeweils einer Art von horizontaler Vereinbarung gewidmet. 
In jedem dieser Kapitel werden der in Abschnitt 1.2 dar
gelegte analytische Rahmen sowie die für den Informati
onsaustausch dargelegten allgemeinen Grundsätze auf die 
jeweilige Art von Zusammenarbeit angewandt. 

2. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE FÜR DIE WETT
BEWERBSRECHTLICHE WÜRDIGUNG DES INFORMATI

ONSAUSTAUSCHS 

2.1 Definition und Geltungsbereich 

55. Dieses Kapitel dient als Anleitung für die wettbewerbs
rechtliche Prüfung des Informationsaustauschs. Es gibt
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unterschiedliche Formen des Informationsaustauschs: ers
tens den direkten Datenaustausch zwischen Wettbewer
bern, zweitens den indirekten Austausch über eine ge
meinsame Einrichtung (zum Beispiel Wirtschaftsverband) 
oder über einen Dritten, wie zum Beispiel ein Marktfor
schungsinstitut oder über die Lieferanten oder Einzelhänd
ler der Unternehmen. 

56. Informationen werden in verschiedensten Zusammenhän
gen ausgetauscht. So gibt es Vereinbarungen, Beschlüsse 
von Unternehmensvereinigungen und abgestimmte Ver
haltensweisen bezüglich des Informationsaustauschs, deren 
wichtigste wirtschaftliche Funktion im Informationsaus
tausch selbst liegt. Ein Informationsaustausch kann aber 
auch Teil einer anderen Art der horizontalen Verein
barung sein (zum Beispiel Austausch bestimmter Kosten
informationen zwischen den Parteien einer Produktions
vereinbarung). Die letztgenannte Art des Informationsaus
tauschs sollte deshalb mit der Prüfung der jeweiligen ho
rizontalen Vereinbarung einhergehen. 

57. Der Informationsaustausch ist ein gemeinsames Merkmal 
vieler Wettbewerbsmärkte und bringt verschiedene Arten 
von Effizienzgewinnen hervor. Durch ihn können Infor
mationsasymmetrien ( 40 ) behoben werden, was die Märkte 
effizienter macht. Unternehmen können häufig ihre in
terne Effizienz durch Benchmarking verbessern, anhand 
der bewährten Praxis anderer Unternehmen. Die gemein
same Nutzung von Informationen kann Unternehmen u. 
a. dabei helfen, durch Lagerreduzierung Kosten zu sparen, 
verderbliche Waren schneller an den Verbraucher zu lie
fern oder auf Nachfrageschwankungen besser zu reagieren. 
Der Informationsaustausch kann auch dem Verbraucher 
unmittelbar zugute kommen, weil sich die Suchkosten 
verringern und die Auswahl sich vergrößert. 

58. Aber insbesondere in Situationen, in denen der Austausch 
von Marktinformationen Unternehmen Aufschluss über 
die Marktstrategien ihrer Wettbewerber geben kann, sind 
auch wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen zu be
fürchten ( 41 ). Das Wettbewerbsergebnis des Informations
austauschs richtet sich nach den Eigenschaften des Mark
tes (zum Beispiel Konzentration, Transparenz, Stabilität, 
Symmetrie, Komplexität), auf dem er stattfindet, und 
nach der Art der ausgetauschten Informationen, da sich 
dadurch das Umfeld des relevanten Marktes so verändern 
kann, dass er koordinierungsanfällig wird. 

59. Zudem kann die Verbreitung von Informationen unter 
den Wettbewerbern eine Vereinbarung, eine abgestimmte 
Verhaltensweise oder einen Beschluss einer Unterneh
mensvereinigung insbesondere mit dem Zweck der Preis- 
oder Mengenfestsetzung darstellen. Diese Arten des Infor
mationsaustauschs werden normalerweise als Kartelle an
gesehen und mit Geldbußen geahndet. Ein Informations
austausch kann zudem die Durchführung eines Kartells 
erleichtern, indem er die Unternehmen in die Lage versetzt 
zu beobachten, ob die Kartellmitglieder sich an die ver
einbarten Modalitäten halten. Diese Arten des Informati
onsaustauschs werden in Verbindung mit dem Kartell ge
prüft. 

A b g e s t i m m t e V e r h a l t e n s w e i s e n 

60. Ein Informationsaustausch kann nur dann nach Artikel 53 
geprüft werden, wenn er eine Vereinbarung, eine abge

stimmte Verhaltensweise oder einen Beschluss einer Un
ternehmensvereinigung begründet oder Teil davon ist. Das 
Vorliegen einer Vereinbarung, einer abgestimmten Verhal
tensweise oder eines Beschlusses einer Unternehmensver
einigung sagt nichts darüber aus, ob die Vereinbarung, die 
abgestimmte Verhaltensweise oder der Beschluss einer Un
ternehmensvereinigung eine Einschränkung des Wett
bewerbs im Sinne des Artikels 53 Absatz 1 darstellt. 

Nach Rechtsprechung des EFTA-Gerichtshofs und Ge
richtshofs der Europäischen Union bezeichnet der Begriff 
der abgestimmten Verhaltensweise eine Form der Koor
dinierung zwischen Unternehmen, die zwar noch nicht 
bis zum Abschluss eines Vertrags im eigentlichen Sinn 
gediehen ist, jedoch bewusst eine praktische Zusammen
arbeit an die Stelle des mit Risiken verbundenen Wett
bewerbs treten lässt ( 42 ). Die Kriterien der Koordinierung 
und der Zusammenarbeit, die zur Feststellung von auf
einander abgestimmten Verhaltensweisen herangezogen 
werden, verlangen nicht die Ausarbeitung eines konkreten 
Plans; sie sind vielmehr im Sinne des Grundgedankens des 
EWR-Abkommens zu verstehen, wonach jeder Unterneh
mer selbständig zu bestimmen hat, welche Politik er auf 
dem Binnenmarkt betreiben und welche Konditionen er 
seiner Kundschaft anbieten will ( 43 ). 

61. Dies entzieht den Unternehmen nicht das Recht, sich dem 
festgestellten oder erwarteten Verhalten ihrer Konkurren
ten mit wachem Sinn anzupassen. Es schließt jedoch jede 
unmittelbare oder mittelbare Fühlungnahme zwischen 
Wettbewerbern aus, die bezweckt oder bewirkt, dass 
Wettbewerbsbedingungen entstehen, die im Hinblick auf 
die Art der Waren oder erbrachten Dienstleistungen, die 
Bedeutung und Zahl der beteiligten Unternehmen sowie 
den Umfang des in Betracht kommenden Marktes nicht 
den normalen Bedingungen dieses Marktes entspre
chen ( 44 ). Es schließt ferner jede unmittelbare oder mittel
bare Fühlungnahme zwischen Wettbewerbern aus, die be
zweckt oder bewirkt, entweder das Marktverhalten eines 
gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerbers zu beein
flussen oder einen solchen Wettbewerber über das Markt
verhalten ins Bild zu setzen, das man selbst an den Tag zu 
legen entschlossen ist oder in Erwägung zieht, wodurch 
leichter ein Kollusionsergebnis auf dem Markt herbei
geführt werden könnte ( 45 ). Der Informationsaustausch 
kann somit eine abgestimmte Verhaltensweise darstellen, 
wenn er die strategische Ungewissheit ( 46 ) auf dem Markt 
verringert und — wenn die ausgetauschten Daten strate
gisch relevant sind — damit die Kollusion erleichtert. Der 
Austausch strategischer Daten zwischen Wettbewerbern 
kommt folglich einer Abstimmung gleich, weil er die Un
abhängigkeit des Verhaltens der Wettbewerber auf dem 
Markt verringert und Wettbewerbsanreize mindert. 

62. Eine abgestimmte Verhaltensweise kann auch vorliegen, 
wenn nur ein Unternehmen gegenüber einem oder mehr 
Wettbewerbern strategische Informationen offenlegt und 
dieser/diese dies akzeptiert/akzeptieren ( 47 ). Die Offenle
gung könnte zum Beispiel in Form von Schriftverkehr, 
E-Mails, Telefongesprächen oder Treffen erfolgen. Dabei 
ist es unerheblich, ob nur ein Unternehmen seine Wett
bewerber einseitig über das beabsichtigte Marktverhalten
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informiert oder ob alle beteiligten Unternehmen sich ge
genseitig von ihren jeweiligen Erwägungen und Absichten 
unterrichten. Wenn nur ein einziges Unternehmen seinen 
Wettbewerbern strategische Informationen über seine 
künftige Geschäftspolitik preisgibt, verringert sich dadurch 
für alle Beteiligten die Ungewissheit über das künftige 
Marktgeschehen, und es entsteht die Gefahr einer Verrin
gerung des Wettbewerbs und eines kollusiven Verhaltens 
unter ihnen ( 48 ). So ist es wahrscheinlich, dass die bloße 
Anwesenheit bei einer Sitzung ( 49 ), in der ein Unterneh
men seine Preispläne gegenüber seinen Wirtschaftsbetei
ligten offenlegt, auch dann unter Artikel 53 fällt, wenn 
nicht ausdrücklich eine Preiserhöhung vereinbart wird ( 50 ). 
Erhält ein Unternehmen strategische Daten von einem 
Wettbewerber (in einer Sitzung, per Post oder elektro
nisch), wird davon ausgegangen, dass es die Informationen 
akzeptiert und sein Markverhalten entsprechend angepasst 
hat, es sei denn, es erklärt ausdrücklich, dass es die Daten 
nicht bekommen will ( 51 ). 

63. Handelt es sich um eine einseitige Bekanntmachung eines 
Unternehmens, die auch echt öffentlich ist, zum Beispiel 
in einer Zeitung, liegt im Allgemeinen keine abgestimmte 
Verhaltensweise im Sinne des Artikels 53 Absatz 1 
vor ( 52 ). Je nach Sachlage kann allerdings im Einzelfall 
die Möglichkeit des Vorliegens einer abgestimmten Ver
haltensweise nicht ausgeschlossen werden; so zum Beispiel 
in Fällen, in denen auf eine solche Bekanntmachung Be
kanntmachungen anderer Wettbewerber folgen, nicht zu
letzt weil sich strategische Reaktionen von Wettbewerbern 
auf öffentliche Bekanntmachungen anderer Wettbewerber, 
die zum Beispiel eine Anpassung eigener früherer Be
kanntmachungen an diejenigen der Wettbewerber mit ein
beziehen könnten, als Strategie zur Verständigung über 
die Koordinierungsmodalitäten erweisen könnten. 

2.2 Kartellrechtliche Würdigung nach Artikel 53 Ab
satz 1 

2.2.1 Grundlegende kartellrechtliche Bedenken ( 53 ) 

64. Wenn festgestellt wurde, dass eine Vereinbarung, eine ab
gestimmte Verhaltensweise oder ein Beschluss einer Unter
nehmensvereinigung besteht, ist es notwendig, die wich
tigsten wettbewerbsrechtlichen Bedenken im Zusammen
hang mit dem Informationsaustausch zu untersuchen. 

K o l l u s i o n s e r g e b n i s 

65. Indem der Austausch strategischer Informationen die 
Transparenz auf dem Markt künstlich erhöht, kann er 
koordiniertes (d. h. abgestimmtes) Wettbewerbsverhalten 
der Unternehmen erleichtern und letztlich wettbewerbs
beschränkende Auswirkungen haben. Dies kann auf un
terschiedliche Weise geschehen: 

66. Denkbar ist erstens, dass Unternehmen sich durch den 
Austausch von Informationen auf Koordinierungsmodali
täten verständigen, was auf dem Markt zu einem Kollusi
onsergebnis führen kann. Der Informationsaustausch kann 
dazu beitragen, dass Unternehmen ähnliche Erwartungen 
hinsichtlich der Unsicherheiten auf dem Markt entwickeln. 
Auf dieser Grundlage können die Unternehmen sich dann 

auf die Modalitäten der Koordinierung ihres Wettbewerbs
verhaltens verständigen, ohne die Koordinierung ausdrück
lich vereinbaren zu müssen. Vor allem der Austausch von 
Informationen über geplantes künftiges Verhalten dürfte 
Unternehmen eine solche Verständigung ermöglichen. 

67. Zweitens kann der Informationsaustausch aber auch da
durch wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen zur 
Folge haben, dass er die innere Stabilität eines Kollusions
ergebnisses auf dem Markt erhöht. Dies kann insbeson
dere dadurch geschehen, dass er den beteiligten Unterneh
men die Überwachung von Abweichungen erleichtert. Der 
Informationsaustausch kann nämlich die Markttrans
parenz so weit erhöhen, dass die kolludierenden Unter
nehmen ausreichend überwachen können, ob andere Un
ternehmen vom Kollusionsergebnis abweichen, und folg
lich wissen, wann sie Vergeltungsmaßnahmen ergreifen 
müssen. Sowohl beim Austausch aktueller als auch beim 
Austausch historischer Daten kann es sich um einen sol
chen Überwachungsmechanismus handeln. Dies kann ent
weder die Unternehmen in die Lage versetzen, ein Kollu
sionsergebnis auf Märkten zu erreichen, auf denen ihnen 
dies andernfalls nicht möglich gewesen wäre, oder es kann 
die Stabilität eines bereits bestehenden Kollusionsergebnis
ses auf dem Markt weiter ausbauen (siehe Beispiel 3, Rdnr. 
107). 

68. Drittens kann ein Informationsaustausch auch dadurch zu 
wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen führen, dass 
er die äußere Stabilität eines Kollusionsergebnisses auf 
dem Markt erhöht. Ein Informationsaustausch, der den 
Markt hinreichend transparent macht, kann es kolludie
renden Unternehmen erleichtern zu überwachen, wo 
und wann andere Unternehmen in den Markt einzutreten 
versuchen, und die kolludierenden Unternehmen so in die 
Lage versetzen, gezielt gegen den neuen Marktteilnehmer 
vorzugehen. Dies mündet logisch in die in Rndrn. 69 bis 
71 dargelegten Bedenken wegen wettbewerbswidriger 
Marktverschließung. Sowohl beim Austausch aktueller als 
auch beim Austausch historischer Daten kann es sich um 
einen solchen Überwachungsmechanismus handeln. 

W e t t b e w e r b s w i d r i g e M a r k t v e r s c h l i e ß u n g 

69. Informationsaustausch erleichtert nicht nur die Kollusion, 
sondern kann auch zu wettbewerbswidriger Marktver
schließung führen ( 54 ). 

70. Ein exklusiver Informationsaustausch könnte zur einer 
wettbewerbswidrigen Verschließung des Marktes führen, 
auf dem der Informationsaustausch stattfindet. Dies kann 
dann der Fall sein, wenn der Austausch sensibler Ge
schäftsinformationen die nicht am Informationsaustausch 
beteiligten Wettbewerber wettbewerblich deutlich schlech
ter stellt als die beteiligten Unternehmen. Diese Art der 
Marktverschließung ist nur dann möglich, wenn die be
treffenden Informationen für den Wettbewerb von großer 
strategischer Bedeutung sind und einen beträchtlichen Teil 
des relevanten Marktes betreffen. 

71. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Informationsaus
tausch auch Dritte auf einem verbundenen Markt vom 
Markt ausschließen kann. Indem zum Beispiel die an
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einem Informationsaustausch beteiligten Parteien (zum 
Beispiel vertikal integrierte Unternehmen) auf einem vor
gelagerten Markt durch den Informationsaustausch genü
gend Marktmacht erlangen, können sie den Preis eines 
wesentlichen Inputs für einen nachgelagerten Markt erhö
hen. Dadurch können sie die Kosten ihrer nachgelagerten 
Konkurrenten in die Höhe treiben, was letztlich zu einer 
wettbewerbswidrigen Marktverschließung auf dem nach
gelagerten Markt führen kann. 

2.2.2 Bezweckte Wettbewerbsbeschränkung 

72. Ein Informationsaustausch, der Wettbewerbsbeschränkun
gen auf dem Markt zum Ziel hat wird als eine bezweckte 
Wettbewerbsbeschränkung angesehen. Bei der Prüfung des 
wettbewerbsbeschränkenden Zwecks eines Informations
austauschs stellt die EFTA-Überwachungsbehörde ins
besondere ab auf den rechtlichen und wirtschaftlichen 
Zusammenhang, in dem er stattfindet ( 55 ). Sie wird des
halb prüfen, ob der Informationsaustausch seinem Wesen 
nach geeignet ist, den Wettbewerb zu beschränken ( 56 ). 

73. Im Falle des Austauschs von Informationen über die indi
viduellen Absichten eines Unternehmens in Bezug auf sein 
künftiges Preis- oder Mengenverhalten ( 57 ) ist die Wahr
scheinlichkeit besonders groß, dass es zu einem Kollusi
onsergebnis kommt. Wenn Wettbewerber sich über ihre 
diesbezüglichen Absichten informieren, könnten sie ein 
gemeinsames höheres Preisniveau erreichen, ohne Gefahr 
zu laufen, Marktanteile einzubüßen oder während des 
Zeitraums der Anpassung an die neuen Preise einen Preis
krieg zu riskieren (siehe Beispiel 1 Rdnr. 105). Es ist 
zudem weniger wahrscheinlich, dass Informationsaus
tausch über zukünftige Absichten, zum Zwecke der Wett
bewerbsförderung erfolgt, als dies für den Austausch von 
aktuellen Informationen der Fall ist. 

74. Der Austausch unternehmensspezifischer Daten über ge
plantes künftiges Preis- oder Mengenverhalten unter Wett
bewerbern sollte deshalb als bezweckte Wettbewerbs
beschränkung betrachtet werden ( 58 ), ( 59 ). Ferner würde 
der private Austausch von Informationen über individuelle 
Absichten oder künftige Preise zwischen Wettbewerbern 
normalerweise als Kartell angesehen und mit Geldbußen 
geahndet, weil Kartelle im Allgemeinen Preis- oder Men
genfestsetzungen bezwecken. Ein Informationsaustausch, 
der ein Kartell darstellt, verstößt nicht nur gegen Artikel 53 
Absatz 1, sondern erfüllt höchstwahrscheinlich auch nicht 
die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3. 

2.2.3 Wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen 

75. Die voraussichtlichen Auswirkungen eines Informations
austauschs auf den Wettbewerb müssen in jedem Einzel
fall geprüft werden, da das Ergebnis der Prüfung von einer 
Reihe fallspezifischer Faktoren abhängt. Bei der Prüfung 
der wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen sind die vo
raussichtlichen Auswirkungen des Informationsaustauschs 
der Wettbewerbssituation gegenüberzustellen, die ohne 

den fraglichen Informationsaustausch bestanden hätte ( 60 ). 
Ein Informationsaustausch hat dann wettbewerbsbeschrän
kende Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1, 
wenn es wahrscheinlich ist, dass er spürbare negative Aus
wirkungen auf mindestens einen Wettbewerbsparameter 
wie Preis, Produktionsmenge, Produktqualität, Produktviel
falt oder Innovation haben wird. Ob ein Informationsaus
tausch wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen hat oder 
nicht, hängt sowohl von den wirtschaftlichen Bedingun
gen auf den relevanten Märkten als auch von den Eigen
schaften der ausgetauschten Informationen ab. 

76. Bestimmte Marktbedingungen erleichtern die Koordinie
rung und erhöhen die innere oder die äußere Stabilität ( 61 ). 
Ein Informationsaustausch kann auf solchen Märkten 
mehr wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen haben 
als auf Märkten, auf denen andere Bedingungen herrschen. 
Aber auch wenn die Marktbedingungen so beschaffen 
sind, dass eine Koordinierung vor dem Informationsaus
tausch nur schwer aufrechtzuerhalten wäre, kann der In
formationsaustausch die Marktbedingungen so verändern, 
dass eine Koordinierung nach dem Austausch möglich 
wird, weil sich zum Beispiel die Transparenz des Marktes 
erhöht, seine Komplexität sich verringert und Instabilitäten 
aufgefangen bzw. Asymmetrien ausgeglichen werden. Des
halb ist es wichtig, die wettbewerbsbeschränkenden Aus
wirkungen des Informationsaustauschs sowohl vor dem 
Hintergrund der ursprünglichen Marktbedingungen zu 
prüfen als auch im Hinblick auf die Frage, wie der Infor
mationsaustausch diese Bedingungen ändert. Hierzu ge
hört auch die Prüfung der charakteristischen Eigenschaften 
des betreffenden Systems, insbesondere seines Zwecks, der 
Zugangsvoraussetzungen und der Bedingungen der Teil
nahme am Informationsaustausch. Es ist auch notwendig, 
die Häufigkeit des Informationsaustausches, die Art der 
ausgetauschten Informationen (zum Beispiel, ob es öffent
liche oder vertrauliche, zusammengefasste oder detaillierte, 
historische oder aktuelle Angaben sind) und die Bedeu
tung der Information für die Preisfestsetzung sowie den 
Umfang oder die Bedingungen der Leistung ( 62 ). Die fol
genden Faktoren sind für diese Prüfung von Bedeutung. 

i) Marktmerkmale 

77. Auf hinreichend transparenten, konzentrierten, nicht-kom
plexen, stabilen und symmetrischen Märkten ist es eher 
wahrscheinlich, dass Unternehmen ein Kollusionsergebnis 
erzielen. Auf solchen Märkten können sich die Unterneh
men auf Modalitäten der Koordinierung verständigen und 
Verstöße erfolgreich überwachen und ahnden. Durch ei
nen Informationsaustausch könnten Unternehmen jedoch 
auch in anderen Marktsituationen Kollusionsergebnisse er
zielen, in denen dies ohne Informationsaustausch nicht 
möglich wäre. Der Informationsaustausch kann also ein 
Kollusionsergebnis befördern, indem er die Transparenz 
des Marktes erhöht, seine Komplexität reduziert, Instabili
täten auffängt und Asymmetrien ausgleicht. In diesem 
Zusammenhang hängt das Wettbewerbsergebnis eines In
formationsaustauschs nicht nur von den ursprünglichen 
Eigenschaften des Marktes (zum Beispiel Konzentration, 
Transparenz, Stabilität, Komplexität) ab, auf dem dieser 
Austausch erfolgt, sondern auch davon, wie die Art der 
ausgetauschten Informationen diese Eigenschaften ver
ändern kann ( 63 ).
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78. Kollusionsergebnisse sind auf transparenten Märkten 
wahrscheinlicher als auf intransparenten. Transparenz 
kann eine Kollusion erleichtern, denn sie ermöglicht es 
den Unternehmen, sich über die Koordinierungsmodalitä
ten zu verständigen, und/oder die innere und äußere Sta
bilität der Kollusion zu erhöhen. Der Informationsaus
tausch ist der Transparenz zuträglich und kann damit 
Unsicherheiten in Bezug auf die strategischen Wett
bewerbsvariablen (zum Beispiel Preise, Produktionsmenge, 
Nachfrage, Kosten) begrenzen. Je geringer die Markttrans
parenz vor dem Informationsaustausch ist, desto größer 
kann der Beitrag sein, den der Informationsaustausch zur 
Erzielung eines Kollusionsergebnisses leistet. Die Wahr
scheinlichkeit von wettbewerbsbeschränkenden Auswir
kungen ist bei einem Informationsaustausch, der wenig 
zur Transparenz auf dem Markt beiträgt, geringer als bei 
einem Informationsaustausch, der die Transparenz deut
lich erhöht. Ausschlaggebend für die Feststellung der 
Wahrscheinlichkeit von wettbewerbsbeschränkenden Aus
wirkungen ist also sowohl der Transparenzgrad vor dem 
Informationsaustausch als auch die Veränderung der 
Transparenz durch den Informationsaustausch. Der Trans
parenzgrad vor dem Informationsaustausch hängt unter 
anderem von der Anzahl der Marktteilnehmer und der 
Art der Transaktionen ab, die von öffentlichen Transaktio
nen bis zu vertraulichen bilateralen Verhandlungen zwi
schen Käufern und Verkäufern alles umfassen können. Um 
die Veränderung des Transparenzgrads auf dem Markt be
werten zu können, muss vor allem festgestellt werden, 
inwieweit die verfügbaren Informationen es den Unterneh
men gestatten, Rückschlüsse auf die Handlungen ihrer 
Wettbewerber zu ziehen. 

79. Enge Oligopole können ein Kollusionsergebnis auf dem 
Markt begünstigen, denn wenige Unternehmen können 
sich leichter auf Koordinierungsmodalitäten verständigen 
und Abweichungen überwachen. Außerdem dürfte ein 
Kollusionsergebnis zwischen wenigen Unternehmen auch 
stabiler sein. Sind mehr Unternehmen an einer Koordinie
rung beteiligt, kann aus einer Abweichung größerer Nut
zen gezogen werden, weil durch Preisunterbietung ein 
größerer Marktanteil gewonnen werden kann. Gleichzeitig 
ist der Nutzen eines Kollusionsergebnisses geringer, denn 
wenn mehr Unternehmen beteiligt sind, sinkt der Anteil 
am Ertrag des Kollusionsergebnisses. Im Rahmen enger 
Oligopole wirkt sich der Informationsaustausch deutlich 
wettbewerbsbeschränkender aus als in weniger engen Oli
gopolen; auf stark fragmentierten Märkten hat er wahr
scheinlich noch geringere wettbewerbsbeschränkende Aus
wirkungen. Durch mehr Transparenz oder andere koor
dinationsbegünstigende Veränderungen des Marktumfelds 
kann der Informationsaustausch jedoch die Koordinierung 
und Überwachung von mehr Unternehmen untereinander 
erleichtern, als dies ansonsten möglich wäre. 

80. Auf einem komplexen Markt könnte es sich für Unterneh
men als schwierig erweisen, ein Kollusionsergebnis zu er
zielen. Der Informationsaustausch kann ein solches kom
plexes Umfeld jedoch in gewissem Maße vereinfachen. In 
einem komplexen Marktumfeld ist normalerweise ein um
fassenderer Informationsaustausch notwendig, um sich auf 
die Koordinierungsmodalitäten zu verständigen und Ab

weichungen zu überwachen. So ist es zum Beispiel leich
ter, für den Preis eines einzigen homogenen Produkts ein 
Kollusionsergebnis zu erzielen, als für viele Preise auf ei
nem Markt mit einer Vielzahl von differenzierten Produk
ten. Es ist jedoch denkbar, dass Unternehmen, die die mit 
der Herbeiführung eines Kollusionsergebnisses für eine 
Vielzahl von Preisen zu bewältigenden Schwierigkeiten 
umgehen wollen, Informationen austauschen, um einfache 
Preisregeln (zum Beispiel Preispunkte) einzuführen. 

81. Kollusionsergebnisse sind wahrscheinlicher, wenn die An
gebots- und Nachfragebedingungen relativ stabil sind ( 64 ). 
In einem instabilen Umfeld kann ein Unternehmen mög
licherweise nur schwer erkennen, ob seine Verkaufsein
bußen auf eine generell niedrige Nachfrage zurückzufüh
ren sind oder auf einen Wettbewerber, der besonders 
niedrige Preise anbietet. Deshalb ist es schwer, auf Dauer 
ein Kollusionsergebnis zu erzielen. In diesem Kontext 
können eine stark schwankende Nachfrage, starkes inneres 
Wachstum einiger Unternehmen am Markt oder häufiger 
Marktzutritt neuer Unternehmen ein Anhaltspunkt dafür 
sein, dass die gegenwärtige Lage nicht so stabil ist, dass 
eine Koordinierung wahrscheinlich ist ( 65 ). In bestimmten 
Situationen kann der Informationsaustausch zur Stabilisie
rung des Marktes beitragen und auf diese Weise ein Kol
lusionsergebnis auf dem Markt ermöglichen. Außerdem 
könnte auf Märkten, auf denen Innovation von Bedeutung 
ist, eine Koordinierung schwieriger zu erreichen sein, weil 
besonders wichtige Innovationen einem Unternehmen er
hebliche Vorteile gegenüber seinen Konkurrenten ver
schaffen könnten. Damit ein Kollusionsergebnis Bestand 
haben kann, sollten ausgeschlossen sein, dass die Reaktio
nen von Außenstehenden (zum Beispiel derzeitigen und 
künftigen, nicht an der Koordinierung beteiligten Wett
bewerbern und Kunden) das erwartete Kollusionsergebnis 
gefährden können. Bestehen Marktzutrittsschranken, ist es 
in diesem Zusammenhang wahrscheinlicher, dass auf dem 
Markt dauerhaft ein Kollusionsergebnis erzielt werden 
kann. 

82. Ein Kollusionsergebnis ist in symmetrischen Marktstruktu
ren eher wahrscheinlich. Wenn Unternehmen in Bezug 
auf Kosten, Nachfrage, Marktanteile, Produktpalette, Kapa
zitäten usw. homogen sind, ist es eher wahrscheinlich, 
dass sie sich auf Koordinierungsmodalitäten verständigen, 
weil ihre Anreize stärker aufeinander abgestimmt sind. 
Durch Informationsaustausch kann jedoch in manchen 
Fällen auch in heterogeneren Marktstrukturen ein Kollusi
onsergebnis möglich werden. Der Informationsaustausch 
könnte Unternehmen bewusst machen, wo Unterschiede 
zwischen ihnen bestehen, und ihnen helfen, Mittel zu 
finden, um ihrer Heterogenität im Rahmen der Koordinie
rung gerecht zu werden. 

83. Die Stabilität eines Kollusionsergebnisses hängt auch da
von ab, welchen Stellenwert die Unternehmen künftigen 
Gewinnen beimessen. Je höher die Unternehmen die kurz
fristigen durch Unterbietung erzielbaren Gewinne gegen
über allen künftigen mit dem Kollusionsergebnis erziel
baren Gewinnen bewerten, desto unwahrscheinlicher ist 
es, dass sie in der Lage sein werden, sich überhaupt auf 
ein Kollusionsergebnis zu einigen.
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84. Aus diesem Grund ist ein Kollusionsergebnis unter Unter
nehmen, die langfristig auf demselben Markt tätig sind, 
wahrscheinlicher, weil sie ein größeres Interesse an einer 
Koordinierung haben. Wenn ein Unternehmen weiß, dass 
es mit anderen auf lange Sicht interagieren wird, bestehen 
für dieses Unternehmen mehr Anreize, das Kollusions
ergebnis zu erzielen, da die künftigen Gewinne aus dem 
Kollusionsergebnis mehr wert sein werden als die kurz
fristigen Gewinne, die es erzielen könnte, wenn es abwi
che, d. h., bevor die anderen Unternehmen die Abwei
chung bemerken und Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. 

85. Damit ein Kollusionsergebnis Bestand haben kann, müs
sen die Beteiligten wissen, dass bei Abweichung ernst
zunehmende, rasche Vergeltungsmaßnahmen drohen. Kol
lusionsergebnisse haben keinen Bestand auf Märkten, auf 
denen die Folgen einer Abweichung nicht schwerwiegend 
genug sind, um die an einer Koordinierung beteiligten 
Unternehmen davon zu überzeugen, dass es in ihrem 
eigenen Interesse liegt, sich an die Modalitäten des Kollu
sionsergebnisses zu halten. So kann es auf Märkten, die 
sich durch potenzielle Großaufträge auszeichnen, schwie
rig sein, einen hinreichend wirksamen Abschreckungs
mechanismus zu schaffen, weil der Nutzen einer zeitlich 
günstigen Abweichung groß, sicher und unmittelbar aus
fallen mag, während die Nachteile aufgrund einer Bestra
fung nur gering und ungewiss sein mögen und erst zeit
lich versetzt eintreten. Die Glaubwürdigkeit des Abschre
ckungsmechanismus hängt auch davon ab, ob die anderen 
an der Koordinierung beteiligten Unternehmen ein Inte
resse an Vergeltungsmaßnahmen haben, d. h. ausgehend 
von ihren kurzfristigen Verlusten aufgrund eines Preis
kriegs gegenüber ihrem potenziellen langfristigen Gewinn, 
wenn sie eine Rückkehr zum Kollusionsergebnis bewirken 
können. So haben Unternehmen möglicherweise mehr 
Möglichkeiten, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, 
wenn sie auch über vertikale Geschäftsbeziehungen ver
bunden sind, die sie sich für Strafandrohungen zunutze 
machen können. 

ii) Merkmale des Informationsaustauschs 

S t r a t e g i s c h e I n f o r m a t i o n e n 

86. Tauschen Wettbewerber strategische Daten aus, d. h. Da
ten, die die strategische Ungewissheit auf dem Markt ver
ringern, fällt dies wahrscheinlich eher unter den Artikel 53 
als der Austausch anderer Datenarten. Die Weitergabe 
strategischer Daten kann wettbewerbsbeschränkende Aus
wirkungen haben, weil sie die Entscheidungsfreiheit der 
Parteien einschränkt, indem sie deren Wettbewerbsanreize 
reduziert. Strategische Informationen können sich bezie
hen auf Preise (zum Beispiel aktuelle Preise, Preisnachlässe, 
-erhöhungen, -senkungen und Rabatte), Kundenlisten, Pro
duktionskosten, Mengen, Umsätze, Verkaufszahlen, Kapa
zitäten, Qualität, Marketingpläne, Risiken, Investitionen, 
Technologien sowie FuE-Programme und deren Ergebnis
se. Strategisch am wichtigsten sind im allgemeinen Preis- 
und Mengeninformationen, gefolgt von Informationen 
über die Kosten und die Nachfrage. Wenn Unternehmen 
jedoch im FuE-Bereich miteinander konkurrieren, sind die 
Technologiedaten für den Wettbewerb von größter strate
gischer Relevanz. Ob die Daten strategisch brauchbar sind, 

hängt auch von ihrer Aggregation, ihrem Alter, dem 
Marktkontext und der Häufigkeit des Austauschs ab. 

M a r k t a b d e c k u n g 

87. Ein Informationsaustausch wird dann wahrscheinlich wett
bewerbsbeschränkende Auswirkungen haben, wenn die an 
dem Austausch beteiligten Unternehmen einen hinrei
chend großen Teil des relevanten Marktes abdecken. An
dernfalls könnten die nicht am Informationsaustausch be
teiligten Unternehmen die beteiligten in ihrem wett
bewerbswidrigen Verhalten disziplinieren. So könnten 
die nicht am Informationsaustauschsystem beteiligten Un
ternehmen beispielsweise die äußere Stabilität eines Kollu
sionsergebnisses erschüttern, indem sie ihre Preise unter
halb des koordinierten Preisniveaus festsetzen. 

88. Was ein „hinreichend großer Teil des relevanten Markts“ 
ist, lässt sich nicht theoretisch festlegen, sondern hängt 
von den konkreten Fakten jedes Einzelfalls und der Art 
des jeweiligen Informationsaustauschs ab. Erfolgt hingegen 
der Informationsaustausch im Rahmen einer anderen Art 
von horizontaler Vereinbarung und geht er nicht über das 
Maß hinaus, das zu deren Umsetzung erforderlich ist, ist 
eine Marktabdeckung, die unterhalb der in dem einschlä
gigen Kapitel dieser Leitlinien, der betreffenden Gruppen
freistellungsverordnung ( 66 ) oder der De-Minimis-Bekannt
machung für die fragliche Art von Vereinbarung festgeleg
ten Marktanteilsschwellen liegt, in der Regel nicht so groß, 
als dass der Informationsaustausch wettbewerbsbeschrän
kende Auswirkungen haben könnte. 

A g g r e g i e r t e / u n t e r n e h m e n s s p e z i f i s c h e 
D a t e n 

89. Im Falle des Austauschs echter aggregierter Daten, d. h. 
von Daten, die nur mit hinreichender Schwierigkeit Rück
schlüsse auf individuelle unternehmensspezifische Daten 
zulassen, sind wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen 
viel weniger wahrscheinlich als beim Austausch unterneh
mensspezifischer Daten. Die Sammlung und Veröffent
lichung von aggregierten Marktdaten (wie Verkaufsdaten, 
Daten über Mengen oder über Kosten der Vorleistungen 
und Komponenten) durch Berufsverbände und Unterneh
men, die Marktdaten liefern kann sowohl Anbietern als 
auch Kunden zu Gute kommen, da sie ihnen erlaubt, sich 
ein deutlicheres Bild der Wirtschaftslage in einem Bereich 
zu machen. Diese Datensammlung und Veröffentlichung 
kann Marktteilnehmern ermöglichen, in bessere Kenntnis 
individuelle Entscheidungen zu treffen, um ihre Strategie 
in effizienter Weise den Marktbedingungen anzupassen. 
Im Allgemeinen ist es wenig wahrscheinlich, dass der Aus
tausch aggregierter Daten zu wettbewerbsbeschränkenden 
Auswirkungen führt, außer im Falle eines solchen Aus
tauschs in einem engen Oligopol. Dagegen erleichtert 
der Austausch individueller Daten die Verständigung auf 
dem Markt und Bestrafungsstrategien, denn er ermöglicht 
es den koordinierenden Unternehmen, abweichende Un
ternehmen und neue Marktteilnehmer zu identifizieren. 
Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch 
der Austausch aggregierter Daten auf Märkten mit beson
deren Merkmalen ein Kollusionsergebnis begünstigen kön
nen. So können Mitglieder eines sehr engen, stabilen Oli
gopols, die aggregierte Daten austauschen, und feststellen,
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dass der Marktpreis unter ein bestimmtes Niveau fällt, 
automatisch davon ausgehen, dass ein Unternehmen 
vom Kollusionsergebnis abgewichen ist und können auf 
dem gesamten Markt Vergeltungsmaßnahmen auslösen. 
Mit anderen Worten: Um eine Kollusion stabil zu halten, 
müssen Unternehmen nicht immer wissen, wer abge
wichen ist; es mag ausreichen, zu wissen, dass jemand 
abgewichen ist. 

A l t e r d e r D a t e n 

90. Der Austausch historischer Daten wird kaum zu einem 
Kollusionsergebnis führen, da diese Daten wahrscheinlich 
keinen Aufschluss über das künftige Verhalten der Wett
bewerber geben und nicht zu einem gemeinsamen Ver
ständnis des Marktes führen ( 67 ). Außerdem ist es unwahr
scheinlich, dass der Austausch historischer Daten die 
Überwachung von Abweichungen erleichtert, denn je älter 
die Daten sind, desto weniger nützlich sind sie, um Ab
weichungen rasch zu entdecken, so dass kein ernstzuneh
mendes Risiko prompter Vergeltungsmaßnahmen be
steht ( 68 ). Es gibt keine festgelegte Schwelle, ab der Daten 
zu historischen Daten werden, d. h., alt genug sind, um 
kein Wettbewerbsrisiko mehr darzustellen. Ob es sich bei 
Daten wirklich um historische Daten handelt, hängt von 
den besonderen Merkmalen des relevanten Marktes und 
insbesondere davon ab, wie häufig in der betreffenden 
Branche Neuverhandlungen über Preise stattfinden. So 
können Daten als historisch gelten, wenn sie um ein 
Mehrfaches älter sind als die durchschnittliche branchen
übliche Laufzeit von Verträgen, sofern letztere Aufschluss 
über Preisneuverhandlungen geben. Der Punkt, an dem 
Daten zu historischen Daten werden, hängt ferner vom 
Datentyp, der Aggregation, der Häufigkeit des Datenaus
tauschs und den Merkmalen des relevanten Marktes (zum 
Beispiel dessen Stabilität oder Transparenz) ab. 

H ä u f i g k e i t d e s I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h s 

91. Häufiger Informationsaustausch, der sowohl eine bessere 
Kenntnis des Marktes als auch die Überwachung von Ab
weichungen ermöglicht, erhöht die Gefahr eines Kollusi
onsergebnisses. Auf weniger stabilen Märkten kann ein 
häufigerer Informationsaustausch als auf stabilen Märkten 
nötig sein, damit ein Kollusionsergebnis begünstigt wird. 
Auf Märkten mit langen Vertragslaufzeiten (die ein An
haltspunkt dafür sind, dass nur selten Preisneuverhandlun
gen stattfinden) könnte deshalb schon ein weniger häufi
ger Informationsaustausch für ein Kollusionsergebnis aus
reichen. Dagegen würde ein weniger häufiger Informati
onsaustausch auf Märkten, auf denen die Verträge kurze 
Laufzeiten haben und auf häufige Preisverhandlungen 
schließen lassen, nicht für ein Kollusionsergebnis ausrei
chen ( 69 ). Die Häufigkeit mit der Informationen aus
getauscht werden müssen, um ein Kollusionsergebnis zu 
begünstigen, hängt jedoch von Art, Alter und Aggregation 
der Daten ab ( 70 ). 

Ö f f e n t l i c h e / n i c h t ö f f e n t l i c h e I n f o r m a 
t i o n e n 

92. Der Austausch echter öffentlicher Informationen dürfte 
kaum einen Verstoß gegen Artikel 53 darstellen ( 71 ). Echte 
öffentliche Informationen sind Informationen, zu denen 
alle Wettbewerber und Kunden (im Hinblick auf die Zu

gangskosten) gleichermaßen leicht Zugang haben. Infor
mationen sind nur dann echte öffentliche Informationen, 
wenn es für Kunden und nicht am Austauschsystem be
teiligte Unternehmen nicht teurer ist, sich diese Informa
tionen zu beschaffen, als für die am Informationsaus
tausch beteiligten Unternehmen. Folglich würden Wett
bewerber Daten, die sie ebenso leicht vom Markt beziehen 
könnten, normalerweise nicht untereinander austauschen, 
so dass in der Praxis der Austausch echter öffentlicher 
Daten unwahrscheinlich ist. Dagegen handelt es sich, 
auch wenn der Datenaustausch unter Wettbewerbern im 
sogenannten „öffentlichen Bereich“ stattfindet, nicht um 
echte öffentliche Daten, wenn die mit der Beschaffung 
der Daten verbundenen Kosten so hoch sind, dass sie 
Unternehmen und Kunden davon abhalten, sich diese In
formationen zu beschaffen ( 72 ). Auch wenn es möglich ist, 
die Informationen auf dem Markt, zum Beispiel von Kun
den, zu erhalten, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass es 
sich um Marktdaten handelt, die für Wettbewerber ohne 
weiteres zugänglich sind ( 73 ). 

93. Selbst wenn die Informationen öffentlich zugänglich sind 
(zum Beispiel von Regulierungsbehörden veröffentlichte 
Informationen), könnte ein zusätzlicher Informationsaus
tausch zwischen den Wettbewerbern den Wettbewerb be
schränken, wenn dadurch die Ungewissheit auf dem Markt 
verringert wird. In diesem Fall könnte es die über den 
Informationsaustausch erhaltene marginale Zusatzinfor
mation sein, die auf dem Markt den Ausschlag dafür gibt, 
dass es zu einem Kollusionsergebnis kommt. 

Ö f f e n t l i c h e r / n i c h t ö f f e n t l i c h e r I n f o r m a 
t i o n s a u s t a u s c h 

94. Ein Informationsaustausch ist dann wirklich öffentlich, 
wenn die ausgetauschten Daten (im Hinblick auf die Zu
gangskosten) allen Wettbewerbern und Abnehmern glei
chermaßen zugänglich gemacht werden ( 74 ). Die Tatsache, 
dass Informationen öffentlich ausgetauscht werden, kann 
die Wahrscheinlichkeit eines Kollusionsergebnisses auf 
dem Markt allerdings so weit reduzieren, dass nicht am 
Informationsaustausch beteiligte Unternehmen, potenzielle 
Wettbewerber und Kunden in der Lage sind, die poten
ziellen wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen in 
Grenzen zu halten ( 75 ). Es kann aber nicht vollkommen 
ausgeschlossen werden, dass selbst der Austausch echter 
öffentlicher Informationen Kollusionsergebnisse auf dem 
Markt begünstigen kann. 

2.3 Kartellrechtliche Würdigung nach Artikel 53 Ab
satz 3 

2.3.1 Effizienzgewinne ( 76 ) 

95. Informationsaustausch kann zu Effizienzgewinnen führen. 
So können Unternehmen aufgrund von Informationen 
über die Kosten der Wettbewerber effizienter arbeiten, 
wenn sie ihre eigene Leistung an der besten Praxis in 
der Branche messen und entsprechende interne Anreizsys
teme entwickeln. 

96. In bestimmten Situationen kann der Informationsaus
tausch den Unternehmen außerdem helfen, ihre Produk
tion auf nachfragestarke Märkte auszurichten (aufgrund
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von Nachfrageinformationen) oder Low-Cost-Unterneh
men zuzuweisen (aufgrund von Kosteninformation). Die 
Wahrscheinlichkeit dieser Effizienzgewinne hängt von den 
Markteigenschaften ab, zum Beispiel davon, ob Firmen um 
Preise oder Mengen konkurrieren oder welche Ungewiss
heit auf dem Markt besteht. Manche Formen des Informa
tionsaustauschs können in diesem Kontext beträchtliche 
Kosteneinsparungen ermöglichen, wenn sie zum Beispiel 
helfen, unnötige Lagerbestände abzubauen oder eine 
schnelle Auslieferung verderblicher Ware in Gebieten mit 
hoher Nachfrage bzw. deren Reduzierung in Gebieten mit 
niedriger Nachfrage ermöglichen (Beispiel 6, Rdnr. 110). 

97. Auch der Austausch von Verbraucherdaten zwischen Un
ternehmen auf Märkten mit asymmetrischen Informatio
nen über Verbraucher kann Effizienzgewinne erzeugen. So 
ist die Aufzeichnung vergangenen Verbraucherverhaltens 
bei Unfällen oder Kreditausfällen für Verbraucher ein An
reiz, ihre Risikoexposition in Grenzen zu halten. Zudem 
ermöglicht ein solcher Austausch den Unternehmen fest
zustellen, welche Verbraucher geringere Risiken tragen 
und in den Genuss niedrigerer Preise kommen sollten. 
In diesem Zusammenhang kann ein Informationsaus
tausch auch ein Kunden-Lock-In lockern und damit den 
Wettbewerb fördern. Schließlich ist zu bedenken, dass die 
Informationen grundsätzlich je nach vertraglicher Bezie
hung variieren und die Verbraucher im Falle eines Wech
sels zu einem anderen Wettbewerber die mit diesen Infor
mationen verbundenen Vorteile verlieren würden. Bei
spiele für derartige Effizienzgewinne finden sich im Ban
ken- und Versicherungssektor, in dem häufig Informatio
nen über Kundenverzug und Risikomerkmale ausgetauscht 
werden. 

98. In manchen Fällen kann der Austausch von Daten über 
frühere und aktuelle Marktanteile sowohl den Unterneh
men als auch den Verbrauchern Vorteile bringen, denn die 
Unternehmen können diese Informationen gegenüber den 
Verbrauchern als Qualitätsbeweis ihrer Produkte verwen
den. In Fällen unvollständiger Informationen über die Pro
duktqualität verschaffen sich die Verbraucher häufig auf 
indirektem Wege Informationen über die relativen Pro
dukteigenschaften wie Preise und Marktanteile (so verwen
den sie zum Beispiel Bestsellerlisten vor dem Bücherkauf). 

99. Ein echter öffentlicher Informationsaustausch kann für die 
Verbraucher auch dadurch von Vorteil sein, dass er ihnen 
hilft, eine fundierte Entscheidung zu treffen (und die Such
kosten senkt). Dadurch profitieren die Verbraucher am 
ehesten von dem öffentlichen Austausch aktueller Daten, 
weil diese für ihre Kaufentscheidungen am wichtigsten 
sind. Ein öffentlicher Austausch von Informationen über 
aktuelle Inputpreise kann die Suchkosten von Unterneh
men verringern, ein Umstand, der Verbrauchern normaler
weise in Form niedrigerer Endpreise zugutekommt. Dass 
ein solcher unmittelbarer Verbrauchernutzen durch den 
Austausch von Informationen über künftige Preisentschei
dungen entsteht, ist weniger wahrscheinlich, weil Unter
nehmen, die ihre Preisfestsetzungsabsichten ankündigen, 

ihre Preise wahrscheinlich noch einmal ändern, bevor 
die Verbraucher auf der Grundlage dieser Informationen 
tatsächlich kaufen. Die Verbraucher können sich im All
gemeinen nicht auf die Absichten von Unternehmen ver
lassen, wenn sie ihre Ausgaben planen. Unternehmen 
können allerdings, zum Beispiel wenn sie wiederholt mit 
Verbrauchern in Kontakt stehen und diese sich auf die 
Preisankündigungen verlassen oder wenn Kunden Vor
bestellungen aufgeben können, in gewissem Maße so dis
zipliniert werden, dass sie sich an ihre Preisankündigungen 
halten. In solchen Fällen kann der Austausch von zu
kunftsbezogenen Informationen die Ausgabenplanung 
von Verbrauchern erleichtern. 

100. Der Austausch aktueller und historischer Daten führt mit 
größerer Wahrscheinlichkeit zu Effizienzgewinnen als der 
Austausch von Informationen über Absichten. Dennoch 
kann unter bestimmten Umständen die Ankündigung 
von Absichten auch Effizienzgewinne erzeugen. So kön
nen Unternehmen überflüssigen, kostspieligen Aufwand 
und Ressourcenverschwendung vermeiden, wenn sie 
zum Beispiel schon früh wissen, wer einen Forschungs
wettlauf gewinnt ( 77 ). 

2.3.2 Unerlässlichkeit 

101. Wettbewerbsbeschränkungen, die über das Maß hinaus 
gehen, das zur Verwirklichung der Effizienzgewinne durch 
einen Informationsaustausch notwendig ist, erfüllen nicht 
die Voraussetzungen des Artikels 53 Absatz 3. Um die 
Voraussetzung der Unerlässlichkeit zu erfüllen, müssen die 
Parteien nachweisen, dass die Daten in Bezug auf Gegen
stand, Aggregation, Alter und Vertraulichkeit sowie die 
Häufigkeit und Tragweite des Austauschs so beschaffen 
sind, dass sie nur mit den Risiken verbunden sind, die 
im Hinblick auf die Verwirklichung der geltend gemachten 
Effizienzgewinne unerlässlich sind. Außerdem sollte der 
Austausch keine anderen Informationen betreffen als die 
Variablen, die für die Erzielung der Effizienzgewinne rele
vant sind. So wäre für Benchmarking-Zwecke ein Aus
tausch unternehmensspezifischer Daten normalerweise 
nicht unerlässlich, weil zum Beispiel aggregierte Informa
tionen in Form eines Unternehmensrankings die geltend 
gemachten Effizienzgewinne genauso gut und mit gerin
gerem Risiko eines Kollusionsergebnisses hervorbringen 
können (Beispiel 4). Schließlich ist es grundsätzlich un
wahrscheinlich, dass der Austausch von unternehmensspe
zifischen zukunftsbezogenen Daten unerlässlich ist, vor 
allem, wenn er Preise und Mengen betrifft. 

102. Gleichermaßen wird ein Informationsaustausch im Rah
men horizontaler Vereinbarungen die Voraussetzungen 
des Artikels 53 Absatz 3 wahrscheinlich eher erfüllen, 
wenn er nicht über das zur Verwirklichung des wirtschaft
lichen Zwecks der Vereinbarung erforderliche Maß hinaus
geht (zum Beispiel die gemeinsame Nutzung der für eine 
FuE-Vereinbarung erforderlichen Technologie oder der 
Austausch von Kostendaten im Rahmen einer Produkti
onsvereinbarung).
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2.3.3 Weitergabe an die Verbraucher 

103. Durch unerlässliche Beschränkungen erzielte Effizienzge
winne müssen in dem Maße an die Verbraucher weiterge
geben werden, dass sie die wettbewerbsbeschränkenden 
Auswirkungen eines Informationsaustauschs überwiegen. 
Je weniger Marktmacht die an dem Informationsaustausch 
beteiligten Parteien haben, desto wahrscheinlicher ist es, 
dass die Effizienzgewinne an die Verbraucher in einem 
Maße weitergegeben werden, dass sie die wettbewerbs
beschränkenden Auswirkungen überwiegen. 

2.3.4 Keine Ausschaltung des Wettbewerbs 

104. Die Kriterien des Artikels 53 Absatz 3 sind nicht erfüllt, 
wenn die am Informationsaustausch beteiligten Unterneh
men die Möglichkeit haben, den Wettbewerb für einen 
beträchtlichen Teil der betroffenen Produkte auszuschal
ten. 

2.4 Beispiele 

105. Austausch der geplanten Preise als bezweckte Wett
bewerbsbeschränkung 

Beispiel 1 

Sachverhalt: Ein Verband von Busunternehmen in Land X 
verbreitet unternehmensspezifische Informationen über 
die für die Zukunft geplanten Preise ausschließlich an 
die Mitgliedsunternehmen. Die Information betreffen u. 
a. den geplanten Fahrpreis und die Strecke, für die der 
Preis gilt, und mögliche Beschränkungen, die in Verbin
dung mit diesem Preis gelten, zum Beispiel Verbraucher
gruppen, die eine Fahrkarte zu diesem Preis kaufen kön
nen, Notwendigkeit einer Anzahlung oder eines Mindest
aufenthalts, zulässiger Verkaufszeitraum (Anfangs- und 
Enddatum) und zulässiger Verwendungszeitraum (erster 
und letzter Geltungstag) für Fahrkarten mit diesem Preis. 

Analyse: Dieser Informationsaustausch, der auf Beschluss 
einer Unternehmensvereinigung erfolgt, betrifft Preis
absichten von Wettbewerbern. Er ist ein sehr effizientes 
Mittel, wenn ein Kollusionsergebnis erzielt werden soll, 
und stellt somit eine bezweckte Wettbewerbsbeschrän
kung dar, da es den Unternehmen freisteht, die im Ver
band selbst angekündigten Preise zu ändern, sobald sie 
erfahren, dass ihre Wettbewerber beabsichtigen, höhere 
Preise zu verlangen. Auf diese Weise können die Unter
nehmen gemeinsam ein höheres Preisniveau erreichen, 
ohne Marktanteileinbußen zu riskieren. So kann Busunter
nehmen A heute für Reisen ab dem nächsten Monat hö
here Preise für die Strecke von Stadt 1 zu Stadt 2 ankün
digen. Da diese Information allen anderen Busunterneh
men zugänglich ist, kann A dann abwarten, wie seine 
Wettbewerber auf diese Preisankündigung reagieren. 
Wenn ein Wettbewerber, zum Beispiel Unternehmen B, 
auf derselben Strecke die Preise an dasselbe Niveau an
passt, würde die Ankündigung von A unverändert beste
hen bleiben und später wahrscheinlich auch umgesetzt 

werden. Sollte hingegen Unternehmen B seine Preise nicht 
auf dasselbe Niveau anheben, könnte Unternehmen A 
seine Fahrpreise immer noch korrigieren. Die Anpassung 
würde so lange fortgesetzt, bis alle Unternehmen auf ei
nem gemeinsamen höheren, aber wettbewerbswidrigen 
Preisniveau konvergieren. Dieser Informationsaustausch 
dürfte kaum die Voraussetzungen des Artikels 53 Absatz 
3 erfüllen. Der Informationsaustausch ist auf Wettbewer
ber beschränkt, d. h., die Kunden der Busunternehmen 
haben keinen direkten Nutzen. 

106. Austausch aktueller Preise mit ausreichenden Effizienzge
winnen für die Verbraucher 

Beispiel 2 

Sachverhalt: Ein nationales Fremdenverkehrsamt und ein 
Busunternehmen in einem kleinen Land X vereinbaren, 
Informationen über die aktuellen Preise von Busfahrkarten 
über eine frei zugängliche Website auszutauschen (anders 
als in Beispiel 1, Rdnr. 105, können die Verbraucher be
reits Fahrkarten zu den ausgetauschten Preisen und Kon
ditionen kaufen; es handelt sich also nicht um für die 
Zukunft geplante Preise, sondern um die aktuellen Preise 
jetziger und künftiger Dienstleistungen). Die Informatio
nen betreffen u. a. den geplanten Fahrpreis und die Stre
cke, für die der Preis gilt, und mögliche Beschränkungen, 
die in Verbindung mit diesem Preis gelten, zum Beispiel 
Verbrauchergruppen, die eine Fahrkarte zu diesem Preis 
kaufen können, Notwendigkeit einer Anzahlung oder ei
nes Mindestaufenthalts, zulässiger Verwendungszeitraum 
(erster und letzter Geltungstag) für Fahrkarten mit diesem 
Preis. Busreisen in Land X gehören nicht zu demselben 
relevanten Markt wie Zug- und Flugreisen. Es wird unter
stellt, dass es sich bei dem relevanten Markt um einen 
konzentrierten, stabilen und vergleichsweise wenig kom
plexen Markt handelt und die Preisbildung durch den In
formationsaustausch transparent wird. 

Analyse: Bei diesem Informationsaustausch handelt es sich 
nicht um eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung. Die 
Unternehmen tauschen sich über die aktuellen, nicht über 
die künftigen Preise aus, denn sie verkaufen effektiv bereits 
Fahrkarten zu diesen Preisen (anders als in Beispiel 1, 
Rdnr. 105). Deshalb ist dieser Informationsaustausch 
wahrscheinlich ein weniger geeignetes Instrument, um ei
nen Orientierungspunkt für die Koordinierung zu bestim
men. Angesichts der Marktstruktur und der strategischen 
Relevanz der Daten wird dieser Informationsaustausch 
aber wahrscheinlich ein wirksamer Mechanismus sein, 
um bei dieser Marktkonstellation zu erwartende Abwei
chungen von einem Kollusionsergebnis zu überwachen. 
Deshalb könnte dieser Informationsaustausch wett
bewerbsbeschränkende Auswirkungen im Sinne von Arti
kel 53 Absatz 1 haben. Auch wenn die Möglichkeit, Ab
weichungen zu überwachen, gewisse wettbewerbswidrige 
Auswirkungen haben könnte, ist dennoch wahrscheinlich, 
dass die durch den Informationsaustausch erzielten Effi
zienzgewinne in einem Maße an die Verbraucher weiterge
geben werden, dass wettbewerbsbeschränkende Auswir
kungen im Hinblick auf Wahrscheinlichkeit und Ausmaß
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weniger schwer wiegen. Anders als in Beispiel 1, Rdnr. 
105, ist der Informationsaustausch öffentlich, und die Ver
braucher können wirklich Fahrkarten zu den ausgetausch
ten Preisen und Konditionen kaufen. Es ist deshalb wahr
scheinlich, dass dieser Informationsaustausch für die Ver
braucher von unmittelbarem Nutzen ist, indem er ihre 
Suchkosten verringert und ihre Auswahlmöglichkeiten 
verbessert und damit letztlich auch den Preiswettbewerb 
stimuliert. Aus diesen Gründen ist davon auszugehen, dass 
die Voraussetzungen des Artikels 53 Absatz 3 erfüllt sind. 

107. Aktuelle aus den ausgetauschten Informationen ableitbare 
Preise 

Beispiel 3 

Sachverhalt: Die Luxushotels in der Hauptstadt des Landes 
A arbeiten in einem engen, nicht komplexen, stabilen 
Oligopol mit weitgehend homogenen Kostenstrukturen 
und bilden somit einen von anderen Hotels getrennten 
relevanten Markt. Sie tauschen direkt unternehmensspezi
fische Informationen über aktuelle Belegungsquoten und 
Einnahmen aus. In diesem Fall können die Parteien aus 
den ausgetauschten Informationen die aktuellen Preise di
rekt ableiten. 

Analyse: Solange dieser Informationsaustausch kein ver
decktes Mittel ist um Informationen über künftige Absich
ten auszutauschen handelt es sich nicht um eine be
zweckte Wettbewerbsbeschränkung, weil die Hotels ledig
lich Gegenwartsdaten austauschen und keine Informatio
nen über für die Zukunft geplante Preise oder Mengen. 
Der Informationsaustausch könnte jedoch wettbewerbs
beschränkende Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 
Absatz 1 haben, weil das Wissen um die tatsächlich prak
tizierten Preise es für die Unternehmen wahrscheinlich 
leichter machen würde, ihr Wettbewerbsverhalten zu ko
ordinieren (Abstimmung). Er würde aller Wahrscheinlich
keit nach dazu verwendet werden, Abweichungen vom 
Kollusionsergebnis zu überwachen. Der Informationsaus
tausch erhöht die Transparenz auf dem Markt, denn ob
wohl die Hotels normalerweise ihre Preislisten veröffent
lichen, bieten sie doch nach Preisverhandlungen oder für 
Frühbucher und Gruppen eine Reihe von Nachlässen vom 
Listenpreis an. Deshalb handelt es sich bei der marginalen 
Zusatzinformation, die zwischen den Hotels nichtöffent
lich ausgetauscht wird, um sensible Geschäftsinformatio
nen, d. h. um Informationen von strategischem Nutzen. 
Dieser Austausch wird ein Kollusionsergebnis auf dem 
Markt wahrscheinlich begünstigen, weil die beteiligten Par
teien ein enges, nichtkomplexes und stabiles Oligopol bil
den und langfristig in einer Wettbewerbsbeziehung stehen 
(wiederholte Interaktion). Außerdem sind die Kostenstruk
turen der Hotels weitgehend homogen. Und schließlich 
können weder die Verbraucher noch der Marktzutritt ei
nes neuen Marktteilnehmers das wettbewerbswidrige Ver
halten der etablierten Unternehmen begrenzen, da die Ver
braucher geringe Nachfragemacht haben und die Markt
zutrittsschranken hoch sind. In diesem Fall könnten die 
Parteien wahrscheinlich nicht nachweisen, dass der Infor
mationsaustausch Effizienzgewinne erzeugt, die in einem 
solchen Maße an die Verbraucher weitergegeben werden, 
dass sie die wettbewerbswidrigen Auswirkungen überwie
gen. Infolgedessen ist es unwahrscheinlich, dass die Vo
raussetzungen des Artikels 53 Absatz 3 erfüllt sind. 

108. Benchmarking-Vorteile — Die Kriterien des Artikels 53 
Absatz 3 sind nicht erfüllt 

Beispiel 4 

Sachverhalt: Drei große Unternehmen mit einem Markt
anteil von insgesamt 80 % auf einem stabilen, nicht kom
plexen, konzentrierten Markt mit hohen Zutrittsschranken 
tauschen häufig und direkt in nicht öffentlicher Weise 
untereinander Informationen über einen wesentlichen 
Teil ihrer individuellen Kosten aus, um nach eigenen An
gaben ihre Leistungsfähigkeit mit der ihrer Wettbewerber 
zu vergleichen und auf diese Weise effizienter zu werden. 

Analyse: Bei diesem Informationsaustausch handelt es sich 
grundsätzlich nicht um eine bezweckte Wettbewerbs
beschränkung. Deshalb müssen seine Auswirkungen auf 
den Markt geprüft werden. Wegen der Marktstruktur, 
der Tatsache, dass die ausgetauschten Informationen einen 
großen Anteil der variablen Kosten der Unternehmen be
treffen, der individualisierten Präsentation der Daten und 
der weitreichenden Abdeckung des relevanten Marktes 
wird dieser Informationsaustausch ein Kollusionsergebnis 
wahrscheinlich begünstigen und damit auch wettbewerbs
widrige Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 
haben. Es ist unwahrscheinlich, dass die Kriterien des Ar
tikels 53 Absatz 3 erfüllt sind, denn die geltend gemach
ten Effizienzgewinne könnten mit weniger wettbewerbs
beschränkenden Mitteln erreicht werden, zum Beispiel 
durch Erhebung, Anonymisierung und Aggregation der 
Daten durch einen Dritten in einer Art Unternehmensran
king. Da die Parteien in diesem Fall außerdem ein sehr 
enges, nichtkomplexes und stabiles Oligopol bilden, 
könnte schließlich sogar der Austausch aggregierter Daten 
ein Kollusionsergebnis auf dem Markt begünstigen. Dies 
wäre allerdings sehr unwahrscheinlich, wenn dieser Infor
mationsaustausch auf einem nichttransparenten, fragmen
tierten, instabilen und komplexen Markt stattfände. 

109. Echte öffentliche Informationen 

Beispiel 5 

Sachverhalt: Vier Unternehmen, denen sämtliche Tankstel
len in einem großen Land A gehören, tauschen per Tele
fon ihre aktuellen Benzinpreise aus. Sie behaupten, dieser 
Informationsaustausch könne keine wettbewerbsbeschrän
kenden Auswirkungen haben, weil die Informationen öf
fentlich seien und an jeder Tankstelle auf großen Schildern 
bekanntgegeben würden. 

Analyse: Bei den per Telefon ausgetauschten Preisdaten 
handelt es sich nicht um echte öffentliche Informationen, 
weil beträchtliche Zeit- und Transportkosten aufgebracht 
werden müssten, um dieselben Informationen auf andere 
Weise zu erhalten. Es müssten weite Strecken zurückgelegt 
werden, um Preisangaben von den Preistafeln der Tank
stellen im ganzen Land zu sammeln. Die Kosten hierfür 
können theoretisch jedoch hoch sein, so dass die Infor
mation im Grunde nur durch den Informationsaustausch 
beschafft werden können. Außerdem ist der Austausch 
systematisch und deckt den gesamten relevanten Markt 
ab, bei dem es sich um ein enges, nichtkomplexes, stabiles 
Oligopol handelt. Deshalb wird er wahrscheinlich ein 
Klima gegenseitiger Sicherheit über die Preispolitik der 
Wettbewerber schaffen und auf diese Weise ein Kollusi
onsergebnis wahrscheinlich begünstigen. Infolgedessen
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könnte dieser Informationsaustausch wettbewerbs
beschränkende Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 
Absatz 1 haben. 

110. Effizienzgewinn in Form einer besseren Bedienung der 
Nachfrage 

Beispiel 6 

Sachverhalt: Es gibt fünf Hersteller von frischem Karotten
saft in Flaschen auf dem relevanten Markt. Die Nachfrage 
nach diesem Produkt schwankt stark und ist von Ort zu 
Ort und zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich. 
Der Saft muss nach der Produktion innerhalb eines Tages 
verkauft und verbraucht werden. Die Hersteller verein
baren die Gründung eines unabhängigen Marktforschungs
unternehmens, das täglich aktuelle Informationen über die 
nicht verkauften Saftmengen in jeder Verkaufsstelle erhebt 
und diese dann in der nächsten Woche in aggregierter 
Form (je Verkaufsstelle) auf seiner Website veröffentlicht. 
Die veröffentlichten Statistiken ermöglichen es den Her
stellern und den Einzelhändlern, die Nachfrage besser vor
herzusehen und das Produkt besser zu positionieren. Vor 
Aufnahme des Informationsaustauschs meldeten die Ein
zelhändler große Mengen verdorbener Säfte und reduzier
ten deshalb ihre Safteinkäufe bei den Herstellern, d. h., der 
Markt funktionierte nicht effizient. Dies hatte zur Folge, 
dass die Nachfrage in bestimmten Zeiträumen und Gebie
ten häufiger nicht gedeckt wurde. Dank des Informations
austauschsystems, das eine bessere Vorhersage von Über- 
und Unterangebot ermöglicht, nehmen die Fälle ungedeck
ter Verbrauchernachfrage stark ab und die auf dem Markt 
verkaufte Saftmenge zu. 

Analyse: Obwohl der Markt relativ konzentriert und die 
ausgetauschten Daten aktuell und strategisch relevant sind, 
ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass dieser Austausch ein 
Kollusionsergebnis begünstigen würde, weil ein solches 
Ergebnis auf einem derart instabilen Markt ohnehin un
wahrscheinlich wäre. Selbst wenn durch den Austausch 
eine gewisse Gefahr wettbewerbsbeschränkender Auswir
kungen besteht, werden diese potenziellen wettbewerbs
beschränkenden Auswirkungen wahrscheinlich durch die 
Effizienzgewinne infolge des erhöhten Angebots an Orten 
mit hoher Nachfrage und des geringeren Angebots an 
Orten mit geringer Nachfrage aufgewogen. Die Informa
tionen werden öffentlich und in aggregierter Form aus
getauscht, was weniger Risiken für den Wettbewerb birgt, 
als ein nicht öffentlicher Austausch individueller Daten. 
Der Informationsaustausch geht deshalb nicht über das 
für die Behebung des Marktversagens erforderliche Maß 
hinaus. Daher ist anzunehmen, dass dieser Informations
austausch die Kriterien des Artikels 53 Absatz 3 erfüllt. 

3. VEREINBARUNGEN ÜBER FORSCHUNG UND ENT
WICKLUNG 

3.1 Definition 

111. Form und Geltungsbereich von FuE-Vereinbarungen sind 
sehr unterschiedlich. Sie reichen vom Outsourcing be
stimmter FuE-Anstrengungen über die gemeinsame Ver
besserung bestehender Technologien bis zur Zusammen
arbeit bei Forschung, Entwicklung und Marketing völlig 
neuer Produkte. Mögliche Formen sind die Vereinbarung 
einer Zusammenarbeit oder ein gemeinsam kontrolliertes 

Unternehmen. Dieses Kapitel gilt für sämtliche Formen 
von FuE-Vereinbarungen, einschließlich miteinander ver
bundener Vereinbarungen über die Produktion oder die 
Vermarktung der FuE-Ergebnisse. 

3.2 Relevante Märkte 

112. Bei der Abgrenzung der relevanten Märkte für die Würdi
gung der Auswirkungen einer FuE-Vereinbarung müssen 
zunächst die Produkte, Technologien oder FuE-Anstren
gungen ermittelt werden, von denen der größte Wett
bewerbsdruck auf die Parteien ausgehen wird. Am einen 
Ende des Spektrums möglicher Fälle kann die Innovation 
zu Produkten oder Technologien führen, die auf einem 
bestehenden Produkt- oder Technologiemarkt mit anderen 
im Wettbewerb stehen. Dies ist unter anderem bei For
schung und Entwicklung, die kleine Verbesserungen oder 
Abwandlungen, zum Beispiel neue Modelle bestimmter 
Produkte zum Ziel hat, der Fall. Hier betreffen mögliche 
Auswirkungen den Markt für bestehende Produkte. Am 
anderen Ende des Spektrums kann die Innovation zu ei
nem völlig neuen Produkt führen, für das ein eigener 
neuer Produktmarkt entsteht (zum Beispiel ein neuer 
Impfstoff für eine vorher unheilbare Krankheit). Viele Fälle 
liegen jedoch zwischen diesen beiden Extremen, d. h. aus 
den Innovationsanstrengungen gehen Produkte (oder 
Technologien) hervor, die im Laufe der Zeit bestehende 
Produkte (oder Technologien) ersetzen (wie zum Beispiel 
die CD die Schallplatte ersetzt hat). Bei einer sorgfältigen 
Prüfung dieser Fälle sind sowohl die bestehenden Märkte 
als auch die Auswirkungen der Vereinbarung auf die In
novation zu berücksichtigen. 

Bestehende Produktmärkte 

113. Geht es bei der Zusammenarbeit um Forschung und Ent
wicklung zur Verbesserung bestehender Produkte, so bil
den die bestehenden Produkte und ihre nahen Substitute 
den von der Zusammenarbeit betroffenen relevanten 
Markt ( 78 ). 

114. Zielen die FuE-Anstrengungen auf eine wesentliche Ände
rung bestehender Produkte oder gar auf neue Produkte, 
die bestehende Produkte ersetzen, ab, so kann die Sub
stitution der bestehenden Produkte unvollkommen sein 
oder erst langfristig erfolgen. Es kann daher der Schluss 
gezogen werden, dass die alten und die möglicherweise 
neu entstehenden Produkte nicht demselben relevanten 
Markt angehören ( 79 ). Der Markt für bestehende Produkte 
kann jedoch betroffen sein, wenn es wahrscheinlich ist, 
dass die Bündelung der FuE-Anstrengungen zum Beispiel 
wegen des Austauschs wettbewerbsrelevanter Informatio
nen über den Markt für bestehende Produkte dazu führt, 
dass die Parteien als Anbieter bestehender Produkte ihr 
Verhalten koordinieren. 

115. Betrifft die Forschung und Entwicklung eine wichtige 
Komponente eines Endprodukts, so kann nicht nur der 
Markt für diese Komponente, sondern auch der beste
hende Markt für das Endprodukt für die Prüfung von 
Bedeutung sein. Wenn zum Beispiel Automobilhersteller 
bei der Forschung und Entwicklung für einen neuen Mo
torentyp zusammenarbeiten, kann der Automobilmarkt 
von dieser Zusammenarbeit betroffen sein. Der Markt 
für die Endprodukte ist für die Prüfung jedoch nur von 
Belang, wenn es sich bei der Komponente, die Gegenstand
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der Forschung und Entwicklung ist, um einen technisch 
oder wirtschaftlich wesentlichen Bestandteil dieser Endpro
dukte handelt und wenn die Parteien der FuE-Verein
barung hinsichtlich der Endprodukte über Marktmacht 
verfügen. 

Bestehende Technologiemärkte 

116. Die FuE-Zusammenarbeit kann sich über die Produkte 
hinaus auch auf die entsprechende Technologie erstrecken. 
Werden die Rechte des geistigen Eigentums getrennt von 
den Produkten vermarktet, auf die sie sich beziehen, so 
muss auch der relevante Technologiemarkt abgegrenzt 
werden. Technologiemärkte bestehen aus dem geistigen 
Eigentum, für das Lizenzen erteilt werden, und seinen 
nahen Substituten, d. h. anderen Technologien, die die 
Kunden stattdessen nutzen könnten. 

117. Für die Abgrenzung von Technologiemärkten gelten die 
gleichen Grundsätze wie für die Abgrenzung von Produkt
märkten ( 80 ). Ausgehend von der Technologie, die von den 
Parteien vermarktet wird, sind die anderen Technologien 
zu ermitteln, zu denen die Kunden als Reaktion auf eine 
geringe, nicht nur vorübergehende Erhöhung der relativen 
Preise überwechseln könnten. Sobald diese Technologien 
ermittelt sind, können die Marktanteile berechnet werden, 
indem man die Lizenzeinnahmen der Parteien durch die 
Gesamtheit der Lizenzeinnahmen aller Lizenzgeber divi
diert. 

118. Die Stellung der Parteien auf dem Markt für die beste
hende Technologie ist als Prüfungskriterium von Bedeu
tung, wenn die FuE-Zusammenarbeit auf eine erhebliche 
Verbesserung einer bestehenden Technologie oder auf eine 
neue Technologie abzielt, die die bestehende Technologie 
wahrscheinlich ablösen wird. Der Marktanteil der Parteien 
kann bei dieser Prüfung jedoch nur als Ausgangspunkt 
dienen. Auf Technologiemärkten muss dem potenziellen 
Wettbewerb besondere Bedeutung beigemessen werden. 
Wenn Unternehmen, die derzeit keine Lizenzen für ihre 
Technologie erteilen, potenzielle neue Anbieter auf dem 
Technologiemarkt sind, könnten sie die Möglichkeiten der 
Parteien beschränken, die Preise für ihre Technologie ge
winnbringend zu erhöhen. Dieser Aspekt kann auch un
mittelbar bei der Berechnung der Marktanteile berücksich
tigt werden, indem diese anhand der Umsätze ermittelt 
werden, die mit den Produkten, die die lizenzierte Tech
nologie enthalten, auf nachgelagerten Produktmärkten er
zielt werden (siehe Randnummern 123 bis 126). 

Wettbewerb im Bereich der Innovation (FuE-Anstrengungen) 

119. Die FuE-Zusammenarbeit kann nicht nur den Wettbewerb 
auf bestehenden Märkten, sondern auch den Wettbewerb 
im Bereich der Innovation und auf neuen Produktmärkten 
beeinträchtigen. Dies ist der Fall, wenn die FuE-Zusam
menarbeit auf die Entwicklung neuer Produkte oder Tech
nologien abzielt, die eines Tages bestehende Produkte 
bzw. Technologien ersetzen könnten oder die für einen 
neuen Verwendungszweck entwickelt werden und deshalb 
nicht bestehende Produkte ersetzen, sondern eine völlig 
neue Nachfrage schaffen sollen. Die Auswirkungen auf 
den Wettbewerb im Bereich der Innovation sind erheblich, 
können aber in einigen Fällen durch die Analyse des tat
sächlichen oder potenziellen Wettbewerbs auf bestehen
den Produkt- bzw. Technologiemärkten nicht hinreichend 

gewürdigt werden. Hier sind je nach Art des in einer 
Branche stattfindenden Innovationsprozesses zwei Szena
rien zu unterscheiden. 

120. Im ersten Szenario, das z. B. in der pharmazeutischen 
Industrie anzutreffen ist, ist der Innovationsprozess so 
strukturiert, dass bereits in der Anfangsphase konkurrie
rende FuE-Pole ausgemacht werden können. Konkurrie
rende FuE-Pole sind FuE-Anstrengungen, die auf ein neues 
Produkt oder eine neue Technologie gerichtet ist, und die 
Substitute für diese Forschung und Entwicklung, d. h. FuE- 
Anstrengungen mit ähnlichem Zeitplan, die auf die Ent
wicklung von Substituten für die im Rahmen der Zusam
menarbeit entwickelten Produkte oder Technologien ab
zielen. In diesem Fall kann geprüft werden, ob nach Ab
schluss der Vereinbarung eine ausreichende Anzahl von 
FuE-Polen übrigbleibt. Ausgangspunkt ist die Forschung 
und Entwicklung der Parteien. Anschließend sind ernst
zunehmende konkurrierende FuE-Pole zu ermitteln. Bei 
der Prüfung, ob es sich um ernstzunehmende Wettbewer
ber handelt, sind die folgenden Gesichtspunkte zu berück
sichtigen: Art, Bereich und Umfang anderer FuE-Anstren
gungen, Zugang zu Finanz- und Humanressourcen, Know- 
how/Patenten oder anderen spezifischen Vermögenswer
ten sowie Zeitplan und Fähigkeit zur Verwertung der Er
gebnisse. Ein FuE-Pol ist kein ernstzunehmender Wett
bewerber, wenn er zum Beispiel hinsichtlich des Zugangs 
zu Ressourcen oder des Zeitplans nicht als nahes Substitut 
für die FuE-Anstrengungen der Parteien angesehen werden 
kann. 

121. Die Zusammenarbeit kann nicht nur unmittelbare Aus
wirkungen auf die Innovation selbst haben, sondern 
auch einen neuen Produktmarkt beeinträchtigen. Es wird 
häufig schwierig sein, die Auswirkungen auf einen solchen 
Markt direkt zu prüfen, der ja per definitionem noch nicht 
besteht. Die Analyse solcher Märkte wird daher häufig 
indirekt im Rahmen der Analyse des Wettbewerbs im 
Bereich der Innovation vorgenommen werden. Es kann 
jedoch notwendig sein, die Auswirkungen bestimmter As
pekte der Vereinbarung, die über die FuE-Phase hinaus
gehen, auf einen solchen Markt direkt zu prüfen. Eine 
FuE-Vereinbarung, die die gemeinsame Produktion und 
Vermarktung auf dem neuen Produktmarkt umfasst, 
kann zum Beispiel anders geprüft werden als eine reine 
FuE-Vereinbarung. 

122. Im zweiten Szenario sind die Innovationsarbeiten einer 
Branche nicht so klar strukturiert, dass FuE-Pole aus
gemacht werden können. Sofern keine außergewöhnlichen 
Umstände vorliegen, versucht die EFTA-Überwachungs
behörde in diesem Fall nicht, die Auswirkungen einer 
FuE-Zusammenarbeit auf die Innovation zu ermitteln, son
dern beschränkt ihre Prüfung vielmehr auf die bestehen
den Produkt- und/oder Technologiemärkte, die mit der 
betreffenden FuE-Zusammenarbeit verbunden sind. 

Berechnung der Marktanteile 

123. Bei der Berechnung der Marktanteile für die Zwecke der 
FuE-Gruppenfreistellungsverordnung und dieser Leitlinien 
ist zwischen bestehenden Märkten und dem Wettbewerb 
im Bereich der Innovation zu unterscheiden. Ausgangs
punkt zu Beginn einer FuE-Zusammenarbeit ist der beste
hende Markt für die Produkte, die durch die zu ent
wickelnden Produkte verbessert, ausgetauscht oder ersetzt
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werden können. Zielt die FuE-Vereinbarung nur auf die 
Verbesserung oder Verfeinerung bestehender Produkte ab, 
so umfasst dieser Markt die unmittelbar von der For
schung und Entwicklung betroffenen Produkte. Die Markt
anteile können somit anhand des Absatzwerts der beste
henden Produkte berechnet werden. 

124. Zielt die Forschung und Entwicklung jedoch auf die Erset
zung eines bestehenden Produkts ab, so wird das neue 
Produkt im Erfolgsfall zum Substitut des bestehenden Pro
dukts. Um die Wettbewerbsstellung der Parteien zu ermit
teln, können die Marktanteile auch hier anhand des Ab
satzwerts der bestehenden Produkte berechnet werden. 
Deshalb wird in der FuE-Gruppenfreistellungsverordnung 
für die Freistellung in diesen Fällen der Anteil am relevan
ten Markt für die Produkte, die durch die Vertragspro
dukte verbessert, ausgetauscht oder ersetzt werden kön
nen ( 81 ), zugrunde gelegt. Eine Vereinbarung fällt nur un
ter die FuE-Gruppenfreistellung, wenn dieser Marktanteil 
höchstens 25 % beträgt ( 82 ). 

125. Bei den Technologiemärkten besteht eine mögliche Vor
gehensweise darin, die Marktanteile auf der Grundlage des 
Anteils jeder Technologie an der Gesamtheit der Lizenz
einnahmen zu berechnen, womit der Anteil der Technolo
gie an dem Markt dargestellt wird, auf dem konkurrie
rende Technologien lizenziert werden. Dies dürfte häufig 
jedoch eine eher theoretische, nicht sehr praktische Mög
lichkeit sein, weil genaue Angaben über Lizenzgebühren 
fehlen, Lizenzen gebührenfrei ausgetauscht werden usw. 
Ein alternativer Ansatz besteht darin, die Marktanteile 
auf dem Technologiemarkt anhand der Umsätze mit den 
Waren oder Dienstleistungen zu berechnen, die auf den 
nachgelagerten Produktmärkten die lizenzierte Technolo
gie enthalten. Dabei werden sämtliche Umsätze auf dem 
relevanten Produktmarkt berücksichtigt, unabhängig da
von, ob das Produkt eine lizenzierte Technologie enthält 
oder nicht ( 83 ). Auch auf diesem Markt darf der Anteil 
(unabhängig von der Berechnungsmethode) höchstens 
25 % betragen, wenn die Rechtsvorteile der FuE-Gruppen
freistellung gelten sollen. 

126. Zielt die Forschung und Entwicklung auf die Entwicklung 
eines Produkts ab, das eine völlig neue Nachfrage schaffen 
soll, so können die Marktanteile nicht anhand der Um
sätze berechnet werden. Es können lediglich die Auswir
kungen der Vereinbarung auf den Wettbewerb im Bereich 
der Innovation analysiert werden. Deshalb werden diese 
Vereinbarungen in der FuE-Gruppenfreistellungsverord
nung als Vereinbarungen zwischen Nichtwettbewerbern 
behandelt und unabhängig vom Marktanteil für die Dauer 
der gemeinsamen Forschung und Entwicklung und einen 
zusätzlichen Zeitraum von sieben Jahren ab dem Tag des 
ersten Inverkehrbringens des Produkts freigestellt ( 84 ). Der 
Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung kann jedoch entzo
gen werden, wenn die Vereinbarung den Wettbewerb im 
Bereich der Innovation ausschaltet ( 85 ). Nach Ablauf der 
sieben Jahre können die Marktanteile anhand des Absatz
werts berechnet werden, wobei die 25 %-Schwelle an
wendbar wird ( 86 ). 

3.3 Kartellrechtliche Würdigung nach Artikel 53 Ab
satz 1 

3.3.1 Grundlegende kartellrechtliche Bedenken 

127. Die FuE-Zusammenarbeit kann den Wettbewerb auf ver
schiedene Weise beschränken. Erstens kann sie zu gerin

gerer oder langsamerer Innovation führen, so dass weniger 
oder schlechtere Produkte später auf den Markt kommen, 
als dies ohne sie der Fall wäre. Zweitens kann die FuE- 
Zusammenarbeit auf Waren- oder Technologiemärkten 
den Wettbewerb zwischen den Parteien außerhalb des 
Geltungsbereichs der Vereinbarung erheblich schwächen 
oder eine wettbewerbswidrige Koordinierung auf diesen 
Märkten wahrscheinlich machen und damit höhere Preise 
zur Folge haben. Das Problem der Marktverschließung 
kann nur im Falle einer Zusammenarbeit auftreten, an 
der wenigstens ein Unternehmen mit einem erheblichen 
Grad an Marktmacht bei einer Schlüsseltechnologie (der 
nicht auf Marktbeherrschung hinauslaufen muss) beteiligt 
ist, sofern die ausschließliche Verwertung der Ergebnisse 
vereinbart wurde. 

3.3.2 Bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen 

128. Bei einer FuE-Vereinbarung handelt es sich um eine be
zweckte Wettbewerbsbeschränkung, wenn sie nicht wirk
lich gemeinsame Forschung und Entwicklung betrifft, son
dern als Mittel zur Bildung eines verschleierten Kartells für 
verbotene Praktiken wie Preisfestsetzung, Produktions
beschränkung oder Marktaufteilung genutzt wird. Eine 
FuE-Vereinbarung, die die gemeinsame Verwertung mög
licher künftiger Ergebnisse umfasst, beschränkt allerdings 
nicht notwendigerweise den Wettbewerb. 

3.3.3 Wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen 

129. Die meisten FuE-Vereinbarungen fallen nicht unter Arti
kel 53 Absatz 1. Dies gilt vor allem für Vereinbarungen 
über die FuE-Zusammenarbeit in einem eher frühen Sta
dium, weit entfernt von der Verwertung möglicher Ergeb
nisse. 

130. Zudem hat die FuE-Zusammenarbeit zwischen nicht kon
kurrierenden Unternehmen im Allgemeinen keine wett
bewerbsbeschränkenden Auswirkungen ( 87 ). Die Wett
bewerbsbeziehungen zwischen den Parteien müssen im 
Rahmen der betroffenen bestehenden Märkte und/oder 
der betroffenen Innovation untersucht werden. Wenn die 
Parteien aufgrund objektiver Faktoren, zum Beispiel wegen 
ihrer begrenzten technischen Möglichkeiten, alleine nicht 
in der Lage wären, die notwendige Forschung und Ent
wicklung durchzuführen, hat die FuE-Vereinbarung in der 
Regel keine wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen. 
Dies gilt zum Beispiel für Unternehmen, die Fähigkeiten, 
Technologien und sonstige Ressourcen in die Zusammen
arbeit einbringen, die einander ergänzen. Die Frage des 
potenziellen Wettbewerbs muss auf einer realistischen 
Grundlage geprüft werden. So können Parteien nicht nur 
deshalb als potenzielle Wettbewerber eingestuft werden, 
weil die Zusammenarbeit sie in die Lage versetzt, die 
FuE-Tätigkeiten durchzuführen. Entscheidend ist vielmehr, 
ob jede Partei für sich über die erforderlichen Mittel (Ver
mögenswerte, Know-how und sonstige Ressourcen) ver
fügt. 

131. Das Outsourcing von zuvor selbst durchgeführter For
schung und Entwicklung ist eine besondere Form der 
FuE-Zusammenarbeit. Bei dieser Fallgestaltung wird die 
Forschung und Entwicklung häufig von spezialisierten Un
ternehmen, Forschungsinstituten oder Hochschulen durch
geführt, die an der Verwertung der Ergebnisse nicht
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beteiligt sind. Solche Vereinbarungen umfassen in der Re
gel einen Transfer von Know-how und/oder eine die mög
lichen Ergebnisse betreffende Alleinbelieferungsklausel, 
was aber wegen der Komplementarität der zusammen
arbeitenden Parteien keine wettbewerbsbeschränkenden 
Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 hat. 

132. Eine FuE-Zusammenarbeit, die nicht die gemeinsame Ver
wertung möglicher Ergebnisse im Wege der Lizenzertei
lung, der Produktion und/oder des Marketings umfasst, 
hat selten wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen im 
Sinne von Artikel 53 Absatz 1. Reine FuE-Vereinbarungen 
können nur dann Wettbewerbsprobleme verursachen, 
wenn sich der Innovationswettbewerb spürbar verringert, 
so dass nur eine begrenzte Zahl von ernstzunehmenden 
konkurrierenden FuE-Polen übrigbleibt. 

133. Wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen von FuE-Ver
einbarungen sind nur wahrscheinlich, wenn die an der 
Zusammenarbeit beteiligten Parteien über Marktmacht 
auf den bestehenden Märkten verfügen und/oder wenn 
sich der Wettbewerb im Bereich der Innovation spürbar 
verringert. 

134. Es gibt keine absolute Schwelle, bei deren Überschreiten 
davon ausgegangen werden kann, dass eine FuE-Verein
barung Marktmacht begründet oder aufrechterhält und 
damit wahrscheinlich wettbewerbsbeschränkende Auswir
kungen im Sinne von Artikel 53Absatz 1 hat. FuE-Ver
einbarungen zwischen Wettbewerbern fallen jedoch unter 
die FuE-Gruppenfreistellungsverordnung, sofern deren ge
meinsamer Marktanteil höchstens 25% beträgt und die 
übrigen Voraussetzungen für die Anwendung der FuE- 
Gruppenfreistellungsverordnung erfüllt sind. 

135. Vereinbarungen, die nicht unter die FuE-Gruppenfreistel
lung fallen, weil der gemeinsame Marktanteil der Parteien 
25 % überschreitet, müssen keine wettbewerbsbeschrän
kenden Auswirkungen haben. Je stärker jedoch die ge
meinsame Stellung der Parteien auf den bestehenden 
Märkten ist und/oder je mehr der Wettbewerb im Bereich 
der Innovation beschränkt wird, desto wahrscheinlicher 
sind wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen der FuE- 
Vereinbarung ( 88 ). 

136. Ist die Forschung und Entwicklung auf die Verbesserung 
oder Verfeinerung bestehender Produkte oder Technolo
gien gerichtet, so sind Auswirkungen auf die relevanten 
Märkte für diese bestehenden Produkte bzw. Technologien 
möglich. Auswirkungen auf Preise, Produktionsmenge, 
Produktqualität, Produktvielfalt oder Innovation auf den 
bestehenden Märkten sind jedoch nur wahrscheinlich, 
wenn die Parteien gemeinsam eine starke Stellung inneha
ben, der Marktzutritt schwierig ist und nur wenige andere 
Innovationsanstrengungen zu erkennen sind. Außerdem 
sind Auswirkungen auf den Wettbewerb bei Endproduk
ten — wenn überhaupt — nur in sehr begrenztem Um
fang zu erwarten, wenn die Forschung und Entwicklung 
ausschließlich eine relativ unbedeutende Vorleistung für 
das Endprodukt betrifft. 

137. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen reinen FuE- 
Vereinbarungen und Vereinbarungen über eine umfassen
dere Zusammenarbeit, die verschiedene Stufen der Ver
wertung der Ergebnisse (zum Beispiel Lizenzerteilung, Pro
duktion, Marketing) umfasst. Wie in Rndr. 132 erwähnt, 
haben reine FuE-Vereinbarungen nur selten wettbewerbs
beschränkende Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 
Absatz 1. Dies gilt insbesondere für Forschung und Ent
wicklung, die eine begrenzte Verbesserung bestehender 
Produkte oder Technologien zum Ziel hat. Umfasst in 
einem solchen Fall die FuE-Zusammenarbeit lediglich die 
gemeinsame Verwertung im Wege der Erteilung von Li
zenzen an Dritte, so sind beschränkende Auswirkungen 
wie zum Beispiel eine Marktverschließung unwahrschein
lich. Sind jedoch die gemeinsame Produktion der gering
fügig verbesserten Produkte oder Technologien und/oder 
das Marketing in die Zusammenarbeit einbezogen, so 
müssen deren Auswirkungen auf den Wettbewerb genauer 
untersucht werden. Wettbewerbsbeschränkende Auswir
kungen in Form von höheren Preisen oder geringerem 
Output auf bestehenden Märkten sind eher wahrschein
lich, wenn starke Wettbewerber beteiligt sind. 

138. st die Forschung und Entwicklung auf völlig neue Pro
dukte oder Technologien gerichtet, für die ein eigener 
neuer Markt entsteht, so sind Auswirkungen auf Preise 
und Output auf bestehenden Märkten eher unwahrschein
lich. Die Prüfung muss sich dann auf Innovations
beschränkungen zum Beispiel bei der Qualität und Vielfalt 
möglicher künftiger Produkte bzw. Technologien oder der 
Geschwindigkeit der Innovation konzentrieren. Derartige 
beschränkende Auswirkungen können entstehen, wenn 
zwei oder mehr der wenigen an der Entwicklung des 
neuen Produkts beteiligten Unternehmen ihre Zusammen
arbeit in einer Phase aufnehmen, in der sie einzeln jeweils 
kurz vor der Einführung des neuen Produkts stehen. Sol
che Auswirkungen sind in der Regel eine unmittelbare 
Folge der Vereinbarung zwischen den Parteien. Die Inno
vation kann sogar durch eine reine FuE-Vereinbarung be
schränkt werden. Im Allgemeinen ist es jedoch unwahr
scheinlich, dass eine FuE-Zusammenarbeit bei völlig neuen 
Produkten wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen hat, 
es sei denn, es besteht nur eine begrenzte Zahl ernst
zunehmender alternativer FuE-Pole. Diese Grundannahme 
ändert sich nicht wesentlich, wenn auch die gemeinsame 
Verwertung der Ergebnisse oder sogar gemeinsames Mar
keting vereinbart wird. In diesen Fällen kann die gemein
same Verwertung nur dann wettbewerbsbeschränkende 
Auswirkungen haben, wenn Marktverschließung bei 
Schlüsseltechnologien eine Rolle spielt. Derartige Probleme 
treten allerdings nicht auf, wenn die Parteien Lizenzen an 
Dritte erteilen, die diese in die Lage versetzen, wirksam 
mit ihnen zu konkurrieren. 

139. Viele FuE-Vereinbarungen werden zwischen den beiden in 
Rndrn. 137 und 138 geschilderten Sachlagen angesiedelt 
sein. Sie können sich also auf die Innovation und auf 
bestehende Märkte auswirken. Somit können sowohl die 
bestehenden Märkte als auch die Wirkung auf die Inno
vation für die Bewertung der gemeinsamen Stellung der 
Parteien, des Konzentrationsgrads, der Zahl der Anbieter/ 
innovativen Unternehmen und der Marktzutrittsbedingun
gen von Bedeutung sein. In einigen Fällen können 
wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen in Form von
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höheren Preisen oder geringerer Produktionsmenge, Pro
duktqualität, Produktvielfalt oder Innovation auf bestehen
den Märkten und in Form von negativen Folgen für die 
Innovation durch Verlangsamung der Entwicklung auftre
ten. Wenn zum Beispiel wichtige Wettbewerber auf einem 
bestehenden Technologiemarkt zusammenarbeiten, um 
eine neue Technologie zu entwickeln, mit der eines Tages 
bestehende Produkte ersetzt werden könnten, kann diese 
Zusammenarbeit die Entwicklung der neuen Technologie 
verlangsamen, sofern die Parteien auf dem bestehenden 
Markt über Marktmacht verfügen und auch in Forschung 
und Entwicklung eine starke Stellung innehaben. Eine 
ähnliche Wirkung ist möglich, wenn der größte Anbieter 
auf einem bestehenden Markt mit einem viel kleineren 
oder sogar nur potenziellen Wettbewerber zusammen
arbeitet, der kurz vor der Einführung eines neuen Pro
dukts/einer neuen Technologie steht, die die Stellung des 
etablierten Anbieters gefährden könnte. 

140. Vereinbarungen können auch unabhängig von der Markt
macht der Parteien nicht unter die FuE-Gruppenfreistel
lungsverordnung fallen. Dies gilt beispielsweise für Verein
barungen, die den Zugang zu den Ergebnissen der FuE- 
Zusammenarbeit für eine Partei unverhältnismäßig stark 
beschränken ( 89 ). Die FuE-Gruppenfreistellungsverordnung 
enthält eine Ausnahme von dieser Regel für Hochschulen, 
Forschungsinstitute und spezialisierte Unternehmen, die 
Forschung und Entwicklung als Dienstleistung erbringen 
und sich nicht mit der gewerblichen Verwertung der Er
gebnisse der Forschung und Entwicklung befassen ( 90 ). 
Dennoch können Vereinbarungen, die nicht unter die 
FuE-Gruppenfreistellungsverordnung fallen, die ausschließ
liche Zugangsrechte für die Zwecke der Verwertung vor
sehen und unter Artikel 53 Absatz 1 fallen, die Voraus
setzungen von Artikel 53 Absatz 3 erfüllen, vor allem, 
wenn diese Rechte angesichts des Marktes, der Risiken 
und des Umfangs der für die Verwertung der Ergebnisse 
der Forschung und Entwicklung erforderlichen Investitio
nen wirtschaftlich unerlässlich sind. 

3.4 Kartellrechtliche Würdigung nach Artikel 53 Ab
satz 3 

3.4.1 Effizienzgewinne 

141. Viele FuE-Vereinbarungen führen — mit oder ohne ge
meinsame Verwertung möglicher Ergebnisse — durch 
Bündelung komplementärer Fähigkeiten und Vermögens
werte zu Effizienzgewinnen und damit zu einer schnel
leren Entwicklung und Vermarktung verbesserter oder 
neuer Produkte und Technologien, als dies ohne Verein
barung der Fall wäre. FuE-Vereinbarungen können auch 
eine größere Verbreitung von Wissen zur Folge haben, 
was wiederum Innovationen befördern kann. Zudem kön
nen FuE-Vereinbarungen Kostensenkungen ermöglichen. 

3.4.2 Unerlässlichkeit 

142. Wettbewerbsbeschränkungen, die weiter gehen, als zur 
Erzielung der mit einer FuE-Vereinbarung angestrebten 
Effizienzgewinne notwendig ist, erfüllen nicht die Voraus
setzungen von Artikel 53 Absatz 3. Bei Vorliegen der in 
Artikel 5 der FuE-Gruppenfreistellungsverordnung auf
geführten Beschränkungen kann es weniger wahrschein
lich sein, dass nach einer Einzelfallprüfung festgestellt 
wird, dass die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 

erfüllt sind. Die Parteien einer FuE-Vereinbarung werden 
daher im Allgemeinen nachweisen müssen, dass diese Be
schränkungen für die Zusammenarbeit unerlässlich sind. 

3.4.3 Weitergabe an die Verbraucher 

143. Durch unerlässliche Beschränkungen erzielte Effizienzge
winne müssen in einem Maße an die Verbraucher weiter
gegeben werden, dass sie die wettbewerbsbeschränkenden 
Auswirkungen der FuE-Vereinbarung überwiegen. Zum 
Beispiel müssen die Vorteile der Markteinführung neuer 
oder verbesserter Produkte die Nachteile in Form von 
Preiserhöhungen oder anderen wettbewerbsbeschränken
den Auswirkungen überwiegen. Im Allgemeinen ist es 
eher wahrscheinlich, dass eine FuE-Vereinbarung Effizienz
gewinne erzeugt, die den Verbrauchern Vorteile bringen, 
wenn die FuE-Vereinbarung zur Bündelung komplementä
rer Fähigkeiten und Vermögenswerte führt. Die Parteien 
einer Vereinbarung können zum Beispiel über unter
schiedliche Forschungskapazitäten verfügen. Wenn da
gegen die Fähigkeiten und Vermögenswerte der Parteien 
sehr ähnlich sind, dürfte die FuE-Vereinbarung vor allem 
zur Folge haben, dass eine oder mehrere der Parteien 
Forschung und Entwicklung ganz oder teilweise einstellen. 
Für die Parteien der Vereinbarung würden dadurch zwar 
(feste) Kosten wegfallen, es ist aber unwahrscheinlich, dass 
sich daraus Vorteile ergeben, die an die Verbraucher wei
tergegeben werden könnten. Und je mehr Marktmacht die 
Parteien haben, desto weniger wahrscheinlicher ist es, dass 
sie die Effizienzgewinne in einem Maße an die Verbrau
cher weitergeben, dass sie die wettbewerbsbeschränkenden 
Auswirkungen überwiegen. 

3.4.4 Keine Ausschaltung des Wettbewerbs 

144. Die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 können 
nicht erfüllt sein, wenn die Vereinbarung den Parteien 
die Möglichkeit eröffnet, für einen beträchtlichen Teil 
der betreffenden Produkte oder Technologien den Wett
bewerb auszuschalten. 

3.4.5 Zeitpunkt der Prüfung 

145. Die Prüfung nach Artikel 53 Absatz 3 erfolgt in dem 
konkreten Zusammenhang der wettbewerbsbeschränken
den Vereinbarungen und auf der Grundlage des zu einem 
bestimmten Zeitpunkt gegebenen Sachverhalts. Änderun
gen im Sachverhalt wirken sich auf die Beurteilung aus. 
Die Ausnahmeregelung des Artikels 53 Absatz 3 findet 
Anwendung, solange die vier Voraussetzungen von Arti
kel 53 Absatz 3 erfüllt sind, und findet keine Anwendung 
mehr, wenn dies nicht mehr der Fall ist. Bei der Anwen
dung von Artikel 53 Absatz 3 nach diesen Grundsätzen 
müssen die verlorenen Erstinvestitionen (sunk investment) 
der Parteien berücksichtigt werden sowie der Zeitraum 
und die Wettbewerbsbeschränkungen, die erforderlich 
sind, um eine leistungssteigernde Investition vorzunehmen 
und ihre Kosten zu amortisieren. Eine Anwendung von 
Artikel 53 ohne angemessene Berücksichtigung der vo
rausgegangenen Investitionen ist nicht möglich. Das Risi
ko, vor dem die Parteien stehen, und die verlorenen In
vestitionen, die zur Umsetzung der Vereinbarung vor
genommen werden müssen, können somit bewirken, 
dass die Vereinbarung nicht unter Artikel 53 Absatz 1 
fällt bzw. die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3
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für den Zeitraum erfüllt, der erforderlich ist, um die In
vestitionskosten zu amortisieren. Sollte für die sich aus 
der Investition ergebende Erfindung irgendeine Form 
von Exklusivität gelten, die den Parteien nach Vorschriften 
zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums gewährt 
wird, so wird der Amortisierungszeitraum für diese Inves
tition im Allgemeinen nicht über den Exklusivitätszeit
raum nach diesen Vorschriften hinausgehen. 

146. In einigen Fällen ist die wettbewerbsbeschränkende Ver
einbarung ein irreversibles Ereignis. Wenn die Verein
barung einmal umgesetzt ist, kann die Ausgangslage nicht 
wiederhergestellt werden. In diesen Fällen muss die Prü
fung allein anhand des zum Zeitpunkt der Umsetzung 
gegebenen Sachverhalts erfolgen. So kann es zum Beispiel 
im Falle einer FuE-Vereinbarung, in deren Rahmen die 
Parteien übereinkommen, ihre jeweiligen Forschungsarbei
ten einzustellen und ihre Kapazitäten zusammenzulegen, 
technisch und wirtschaftlich objektiv unmöglich sein, ein 
einmal aufgegebenes Projekt wieder aufzunehmen. Die 
Prüfung der wettbewerbswidrigen und der wettbewerbs
fördernden Auswirkungen der Vereinbarung, die individu
ellen Forschungsprojekte einzustellen, muss daher zu dem 
Zeitpunkt erfolgen, an dem die Umsetzung abgeschlossen 
ist. Wenn die Vereinbarung zu diesem Zeitpunkt mit Ar
tikel 53 vereinbar ist, zum Beispiel. weil eine ausreichende 
Zahl konkurrierender FuE-Projekte von Dritten betrieben 
wird, bleibt die Übereinkunft der Parteien, ihre eigenen 
Projekte aufzugeben, mit Artikel 53 vereinbar, selbst 
wenn zu einem späteren Zeitpunkt die Drittprojekte nicht 
erfolgreich sind. Artikel 53 kann jedoch auf andere Teile 
der Vereinbarung anwendbar sein, für die sich die Frage 
der Irreversibilität nicht stellt. Wenn eine Vereinbarung 
zum Beispiel neben der gemeinsamen Forschung und Ent
wicklung auch die gemeinsame Verwertung umfasst, kann 
Artikel 53 auf diesen Teil der Vereinbarung anwendbar 
sein, sofern sie aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten 
Marktentwicklungen wettbewerbsbeschränkende Auswir
kungen hat und die Voraussetzungen von Artikel 53 Ab
satz 3 nicht (mehr) erfüllt, wobei die verlorenen Ex-ante- 
Investitionen angemessen zu berücksichtigen sind. 

3.5 Beispiele 

147. Auswirkungen gemeinsamer Forschung und Entwicklung 
auf Innovationsmärkte/neue Produktmärkte 

Beispiel 1 

Sachverhalt: A und B sind die führenden Unternehmen auf 
dem EWR-weiten Markt für die Herstellung bestehender 
elektronischer Bauelemente. Beide haben einen Marktanteil 
von 30 %. Sie haben beide erhebliche FuE-Investitionen 
zur Entwicklung elektronischer Miniaturkomponenten 
vorgenommen und erste Prototypen entwickelt. Nunmehr 
beschließen sie, ihre FuE-Arbeiten zu bündeln und ein 
Joint Venture für die Vervollständigung von Forschung 
und Entwicklung und die Herstellung der Komponenten 
zu gründen, die an die Muttergesellschaften verkauft wer
den, von denen sie wiederum getrennt auf den Markt 
gebracht werden. Der übrige Markt verteilt sich auf kleine 
Unternehmen, die nicht über ausreichende Ressourcen für 
die notwendigen Investitionen verfügen. 

Analyse: Elektronische Miniaturkomponenten mögen zwar 
auf einigen Gebieten mit den bestehenden Komponenten 
im Wettbewerb stehen, sind im Wesentlichen jedoch eine 
neue Technologie, weshalb die diesem künftigen Markt 
gewidmeten Forschungspole untersucht werden müssen. 
Ist das Joint Venture erfolgreich, so wird es nur einen 
Weg zu der entsprechenden Herstellungstechnologie ge
ben, während A und B getrennt mit eigenen Produkten 
wahrscheinlich die Marktreife erreichen könnten. Die Ver
einbarung beschränkt somit die Produktvielfalt. Die ge
meinsame Produktion dürfte auch den Wettbewerb zwi
schen den Parteien der Vereinbarung unmittelbar be
schränken und sie dazu verleiten, sich über Output, Qua
lität oder andere wettbewerbsrelevante Parameter zu ver
ständigen. Dadurch würde der Wettbewerb beschränkt, 
auch wenn jede Partei die Produkte selbst vermarktet. 
Die Parteien könnten zum Beispiel die Produktion des 
Joint Ventures beschränken, so dass eine geringere Menge 
von Waren auf den Markt kommt, als wenn jede Partei 
selbst über ihren Output entschieden hätte. Das Joint Ven
ture könnte den Parteien auch einen hohen Verrechnungs
preis in Rechnung stellen, so dass die Inputkosten der 
Parteien steigen, was höhere Preise auf nachgelagerten 
Märkten zur Folge haben könnte. Die Parteien haben auf 
dem bestehenden nachgelagerten Markt einen großen ge
meinsamen Marktanteil, der übrige Markt verteilt sich auf 
eine Vielzahl kleiner Anbieter. Dieses Verhältnis dürfte auf 
dem neuen nachgelagerten Produktmarkt noch ausgepräg
ter sein, da die kleineren Wettbewerber nicht in neue 
Komponenten investieren können. Es ist daher ziemlich 
wahrscheinlich, dass die gemeinsame Produktion den 
Wettbewerb beschränkt. Darüber hinaus dürfte sich der 
Markt für elektronische Miniaturkomponenten in Zukunft 
zu einem Duopolmarkt entwickeln, auf dem in hohem 
Maße eine Angleichung der Kosten stattfindet und sensible 
Geschäftsinformationen zwischen den Parteien aus
getauscht werden. Daher könnte auch eine ernste Gefahr 
wettbewerbswidriger Koordinierung bestehen, die zu ei
nem Kollusionsergebnis auf diesem Markt führt. Dass die 
FuE-Vereinbarung wettbewerbsbeschränkende Auswirkun
gen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 hat, ist daher 
wahrscheinlich. Mit der Vereinbarung könnten zwar Effi
zienzgewinne in Form einer schnelleren Einführung der 
neuen Technologie erzielt werden, die Parteien wären je
doch auf der FuE-Ebene keinem Wettbewerb ausgesetzt, 
so dass sich für sie der Anreiz erheblich verringert, die 
Einführung der neuen Technologie zu beschleunigen. 
Wenn auch einige dieser Bedenken dadurch ausgeräumt 
werden könnten, dass sich die Parteien verpflichten, Drit
ten zu zumutbaren Bedingungen Lizenzen für das wesent
liche Know-how zur Herstellung von Miniaturkomponen
ten zu erteilen, erscheint es unwahrscheinlich, dass auf 
diese Weise sämtliche Bedenken ausgeräumt und die Vo
raussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 erfüllt werden 
können. 

Beispiel 2 

Sachverhalt: Das kleine Forschungsunternehmen A, das 
keine eigene Marketingorganisation unterhält, hat mit ei
ner neuen Technologie eine pharmazeutische Substanz 
entdeckt und patentieren lassen, mit der neue Wege zur 
Behandlung einer bestimmten Krankheit beschritten wer
den können. A geht eine FuE-Vereinbarung mit dem gro
ßen Arzneimittelhersteller B ein, dessen Produkte bisher 
für die Behandlung dieser Krankheit verwendet worden
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sind. B verfügt über kein vergleichbares Fachwissen oder 
FuE-Programm und wäre auch nicht in der Lage, entspre
chendes Fachwissen innerhalb einer angemessenen Frist 
aufzubauen. Bei den bestehenden Produkten hält B einen 
Marktanteil von rund 75 % in sämtlichen EWR-Staaten, 
seine Patente laufen jedoch in den nächsten fünf Jahren 
aus. Es gibt zwei weitere Forschungspole bei anderen Un
ternehmen, die sich ungefähr in der gleichen Entwick
lungsphase befinden und die gleiche neue Grundlagen
technologie anwenden. B wird umfangreiche Geldmittel 
und Know-how für die Produktentwicklung bereitstellen 
und den künftigen Zugang zum Markt ermöglichen. Für 
die Laufzeit des Patents erhält B eine Lizenz als Allein
hersteller und Alleinvertriebshändler für das neue Produkt. 
Es wird erwartet, dass das Produkt in fünf bis sieben 
Jahren auf den Markt gebracht werden kann. 

Analyse: Das Produkt gehört voraussichtlich einem neuen 
relevanten Markt an. Die Partner bringen komplementäre 
Ressourcen und Fähigkeiten in die Zusammenarbeit ein, 
und die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt auf den 
Markt kommt, nimmt erheblich zu. Zwar dürfte B auf 
dem bestehenden Markt eine erhebliche Marktmacht ha
ben, die aber in Kürze abnehmen wird. Die Vereinbarung 
wird nicht zu einem Verlust von Forschung und Entwick
lung bei B führen, da das Unternehmen auf diesem For
schungsgebiet nicht über Fachwissen verfügt, und wegen 
des Vorhandenseins weiterer Forschungspole besteht kein 
Anreiz, die FuE-Anstrengungen zu verringern. B wird die 
Verwertungsrechte während der verbleibenden Patentlauf
zeit benötigen, um die erforderlichen umfangreichen In
vestitionen tätigen zu können, außerdem hat A keine 
eigenen Marketingressourcen. Es ist daher unwahrschein
lich, dass die Vereinbarung wettbewerbsbeschränkende 
Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 haben 
wird. Und selbst wenn solche Auswirkungen festgestellt 
würden, wären wahrscheinlich die Voraussetzungen von 
Artikel 53 Absatz 3 erfüllt. 

148. Gefahr der Marktverschließung 

Beispiel 3 

Sachverhalt: Das kleine Forschungsunternehmen A, das 
keine eigene Marketingorganisation unterhält, hat eine 
neue Technologie entdeckt und patentieren lassen, die 
den Markt für ein bestimmtes Produkt tiefgreifend ver
ändern wird, auf dem der Hersteller B ein weltweites Mo
nopol besitzt, da kein Wettbewerber mit seiner derzeitigen 
Technologie konkurrieren kann. Es gibt zwei weitere For
schungspole bei anderen Unternehmen, die sich ungefähr 
in der gleichen Entwicklungsphase befinden und die glei
che neue Grundlagentechnologie anwenden. B wird um
fangreiche Geldmittel und Know-how für die Produktent
wicklung bereitstellen und den künftigen Zugang zum 
Markt ermöglichen. Für die Laufzeit des Patents erhält B 
eine ausschließliche Lizenz für die Nutzung der Technolo
gie und verpflichtet sich im Gegenzug, nur die Entwick
lung der Technologie von A zu finanzieren. 

Analyse: Das Produkt gehört voraussichtlich einem neuen 
relevanten Markt an. Die Partner bringen komplementäre 

Ressourcen und Fähigkeiten in die Zusammenarbeit ein, 
und die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt auf den 
Markt kommt, nimmt erheblich zu. Die Tatsache, dass B 
eine Verpflichtung in Bezug auf die Technologie von A 
eingeht, könnte es jedoch wahrscheinlich machen, dass die 
beiden konkurrierenden Forschungspole ihre Projekte auf
geben, da die weitere Finanzierung schwierig sein könnte, 
nachdem sie den wahrscheinlichsten potenziellen Abneh
mer für ihre Technologie verloren haben. In einem sol
chen Fall sind potenzielle Wettbewerber künftig nicht in 
der Lage, die Monopolstellung von B anzugreifen. Die 
marktverschließende Wirkung der Vereinbarung würde 
dann wahrscheinlich als wettbewerbsbeschränkende Aus
wirkung im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 angesehen. 
Um für die Anwendung von Artikel 53 Absatz 3 in Be
tracht zu kommen, müssten die Parteien nachweisen, dass 
die gewährte Ausschließlichkeit unerlässlich ist, um die 
neue Technologie auf den Markt zu bringen. 

Beispiel 4 

Sachverhalt: Unternehmen A verfügt auf dem Markt, dem 
ein von ihm hergestelltes verkaufsstarkes Arzneimittel 
(„Blockbuster“) angehört, über Marktmacht. Das kleine 
Unternehmen B, das pharmazeutische Forschung und Ent
wicklung betreibt und pharmazeutische Wirkstoffe her
stellt, hat ein neues Verfahren entdeckt und zum Patent 
angemeldet, mit dem der Wirkstoff des Blockbuster-Arz
neimittels von A wirtschaftlicher hergestellt werden könn
te, und versucht, dieses Verfahren für die industrielle Pro
duktion weiterzuentwickeln. Das Stoffpatent für den 
Wirkstoff des Blockbuster-Arzneimittels läuft in weniger 
als drei Jahren aus, mehrere Verfahrenspatente für das 
Arzneimittel werden dann noch weitergelten. B ist der 
Auffassung, dass das von ihm entwickelte Verfahren die 
bestehenden Verfahrenspatente von A nicht verletzt und 
die Produktion einer generischen Version des Blockbuster- 
Arzneimittels möglich ist, sobald das Stoffpatent erlo
schen ist. B könnte das Produkt selbst herstellen und/oder 
interessierten Dritten, zum Beispiel Generikaherstellern 
oder A, Lizenzen für das Verfahren erteilen. Vor Ab
schluss seiner Forschung und Entwicklung auf diesem Ge
biet schließt B jedoch eine Vereinbarung mit A, nach der 
A einen finanziellen Beitrag zu dem von B durchgeführten 
FuE-Projekt leistet und im Gegenzug eine ausschließliche 
Lizenz für die Patente erwirbt, die B im Zusammenhang 
mit dem FuE-Projekt erlangt. Auch zwei unabhängige For
schungspole entwickeln ein nicht patentverletzendes Ver
fahren für die Herstellung des Blockbuster-Arzneimittels, 
es ist aber noch nicht abzusehen, ob sie die Phase der 
industriellen Produktion erreichen werden. 

Analyse: Das von B zum Patent angemeldete Verfahren 
ermöglicht nicht die Herstellung eines neuen Produkts, 
sondern verbessert lediglich ein bestehendes Herstellungs
verfahren. Unternehmen A verfügt auf dem bestehenden 
Markt, dem sein Blockbuster-Arzneimittel angehört, über 
Marktmacht. Diese würde zwar erheblich geschwächt, 
wenn tatsächlich Generikahersteller als konkurrierende 
Anbieter in den Markt einträten, die ausschließliche Lizenz 
schließt aber Dritte vom Zugang zu dem von Unterneh
men B entwickelten Verfahren aus, verzögert möglicher
weise die Markteinführung von Generika (nicht zuletzt,
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weil das Produkt noch durch Verfahrenspatente geschützt 
ist) und beschränkt somit den Wettbewerb im Sinne von 
Artikel 53 Absatz 1. Da Unternehmen A und B poten
zielle Wettbewerber sind und der Anteil von Unterneh
men B an dem Markt, dem das Blockbuster-Arzneimittel 
angehört, mehr als 25 % beträgt, findet die FuE-Gruppen
freistellung keine Anwendung. Die mit dem neuen Her
stellungsverfahren erzielten Kosteneinsparungen bei A 
überwiegen die Wettbewerbsbeschränkung allerdings 
nicht. Außerdem ist die ausschließliche Lizenz für die Ein
sparungen im Produktionsprozess nicht unerlässlich. Es ist 
daher unwahrscheinlich, dass die Vereinbarung die Vo
raussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 erfüllt. 

149. Auswirkungen der FuE-Zusammenarbeit auf dynamische 
Produkt- und Technologiemärkte und die Umwelt 

Beispiel 5 

Sachverhalt: Zwei Mechanik-Unternehmen, die Fahrzeug
teile herstellen, vereinbaren die Bündelung ihrer FuE-Ar
beiten in einem Joint Venture, um die Produktion und 
Leistung einer bestehenden Komponente zu verbessern. 
Die Produktion dieser Komponente hätte auch positive 
Auswirkungen auf die Umwelt, denn die damit ausgerüs
teten Fahrzeuge würden weniger Kraftstoff verbrauchen 
und dementsprechend weniger CO2 ausstoßen. Die Un
ternehmen legen ihr bestehendes Technologie-Lizenz
geschäft in diesem Bereich zusammen, werden jedoch 
die Komponenten weiter getrennt herstellen und verkau
fen. Der Marktanteil der beiden Unternehmen auf dem 
Erstausrüstermarkt des EWR beträgt 15 % bzw. 20 %. Es 
gibt zwei weitere wichtige Wettbewerber sowie mehrere 
interne Forschungsprogramme großer Fahrzeughersteller. 
Auf dem Weltmarkt für die Erteilung von Lizenzen für 
die entsprechende Technologie halten die Parteien, gemes
sen an den erzielten Einnahmen, einen Anteil von 20 % 
bzw. 25 %; es gibt noch zwei andere wichtige Technolo
gien für dieses Produkt. Der Produktzyklus der Kom
ponente beträgt in der Regel zwei bis drei Jahre. In jedem 
der vergangenen fünf Jahre wurde von einem der führen
den Unternehmen eine neue oder verbesserte Version ein
geführt. 

Analyse: Da die FuE-Arbeiten beider Unternehmen nicht 
auf ein völlig neues Produkt abzielen, sind sowohl der 
Markt für die bestehenden Komponenten als auch der 
Markt für die Erteilung von Lizenzen für die entspre
chende Technologie heranzuziehen. Der gemeinsame An
teil der Parteien am Erstausrüstermarkt (35 %) und vor 
allem am Technologiemarkt (45 %) ist relativ hoch. Die 
Parteien werden die Komponenten jedoch weiter getrennt 
herstellen und verkaufen. Ferner gibt es mehrere konkur
rierende Technologien, die regelmäßig verbessert werden. 
Außerdem sind auch die Fahrzeughersteller, die derzeit 
keine Lizenzen für ihre Technologien erteilen, potenzielle 
neue Anbieter auf dem Technologiemarkt und schränken 
somit die Möglichkeiten der Parteien ein, die Preise ge
winnbringend zu erhöhen. Wenn das Joint Venture den 
Wettbewerb im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 beschrän
ken würde, wären wahrscheinlich auch die Voraussetzun
gen von Artikel 53 Absatz 3 erfüllt. Bei der Würdigung 

nach Artikel 53 Absatz 3 wäre zu berücksichtigen, dass 
den Verbrauchern der niedrigere Kraftstoffverbrauch zugu
tekommt. 

4. VEREINBARUNGEN ÜBER DIE GEMEINSAME PRO
DUKTION 

4.1 Definition und Geltungsbereich 

150. Form und Geltungsbereich von Produktionsvereinbarun
gen sind sehr unterschiedlich. Die Produktion kann von 
nur einer Partei oder von zwei oder mehr Parteien über
nommen werden. Die Unternehmen können gemeinsam 
in einem Joint Venture produzieren, also einem gemein
sam kontrollierten Unternehmen, das eine oder mehrere 
Produktionsanlagen betreibt, oder in einer lockereren 
Form der Zusammenarbeit bei der Produktion wie Zulie
fervereinbarungen, mit denen eine Partei (der „Auftrag
geber“) eine andere Partei (den „Zulieferer“) mit der Her
stellung einer Ware betraut. 

151. Es gibt verschiedene Arten von Zuliefervereinbarungen. 
Horizontale Zuliefervereinbarungen werden zwischen Un
ternehmen geschlossen, die auf demselben Produktmarkt 
tätig sind, unabhängig davon, ob es sich um tatsächliche 
oder um potenzielle Wettbewerber handelt. Vertikale Zu
liefervereinbarungen werden zwischen Unternehmen ge
schlossen, die auf verschiedenen Stufen des Marktes tätig 
sind. 

152. Zu den horizontalen Zuliefervereinbarungen gehören Ver
einbarungen über die einseitige und die gegenseitige Spe
zialisierung sowie Zuliefervereinbarungen zur Produkti
onsausweitung. Vereinbarungen über die einseitige Spezia
lisierung sind Vereinbarungen zwischen zwei auf demsel
ben sachlich relevanten Markt bzw. denselben sachlich 
relevanten Märkten tätigen Parteien, mit denen sich die 
eine Vertragspartei verpflichtet, die Produktion bestimmter 
Produkte ganz oder teilweise einzustellen oder von deren 
Produktion abzusehen und diese Produkte von der ande
ren Partei zu beziehen, die sich ihrerseits verpflichtet, diese 
Produkte zu produzieren und zu liefern. Vereinbarungen 
über die gegenseitige Spezialisierung sind Vereinbarungen 
zwischen zwei oder mehr auf demselben sachlich relevan
ten Markt bzw. denselben sachlich relevanten Märkten 
tätigen Parteien, mit denen sich zwei oder mehr Parteien 
auf der Grundlage der Gegenseitigkeit verpflichten, die 
Produktion bestimmter, aber unterschiedlicher Produkte 
ganz oder teilweise einzustellen oder von deren Produk
tion abzusehen und diese Produkte von den anderen Par
teien zu beziehen, die sich ihrerseits verpflichten, diese 
Produkte zu produzieren und zu liefern. Im Falle von 
Zuliefervereinbarungen zur Produktionsausweitung be
traut der Auftraggeber den Zulieferer mit der Produktion 
einer Ware, stellt jedoch gleichzeitig weder seine eigene 
Produktion der Ware ein noch begrenzt er sie. 

153. Diese Leitlinien gelten für alle Formen von Vereinbarun
gen über die gemeinsame Produktion und von horizonta
len Zuliefervereinbarungen. Unter bestimmten Vorausset
zungen können Vereinbarungen über die gemeinsame
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Produktion sowie Vereinbarungen über die einseitige und 
die gegenseitige Spezialisierung unter die Gruppenfreistel
lung von Spezialisierungsvereinbarungen fallen. 

154. Vertikale Zuliefervereinbarungen sind nicht Gegenstand 
dieser Leitlinien. Sie können unter die Leitlinien für ver
tikale Beschränkungen und unter bestimmten Vorausset
zungen unter die Gruppenfreistellungsverordnung für ver
tikale Beschränkungen fallen. Zudem kann auf sie die 
Bekanntmachung der EFTA-Überwachungsbehörde über 
die Beurteilung von Zulieferverträgen nach Artikel 53 Ab
satz 1 des EWR-Abkommens ( 91 ) („Bekanntmachung über 
die Beurteilung von Zulieferverträgen“) Anwendung fin
den. 

4.2 Relevante Märkte 

155. Um die Wettbewerbsbeziehungen zwischen den zusam
menarbeitenden Parteien untersuchen zu können, müssen 
zunächst die von der Zusammenarbeit in der Produktion 
unmittelbar betroffenen Märkte abgegrenzt werden, d. h. 
die Märkte, denen die gemäß der Produktionsvereinbarung 
hergestellten Produkte angehören. 

156. Eine Produktionsvereinbarung kann auch Spillover-Effekte 
auf Märkten haben, die Nachbarn des von der Zusammen
arbeit unmittelbar betroffenen Marktes sind, zum Beispiel 
auf vor- oder nachgelagerten Märkten (den „Spillover- 
Märkten“) ( 92 ). Die Spillover-Märkte dürften relevant sein, 
wenn die Märkte voneinander abhängig sind und die Par
teien auf dem Spillover-Markt eine starke Stellung inne
haben. 

4.3 Kartellrechtliche Würdigung nach Artikel 53 Ab
satz 1 

4.3.1 Grundlegende kartellrechtliche Bedenken 

157. Produktionsvereinbarungen können zu einer unmittel
baren Beschränkung des Wettbewerbs zwischen den Par
teien führen. Produktionsvereinbarungen und insbeson
dere Produktions-Joint-Ventures können die Parteien 
dazu verleiten, Produktionsmengen und Qualität, die Prei
se, zu denen das Joint Venture seine Produkte verkauft, 
oder andere wettbewerbsrelevante Parameter direkt an
zugleichen. Dadurch kann der Wettbewerb beschränkt 
werden, auch wenn die Parteien die Produkte unabhängig 
voneinander vermarkten. 

158. Produktionsvereinbarungen können auch zu einer Koor
dinierung des Wettbewerbsverhaltens der Parteien als An
bieter führen und höhere Preise oder geringere Produkti
onsmenge, Produktqualität, Produktvielfalt oder Innovati
on, also ein Kollusionsergebnis zur Folge haben. Sofern 
die Parteien über Marktmacht verfügen und die Markt
merkmale eine solche Koordinierung begünstigen, kann 
dies insbesondere dann der Fall sein, wenn die Anglei
chung der Kosten der Parteien (d. h. der Anteil der varia
blen Kosten, die den Parteien gemein sind) aufgrund der 
Produktionsvereinbarung einen Grad erreicht, der ihnen 
ein Kollusionsergebnis ermöglicht, oder wenn die Verein
barung einen Austausch sensibler Geschäftsinformationen 
vorsieht, der zu einem Kollusionsergebnis führen kann. 

159. Produktionsvereinbarungen können darüber hinaus zu ei
ner wettbewerbswidrigen Verschließung eines verbunde

nen Marktes gegenüber Dritten führen (zum Beispiel eines 
nachgelagerten Marktes, der von Vorleistungen des Mark
tes, für den die Produktionsvereinbarung geschlossen wird, 
abhängig ist). Wenn zum Beispiel gemeinsam produzie
rende Parteien genügend Marktmacht auf einem vorgela
gerten Markt erlangen, können sie den Preis einer wesent
lichen Komponente für einen nachgelagerten Markt erhö
hen. Auf diese Weise können sie die gemeinsame Produk
tion nutzen, um die Kosten ihrer Konkurrenten auf nach
gelagerten Märkten in die Höhe zu treiben und sie letzt
lich vom Markt zu verdrängen. Dies wiederum würde die 
Marktmacht der Parteien auf den nachgelagerten Märkten 
stärken und sie möglicherweise in die Lage versetzen, die 
Preise oberhalb des Wettbewerbsniveaus zu halten oder 
den Verbrauchern auf andere Weise zu schaden. Derartige 
Wettbewerbsprobleme können unabhängig davon auftre
ten, ob die Parteien der Vereinbarung auf dem Markt, auf 
dem die Zusammenarbeit stattfindet, Wettbewerber sind. 
Damit diese Form der Marktverschließung wettbewerbs
widrige Auswirkungen hat, muss jedoch mindestens eine 
der Parteien auf dem Markt, für den die Gefahr der Ver
schließung festgestellt wird, eine starke Stellung inneha
ben. 

4.3.2 Bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen 

160. Vereinbarungen, mit denen Preise festgesetzt, die Produk
tion beschränkt oder Märkte oder Kunden aufgeteilt wer
den, sind im Allgemeinen bezweckte Wettbewerbs
beschränkung. Für Produktionsvereinbarungen gilt dies je
doch nicht, sofern 

— die Parteien den unmittelbar unter die Produktionsver
einbarung fallenden Output vereinbaren (zum Beispiel 
die Kapazität oder das Produktionsvolumen eines Joint 
Ventures oder die Menge der Outsourcing-Produkte), 
vorausgesetzt, dass die übrigen Wettbewerbsparameter 
nicht ausgeschaltet werden, oder 

— in einer Produktionsvereinbarung, die auch den ge
meinsamen Vertrieb der gemeinsam hergestellten Pro
dukte umfasst, die gemeinsame Festsetzung der Ver
kaufspreise für diese Produkte, aber auch nur für diese 
Produkte vorgesehen ist, vorausgesetzt, dass diese Be
schränkung für die gemeinsame Produktion erforder
lich ist, dass also andernfalls kein Anreiz für die Par
teien bestünde, die Produktionsvereinbarung über
haupt zu schließen. 

161. In diesen beiden Fällen sind die wahrscheinlichen wett
bewerbsbeschränkenden Auswirkungen im Sinne von Ar
tikel 53 Absatz 1 zu prüfen. Dabei wird die Vereinbarung 
über den Output oder die Preise nicht getrennt gewürdigt, 
sondern unter Berücksichtigung aller Auswirkungen, die 
die Produktionsvereinbarung insgesamt auf den Markt hat. 

4.3.3 Wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen 

162. Ob die Wettbewerbsprobleme, die Produktionsverein
barungen aufwerfen können, tatsächlich auftreten, hängt 
von den Merkmalen des Marktes ab, für den die Produk
tionsvereinbarung geschlossen wird, sowie von der Art 
und der Marktabdeckung der Zusammenarbeit und des 
Produkts, die sie betrifft. Diese Variablen bestimmen die
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wahrscheinlichen Auswirkungen einer Produktionsverein
barung auf den Wettbewerb und damit die Anwendbar
keit von Artikel 53 Absatz 1. 

163. Ob es wahrscheinlich ist, dass eine Produktionsverein
barung wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen hat, 
hängt von der Situation ab, die ohne die Vereinbarung 
und alle damit mutmaßlich verbundenen Beschränkungen 
bestehen würde. Bei Produktionsvereinbarungen zwischen 
Unternehmen, die auf den Märkten, auf denen die Zusam
menarbeit stattfindet, miteinander im Wettbewerb stehen, 
sind wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen daher 
nicht wahrscheinlich, wenn infolge der Zusammenarbeit 
ein neuer Markt entsteht, d. h. wenn die Vereinbarung die 
Parteien in die Lage versetzt, eine neue Ware oder Dienst
leistung einzuführen, was den Parteien aufgrund objektiver 
Faktoren, zum Beispiel wegen ihrer technischen Möglich
keiten, andernfalls nicht möglich gewesen wäre. 

164. In einigen Branchen, in denen die Produktion den Schwer
punkt der wirtschaftlichen Tätigkeit bildet, kann selbst 
eine reine Produktionsvereinbarung wesentliche Elemente 
des Wettbewerbs ausschalten und dadurch den Wett
bewerb zwischen den Parteien der Vereinbarung unmittel
bar beschränken. 

165. Eine Produktionsvereinbarung kann aber auch zu einem 
Kollusionsergebnis führen oder eine wettbewerbswidrige 
Marktverschließung zur Folge haben, indem die Markt
macht der Unternehmen zunimmt, ihre Kosten sich stär
ker angleichen oder sensible Geschäftsinformationen aus
getauscht werden. Dagegen ist eine unmittelbare Be
schränkung des Wettbewerbs zwischen den Parteien, ein 
Kollusionsergebnis oder eine wettbewerbswidrige Markt
verschließung unwahrscheinlich, wenn die Parteien der 
Vereinbarung auf dem Markt, für den die wettbewerbs
rechtlichen Bedenken geprüft werden, keine Marktmacht 
haben. Nur mit Marktmacht können sie die Preise gewinn
bringend oberhalb des Wettbewerbsniveaus halten oder 
die Produktmenge, -qualität oder -vielfalt gewinnbringend 
unterhalb des Niveaus halten, das der Wettbewerb bestim
men würde. 

166. In Fällen, in denen ein Unternehmen mit Marktmacht auf 
einem Markt mit einem potenziellen neuen Wettbewerber, 
zum Beispiel einem Anbieter desselben Produkts auf ei
nem benachbarten geografischen Markt oder Produkt
markt zusammenarbeitet, kann die Vereinbarung die 
Marktmacht des etablierten Unternehmens stärken. Dies 
kann wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen haben, 
wenn auf dem Markt des etablierten Unternehmens 
kaum Wettbewerb besteht und der drohende Marktzutritt 
eine wichtige Quelle von Wettbewerbsdruck ist. 

167. Bei Produktionsvereinbarungen, die Vermarktungsfunktio
nen wie gemeinsamen Vertrieb oder gemeinsames Marke
ting umfassen, ist die Gefahr wettbewerbsbeschränkender 
Auswirkungen größer als bei Vereinbarungen, die lediglich 
die gemeinsame Produktion betreffen. Im Falle gemein
samer Vermarktung liegt die Zusammenarbeit näher am 
Verbraucher und umfasst in der Regel die gemeinsame 
Festsetzung von Preisen und Verkaufszahlen, also die 
Praktiken mit den höchsten Risiken für den Wettbewerb. 
Bei Vereinbarungen über den gemeinsamen Vertrieb ge
meinsam hergestellter Produkten ist jedoch die Wahr
scheinlichkeit einer Wettbewerbsbeschränkung geringer 

als bei eigenständigen Vereinbarungen über den gemein
samen Vertrieb. Außerdem ist bei einer Vereinbarung über 
den gemeinsamen Vertrieb, die die Vereinbarung über die 
gemeinsame Produktion erst ermöglicht, eine Wett
bewerbsbeschränkung weniger wahrscheinlich, als wenn 
sie nicht für die gemeinsame Produktion erforderlich wäre. 

M a r k t m a c h t 

168. Wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen einer Produkti
onsvereinbarung sind unwahrscheinlich, wenn die Parteien 
der Vereinbarung auf dem Markt, für den eine Wett
bewerbsbeschränkung geprüft wird, keine Marktmacht ha
ben. Ausgangspunkt der Prüfung, ob Marktmacht vorliegt, 
ist der Marktanteil der Parteien. Anschließend werden in 
der Regel der Konzentrationsgrad und die Zahl der An
bieter auf dem Markt sowie andere dynamische Faktoren 
wie potenzielle Marktzutritte und Veränderungen bei den 
Marktanteilen geprüft. 

169. Unterhalb eines bestimmten Marktanteils ist es unwahr
scheinlich, dass ein Unternehmen Marktmacht besitzt. 
Deshalb fallen Vereinbarungen über die einseitige oder 
die gegenseitige Spezialisierung sowie Vereinbarungen 
über die gemeinsame Produktion mit bestimmten inte
grierten Vermarktungsfunktionen (zum Beispiel gemein
samer Vertrieb) unter die Gruppenfreistellung von Spezia
lisierungsvereinbarungen, sofern sie zwischen Parteien mit 
einem gemeinsamen Anteil an den relevanten Märkten 
von nicht mehr als 20% geschlossen werden und die 
übrigen Voraussetzungen für die Anwendung der Grup
penfreistellungsverordnung für Spezialisierungsverein
barungen erfüllt sind. Auch bei horizontalen Zulieferver
einbarungen zur Produktionsausweitung ist es in den 
meisten Fällen unwahrscheinlich, dass Marktmacht be
steht, wenn die Parteien der Vereinbarung einen gemein
samen Marktanteil von nicht mehr als 20 % haben. Liegt 
der gemeinsame Marktanteil der Parteien nicht über 20 %, 
ist es wahrscheinlich, dass die Voraussetzungen von Ar
tikel 53 Absatz 3 erfüllt sind. 

170. Liegt der gemeinsame Marktanteil der Parteien jedoch über 
20 %, so müssen die wettbewerbsbeschränkenden Auswir
kungen geprüft werden, da die Vereinbarung dann nicht 
unter die Gruppenfreistellung von Spezialisierungsverein
barungen bzw. in den unter Rndr. 169, Sätze 3 und 4 
genannten geschützten Bereich („safe harbour“) für hori
zontale Zulieferverträge zur Ausweitung der Produktion 
fällt. Ein geringfügig höherer Marktanteil als nach der 
Gruppenfreistellung von Spezialisierungsvereinbarungen 
oder für den in Rndr. 169, Sätze 3 und 4 genannten 
geschützten Bereich zulässig lässt jedoch nicht auto
matisch auf einen stark konzentrierten Markt schließen, 
der ein wichtiges Prüfungselement darstellt. Ein gemein
samer Marktanteil der Parteien von etwas mehr als 20 % 
kann auf einem mäßig konzentrierten Markt auftreten. 
Dass eine Produktionsvereinbarung wettbewerbsbeschrän
kende Auswirkungen hat, ist im Allgemeinen auf einem 
konzentrierten Markt wahrscheinlicher als auf einem nicht 
konzentrierten Markt. Desgleichen kann eine Produktions
vereinbarung auf einem konzentrierten Markt die Gefahr 
eines Kollusionsergebnisses erhöhen, selbst wenn die Par
teien nur einen mäßigen gemeinsamen Marktanteil haben. 

171. Auch bei hohem Marktanteil der Parteien der Verein
barung und starker Marktkonzentration kann die Gefahr
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wettbewerbsbeschränkender Auswirkungen gering sein, 
wenn der Markt dynamisch ist, d. h. wenn es Markt
zutritte gibt und sich die Marktstellung häufig verändert. 

172. Für die Prüfung, ob die Parteien einer Produktionsverein
barung Marktmacht haben, sind auch die Zahl und die 
Intensität der Verbindungen (z. B. weitere Vereinbarungen 
über Zusammenarbeit) zwischen den Wettbewerbern auf 
dem Markt von Bedeutung. 

173. Für die wettbewerbsrechtliche Würdigung der Verein
barung ist es wichtig, ob die Parteien der Vereinbarung 
hohe Marktanteile haben, ob sie in engem Wettbewerb 
stehen, ob die Möglichkeiten der Kunden, den Anbieter 
zu wechseln, begrenzt sind, wie hoch die Wahrscheinlich
keit ist, dass Wettbewerber ihr Angebot erhöhen, sollten 
die Preise steigen, und ob eine der Parteien der Verein
barung ein wichtiger Wettbewerber ist. 

U n m i t t e l b a r e B e s c h r ä n k u n g d e s W e t t 
b e w e r b s z w i s c h e n d e n P a r t e i e n 

174. Der Wettbewerb zwischen den Parteien einer Produktions
vereinbarung kann auf verschiedene Weise unmittelbar 
beschränkt sein. Die an einem Produktions-Joint-Venture 
beteiligten Parteien könnten zum Beispiel die Produktion 
des Joint Ventures beschränken, so dass eine geringere 
Menge von Waren auf den Markt kommt, als wenn jede 
Partei selbst über ihren Output entschieden hätte. Wenn 
die wichtigsten Merkmale in der Produktionsvereinbarung 
festgelegt werden, können dadurch die wesentlichen Ele
mente des Wettbewerbs zwischen den Parteien aus
geschaltet und letztlich wettbewerbsbeschränkende Aus
wirkungen verursacht werden. Ein anderes Beispiel wäre, 
dass das Joint Venture den Parteien einen hohen Verrech
nungspreis in Rechnung stellt, so dass die Inputkosten der 
Parteien steigen, was höhere Preise auf nachgelagerten 
Märkten zur Folge haben könnte. Für die Wettbewerber 
könnte es gewinnbringend erscheinen, ihre Preise ebenfalls 
zu erhöhen, so dass auch sie zu höheren Preisen auf dem 
relevanten Markt beitragen. 

K o l l u s i o n s e r g e b n i s 

175. Die Wahrscheinlichkeit eines Kollusionsergebnisses hängt 
von der Marktmacht der Parteien und den Merkmalen des 
relevanten Marktes ab. Ein Kollusionsergebnis kann ins
besondere (aber nicht nur) dann entstehen, wenn die Pro
duktionsvereinbarung eine Kostenangleichung oder einen 
Informationsaustausch zur Folge hat. 

176. Eine Produktionsvereinbarung zwischen Parteien mit 
Marktmacht kann wettbewerbsbeschränkende Auswirkun
gen haben, wenn die Angleichung ihrer Kosten (d. h. der 
Anteil der variablen Kosten, die den Parteien gemein sind) 
ein Niveau erreicht, das ihnen eine Kollusion ermöglicht. 
Maßgebend sind die variablen Kosten des Produkts, mit 
dem die Parteien der Produktionsvereinbarung miteinan
der im Wettbewerb stehen. 

177. Ein Kollusionsergebnis infolge einer Produktionsverein
barung ist eher wahrscheinlich, wenn den Parteien bereits 
vor Abschluss der Vereinbarung ein hoher Anteil der va

riablen Kosten gemein ist, so dass der weitere Zuwachs (d. 
h. die Produktionskosten für das der Vereinbarung unter
liegende Produkt) den Ausschlag für das Vorliegen eines 
Kollusionsergebnisses geben kann. Bei hohem Zuwachs 
kann das Risiko eines Kollusionsergebnisses sogar bei ei
nem ursprünglich niedrigen Angleichungsniveau hoch 
sein. 

178. Die Angleichung der Kosten erhöht die Gefahr eines Kol
lusionsergebnisses nur, wenn auf die Produktionskosten 
ein großer Teil der betreffenden variablen Kosten entfällt. 
Dies ist beispielsweise nicht der Fall, wenn die Zusammen
arbeit Produkte mit hohen Vermarktungskosten betrifft. 
Ein Beispiel wären neue oder heterogene Produkte, die 
ein aufwändiges Marketing erfordern oder hohe Trans
portkosten mit sich bringen. 

179. Ein anderer Fall, in dem die Angleichung der Kosten zu 
einem Kollusionsergebnis führen kann, wäre, dass die Par
teien die gemeinsame Produktion eines Zwischenprodukts 
vereinbaren, auf das ein großer Teil der variablen Kosten 
des Endprodukts entfallen, mit dem die Parteien auf dem 
nachgelagerten Markt miteinander im Wettbewerb stehen. 
Die Parteien könnten die Produktionsvereinbarung nutzen, 
um den Preis für diese gemeinsame wichtige Vorleistung 
für ihre Produkte auf dem nachgelagerten Markt zu erhö
hen. Dies würde den Wettbewerb auf dem nachgelagerten 
Markt schwächen und wahrscheinlich zu höheren End
preisen führen. Der Gewinn würde vom nachgelagerten 
auf den vorgelagerten Markt verschoben und dann von 
den Parteien im Rahmen des Joint Ventures geteilt. 

180. Ebenso erhöht die Angleichung der Kosten die von einer 
horizontalen Zuliefervereinbarung ausgehenden Gefahren 
für den Wettbewerb, wenn auf die Vorleistung, die der 
Auftraggeber vom Zulieferer bezieht, ein großer Teil der 
variablen Kosten des Endprodukts entfällt, mit dem die 
Parteien miteinander im Wettbewerb stehen. 

181. Negative Auswirkungen des Informationsaustauschs wer
den nicht getrennt gewürdigt, sondern unter Berücksich
tigung der Gesamtauswirkungen der Vereinbarung. Eine 
Produktionsvereinbarung kann wettbewerbsbeschränkende 
Auswirkungen haben, wenn sie einen Austausch strate
gisch wichtiger Geschäftsinformationen umfasst, der zu 
einem Kollusionsergebnis oder einer wettbewerbswidrigen 
Marktverschließung führen kann. Ob es wahrscheinlich ist, 
dass der Informationsaustausch im Rahmen einer Produk
tionsvereinbarung wettbewerbsbeschränkende Auswirkun
gen hat, sollte nach Maßgabe des Kapitels 2 geprüft wer
den. 

182. Wenn der Informationsaustausch nicht über den Aus
tausch der Daten hinausgeht, die für die gemeinsame Pro
duktion der unter die Produktionsvereinbarung fallenden 
Waren erforderlich sind, dürfte der Informationsaustausch, 
selbst wenn er wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen 
im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 hat, eher die Voraus
setzungen von Artikel 53 Absatz 3 erfüllen, als wenn er 
über das für die gemeinsame Produktion erforderliche 
Maß hinausgeht. In diesem Fall ist es wahrscheinlich, 
dass die sich aus der gemeinsamen Produktion ergebenden
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Effizienzgewinne die wettbewerbsbeschränkenden Auswir
kungen der Koordinierung des Verhaltens der Parteien 
überwiegen. Dagegen ist es weniger wahrscheinlich, dass 
die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 erfüllt sind, 
wenn im Rahmen einer Produktionsvereinbarung Daten 
ausgetauscht werden, die für die gemeinsame Produktion 
nicht erforderlich sind, zum Beispiel Informationen über 
Preise und Verkaufszahlen. 

4.4 Kartellrechtliche Würdigung nach Artikel 53 Ab
satz 3 

4.4.1 Effizienzgewinne 

183. Produktionsvereinbarungen können den Wettbewerb för
dern, wenn sie zu Effizienzgewinnen in Form von Kosten
einsparungen oder besseren Produktionstechnologien füh
ren. Indem sie gemeinsam produzieren, können Unterneh
men Kosten einsparen, die sie anderenfalls vervielfachen 
würden. Ferner können sie zu niedrigeren Kosten pro
duzieren, wenn die Zusammenarbeit sie in die Lage ver
setzt, die Produktion dann zu erhöhen, wenn die Grenz
kosten bei steigendem Output, d. h. aufgrund von Grö
ßenvorteilen sinken. Die gemeinsame Produktion kann 
den Unternehmen auch bei der Verbesserung der Produkt
qualität helfen, wenn sie Fähigkeiten und Know-how in 
die Zusammenarbeit einbringen, die einander ergänzen. 
Außerdem kann die Zusammenarbeit die Unternehmen 
in die Lage versetzen, eine größere Vielfalt an Produkten 
anzubieten, die sie sich andernfalls nicht leisten oder nicht 
herstellen könnten. Wenn die gemeinsame Produktion es 
den Parteien ermöglicht, die Zahl der Produkttypen zu 
erhöhen, kann sie durch Verbundvorteile auch Kostenein
sparungen mit sich bringen. 

4.4.2 Unerlässlichkeit 

184. Wettbewerbsbeschränkungen, die weiter gehen, als zur 
Erzielung der mit einer Produktionsvereinbarung ange
strebten Effizienzgewinne notwendig ist, erfüllen nicht 
die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3. So werden 
zum Beispiel Beschränkungen, die den Parteien in einer 
Produktionsvereinbarung für ihr Wettbewerbsverhalten 
hinsichtlich des Outputs außerhalb der Zusammenarbeit 
auferlegt werden, in der Regel nicht als unerlässlich ange
sehen. Ebenso können gemeinsam festgesetzte Preise nicht 
als unerlässlich gelten, wenn die Produktionsvereinbarung 
keine gemeinsame Vermarktung umfasst. 

4.4.3 Weitergabe an die Verbraucher 

185. Durch unerlässliche Beschränkungen erzielte Effizienzge
winne müssen in Form von niedrigeren Preisen, höherer 
Produktqualität oder größerer Produktvielfalt in einem 
Maße an die Verbraucher weitergegeben werden, dass sie 
die wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen überwie
gen. Effizienzgewinne, die nur den Parteien zugutekom
men, oder Kosteneinsparungen, die auf einer Verringerung 
des Outputs oder einer Aufteilung des Marktes beruhen, 
sind keine ausreichende Grundlage für die Erfüllung der 
Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3. Wenn die Par
teien der Produktionsvereinbarung Einsparungen bei ihren 
variablen Kosten erzielen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie sie an die Verbraucher weitergeben, größer, als wenn 

sie ihre Fixkosten verringern. Und je mehr Marktmacht die 
Parteien haben, desto weniger wahrscheinlicher ist es, dass 
sie die Effizienzgewinne in einem Maße an die Verbrau
cher weitergeben, dass sie die wettbewerbsbeschränkenden 
Auswirkungen überwiegen. 

4.4.4 Keine Ausschaltung des Wettbewerbs 

186. Die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 können 
nicht erfüllt sein, wenn die Vereinbarung den Parteien 
die Möglichkeit eröffnet, für einen beträchtlichen Teil 
der betreffenden Produkte den Wettbewerb auszuschalten. 
Dies ist auf dem relevanten Markt, dem die unter die 
Zusammenarbeit fallenden Produkte angehören, und auf 
den möglichen Spill-over-Märkten zu prüfen. 

4.5 Beispiele 

187. Angleichung der Kosten und Kollusionsergebnisse 

Beispiel 1 

Sachverhalt: Die Unternehmen A und B, die das Produkt X 
anbieten, beschließen, ihre bestehenden, veralteten Pro
duktionsanlagen zu schließen und eine größere, moderne 
und effizientere Produktionsanlage zu errichten, die von 
einem Joint Venture betrieben werden soll und über eine 
höhere Kapazität verfügen wird als die alten Anlagen von 
A und B zusammen. Die Wettbewerber, deren Anlagen 
voll ausgelastet sind, planen keine solchen Investitionen. A 
und B haben einen Marktanteil von 20 % bzw. 25 %. Ihre 
Produkte sind in einem bestimmten Segment des konzen
trierten Marktes die nächsten Substitute. Der Markt ist 
transparent und befindet sich in Stagnation, es gibt keine 
Marktzutritte, und die Marktanteile sind über längere Zeit 
stabil geblieben. Die Produktionskosten stellen bei A und 
B einen großen Teil der variablen Kosten für X dar. Die 
Kosten und die strategische Bedeutung der Vermarktung 
sind im Vergleich zur Produktion gering: Die Kosten für 
Marketing sind niedrig, da es sich um eine homogene, 
eingeführte Ware handelt, und der Transport ist kein aus
schlaggebender Wettbewerbsfaktor. 

Analyse: Wenn die Unternehmen A und B alle oder den 
größten Teil ihrer variablen Kosten teilen, könnte diese 
Produktionsvereinbarung zu einer unmittelbaren Be
schränkung des Wettbewerbs zwischen den Parteien füh
ren. Sie könnte die Parteien dazu verleiten, die Produktion 
des Joint Ventures zu beschränken, so dass eine geringere 
Menge von Waren auf den Markt kommt, als wenn jede 
Partei selbst über ihren Output entschieden hätte. Ange
sichts der Kapazitätsengpässe bei den Wettbewerbern 
könnte diese Beschränkung höhere Preise zur Folge haben. 

Selbst wenn die Unternehmen A und B nicht den größten, 
sondern nur einen erheblichen Teil ihrer variablen Kosten 
teilen würden, könnte diese Produktionsvereinbarung zu 
einem Kollusionsergebnis zwischen A und B führen und 
dadurch mittelbar den Wettbewerb zwischen den beiden 
Parteien ausschalten. Wie wahrscheinlich dies ist, hängt 
nicht nur von der Angleichung der (in diesem Fall hohen) 
Kosten, sondern auch von den Merkmalen des relevanten 
Marktes wie Transparenz, Stabilität und Konzentrations
grad ab.
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In beiden oben genannten Fällen ist es bei der Marktkon
stellation in diesem Beispiel wahrscheinlich, dass das 
Produktions-Joint-Venture der Unternehmen A und B 
wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen im Sinne von 
Artikel 53 Absatz 1 auf dem Markt für X hätte. 

Die Ersetzung zweier kleinerer, alter Produktionsanlagen 
durch eine größere, moderne und effizientere Anlage kann 
dazu führen, dass das Joint Venture zum Vorteil der Ver
braucher größere Mengen zu niedrigeren Preisen pro
duziert. Die Produktionsvereinbarung kann die Vorausset
zungen von Artikel 53 Absatz 3 aber nur erfüllen, wenn 
die Parteien durch substantiierten Vortrag den Nachweis 
erbringen, dass die Effizienzgewinne in einem Maße an die 
Verbraucher weitergegeben werden, dass sie die wett
bewerbsbeschränkenden Auswirkungen überwiegen. 

188. Verbindungen zwischen Wettbewerbern und Kollusions
ergebnisse 

Beispiel 2 

Sachverhalt: Die Unternehmen A und B gründen ein Joint 
Venture für die Produktion des Produkts Y. Der Anteil der 
Unternehmen A und B am Markt für Y beträgt jeweils 
15 %. Es gibt drei weitere Anbieter auf diesem Markt, 
nämlich die Unternehmen C, D und E mit einem Markt
anteil von 30 %, 25 % bzw. 15 %. Unternehmen B be
treibt bereits mit Unternehmen D eine gemeinsame Pro
duktionsanlage. 

Analyse: Der Markt ist durch sehr wenige Anbieter und 
eher symmetrische Strukturen gekennzeichnet. Mit der 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen A und B würde 
eine zusätzliche Verbindung auf dem Markt geschaffen 
und damit die Konzentration verstärkt, da auch Unterneh
men D mit A und B verbunden würde. Diese Zusammen
arbeit würde wahrscheinlich die Gefahr eines Kollusions
ergebnisses erhöhen und damit wahrscheinlich wett
bewerbsbeschränkende Auswirkungen im Sinne von Arti
kel 53 Absatz 1 haben. Die Voraussetzungen von Arti
kel 53 Absatz 3 könnten nur im Falle erheblicher Effi
zienzgewinne, die in einem Maße an die Verbraucher wei
tergegeben werden, dass sie die wettbewerbsbeschränken
den Auswirkungen überwiegen, erfüllt sein. 

189. Wettbewerbswidrige Verschließung eines nachgelagerten 
Marktes 

Beispiel 3 

Sachverhalt: Unternehmen A und B gründen ein Joint Ven
ture, das ihre gesamte Produktion des Zwischenprodukts 
X übernimmt. Die Produktionskosten für X machen 70 % 
der variablen Kosten des Endprodukts Y aus, mit dem A 
und B auf dem nachgelagerten Markt miteinander im 
Wettbewerb stehen. Der Anteil von A und B am Markt 
für Y beträgt jeweils 20 %, es gibt nur wenige Marktzutrit
te, und die Marktanteile sind über längere Zeit stabil ge
blieben. Unternehmen A und B decken nicht nur ihren 

eigenen Bedarf an X, sondern verkaufen X auch auf dem 
Handelsmarkt, an dem sie einen Anteil von jeweils 40 % 
haben. Auf dem Markt für X bestehen hohe Zutritts
schranken, und die vorhandenen Hersteller sind fast voll 
ausgelastet. Auf dem Markt für Y gibt es zwei weitere 
wichtige Anbieter mit einem Marktanteil von jeweils 
15 % und mehrere kleinere Wettbewerber. Mit der Ver
einbarung werden Größenvorteile erzielt. 

Analyse: Über das Produktions-Joint-Venture könnten die 
Unternehmen A und B die Lieferungen der wesentlichen 
Vorleistung X an ihre Wettbewerber auf dem Markt für Y 
weitgehend kontrollieren. Dies würde den Unternehmen A 
und B die Möglichkeit eröffnen, die Kosten ihrer Konkur
renten durch künstliche Erhöhung der Preise für X oder 
durch Verringerung des Outputs in die Höhe zu treiben. 
Dies könnte zu einer Verschließung des Marktes für Y 
gegenüber den Wettbewerbern von A und B führen. We
gen der wahrscheinlichen wettbewerbswidrigen Verschlie
ßung des nachgelagerten Marktes ist es wahrscheinlich, 
dass die Vereinbarung wettbewerbsbeschränkende Auswir
kungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 hat. Dass die 
mit dem Produktions-Joint-Venture erzielten Größenvor
teile die wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen über
wiegen, ist unwahrscheinlich, so dass die Vereinbarung 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die Voraussetzungen 
von Artikel 53 Absatz 3 erfüllt. 

190. Spezialisierungsvereinbarung als Marktaufteilung 

Beispiel 4 

Sachverhalt: die Unternehmen A und B stellen beide die 
Produkte X und Y her. Der Anteil von Unternehmen A 
am Markt für X beträgt 30 %, sein Anteil am Markt für Y 
10 %. Der Anteil von Unternehmen B am Markt für X 
beträgt 10 %, sein Anteil am Markt für Y 30 %. Zur Er
zielung von Größenvorteilen schließen sie eine Verein
barung über die gegenseitige Spezialisierung, nach der 
Unternehmen A nur noch X und Unternehmen B nur 
noch Y produziert. Sie beliefern sich nicht gegenseitig 
mit der Ware, so dass Unternehmen A nur X und Unter
nehmen B nur Y verkauft. Die Parteien behaupten, sie 
würden durch diese Spezialisierung dank der Größenvor
teile Kosten einsparen und durch die Konzentration auf 
ein einziges Produkt ihre Produktionstechnologien verbes
sern, was zu qualitativ besseren Produkten führen werde. 

Analyse: Hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Wett
bewerb auf dem Markt kommt diese Spezialisierungsver
einbarung einem Hardcore-Kartell nahe, bei dem die Par
teien den Markt unter sich aufteilen. Daher bezweckt die 
Vereinbarung eine Wettbewerbsbeschränkung. Da die gel
tend gemachten Effizienzgewinne in Form von Größen
vorteilen und verbesserten Produktionstechnologien einzig 
und allein mit der Marktaufteilung zusammenhängen, ist 
es unwahrscheinlich, dass sie die wettbewerbsbeschrän
kenden Auswirkungen überwiegen, so dass die Verein
barung nicht die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 
3 erfüllen würde. Wenn das Unternehmen A oder das
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Unternehmen B glaubt, dass es effizienter wäre, sich auf 
ein einziges Produkt zu konzentrieren, kann es einseitig 
beschließen, nur noch X oder nur noch Y zu produzieren, 
ohne gleichzeitig mit dem anderen Unternehmen zu ver
einbaren, dass dieses sich auf die Produktion des anderen 
Produkts konzentriert. 

Die Analyse würde anders ausfallen, wenn die Unterneh
men A und B einander mit dem Produkt belieferten, auf 
das sie sich konzentrieren, so dass beide X und Y ver
kaufen. In diesem Falle könnten A und B noch auf beiden 
Märkten preislich konkurrieren, vor allem wenn auf die 
Produktionskosten (die durch die Produktionsverein
barung zu gemeinsamen Kosten werden) kein wesentli
cher Teil der variablen Kosten ihrer Produkte entfiele. 
Maßgebend sind in diesem Zusammenhang die Vermark
tungskosten. Eine Beschränkung des Wettbewerbs durch 
die Spezialisierungsvereinbarung wäre somit unwahr
scheinlich, wenn es sich bei X und Y um weitgehend 
heterogene Produkte mit einem sehr hohen Anteil an 
Marketing- und Vertriebskosten (zum Beispiel 65-70 % 
der Gesamtkosten) handelte. In diesem Szenario wäre 
die Gefahr eines Kollusionsergebnisses nicht hoch, und 
die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 wären mög
licherweise erfüllt, sofern die Effizienzgewinne in einem 
Maße an die Verbraucher weitergegeben würden, dass 
sie die wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen über
wiegen. 

191. Potenzielle Wettbewerber 

Beispiel 5 

Sachverhalt: Unternehmen A produziert das Endprodukt X, 
Unternehmen B produziert das Endprodukt Y. X und Y 
stellen zwei getrennte Produktmärkte dar, auf denen A 
bzw. B über große Marktmacht verfügt. Beide Unterneh
men verwenden Z als Vorleistung für die Produktion von 
X bzw. Y, und beide produzieren Z ausschließlich für den 
Eigenbedarf. X ist ein Produkt mit niedriger Wertschöp
fung, für das Z eine wesentliche Vorleistung ist (X ist eine 
recht einfache Verarbeitung von Z). Y ist ein Produkt mit 
hoher Wertschöpfung, für das Z eine von vielen Vorleis
tungen ist (auf Z entfällt nur ein geringer Teil der varia
blen Kosten für Y). Die Unternehmen A und B verein
baren, Z gemeinsam zu produzieren, und erzielen dadurch 
bescheidene Größenvorteile. 

Analyse: Die Unternehmen A und B sind hinsichtlich X, Y 
und Z keine tatsächlichen Wettbewerber. Da es sich bei X 
aber um eine einfache Verarbeitung der Vorleistung Z 
handelt, könnte Unternehmen B wahrscheinlich leicht in 
den Markt für X eintreten und damit die Stellung von 
Unternehmen A auf diesem Markt angreifen. Der Anreiz 
für Unternehmen B, dies zu tun, könnte durch die Ver
einbarung über die gemeinsame Produktion von Z gemin
dert werden, da die gemeinsame Produktion Anlass für 
„Prämienzahlungen“ sein könnte, die die Wahrscheinlich
keit verringern, dass Unternehmen B das Produkt X ver
kauft (da A wahrscheinlich die Kontrolle über die Menge 
von Z hat, die B von dem Joint Venture bezieht). Die 
Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen B ohne die Verein
barung in den Markt für X eingetreten wäre, hängt jedoch 
von der erwarteten Rentabilität des Markteintritts ab. Da X 

ein Produkt mit niedriger Wertschöpfung ist, wäre ein 
Markteintritt möglicherweise nicht rentabel und damit 
für Unternehmen B ohne die Vereinbarung unwahrschein
lich. Da die Unternehmen A und B bereits über Markt
macht verfügen, ist es wahrscheinlich, dass die Verein
barung wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen im 
Sinne von Artikel 53 Absatz 1 hat, sofern die Verein
barung tatsächlich die Wahrscheinlichkeit verringert, dass 
Unternehmen B in den Markt von Unternehmen A, also 
den Markt für X eintritt. 

192. Informationsaustausch im Rahmen einer Produktionsver
einbarung 

Beispiel 6 

Sachverhalt: Die Unternehmen A und B, die ein hohes Maß 
an Marktmacht besitzen, beschließen, gemeinsam zu pro
duzieren, um effizienter zu werden. Im Rahmen ihrer Ver
einbarung tauschen sie heimlich Informationen über ihre 
künftigen Preise aus. Die Vereinbarung umfasst nicht den 
gemeinsamen Vertrieb. 

Analyse: Dieser Informationsaustausch macht ein Kollusi
onsergebnis wahrscheinlich und dürfte eine Wettbewerbs
beschränkung im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 bezwe
cken. Dass er die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 
3 erfüllt, ist unwahrscheinlich, da der Austausch der In
formationen über die künftigen Preise der Parteien für die 
gemeinsame Produktion und die Erzielung der entspre
chenden Kosteneinsparungen nicht unerlässlich ist. 

193. Swaps und Informationsaustausch 

Beispiel 7 

Sachverhalt: Die Unternehmen A und B produzieren beide 
Z, einen chemischen Grundstoff. Z ist ein homogenes 
Produkt, das nach einer europäischen Norm hergestellt 
wird, die keine Produktvarianten zulässt. Die Produktions
kosten sind ein erheblicher Kostenfaktor für Z. Der Anteil 
der Unternehmen A und B am EWR-Markt für Z beträgt 
20 % bzw. 25 %. Auf dem Markt für Z gibt es vier weitere 
Hersteller mit Marktanteilen von 20 %, 15 %, 10 % und 
10 %. Die Produktionsanlage von Unternehmen A befin
det sich im EWR-Staat X in Nordeuropa, die Produktions
anlage von Unternehmen B im EWR-Staat Y in Südeuro
pa. Obwohl die Kunden von Unternehmen A zum größ
ten Teil in Nordeuropa ansässig sind, hat A auch einige 
Kunden in Südeuropa. Das gleiche gilt für Unternehmen 
B, der einige Kunden in Nordeuropa hat. Derzeit beliefert 
Unternehmen A seine südeuropäischen Kunden mit Z, das 
in seiner Produktionsanlage in X hergestellt und dann per 
Lkw nach Südeuropa transportiert wird. Entsprechend be
liefert Unternehmen B seine nordeuropäischen Kunden 
mit Z, das in Y hergestellt und dann ebenfalls per Lkw 
nach Nordeuropa transportiert wird. Die Transportkosten 
sind recht hoch, aber nicht so hoch, dass die Lieferungen 
von Unternehmen A nach Südeuropa und die Lieferungen 
von Unternehmen B nach Nordeuropa unrentabel wären. 
Die Kosten für den Transport von X nach Südeuropa sind 
niedriger als die Kosten für den Transport von Y nach 
Nordeuropa.
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Die Unternehmen A und B kommen zu dem Schluss, dass 
es effizienter wäre, wenn das Unternehmen A Z nicht 
mehr von EWR-Staat X nach Südeuropa und das Unter
nehmen B Z nicht mehr von EWR-Staat Y nach Nord
europa transportieren würde, wollen aber gleichzeitig ihre 
jeweiligen Kunden auf jeden Fall behalten. Zu diesem 
Zweck beabsichtigen die Unternehmen A und B, eine 
Swap-Vereinbarung zu treffen, nach der sie eine verein
barte Jahresmenge Z bei der Anlage der anderen Partei 
kaufen können, um das erworbene Z an diejenigen ihrer 
Kunden zu verkaufen, deren Standort näher an der Anlage 
der anderen Partei liegt. Um einen Kaufpreis ermitteln zu 
können, bei dem keine Partei gegenüber der anderen be
vorzugt wird und der den unterschiedlichen Produktions
kosten der Parteien und ihren unterschiedlichen Einspa
rungen bei den Transportkosten Rechnung trägt, und um 
beiden Parteien eine angemessene Marge zu sichern, ver
einbaren sie, einander ihre wichtigsten Kosten in Bezug 
auf Z (d. h. die Produktions- und die Transportkosten) 
offenzulegen. 

Analyse: Die Tatsache, dass die Wettbewerber A und B für 
einen Teil ihrer Produktion einen Swap vornehmen, ist an 
sich noch kein Anlass für wettbewerbsrechtliche Beden
ken. In der geplanten Swap-Vereinbarung zwischen den 
Unternehmen A und B ist jedoch der Austausch der Pro
duktions- und der Transportkosten beider Parteien in Be
zug auf Z vorgesehen. Zudem haben die Unternehmen A 
und B zusammen eine starke Stellung auf einem relativ 
konzentrierten Markt für einen homogenen Grundstoff 
inne. Daher ist es wegen des umfassenden Informations
austauschs über einen wesentlichen Wettbewerbspara
meter in Bezug auf Z wahrscheinlich, dass die Swap-Ver
einbarung zwischen den Unternehmen A und B wett
bewerbsbeschränkende Auswirkungen im Sinne von Arti
kel 53 Absatz 1 haben wird, da sie zu einem Kollusions
ergebnis führen kann. Mit der Vereinbarung werden zwar 
erhebliche Effizienzgewinne in Form von Kosteneinspa
rungen für die Parteien erzielt, jedoch sind die sich aus 
der Vereinbarung ergebenden Wettbewerbsbeschränkun
gen dafür nicht unerlässlich. Die Parteien könnten ähn
liche Kosteneinsparungen erzielen, indem sie sich auf eine 
Preisformel einigen, die nicht die Offenlegung ihrer Pro
duktions- und Transportkosten erfordert. In ihrer derzei
tigen Form erfüllt die Swap-Vereinbarung daher nicht die 
Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3. 

5. EINKAUFSVEREINBARUNGEN 

5.1 Definition 

194. Gegenstand dieses Kapitels sind Vereinbarungen über den 
gemeinsamen Einkauf von Produkten. Der gemeinsame 
Einkauf kann über ein gemeinsam kontrolliertes Unter
nehmen oder ein Unternehmen erfolgen, an dem viele 
andere Unternehmen Minderheitsbeteiligungen halten, 
oder im Rahmen einer vertraglichen Regelung oder locke
rerer Formen der Zusammenarbeit („gemeinsame Ein
kaufsregelungen“). Ziel gemeinsamer Einkaufsregelungen 
ist in der Regel, Nachfragemacht zu schaffen, die zu nied
rigeren Preisen oder qualitativ besseren Produkten oder 
Dienstleistungen für die Verbraucher führen kann. Nach
fragemacht kann jedoch unter bestimmten Umständen 
auch Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken geben. 

195. Gemeinsame Einkaufsregelungen können sowohl horizon
tale als auch vertikale Vereinbarungen enthalten. In diesen 
Fällen ist eine Analyse in zwei Stufen erforderlich. Zu
nächst müssen die horizontalen Vereinbarungen zwischen 
den gemeinsam einkaufenden Unternehmen anhand der 
in diesen Leitlinien beschriebenen Grundsätze gewürdigt 
werden. Ergibt diese Würdigung, dass die gemeinsame 
Einkaufsregelung keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen 
Bedenken gibt, müssen auch die anschließend geschlosse
nen vertikalen Vereinbarungen geprüft werden. Diese Prü
fung wird nach den Vorschriften der Gruppenfreistellungs
verordnung für vertikale Beschränkungen und der Leit
linien für vertikale Beschränkungen erfolgen. 

196. Eine übliche Form der gemeinsamen Einkaufsregelung ist 
die „Allianz“, eine Unternehmensvereinigung, die von ei
ner Gruppe von Einzelhändlern für den gemeinsamen Ein
kauf von Produkten gegründet wird. Die horizontalen Ver
einbarungen zwischen den Mitgliedern der Allianz oder 
die Beschlüsse der Allianz müssen zunächst als Verein
barung über horizontale Zusammenarbeit nach diesen 
Leitlinien geprüft werden. Nur wenn nach dieser Prüfung 
keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken bestehen, müssen 
die relevanten vertikalen Vereinbarungen zwischen der 
Allianz und einzelnen Mitgliedern sowie zwischen der 
Allianz und den Anbietern gewürdigt werden. Diese Ver
einbarungen fallen unter bestimmten Voraussetzungen 
unter die Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Be
schränkungen. Bei vertikalen Vereinbarungen, die nicht 
unter diese Gruppenfreistellung fallen, wird nicht davon 
ausgegangen, dass sie rechtswidrig sind; sie sind jedoch 
einer Einzelprüfung zu unterziehen. 

5.2 Relevante Märkte 

197. Zwei Märkte können von gemeinsamen Einkaufsregelun
gen betroffen sein: erstens die unmittelbar von der ge
meinsamen Einkaufsregelung betroffenen Märkte, d. h. 
die relevanten Einkaufsmärkte, und zweitens die Verkaufs
märkte, d. h. die nachgelagerten Märkte, auf denen die 
Parteien der gemeinsamen Einkaufsregelung als Verkäufer 
tätig sind. 

198. Die Definition der relevanten Einkaufsmärkte stützt sich 
auf die in der Bekanntmachung über die Definition des 
relevanten Marktes beschriebenen Grundsätze und den 
Begriff der Substituierbarkeit zur Ermittlung des Wett
bewerbsdrucks. Der einzige Unterschied zur Definition 
der „Verkaufsmärkte“ besteht darin, dass die Substituier
barkeit aus der Sicht des Angebots und nicht der Sicht der 
Nachfrage zu definieren ist. Mit anderen Worten: Bei der 
Ermittlung des Wettbewerbsdrucks auf die Einkäufer sind 
die Alternativen der Anbieter ausschlaggebend. Diese Al
ternativen könnten zum Beispiel durch die Untersuchung 
der Reaktion der Anbieter auf eine geringe, nicht nur 
vorübergehende Preissenkung ermittelt werden. Sobald 
der Markt abgegrenzt ist, kann der Marktanteil als Pro
zentsatz der Einkäufe der Parteien am Gesamtabsatz des 
eingekauften Produkts oder der eingekauften Produkte auf 
dem relevanten Markt berechnet werden.
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199. Sind die Parteien darüber hinaus Wettbewerber auf einem 
oder mehreren Verkaufsmärkten, so sind diese Märkte 
ebenfalls für die Prüfung relevant. Die Verkaufsmärkte 
sind nach der in der Bekanntmachung über die Definition 
des relevanten Marktes beschriebenen Methode abzugren
zen. 

5.3 Kartellrechtliche Würdigung nach Artikel 53 Ab
satz 1 

5.3.1 Grundlegende kartellrechtliche Bedenken 

200. Gemeinsame Einkaufsregelungen können wettbewerbs
beschränkende Auswirkungen auf den Einkaufsmärkten 
und/oder auf nachgelagerten Verkaufsmärkten haben, 
zum Beispiel höhere Preise, geringere Produktionsmenge, 
Produktqualität oder -vielfalt, oder Innovation, Marktauf
teilung oder wettbewerbswidrige Verschließung des Mark
tes für andere mögliche Einkäufer. 

201. Wenn Wettbewerber auf nachgelagerten Märkten einen 
erheblichen Teil ihrer Produkte zusammen einkaufen, 
kann sich für sie der Anreiz für einen Preiswettbewerb 
auf den Verkaufsmärkten erheblich verringern. Falls die 
Parteien dort über einen erheblichen Grad an Marktmacht 
verfügen (der nicht auf Marktbeherrschung hinauslaufen 
muss), ist es wahrscheinlich, dass die mit der gemein
samen Einkaufsregelung erzielten niedrigeren Einkaufs
preise nicht an die Verbraucher weitergegeben werden. 

202. Verfügen die Parteien über einen erheblichen Grad an 
Marktmacht auf dem Einkaufsmarkt (Nachfragemacht), 
so besteht die Gefahr, dass sie Anbieter zwingen, die Pa
lette oder die Qualität der angebotenen Produkte zu ver
ringern, was wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen 
haben könnte, zum Beispiel Qualitätsrückgang, Nachlas
sen von Innovationsanstrengungen oder letzten Endes ein 
suboptimales Angebot. 

203. Die Nachfragemacht der Parteien der gemeinsamen Ein
kaufsregelung könnte genutzt werden, um den Markt für 
konkurrierende Einkäufer zu verschließen, indem ihr Zu
gang zu effizienten Anbietern beschränkt wird. Dies ist 
am wahrscheinlichsten, wenn die Zahl der Anbieter be
grenzt ist und auf der Angebotsseite des vorgelagerten 
Marktes Zutrittsschranken bestehen. 

204. Im Allgemeinen ist es jedoch weniger wahrscheinlich, dass 
gemeinsame Einkaufsregelungen Anlass zu wettbewerbs
rechtlichen Bedenken geben, wenn die Parteien auf den 
Verkaufsmärkten nicht über Marktmacht verfügen. 

5.3.2 Bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen 

205. Bei einer gemeinsamen Einkaufsregelung handelt es sich 
um eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung, wenn sie 
nicht wirklich den gemeinsamen Einkauf betrifft, sondern 
als Mittel zur Bildung eines verschleierten Kartells für ver
botene Praktiken wie Preisfestsetzung, Produktions
beschränkung oder Marktaufteilung genutzt wird. 

206. Vereinbarungen, mit denen unter anderem Einkaufspreise 
festgesetzt werden, können eine Wettbewerbsbeschrän
kung im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 bezwecken ( 93 ). 
Dies gilt jedoch nicht, wenn die Parteien einer gemein
samen Einkaufsregelung sich über die Einkaufspreise eini
gen, die den Anbietern auf der Grundlage der gemein
samen Einkaufsregelung für unter den Liefervertrag fal
lende Produkte gezahlt werden können. In diesem Fall 
sind die wahrscheinlichen wettbewerbsbeschränkenden 
Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 zu prü
fen. Dabei wird die Vereinbarung über die Einkaufpreise 
nicht getrennt gewürdigt, sondern unter Berücksichtigung 
aller Auswirkungen, die die Einkaufsvereinbarung auf den 
Markt hat. 

5.3.3 Wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen 

207. Gemeinsame Einkaufsregelungen, die keine Beschränkung 
des Wettbewerbs bezwecken, müssen in ihrem rechtlichen 
und wirtschaftlichen Zusammenhang auf ihre tatsäch
lichen und wahrscheinlichen Auswirkungen auf den Wett
bewerb geprüft werden. Die Analyse der wettbewerbs
beschränkenden Auswirkungen einer gemeinsamen Ein
kaufsregelung muss die negativen Auswirkungen auf den 
Einkaufs- und auf den Verkaufsmärkten umfassen. 

M a r k t m a c h t 

208. Es gibt keine absolute Schwelle, bei deren Überschreiten 
davon ausgegangen werden kann, dass eine gemeinsame 
Einkaufsregelung Marktmacht begründet, so dass sie wahr
scheinlich wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen im 
Sinne von Artikel 53 Absatz 1 hat. In den meisten Fällen 
ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Marktmacht besteht, 
wenn die Parteien der gemeinsamen Einkaufsregelung so
wohl auf den Einkaufsmärkten als auch auf den Verkaufs
märkten einen gemeinsamen Marktanteil von nicht mehr 
als 15 % haben. Liegt der gemeinsame Anteil der Parteien 
an beiden Märkten nicht über 15 %, so ist es ohnehin 
wahrscheinlich, dass die Voraussetzungen von Artikel 53 
Absatz 3 erfüllt sind. 

209. Überschreitet ein Marktanteil diese Schwelle auf einem 
oder beiden Märkten, so heißt dies nicht automatisch, 
dass die gemeinsame Einkaufsregelung wahrscheinlich 
wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen hat. Eine ge
meinsame Einkaufsregelung, die nicht in diesen geschütz
ten Bereich fällt, muss eingehend auf ihre Auswirkungen 
auf den Markt geprüft werden, unter anderem unter Be
rücksichtigung von Faktoren wie Marktkonzentration und 
mögliche Gegenmacht starker Anbieter. 

210. Nachfragemacht kann unter bestimmten Umständen wett
bewerbsbeschränkende Auswirkungen haben. Wett
bewerbswidrige Nachfragemacht ist wahrscheinlich, wenn 
eine gemeinsame Einkaufsregelung einen hinreichend gro
ßen Teil des Gesamtvolumens eines Einkaufsmarkts be
trifft, so dass der Zugang zu dem Markt für konkurrie
rende Einkäufer verschlossen werden könnte. Ein hohes
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Maß an Nachfragemacht könnte mittelbar die Produkt
menge, -qualität und -vielfalt auf dem Verkaufsmarkt be
einflussen. 

211. Für die Prüfung, ob die Parteien einer gemeinsamen Ein
kaufsregelung Marktmacht haben, sind auch die Zahl und 
die Intensität der Verbindungen (zum Beispiel weitere Ein
kaufsvereinbarungen) zwischen den Wettbewerbern auf 
dem Markt von Bedeutung. 

212. Wenn jedoch konkurrierende Einkäufer zusammenarbei
ten, die nicht auf demselben relevanten Verkaufsmarkt 
tätig sind (zum Beispiel Einzelhändler, die auf verschiede
nen räumlichen Märkten verkaufen und nicht als poten
zielle Wettbewerber angesehen werden können), sind 
wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen der gemein
samen Einkaufsregelung unwahrscheinlich, es sei denn, 
es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Parteien ihre 
Stellung auf den Einkaufsmärkten nutzen könnten, um die 
Wettbewerbsstellung anderer Unternehmen auf ihren je
weiligen Verkaufsmärkten zu beeinträchtigen. 

K o l l u s i o n s e r g e b n i s 

213. Gemeinsame Einkaufsregelungen können zu einem Kollu
sionsergebnis führen, sofern sie die Koordinierung des 
Verhaltens der Parteien auf dem Verkaufsmarkt erleich
tern. Dies kann der Fall sein, wenn sie durch den gemein
samen Einkauf ein hohes Maß an Kostenangleichung er
zielen, vorausgesetzt, die Parteien verfügen über Markt
macht und die Marktmerkmale begünstigen eine Koor
dinierung. 

214. Wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen sind eher 
wahrscheinlich, wenn ein erheblicher Teil der variablen 
Kosten der Parteien der gemeinsamen Einkaufsregelung 
auf dem relevanten nachgelagerten Markt gemeinsame 
Kosten sind. Dies gilt zum Beispiel, wenn Einzelhändler, 
die auf denselben relevanten Einzelhandelsmärkten tätig 
sind, einen erheblichen Teil der Produkte, die sie weiter
verkaufen, gemeinsam einkaufen. Ferner kann dies der Fall 
sein, wenn konkurrierende Hersteller und Verkäufer eines 
Endprodukts einen großen Teil ihrer Vorleistungen ge
meinsam einkaufen. 

215. Für die Umsetzung einer gemeinsamen Einkaufsregelung 
kann der Austausch sensibler Geschäftsinformationen z. B. 
über Einkaufspreise und -mengen erforderlich sein. Der 
Austausch dieser Informationen kann die Koordinierung 
hinsichtlich der Verkaufspreise und des Outputs erleich
tern und damit zu einem Kollusionsergebnis auf den Ver
kaufsmärkten führen. Die Spillover-Effekte des Austauschs 
sensibler Geschäftsinformationen können zum Beispiel 
minimiert werden, wenn die Daten im Rahmen einer ge
meinsamen Einkaufsregelung zusammengestellt, aber nicht 
an die Parteien weitergegeben werden. 

216. Negative Auswirkungen des Informationsaustauschs wer
den nicht getrennt gewürdigt, sondern unter Berücksich
tigung der Gesamtauswirkungen der Vereinbarung. Ob es 
wahrscheinlich ist, dass der Informationsaustausch im 
Rahmen einer gemeinsamen Einkaufsregelung wett

bewerbsbeschränkende Auswirkungen hat, sollte nach 
Maßgabe des Kapitels 2 geprüft werden. Wenn der Infor
mationsaustausch nicht über den Austausch der Daten 
hinausgeht, die für den gemeinsamen Einkauf der unter 
die gemeinsame Einkaufsregelung fallenden Produkte er
forderlich sind, dürfte der Informationsaustausch, selbst 
wenn er wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen im 
Sinne von Artikel 53 Absatz 1 hat, eher die Vorausset
zungen von Artikel 53 Absatz 3 erfüllen, als wenn er 
über das für den gemeinsamen Einkauf erforderliche 
Maß hinausgeht. 

5.4 Kartellrechtliche Würdigung nach Artikel 53 Ab
satz 3 

5.4.1 Effizienzgewinne 

217. Mit gemeinsamen Einkaufsregelungen können erhebliche 
Effizienzgewinne erzielt werden. Insbesondere können sie 
zu Kosteneinsparungen, zum Beispiel niedrigeren Ein
kaufspreisen oder geringeren Transaktions-, Transport- 
und Lagerkosten führen und dadurch Größenvorteile er
leichtern. Ferner können gemeinsame Einkaufsregelungen 
qualitative Effizienzgewinne mit sich bringen, indem sie 
Anbieter zu Innovationen und zur Markteinführung neuer 
oder verbesserter Produkte veranlassen. 

5.4.2 Unerlässlichkeit 

218. Wettbewerbsbeschränkungen, die weiter gehen, als zur 
Erzielung der mit einer Einkaufsvereinbarung angestrebten 
Effizienzgewinne notwendig ist, erfüllen nicht die Voraus
setzungen von Artikel 53 Absatz 3. Die Verpflichtung, 
ausschließlich im Rahmen der Zusammenarbeit einzukau
fen, kann in bestimmten Fällen unerlässlich sein, um das 
für die Erzielung von Größenvorteilen erforderliche Volu
men zu erreichen. Eine solche Verpflichtung muss jedoch 
im Einzelfall geprüft werden. 

5.4.3 Weitergabe an die Verbraucher 

219. Durch unerlässliche Beschränkungen erzielte Effizienzge
winne, zum Beispiel Kosteneinsparungen oder qualitative 
Verbesserungen in Form der Markteinführung neuer oder 
verbesserter Produkte, müssen in einem Maße an die Ver
braucher weitergegeben werden, dass sie die wettbewerbs
beschränkenden Auswirkungen der gemeinsamen Ein
kaufsregelung überwiegen. Kosteneinsparungen oder an
dere Effizienzgewinne, die nur den Parteien der gemein
samen Einkaufsregelung zugutekommen, reichen folglich 
nicht aus. Die Kosteneinsparungen müssen an die Ver
braucher, also die Kunden der Parteien weitergegeben wer
den. Um ein besonderes Beispiel zu nehmen, kann diese 
Weitergabe in Form von niedrigeren Preisen auf den Ver
kaufsmärkten erfolgen. Wenn die Einkäufer zusammen 
über Marktmacht auf den Verkaufsmärkten verfügen, ist 
es nicht wahrscheinlich, dass niedrigere Einkaufspreise, die 
mit der bloßen Ausübung von Nachfragemacht erzielt 
wurden, an die Verbraucher weitergegeben werden, so 
dass die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 nicht 
erfüllt sind. Und je mehr Marktmacht die Parteien auf den 
Verkaufsmärkten haben, desto weniger wahrscheinlicher 
ist es, dass sie die Effizienzgewinne in einem Maße an 
die Verbraucher weitergeben, dass sie die wettbewerbs
beschränkenden Auswirkungen überwiegen.
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5.4.4 Keine Ausschaltung des Wettbewerbs 

220. Die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 können 
nicht als erfüllt gelten, wenn die Vereinbarung den Par
teien die Möglichkeit eröffnet, für einen beträchtlichen Teil 
der betreffenden Produkte den Wettbewerb auszuschalten. 
Dies muss sowohl für die Einkaufs- als auch für die Ver
kaufsmärkte geprüft werden. 

5.5 Beispiele 

221. Gemeinsamer Einkauf kleiner Unternehmen mit beschei
denen gemeinsamen Marktanteilen 

Beispiel 1 

Sachverhalt: 150 kleine Einzelhändler schließen eine Ver
einbarung zur Gründung einer gemeinsamen Einkaufs
organisation. Sie verpflichten sich, ein Mindestvolumen 
über die Organisation einzukaufen, auf das rund 50 % 
der Gesamtkosten jedes Einzelhändlers entfallen. Die Ein
zelhändler können über die Organisation mehr als das 
Mindestvolumen einkaufen und dürfen auch außerhalb 
ihrer Zusammenarbeit einkaufen. Sie haben einen gemein
samen Anteil von 23 % am Einkaufs- wie am Verkaufs
markt. Die Unternehmen A und B sind ihre zwei großen 
Wettbewerber. Unternehmen A hat am Einkaufs- wie am 
Verkaufsmarkt einen Anteil von 25 %, Unternehmen B 
einen Anteil von 35 %. Es bestehen keine Schranken, 
die die übrigen kleineren Wettbewerber daran hindern 
würden, ebenfalls eine Einkaufsgruppe zu bilden. Die 
150 Einzelhändler erzielen durch den gemeinsamen Ein
kauf über die Einkaufsorganisation erhebliche Kostenein
sparungen. 

Analyse: Die Einzelhändler haben eine bescheidene Stel
lung auf dem Einkaufs- und dem Verkaufsmarkt. Ferner 
führt die Zusammenarbeit zu gewissen Größenvorteilen. 
Obwohl die Einzelhändler ein hohes Maß an Kostenanglei
chung erzielen, ist es unwahrscheinlich, dass sie Markt
macht auf dem Verkaufsmarkt besitzen, da dort die Wett
bewerber A und B präsent sind, von denen jeder einzelne 
größer ist als die gemeinsame Einkaufsorganisation. Eine 
Koordinierung des Verhaltens der Einzelhändler und ein 
sich daraus ergebendes Kollusionsergebnis sind daher un
wahrscheinlich. Damit ist auch unwahrscheinlich, dass die 
Gründung der gemeinsamen Einkaufsorganisation wett
bewerbsbeschränkende Auswirkungen im Sinne von Arti
kel 53 Absatz 1 hat. 

222. Kostenangleichung und Marktmacht auf dem Verkaufs
markt 

Beispiel 2 

Sachverhalt: Zwei Supermarktketten schließen eine Verein
barung über den gemeinsamen Einkauf von Produkten, 
auf die rund 80 % ihrer variablen Kosten entfallen. Auf 
den relevanten Märkten für die verschiedenen Produkt
gruppen liegt der gemeinsame Marktanteil der Parteien 
zwischen 25 % und 40 %. An dem relevanten Verkaufs
markt haben sie einen gemeinsamen Anteil von 60 %. Es 
gibt vier weitere bedeutende Einzelhändler mit einem 
Marktanteil von je 10 %. Mit einem Marktzutritt ist nicht 
zu rechnen. 

Analyse: Es ist wahrscheinlich, dass diese Einkaufsverein
barung den Parteien die Möglichkeit eröffnet, ihr Verhal
ten auf dem Verkaufsmarkt zu koordinieren, was ein Kol
lusionsergebnis zur Folge hätte. Die Parteien haben Markt
macht auf dem Verkaufsmarkt, und die Einkaufsverein
barung führt zu einer erheblichen Kostenangleichung. Zu
dem ist ein Marktzutritt unwahrscheinlich. Der Anreiz für 
die Parteien, ihr Verhalten zu koordinieren, wäre noch 
stärker, wenn sie bereits vor Abschluss der Vereinbarung 
ähnliche Kostenstrukturen gehabt hätten. Auch ähnliche 
Margen der Parteien würden die Gefahr einer Absprache 
weiter erhöhen. Durch die Vereinbarung entsteht ferner 
das Risiko, dass durch zurückhaltende Nachfrage der Par
teien und damit infolge geringerer Mengen die Verkaufs
preise auf dem nachgelagerten Markt steigen. Aus diesen 
Gründen ist es wahrscheinlich, dass die Einkaufsverein
barung wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen im 
Sinne von Artikel 53 Absatz 1 hat. Auch wenn mit der 
Vereinbarung mit großer Wahrscheinlichkeit Effizienzge
winne in Form von Kosteneinsparungen erzielt werden, ist 
es wegen der erheblichen Marktmacht der Parteien auf 
dem Verkaufsmarkt unwahrscheinlich, dass sie in einem 
Maße an die Verbraucher weitergegeben werden, dass sie 
die wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen überwie
gen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Einkaufsver
einbarung die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 
erfüllt. 

223. Parteien, die auf verschiedenen räumlichen Märkten tätig 
sind 

Beispiel 3 

Sachverhalt: Sechs große Einzelhändler aus verschiedenen 
EWR-Staaten gründen eine Einkaufsgemeinschaft, um ge
meinsam mehrere Markenprodukte aus Hartweizenmehl 
einzukaufen. Die Parteien dürfen andere, ähnliche Marken
produkte auch außerhalb ihrer Zusammenarbeit einkau
fen. Fünf von ihnen bieten zusätzlich ähnliche Eigenmar
kenprodukte an. Die Mitglieder der Einkaufsgemeinschaft 
haben einen gemeinsamen Anteil von rund 22 % am re
levanten EWR-weiten Einkaufsmarkt. Auf dem Einkaufs
markt gibt es drei weitere ähnlich große Unternehmen. 
Der Anteil der Parteien der Einkaufsgemeinschaft an den 
nationalen Verkaufsmärkten, auf denen sie tätig sind, be
trägt jeweils zwischen 20 % und 30 %. Keine von ihnen 
ist in einem EWR-Staat präsent, auf dem ein anderes Mit
glied der Gemeinschaft tätig ist. Die Parteien sind keine 
potenziellen neuen Anbieter auf den Märkten der anderen 
Parteien. 

Analyse: Die Einkaufsgemeinschaft wird in der Lage sein, 
auf dem Einkaufsmarkt mit den anderen bestehenden gro
ßen Unternehmen zu konkurrieren. Die Verkaufsmärkte 
sind (nach Umsatz und räumlicher Ausdehnung) erheblich 
kleiner als der EWR-weite Einkaufsmarkt, und auf diesen 
Märkten könnten einige Mitglieder der Gemeinschaft über 
Marktmacht verfügen. Auch wenn die Mitglieder der Ein
kaufsgemeinschaft einen gemeinsamen Anteil von mehr 
als 15 % am Einkaufsmarkt haben, ist eine Koordinierung 
des Verhaltens oder eine Kollusion der Parteien auf den 
Verkaufsmärkten unwahrscheinlich, da sie auf den nach
gelagerten Märkten weder tatsächliche noch potenzielle 
Wettbewerber sind. Es ist daher unwahrscheinlich, dass 
die Einkaufsgemeinschaft wettbewerbsbeschränkende Aus
wirkungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 3 erfüllt.
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224. Informationsaustausch 

Beispiel 4 

Sachverhalt: Die drei konkurrierenden Hersteller A, B und 
C betrauen eine unabhängige gemeinsame Einkaufsorgani
sation mit dem Einkauf des Produkts Z, bei dem es sich 
um ein Zwischenprodukt handelt, das die drei Parteien bei 
der Herstellung des Endprodukts X verwenden. Die Kosten 
für Z sind kein wesentlicher Kostenfaktor bei der Herstel
lung von X. Auf dem Verkaufsmarkt für X steht die ge
meinsame Einkaufsorganisation mit den Parteien nicht im 
Wettbewerb. Alle für den Einkauf erforderlichen Informa
tionen (zum Beispiel Qualitätsvorgaben, Mengen, Liefer
termine, Höchsteinkaufspreise) werden nur der gemein
samen Einkaufsorganisation, nicht aber den anderen Par
teien offengelegt. Die gemeinsame Einkaufsorganisation 
handelt die Einkaufspreise mit den Anbietern aus. Der 
gemeinsame Anteil von A, B und C am Einkaufs- wie 
am Verkaufsmarkt beträgt 30 %. Auf diesen Märkten 
gibt es sechs Wettbewerber, von denen zwei einen Markt
anteil von 20 % haben. 

Analyse: Da zwischen den Parteien kein direkter Informa
tionsaustausch stattfindet, ist es unwahrscheinlich, dass die 
Übermittlung der für den Einkauf erforderlichen Angaben 
an die gemeinsame Einkaufsorganisation zu einem Kollu
sionsergebnis führt. Es ist daher unwahrscheinlich, dass 
der Informationsaustausch wettbewerbsbeschränkende 
Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 hat. 

6. VERMARKTUNGSVEREINBARUNGEN 

6.1 Definition 

225. Vermarktungsvereinbarungen regeln die Zusammenarbeit 
zwischen Wettbewerbern in Bezug auf den Verkauf, den 
Vertrieb oder die Verkaufsförderung ihrer untereinander 
austauschbaren Produkte. Der Geltungsbereich dieser Ver
einbarungen kann je nach den von ihnen erfassten Ver
marktungsfunktionen stark variieren. Am einen Ende des 
Spektrums steht die gemeinsame Verkaufsvereinbarung, 
die zur gemeinsamen Festlegung sämtlicher mit dem Ver
kauf eines Produkts verbundenen geschäftlichen Gesichts
punkte einschließlich des Preises führt. Am anderen Ende 
stehen Vereinbarungen, die nur ganz bestimmte Vermark
tungsfunktionen wie Vertrieb, Kundendienst oder Wer
bung regeln. 

226. Zu diesen auf bestimmte Aspekte beschränkten Verein
barungen zählen insbesondere Vertriebsvereinbarungen. 
Diese fallen in der Regel unter die Gruppenfreistellungs
verordnung für vertikale Beschränkungen und die dazuge
hörigen Leitlinien für vertikale Beschränkungen, es sei 
denn, die Parteien sind tatsächliche oder potenzielle Wett
bewerber. Sind die Parteien Wettbewerber, so gilt die 
Gruppenfreistellung vertikaler Beschränkungen nur dann 
für nicht gegenseitige vertikale Vereinbarungen zwischen 
Wettbewerbern, wenn a) der Anbieter zugleich Hersteller 
und Händler von Waren ist, der Abnehmer dagegen 
Händler, jedoch kein Wettbewerber auf der Herstellungs
ebene, oder b) der Anbieter ein auf mehreren Handels
stufen tätiger Dienstleister ist, der Abnehmer dagegen Wa
ren oder Dienstleistungen auf der Einzelhandelsstufe an
bietet und auf der Handelsstufe, auf der er die Vertrags
dienstleistungen bezieht, kein Wettbewerber ist ( 94 ). 

227. Vereinbaren die Wettbewerber, ihre untereinander aus
tauschbaren Produkte auf gegenseitiger Grundlage (ins
besondere auf unterschiedlichen räumlichen Märkten) zu 
vertreiben, so besteht in bestimmten Fällen die Möglich
keit, dass die Vereinbarungen eine Aufteilung der Märkte 
bezwecken oder bewirken oder dass sie zu einem Kollu
sionsergebnis führen. Das Gleiche kann auf nicht gegen
seitige Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern zutref
fen. Gegenseitige Vereinbarungen und nicht gegenseitige 
Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern müssen deshalb 
zunächst nach den weiter in diesem Kapitel ausgeführten 
Grundsätzen geprüft werden. Führt diese Prüfung zu der 
Schlussfolgerung, dass die in Rede stehende Zusammen
arbeit zwischen Wettbewerbern des Vertriebssektors 
grundsätzlich akzeptiert werden kann, so müssen in einer 
weiteren Prüfung die in derartigen Vereinbarungen enthal
tenen vertikalen Beschränkungen untersucht werden. 
Diese Würdigung sollte anhand der in den Leitlinien für 
vertikale Beschränkungen niedergelegten Grundsätze erfol
gen. 

228. Vereinbarungen, bei denen sich die gemeinsame Vermark
tung auf eine andere, ihr vorgelagerte Art der Zusammen
arbeit (zum Beispiel gemeinsame Herstellung oder gemein
samer Einkauf) bezieht, sind von reinen Vermarktungsver
einbarungen zu unterscheiden. Für die Analyse von Ver
marktungsvereinbarungen, die sich auf verschiedene Stu
fen der Zusammenarbeit beziehen, ist es notwendig, den 
Schwerpunkt der Zusammenarbeit festzustellen, gemäß 
Rndrn. 13 und 14. 

6.2 Relevante Märkte 

229. Für die Prüfung des Wettbewerbsverhältnisses zwischen 
den Parteien müssen zunächst die von der Zusammen
arbeit unmittelbar betroffenen sachlich und räumlich rele
vanten Märkte (d. h. die Märkte, denen die von der Ver
einbarung betroffenen Produkte angehören) definiert wer
den. Da sich eine Vermarktungsvereinbarung auf einem 
Markt auch auf das Wettbewerbsverhalten der Parteien 
auf einem benachbarten Markt auswirken kann, der eng 
mit dem direkt von der Zusammenarbeit betroffenen 
Markt verbunden ist, muss gegebenenfalls der benachbarte 
Markt ebenfalls definiert werden. Dieser kann horizontal 
oder vertikal mit dem von der Zusammenarbeit betroffe
nen Markt verbunden sein. 

6.3 Kartellrechtliche Würdigung nach Artikel 53 Ab
satz 1 

6.3.1 Grundlegende kartellrechtliche Bedenken 

230. Vermarktungsvereinbarungen können den Wettbewerb in 
mehrerer Hinsicht beeinträchtigen. Erstens und dies ist das 
offensichtlichste, können Vermarktungsvereinbarung zu 
Preisfestsetzung führen. 

231. Zweitens können Vermarktungsvereinbarungen mit Be
schränkungen der Produktionsmengen einhergehen, da 
die Parteien vereinbaren können, in welchen Mengen sie 
das Produkt auf den Markt bringen, wodurch sie das An
gebot einschränken. 

232. Drittens können Vermarktungsvereinbarungen von den 
Parteien für eine Marktaufteilung oder Zuweisung von 
Aufträgen oder Kunden missbraucht werden, zum Beispiel
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wenn sich die Produktionsstätten der Parteien in unter
schiedlichen räumlichen Märkten befinden oder wenn es 
sich um gegenseitige Vereinbarungen handelt. 

233. Ferner können Vermarktungsvereinbarungen den Aus
tausch von Informationen über innerhalb oder außerhalb 
der Zusammenarbeit angesiedelte Aspekte oder über die 
Angleichung der Kosten (insbesondere bei Vereinbarungen 
ohne Preisfestsetzung) begünstigen, was wiederum zu ei
nem Kollusionsergebnis führen könnte. 

6.3.2 Bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen 

234. Bei Vermarktungsvereinbarungen zwischen Wettbewer
bern ist wettbewerbsrechtlich die Festsetzung von Preisen 
besonders kritisch. Mit Vereinbarungen, die auf den ge
meinsamen Verkauf beschränkt sind, sollen in der Regel 
die Preise konkurrierender Hersteller oder Dienstleister 
aufeinander abgestimmt werden. In diesem Falle wird 
nicht nur der Preiswettbewerb zwischen den Parteien in 
Bezug auf untereinander austauschbare Produkte aus
geschaltet, sondern auch die Produktmenge, die insgesamt 
von den Parteien im Rahmen des Systems der Zuteilung 
von Bestellungen zu liefern ist, wird möglicherweise be
schränkt. Der Zweck derartiger Vereinbarungen besteht 
deshalb eher in einer Wettbewerbsbeschränkung im Sinne 
von Artikel 53 Absatz 1. 

235. Diese Einschätzung gilt auch für Vereinbarungen nicht 
ausschließlicher Art, nach denen die Parteien die Produkte 
grundsätzlich auch selbst verkaufen dürfen, solange davon 
ausgegangen werden kann, dass die Vereinbarung ins
gesamt zu einer Abstimmung der von den Parteien ver
langten Preise führt. 

236. es Weiteren besteht aus kartellrechtlicher Sicht die Gefahr, 
dass Vertriebsvereinbarungen zwischen Parteien, die auf 
verschiedenen räumlichen Märkten tätig sind, als Mittel 
zur Marktaufteilung missbraucht werden könnten. Nutzen 
die Parteien eine gegenseitige Vertriebsvereinbarung, um 
tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerb untereinander 
durch gezielte Zuteilung von Märkten oder Kunden aus
zuschalten, ist es wahrscheinlich, dass mit der Verein
barung eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt wird. 
Bei Vereinbarungen ohne Bestimmungen über Gegensei
tigkeit besteht ein geringeres Risiko der Marktaufteilung. 
Bei derartigen Vereinbarungen muss allerdings geprüft 
werden, ob sie die Grundlage für ein beiderseitiges Ein
vernehmen bilden, nicht in den Markt der jeweils anderen 
Partei einzutreten. 

6.3.3 Wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen 

237. Eine Vermarktungsvereinbarung ist in der Regel wett
bewerbsrechtlich unbedenklich, wenn sie objektiv erfor
derlich ist, um einer Partei den Eintritt in einen Markt 
zu ermöglichen, auf dem sie sich alleine oder in einer 
Gruppe, die kleiner als die an der Zusammenarbeit betei
ligte ist, nicht hätte behaupten können (zum Beispiel auf
grund der mit dem Markteintritt verbundenen Kosten). 
Eine spezifische Anwendung dieses Grundsatzes wären 
Konsortialvereinbarungen, die es den beteiligten Unterneh
men erlauben, sich an Vorhaben zu beteiligen, die sie 
alleine nicht bewältigen könnten. Da es sich bei den Ver
tragspartnern einer Konsortialvereinbarung folglich nicht 

um potenzielle Wettbewerber für die Projektdurchführung 
handelt, liegt keine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne 
von Artikel 53 Absatz 1 vor. 

238. Desgleichen bezwecken nicht alle gegenseitigen Vertriebs
vereinbarungen eine Wettbewerbsbeschränkung. Je nach 
Sachlage können sich bestimmte gegenseitige Vertriebsver
einbarungen dennoch nachteilig auf den Wettbewerb aus
wirken. Bei der Prüfung dieser Art von Vereinbarung ist 
vor allem die Frage zu stellen, ob sie für die Parteien 
tatsächlich erforderlich ist, um in den Markt der jeweils 
anderen Partei(en) eintreten zu können. Nur in diesem Fall 
verursacht die Vereinbarung keine horizontalen Wett
bewerbsprobleme. Schränkt die Vereinbarung allerdings 
die Entscheidungsfreiheit einer der Parteien in Bezug auf 
den Eintritt in den Markt der anderen Partei(en) ein, weil 
der betreffenden Partei der Anreiz an einem Markteintritt 
genommen wird, so sind wettbewerbsbeschränkende Aus
wirkungen wahrscheinlich. Gleiches gilt für nicht gegen
seitige Vereinbarungen, bei denen allerdings das Risiko 
wettbewerbsbeschränkender Auswirkungen weniger aus
geprägt ist. 

239. Außerdem kann eine Vertriebsvereinbarung, die vertikale 
Beschränkungen enthält (zum Beispiel Beschränkungen 
des passiven Verkaufs, Preisbindung bei Weiterverkauf 
usw.), wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen haben. 

M a r k t m a c h t 

240. Vermarktungsvereinbarungen zwischen Wettbewerbern 
können nur dann wettbewerbsbeschränkende Auswirkun
gen haben, wenn die Parteien über ein gewisses Maß an 
Marktmacht verfügen. In den meisten Fällen ist es un
wahrscheinlich, dass Marktmacht besteht, wenn die Par
teien gemeinsam einen Marktanteil von nicht mehr als 
15% halten. Liegt der gemeinsame Marktanteil der Par
teien nicht über 15%, ist es wahrscheinlich, dass die Vo
raussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 erfüllt sind. 

241. Beträgt der gemeinsame Marktanteil der Parteien mehr als 
15 %, so fällt die Vermarktungsvereinbarung nicht mehr 
unter die Gruppenfreistellung von Rndr. 240 und muss 
sie auf ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf den Wett
bewerb geprüft werden. 

K o l l u s i o n s e r g e b n i s 

242. Eine Vermarktungsvereinbarung, die keine Preisfestsetzung 
beinhaltet, kann wettbewerbsbeschränkende Auswirkun
gen haben, wenn sie den Parteien eine Angleichung der 
variablen Kosten auf einem Niveau ermöglicht, das zu 
einem Kollusionsergebnis führen könnte. Dies wäre bei 
einer Vermarktungsvereinbarung dann der Fall, wenn be
reits vor Abschluss der Vereinbarung ein hoher Anteil der 
variablen Kosten der Parteien gemeinsam ist, so dass der 
weitere Zuwachs (d. h. die Vermarktungskosten für das 
Produkt, das Gegenstand der Vereinbarung ist) den Aus
schlag für ein Kollusionsergebnis geben kann. Bei hohem 
Zuwachs kann das Risiko eines Kollusionsergebnisses so
gar bei einem ursprünglich niedrigen Angleichungsniveau 
hoch sein. 

243. Die Wahrscheinlichkeit eines Kollusionsergebnisses hängt 
von der Marktmacht der Parteien und den Merkmalen des
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relevanten Marktes ab. Eine Angleichung der Kosten kann 
das Risiko eines Kollusionsergebnisses nur dann erhöhen, 
wenn die Parteien über Marktmacht verfügen und wenn 
die Vermarktungskosten einen hohen Teil der variablen 
Kosten für das betreffende Produkt ausmachen. Dies ist 
beispielsweise bei homogenen Produkten nicht der Fall, da 
für sie die Produktion der größte Kostenfaktor ist. Eine 
Angleichung der Vermarktungskosten erhöht jedoch das 
Risiko eines Kollusionsergebnisses, wenn sich die Ver
marktungsvereinbarung auf Produkte bezieht, deren Ver
marktung aufgrund hoher Vertriebs- oder Marketingkos
ten sehr teuer ist. Folglich können gemeinsame Wer
bungs- und Verkaufsförderungsvereinbarungen wett
bewerbsbeschränkende Auswirkungen haben, wenn diese 
Kosten einen wichtigen Kostenfaktor ausmachen. 

244. Eine gemeinsame Vermarktung beinhaltet in der Regel den 
Austausch sensibler Geschäftsdaten, insbesondere Anga
ben zur Marketingstrategie und zu den Preisen. In den 
meisten Vermarktungsvereinbarungen ist für die Umset
zung der Vereinbarung ein gewisser Informationsaus
tausch erforderlich. Deshalb muss geprüft werden, ob 
der Informationsaustausch zu einem Kollusionsergebnis 
in Bezug auf die Geschäftstätigkeiten der Parteien inner
halb und außerhalb der Kooperation führen könnte. Ne
gative Auswirkungen des Informationsaustauschs werden 
nicht getrennt gewürdigt, sondern unter Berücksichtigung 
der Gesamtauswirkungen der Vereinbarung. 

245. Wenn die Parteien zum Beispiel im Rahmen einer gemein
samen Werbungsvereinbarung Preisinformationen unter
einander austauschen, kann dies hinsichtlich des Verkaufs 
der gemeinsam beworbenen Produkte zu einem Kollusi
onsergebnis führen. Ein Austausch derartiger Informatio
nen, der im Rahmen einer Vereinbarung über gemeinsame 
Werbung erfolgt, geht ohnehin über das für die Umset
zung einer solchen Vereinbarung erforderliche Maß hi
naus. Die voraussichtlichen wettbewerbsbeschränkenden 
Auswirkungen eines Informationsaustausches im Rahmen 
von Vermarktungsvereinbarungen hängen von den Merk
malen des Marktes und der Art der ausgetauschten Daten 
ab und sollten auf der Grundlage der Ausführungen in 
Kapitel 2 geprüft werden. 

6.4 Kartellrechtliche Würdigung nach Artikel 53 Ab
satz 3 

6.4.1 Effizienzgewinne 

246. Mit Vermarktungsvereinbarungen können erhebliche Effi
zienzgewinne erzielt werden. Welche Effizienzgewinne bei 
der Prüfung, ob eine Vermarktungsvereinbarung die Vo
raussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 erfüllt, zu berück
sichtigen sind, hängt von der Art der Geschäftstätigkeit 
und von den Kooperationsparteien ab. Eine Festsetzung 
von Preisen ist nur dann zu rechtfertigen, wenn sie für 
die Integration anderer Marketingfunktionen erforderlich 
ist und durch diese Integration erhebliche Effizienzge
winne entstehen. Durch den gemeinsamen Vertrieb kön
nen — insbesondere für kleinere Hersteller — erhebliche 
Effizienzgewinne erzielt werden, die aus Größen- oder 
Verbundvorteilen erwachsen. 

247. Bei den Effizienzgewinnen muss es sich nicht um Einspa
rungen handeln, die sich aus dem Wegfall der unmittelbar 
mit dem Wettbewerb verbundenen Kosten ergeben, son
dern um Effizienzgewinne, die aus der Zusammenlegung 
wirtschaftlicher Tätigkeiten hervorgehen. Eine Senkung 
der Transportkosten, die lediglich das Ergebnis einer Kun
denzuteilung ist, aber keine Integration des logistischen 
Systems beinhaltet, kann deshalb nicht als Effizienzgewinn 
im Sinne von Artikel 53 Absatz 3 angesehen werden. 

248. Effizienzgewinne müssen von den Parteien der Verein
barung nachgewiesen werden. Ein wichtiger Faktor ist da
bei, dass die Vertragsparteien in erheblichem Umfang Ka
pital, Technologie oder sonstige Vermögenswerte einbrin
gen. Kosteneinsparungen aufgrund niedrigerer Doppelauf
wendungen im Bereich der Ressourcen und Anlagen wä
ren ebenfalls zulässig. Besteht die gemeinsame Vermark
tung jedoch nur in einer Verkaufsstelle und werden keine 
Investitionen vorgenommen, so handelt es sich wahr
scheinlich um ein verschleiertes Kartell, das als solches 
kaum die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 er
füllen dürfte. 

6.4.2 Unerlässlichkeit 

249. Wettbewerbsbeschränkungen, die weiter gehen, als es für 
die Erzielung der mit einer Vermarktungsvereinbarung an
gestrebten Effizienzgewinne notwendig ist, erfüllen nicht 
die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3. Die Frage 
der Unerlässlichkeit ist insbesondere bei jenen Verein
barungen wichtig, die eine Festlegung von Preisen und 
eine Marktaufteilung beinhalten, was nur unter außerge
wöhnlichen Umständen als unerlässlich angesehen werden 
kann. 

6.4.3 Weitergabe an die Verbraucher 

250. Durch unerlässliche Beschränkungen erzielte Effizienzge
winne müssen in dem Maße an die Verbraucher weiterge
geben werden, dass sie die wettbewerbsbeschränkenden 
Auswirkungen der Vermarktungsvereinbarung überwie
gen. Dies kann über niedrigere Preise, höhere Produktqua
lität oder ein breiteres Angebot geschehen. Je mehr Markt
macht die an dem Informationsaustausch beteiligten Par
teien haben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Ef
fizienzgewinne an die Verbraucher in einem Maße wei
tergegeben werden, das sie die wettbewerbsbeschränken
den Auswirkungen überwiegen. Liegt der gemeinsame 
Marktanteil der Parteien unter 15 %, so ist es wahrschein
lich, dass etwaige nachgewiesene Effizienzgewinne, die 
durch die Vereinbarung erzielt werden, in ausreichendem 
Maße an die Verbraucher weitergegeben werden. 

6.4.4 Keine Ausschaltung des Wettbewerbs 

251. Die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 können 
nicht als erfüllt gelten, wenn die Vereinbarung den Par
teien die Möglichkeit eröffnet, für einen beträchtlichen Teil 
der betreffenden Produkte den Wettbewerb auszuschalten. 
Dies ist auf dem relevanten Markt, dem die unter die 
Zusammenarbeit fallenden Produkte angehören, und auf 
möglichen Spill-over-Märkten zu prüfen.
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6.5 Beispiele 

252. Gemeinsame Vermarktungsvereinbarungen, die für den 
Marktzutritt erforderlich sind 

Beispiel 1 

Sachverhalt: Vier gewerbliche Wäschereien in einer großen 
Stadt nahe der Grenze zu einem anderen EWR-Staat mit 
einem Anteil von jeweils 3 % am gesamten Wäscherei
markt dieser Stadt kommen überein, eine gemeinsame 
Marketingfirma zu gründen, die ihre Dienstleistungen bei 
institutionellen Kunden (zum Beispiel Hotels, Krankenhäu
ser und Büros) anbieten soll. Ansonsten konkurrieren sie 
weiterhin alleine und unabhängig um Einzelkunden vor 
Ort. Da institutionelle Kunden ein neues Nachfrageseg
ment bilden, entwickeln sie einen gemeinsamen Marken
namen, vereinbaren einen gemeinsamen Preis und ge
meinsame Standardbedingungen (u. a. Reinigung und 
Auslieferung binnen höchstens 24 Stunden) und Lieferplä
ne. Sie richten eine gemeinsame Anrufzentrale ein, bei der 
die institutionellen Kunden die Abholung und/oder Aus
lieferung der Wäsche vereinbaren. Sie stellen eine Emp
fangsperson (für die Anrufzentrale) und mehrere Fahrer 
ein. Des Weiteren investieren sie in Lieferwagen sowie 
in Markenwerbung, um ihre Sichtbarkeit zu verbessern. 
Die Vereinbarung senkt zwar nicht komplett ihre eigenen 
Infrastrukturkosten (da sie ihre eigenen Geschäfte behalten 
und nach wie vor um Einzelkunden vor Ort konkurrie
ren), bringt ihnen jedoch Größenvorteile und ermöglicht 
es ihnen, anderen Kundengruppen umfassendere Dienst
leistungen anzubieten (u. a. längere Geschäftszeiten und 
einen größeren Lieferradius). Das Vorhaben kann nur 
dann rentabel durchgeführt werden, wenn alle vier der 
Vereinbarung beitreten. Der Markt ist hoch fragmentiert, 
und kein Wettbewerber hat mehr als 15 % des Marktes. 

Analyse: Obwohl der gemeinsame Marktanteil der Parteien 
unter 15 % liegt, könnte Artikel 53 Absatz 1 in diesem 
Fall Anwendung finden, da die Vereinbarung eine Preis
festsetzung beinhaltet. Allerdings wäre den Parteien, ob als 
einzelner Wettbewerber oder in Zusammenarbeit mit we
niger als vier Parteien, so wie es derzeit für die Verein
barung vorgesehen ist, der Zutritt zum Markt für Wäsche
reidienste für institutionelle Kunden verwehrt. Deshalb 
wäre die Vereinbarung als solche — ungeachtet der in 
diesem Fall für die Verkaufsförderung der gemeinsamen 
Marke und den Erfolg als unerlässlich betrachtete Preis
festsetzung — wettbewerbsrechtlich unbedenklich. 

253. Vermarktungsvereinbarung mit mehr als für den Markt
zutritt eigentlich erforderlichen Parteien 

Beispiel 2 

Sachverhalt: Es liegt derselbe Sachverhalt wie in Beispiel 1 
Rdnr. 252, vor, wobei ein wichtiger Unterschied besteht: 
Das Vorhaben hätte auch mit nur drei, anstatt der vier 
tatsächlich an dem Kooperationsvorhaben beteiligten Par
teien rentabel durchgeführt werden können. 

Analyse: Obwohl der gemeinsame Marktanteil der Parteien 
unter 15 % liegt, findet Artikel 53 Absatz 1 in diesem Fall 
Anwendung, da die Vereinbarung eine Preisfestsetzung 
beinhaltet und von weniger als vier Parteien hätte durch

geführt werden können. Deshalb muss die Vereinbarung 
nach Artikel 53 Absatz 3 geprüft werden. Die Verein
barung eröffnet Effizienzgewinne, da die Parteien fortan 
für ein neues Kundensegment bessere Dienstleistungen in 
größerem Umfang anbieten können (was die Parteien al
leine, ohne die Vereinbarung nicht hätten leisten können). 
Da der gemeinsame Marktanteil der Parteien weniger als 
15 % beträgt, ist es wahrscheinlich, dass sie etwaige Effi
zienzgewinne in ausreichendem Maße an die Verbraucher 
weitergeben. Des Weiteren muss geprüft werden, ob die 
mit der Vereinbarung verbundenen Beschränkungen für 
die Erzielung von Effizienzgewinnen unerlässlich sind 
und ob die Vereinbarung den Wettbewerb ausschalten 
könnte. Da das Ziel der Vereinbarung in einer umfassen
deren Dienstleistungspalette (einschließlich der bislang 
nicht angebotenen Auslieferung) für ein neues Kundenseg
ment besteht und unter einer gemeinsamen Marke und zu 
gemeinsamen Standardbedingungen angeboten werden 
soll, kann die Preisfestsetzung als unerlässlich für die Ver
kaufsförderung der gemeinsamen Marke und folglich für 
den Erfolg des Vorhabens und für die angestrebten Effi
zienzgewinne betrachtet werden. Außerdem kann ange
sichts der Marktfragmentierung eine Ausschaltung des 
Wettbewerbs aufgrund der Vereinbarung ausgeschlossen 
werden. Die Tatsache, dass sich vier Parteien an der Ver
einbarung beteiligen (obwohl streng genommen drei Par
teien ausreichen würden), verspricht Kapazitätssteigerun
gen und trägt gleichzeitig dazu bei, dass im Falle mehrerer 
institutioneller Kunden deren Nachfrage im Einklang mit 
den Standardbedingungen (zum Beispiel Einhaltung der 
Auslieferfristen) nachgekommen werden kann. Die Effi
zienzgewinne als solche dürften somit die wettbewerbs
beschränkenden Auswirkungen aufgrund einer Verringe
rung des Wettbewerbs zwischen den Parteien überwiegen, 
so dass die Vereinbarung die Voraussetzungen von Arti
kel 53 Absatz 3 wahrscheinlich erfüllt. 

254. Gemeinsame Internet-Plattform 

Beispiel 3 

Sachverhalt: Einige kleine Fachgeschäfte eines EWR-Staats 
schließen sich einer Internetplattform an, über die Obst- 
Geschenkkörbe angeboten, verkauft und ausgeliefert wer
den. Es gibt mehrere Konkurrenten, die ebenfalls Internet
plattformen betreiben. Die Finanzierung der laufenden 
Kosten für die Plattform und der gemeinsamen Marken
werbung erfolgt über einen monatlich zu entrichtenden 
Betrag. Die Kunden bestellen und bezahlen über die Web
site, auf der eine große Auswahl an Geschenkkörben abge
bildet ist. Anschließend wird die Bestellung an das Fach
geschäft weitergeleitet, das sich am nächsten zu der Aus
lieferungsadresse befindet. Dieses Fachgeschäft trägt die 
Kosten für die Zusammenstellung des Geschenkkorbs 
und die Auslieferung an den Kunden. Es erhält 90 % des 
auf der Internetplattform angegebenen und für alle betei
ligten Fachgeschäfte geltenden Verkaufspreises. Die restli
chen 10 % fließen in die gemeinsame Verkaufsförderung 
und die laufenden Kosten der Internetplattform. Außer 
dem monatlichen Beitrag gibt es für ein Fachgeschäft, 
das sich der Plattform anschließen möchte, innerhalb ei
nes jeweiligen nationalen Hoheitsgebiets keine weiteren 
Auflagen. Zudem können Fachgeschäfte, die eine eigene 
Website betreiben, Obst-Geschenkkörbe auch unter eige
nem Namen über das Internet vertreiben (was sie auch 
tun), so dass sie außerhalb der Zusammenarbeit weiterhin
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als Einzelanbieter miteinander im Wettbewerb stehen. 
Kunden, die über die Plattform bestellen, wird die Liefe
rung des Geschenkkorbs am selben Tag zugesichert und 
die Möglichkeit gegeben, die von ihnen gewünschte Liefer
zeit auszuwählen. 

Analyse: Obwohl sich die Vereinbarung nur auf den ge
meinsamen und zudem über einen ganz bestimmten Ver
triebskanal (in diesem Fall eine Internetplattform) erfol
genden Verkauf einer bestimmten Produktart bezieht 
und sie somit in ihrer Anwendung begrenzt ist, ist es 
wahrscheinlich, dass sie aufgrund der in der Vereinbarung 
vorgesehenen Preisfestsetzung zu einer bezweckten Wett
bewerbsbeschränkung führt. Deshalb muss die Verein
barung nach Artikel 53 Absatz 3 geprüft werden. Die 
Vereinbarung ermöglicht Effizienzgewinne, zum Beispiel 
ein größeres Angebot und einen besseren Service sowie 
geringere Suchkosten, was den Verbrauchern zugute
kommt und die wettbewerbsbeschränkenden Auswirkun
gen der Vereinbarung aufwiegen dürfte. Da die an der 
Zusammenarbeit beteiligten Fachgeschäfte nach wie vor 
die Möglichkeit haben, als eigenständige Unternehmen 
ihre Produkte sowohl über ihre Geschäfte als auch über 
das Internet anzubieten und somit miteinander in Wett
bewerb zu treten, könnte die Preisfestsetzung als unerläss
lich für die Verkaufsförderung des Produkts (Verbraucher, 
die das Produkt über die Internetplattform erwerben, wis
sen nicht, bei wem sie den Obst-Geschenkkorb kaufen, 
und möchten nicht mit vielen unterschiedlichen Preisen 
konfrontiert werden) und folglich auch für die Erzielung 
der Effizienzgewinne betrachtet werden. Da keine anderen 
Beschränkungen vorliegen, erfüllt die Vereinbarung die 
Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3. Da außerdem 
die anderen Internetplattformen existieren und die Betei
ligten auch weiterhin entweder über ihre Geschäfte oder 
über das Internet miteinander konkurrieren, wird der 
Wettbewerb nicht ausgeschaltet. 

255. Vertriebs-Jointventures 

Beispiel 4 

Sachverhalt: Unternehmen A und B sind in zwei unter
schiedlichen EWR-Staaten ansässig und stellen Fahrradrei
fen her. Ihr Anteil am EWR-Markt für Fahrradreifen be
trägt zusammengenommen 14 %. Sie beschließen, ein 
Jointventure (mit eingeschränkten Funktionen einer selb
ständigen wirtschaftlichen Einheit) zu gründen, über das 
sie ihre Reifen Fahrradherstellern anbieten wollen; außer
dem vereinbaren sie, ihre gesamte Produktion über dieses 
Gemeinschaftsunternehmen zu verkaufen. Die Produkti
ons- und Transportinfrastrukturen der beiden Parteien 
bleiben getrennt. Die Parteien versprechen sich aus der 
Vereinbarung erhebliche Effizienzgewinne, die im Wesent
lichen auf Größenvorteilen beruhen, da die Parteien in der 
Lage sein werden, der Nachfrage ihrer bestehenden und 
ihrer potenziellen neuen Kunden nachzukommen und 
besser mit aus Drittländern eingeführten Reifen zu kon
kurrieren. Das Jointventure handelt die Preise aus und 
weist die Bestellung dem am nächsten gelegenen Werk 
zu; auf diese Weise können bei der Auslieferung an die 
Kunden Transportkosten eingespart werden. 

Analyse: Obwohl der Marktanteil der beiden Parteien ins
gesamt unter 15% liegt, fällt die Vereinbarung unter Ar

tikel 53 Absatz 1. Es handelt sich hier um eine bezweckte 
Wettbewerbsbeschränkung, da die Vereinbarung eine Kun
denzuweisung und eine Preisfestsetzung durch das Joint
venture beinhaltet. Die geltend gemachten Effizienzge
winne erwachsen weder aus der Integration wirtschaftli
cher Tätigkeiten noch aus gemeinsamen Investitionen. Das 
Jointventure hätte einen sehr begrenzten Wirkungskreis 
und würde nur als Schnittstelle für die Weiterleitung 
von Bestellungen an die jeweiligen Produktionsstätten die
nen. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass etwaige Effi
zienzgewinne in einem Maße an die Verbraucher weiterge
geben werden, dass sie die wettbewerbsbeschränkenden 
Auswirkungen der Vereinbarung überwiegen. Die Voraus
setzungen von Artikel 53 Absatz 3 wären somit nicht 
erfüllt. 

256. Abwerbeverbot in Vereinbarungen über die Auslagerung 
(Outsourcing) von Dienstleistungen 

Beispiel 5 

Sachverhalt: Die Unternehmen A und B sind Wettbewerber 
in der Branche für gewerbliche Gebäudereinigung. Beide 
haben einen Marktanteil von 15 %. Beide haben einen 
Marktanteil von 15 %. Es gibt weitere Wettbewerber mit 
Marktanteilen zwischen 10 % und 15 %. Unternehmen A 
hat beschlossen, sich fortan ausschließlich auf Großkun
den zu konzentrieren, da die Bedienung von Groß- und 
Kleinkunden eine unterschiedliche Arbeitsorganisation er
fordert. Deshalb wird das Unternehmen keine Verträge 
mehr mit Kleinkunden schließen. Zudem haben A und 
B eine Outsourcing-Vereinbarung unterzeichnet, der zu
folge Unternehmen B direkt die Reinigungsdienste für 
die Kleinkunden von A (ein Drittel der Kundenbasis von 
A) übernimmt. Da A jedoch seine vertraglichen Beziehun
gen mit diesen Kleinkunden auf keinen Fall verlieren will, 
wird es seine vertraglichen Beziehungen zu den Kleinkun
den aufrechterhalten, auch wenn die Reinigungsdienste 
von B erbracht werden. Damit B die Outsourcing-Verein
barung erfüllen kann, muss A die Namen der Kleinkun
den, die unter die Vereinbarung fallen, an B weitergeben. 
Da A befürchtet, B könnte diese Kunden durch kosten
günstigere Angebote abwerben (und somit Unternehmen 
A umgehen), besteht A darauf, eine Klausel in die Ver
einbarung aufzunehmen, die das Abwerben von Kunden 
verbietet („Abwerbeverbot“). Nach dieser Klausel darf B 
nicht mit eigenen Angeboten für die direkte Erbringung 
von Dienstleistungen an die Kleinkunden, die Gegenstand 
der Outsourcing-Vereinbarung sind, herantreten. Darüber 
hinaus vereinbaren A und B, dass B selbst dann, wenn 
sich diese Kleinkunden von sich aus an B wenden, keine 
Dienstleistungen direkt für diese erbringen darf. Ohne das 
Abwerbeverbot hätte A die Outsourcing-Vereinbarung mit 
B oder einem anderen Unternehmen nicht unterzeichnet. 

Analyse: Die Outsourcing-Vereinbarung schaltet Unterneh
men B als unabhängigen Anbieter von Gebäuderei
nigungsdiensten für die Kleinkunden von Unternehmen 
A aus, da es für diese Kunden nicht mehr möglich ist, 
in ein direktes Vertragsverhältnis mit Unternehmen B ein
zutreten. Diese Kunden machen allerdings nur ein Drittel 
der Kundenbasis des Unternehmens A, d. h. 5 % des 
Marktes, aus. Sie können sich nach wie vor an die Wett
bewerber der Unternehmen A und B wenden, auf die
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70 % des Marktes entfällt. Für Unternehmen A wird es 
folglich nicht möglich sein, seinen Kunden, die Gegen
stand der Outsourcing-Vereinbarung sind, höhere Preise 
in Rechnung zu stellen. Des Weiteren ist es unwahrschein
lich, dass die Outsourcing-Vereinbarung zu einem Kollu
sionsergebnis führt, da die Unternehmen A und B gemein
sam nur über einen Marktanteil von 30 % verfügen und 
mit mehreren anderen Unternehmen im Wettbewerb ste
hen, die über ähnlich große Marktanteile verfügen wie sie. 
Angesichts der Tatsache, dass sich die Dienstleistungs
erbringung für Groß- und für Kleinkunden in gewisser 
Hinsicht unterscheidet, ist die Gefahr von Spill-over-Effek
ten der Outsourcing-Vereinbarung auf das Verhalten der 
Unternehmen A und B im Wettbewerb um Großkunden 
sehr gering. Infolgedessen ist es unwahrscheinlich, dass die 
Outsourcing-Vereinbarung wettbewerbsbeschränkende 
Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 haben 
wird. 

7. VEREINBARUNGEN ÜBER NORMEN 

7.1 Definition 

V e r e i n b a r u n g e n ü b e r N o r m e n 

257. Vereinbarungen über Normen bezwecken im Wesentli
chen die Festlegung technischer oder qualitätsbezogener 
Anforderungen an bestehende oder zukünftige Produkte, 
Herstellungsverfahren, Dienstleistungen und Metho
den ( 95 ). Vereinbarungen über Normen erstrecken sich 
über unterschiedliche Bereiche wie die Normierung unter
schiedlicher Ausführungen oder Größen eines Produkts 
oder technische Spezifikationen in Produkt- oder Dienst
leistungsmärkten, bei denen die Kompatibilität und Inter
operabilität mit anderen Produkten oder Systemen un
erlässlich ist. Auch die Bedingungen des Zugangs zu ei
nem bestimmten Gütezeichen oder der Genehmigung 
durch eine Regulierungsbehörde kann als Norm angese
hen werden. Vereinbarungen, in denen Normen für die 
Umweltleistung von Produkten oder Herstellungsverfahren 
festgelegt sind, sind ebenfalls Gegenstand dieses Kapitels. 

258. Die Vorbereitung und Ausarbeitung technischer Normen 
als Teil der Ausübung hoheitlicher Befugnisse fallen nicht 
unter diese Leitlinien ( 96 ). Die nach dem in Punkt 1 Teil 
XIX des Anhangs IIB zum EWR-Abkommen genannten 
Rechtsakt (Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 22. Juni 1998 ( 97 )) über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und 
technischen Vorschriften anerkannten europäischen Nor
menorganisationen unterliegen insoweit dem Wett
bewerbsrecht, als sie als Unternehmen oder Unterneh
mensvereinigung im Sinne der Artikel 53 und 54 des 
EWR-Abkommens betrachtet werden können ( 98 ). Nor
men, die sich auf die Berufsausübung beziehen (zum Bei
spiel Vorschriften über den Zugang zu einem freien Beruf) 
sind nicht Gegenstand dieser Leitlinien. 

S t a n d a r d b e d i n g u n g e n 

259. In einigen Branchen verwenden Unternehmen Standard
verkaufsbedingungen, die entweder von einem Wirt
schaftsverband oder aber direkt von den Wettbewerbern 
ausgearbeitet worden sind (nachstehend „Standardbedin
gungen“ genannt) ( 99 ). Derartige Standardbedingungen fal

len dann unter diese Leitlinien, wenn es sich um Stan
dardbedingungen für den Kauf oder Verkauf von Waren 
und Dienstleistungen handelt, die zwischen Wettbewer
bern und Verbrauchern (und nicht zwischen Wettbewer
bern) für untereinander austauschbare Produkte vereinbart 
wurden. Ist in einer Branche die Verwendung von Stan
dardbedingungen gängig, kann dies de facto eine Anglei
chung der Kauf- bzw. Verkaufsbedingungen in der Bran
che zur Folge haben ( 100 ). Branchen, in denen Standard
bedingungen eine wichtige Rolle spielen, sind der Banken
sektor (zum Beispiel Kontobedingungen) und die Versiche
rungsbranche. 

260. Bei Standardbedingungen, die von einem einzelnen Unter
nehmen ausschließlich für eigene Zwecke für Verträge mit 
Zulieferern oder Kunden ausgearbeitet wurden, handelt es 
sich nicht um horizontale Vereinbarungen; sie sind folg
lich nicht Gegenstand dieser Leitlinien. 

7.2 Relevante Märkte 

261. Vereinbarungen über Normen können sich auf vier mög
lichen Märkten auswirken, die in Übereinstimmung mit 
der Bekanntmachung über die Definition des relevanten 
Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemein
schaft abgegrenzt werden können. Die Normung kann 
sich erstens auf die Produkt- und Dienstleistungsmärkte 
auswirken, auf die sich die Normen beziehen. Zweitens 
beinhaltet die Normung die Technologiewahl und werden 
die Rechte des geistigen Eigentums getrennt von den Pro
dukten vermarktet, auf die sie sich beziehen, so kann sich 
die Norm auf den entsprechenden Technologiemarkt aus
wirken ( 101 ). Drittens kann der Markt für die Festsetzung 
von Normen betroffen sein, wenn mehrere Normenorga
nisationen oder Vereinbarungen bestehen. Viertens kann 
sich eine Normung gegebenenfalls auf einen eigenständi
gen Markt für die Prüfung und Zertifizierung auswirken. 

262. Bei Standardbedingungen zeigen sich die Auswirkungen in 
der Regel auf den nachgelagerten Märkten, auf denen Un
ternehmen, die mit Standardbedingungen arbeiten, über 
den Verkauf ihres Produkts an ihre Kunden miteinander 
konkurrieren. 

7.3 Kartellrechtliche Würdigung nach Artikel 53 Ab
satz 1 

7.3.1 Grundlegende kartellrechtliche Bedenken 

V e r e i n b a r u n g e n ü b e r N o r m e n 

263. Vereinbarungen über Normen wirken sich in der Regel 
sehr positiv auf die Wirtschaft aus ( 102 ), indem sie unter 
anderem die wirtschaftliche Durchdringung im Binnen
markt fördern und zur Entwicklung neuer, besserer Pro
dukte/Märkte und besserer Lieferbedingungen beitragen. 
Folglich bewirken Normen in der Regel einen stärkeren 
Wettbewerb und niedrigere Output- und Verkaufskosten, 
was den Volkswirtschaften insgesamt zugutekommt. Nor
men leisten einen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Ver
besserung von Qualität, sind eine Informationsquelle und 
gewährleisten Interoperabilität und Kompatibilität (und 
wirken somit wertsteigernd für die Verbraucher).
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264. Normung kann unter bestimmten Umständen jedoch 
auch wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen haben, 
da sie potenziell den Preiswettbewerb beeinträchtigen 
und Produktionsmengen, Märkte, Innovation und tech
nische Entwicklung einschränken oder kontrollieren kann. 
Dies geschieht im Wesentlichen über drei Wege, und zwar 
durch eine Verringerung des Preiswettbewerbs, die Markt
verschließung gegenüber innovativen Technologien und 
den Ausschluss oder die Diskriminierung bestimmter Un
ternehmen, indem ihnen effektiv der Zugang zu der Norm 
verwehrt wird. 

265. Wenn Unternehmen sich im Rahmen der Normung in 
wettbewerbswidriger Weise absprechen, kann dies erstens 
den Preiswettbewerb auf den betreffenden Märkten ver
ringern oder ausschließen und ein Kollusionsergebnis auf 
dem Markt begünstigen ( 103 ). 

266. Zweitens können Normen, mit denen detaillierte tech
nische Spezifikationen für eine Ware oder Dienstleistung 
festgelegt werden, die technische Entwicklung und Inno
vation behindern. In der Entwicklungsphase einer Norm 
können auch andere Technologien für die Aufnahme in 
die Norm in Frage kommen. Sobald aber eine bestimmte 
Technologie ausgewählt und die Norm festgelegt worden 
ist, kann für konkurrierende Technologien und Unterneh
men eine Zutrittsschranke bestehen, so dass sie potenziell 
vom Markt ausgeschlossen sind. Außerdem können Nor
men, die vorschreiben, dass für die betreffende Norm aus
schließlich eine bestimmte Technologie zu verwenden ist, 
oder die die Entwicklung anderer Technologien hemmen, 
weil die Mitglieder der Normenorganisation ausschließlich 
eine bestimmte Norm verwenden dürfen, dieselbe Wir
kung haben. Die Gefahr der Einschränkung von Innova
tion steigt, wenn ein oder mehr Unternehmen in unge
rechtfertigter Weise vom Normungsprozess ausgeschlos
sen werden. 

267. Im Zusammenhang mit Normen, die Rechte des geistigen 
Eigentums ( 104 ) betreffen, können theoretisch drei Haupt
gruppen von Unternehmen mit unterschiedlichen Interes
sen an der Normung ausgemacht werden ( 105 ): erstens gibt 
es ausschließlich auf vorgelagerten Märkten angesiedelte 
Unternehmen, die nur in der Entwicklung und Vermark
tung von Technologien tätig sind. Lizenzeinnahmen sind 
ihre einzige Einnahmequelle und ihr Anreiz besteht darin, 
die Lizenzgebühren zu maximieren; zweitens gibt es auf 
nachgelagerten Märkten angesiedelte Unternehmen, deren 
Waren und Dienstleistungen ausschließlich auf Technolo
gien beruhen, die von anderen Unternehmen entwickelt 
wurden. Sie selbst sind nicht Inhaber der entsprechenden 
Rechte des geistigen Eigentums. Lizenzgebühren sind für 
sie ein Kostenfaktor und keine Einnahmequelle und ihr 
Anreiz besteht für sie darin, Lizenzgebühren zu verringern 
oder zu vermeiden. Ferner gibt es vertikal integrierte Un
ternehmen, die sowohl Technologien entwickeln als auch 
Produkte verkaufen. Ihre Interessenlage ist vielfältig. Einer
seits können diese Unternehmen Lizenzeinnahmen aus 
ihren Rechten des geistigen Eigentums erzielen. Anderer
seits müssen sie eventuell an andere Unternehmen Lizenz
gebühren für Rechte des geistigen Eigentums zahlen, die 
für die betreffende Norm wesentlich sind. Sie könnten 
deshalb Lizenzen für ihre eigenen wesentlichen Rechte 
des geistigen Eigentums gegen Lizenzen anderer Unter
nehmen tauschen (sogenanntes „cross-licensing“). 

268. Drittens kann Normung wettbewerbswidrige Folgen ha
ben, wenn bestimmte Unternehmen am effektiven Zugang 
zu den Ergebnissen des Normungsprozesses (zum Beispiel 
der Spezifikation und/oder den für die Einführung der 
Norm wesentlichen Rechten des geistigen Eigentums) ge
hindert werden. Wenn einem Unternehmen der Zugang 
zum Normungsergebnis entweder gänzlich verwehrt oder 
nur zu prohibitiven oder diskriminierenden Bedingungen 
gewährt wird, besteht die Gefahr wettbewerbswidriger 
Auswirkungen. In einem System, in dem potenziell rele
vante Rechte des geistigen Eigentums vorab offengelegt 
werden, wird die Gewährung des Zugangs zu der Norm 
wahrscheinlicher, weil die Beteiligten erfahren können, 
welche Technologien durch Rechte des geistigen Eigen
tums geschützt sind. So können die Beteiligten sowohl 
die potenziellen Auswirkungen auf den Endpreis des Nor
mungsergebnisses berücksichtigen (eine nicht durch 
Rechte des geistigen Eigentums geschützte Technologie 
dürfte zum Beispiel positive Auswirkungen auf den End
preis haben) als auch die Bereitschaft des Rechteinhabers 
zur Lizenzierung der Technologie ausloten, falls diese in 
die Norm aufgenommen würde. 

269. Mit Gesetzen zum Schutz der Rechte des geistigen Eigen
tums und mit dem Wettbewerbsrecht werden dieselben 
Ziele ( 106 ) — Innovationsförderung und Förderung des 
Verbraucherwohls — verfolgt. Rechte des geistigen Eigen
tums beleben den Wettbewerb, weil sie Unternehmen 
dazu bewegen, in neue und verbesserte Produkte und Ver
fahren zu investieren. Rechte des geistigen Eigentums sind 
deshalb im Allgemeinen wettbewerbsfördernd. Allerdings 
könnte ein Teilnehmer, der Inhaber von Rechten des geis
tigen Eigentums ist, die für die Einführung einer Norm 
benötigt werden, im Normungskontext auch die Kontrolle 
über die Nutzung einer Norm erlangen. Wenn eine Norm 
eine Marktzutrittsschranke darstellt, könnte ein Unterneh
men den Produkt- oder Dienstleistungsmarkt, auf den sich 
die betreffende Norm bezieht, kontrollieren. Dies würde es 
Unternehmen wiederum ermöglichen, sich wettbewerbs
widrig zu verhalten, zum Beispiel durch Hold-ups nach 
Annahme der Norm, entweder indem sie sich der Lizen
zierung der benötigten Rechte des geistigen Eigentums 
verweigern oder übermäßige Erträge erzielen, weil sie 
von den Anwendern überhöhte ( 107 ) Lizenzgebühren ver
langen und dadurch den effektiven Zugang zu der Norm 
verhindern. Selbst wenn die Festlegung einer Norm die 
Marktmacht von Inhabern von Rechten des geistigen Ei
gentums, die für eine Normen benötigt werden, begrün
den oder vergrößern kann, wird nicht unterstellt, dass die 
Inhaberschaft oder die Ausübung dieser Rechte dem Besitz 
oder der Ausübung von Marktmacht gleichkommt. Die 
Frage der Marktmacht kann nur im Einzelfall geprüft wer
den. 

S t a n d a r d b e d i n g u n g e n 

270. Standardbedingungen können zu wettbewerbsbeschrän
kenden Auswirkungen führen, indem sie Produktangebot 
und Innovation einschränken. Wenn ein großer Teil der 
Branche Standardbedingungen verwendet und auch in ein
zelnen Fällen nicht von diesen abweicht (oder nur in Aus
nahmefällen besonders hoher Nachfragemacht von diesen 
abweicht), haben die Kunden keine andere Wahl, als die 
Standardbedingungen zu akzeptieren. Das Risiko einer 
Einschränkung der Auswahlmöglichkeiten und Innovation
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würde allerdings nur dann bestehen, wenn in den Stan
dardbedingungen der Anwendungsbereich des Endpro
dukts festgelegt ist. Bei typischen Verbrauchsgütern 
schränken die allgemeinen Verkaufsbedingungen weder 
die Innovation des tatsächlichen Produkts noch die Qua
lität und Vielfalt des Produkts ein. 

271. Je nach inhaltlicher Ausgestaltung könnten Standardbedin
gungen das Risiko bergen, dass sie sich auf die kommer
ziellen Bedingungen für das Endprodukt auswirken. So 
besteht durchaus eine große Gefahr, dass Standardbedin
gungen, die sich auf Preise beziehen, den Preiswettbewerb 
beeinträchtigen. 

272. Wenn zudem Standardbedingungen branchenübliche Pra
xis werden, könnte sich der Zugang zu diesen Bedingun
gen für den Marktzutritt als entscheidend erweisen. Wird 
der Zugang zu den Standardbedingungen verweigert, be
stünde die Gefahr einer wettbewerbswidrigen Marktver
schließung. Solange allen, die Zugang zu den Standard
bedingungen wünschen, dieser Zugang nicht verwehrt 
wird, ist eine wettbewerbswidrige Marktverschließung un
wahrscheinlich. 

7.3.2 Bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen 

V e r e i n b a r u n g e n ü b e r N o r m e n 

273. Vereinbarungen, die eine Norm als Teil einer umfassende
ren restriktiven Vereinbarung verwenden, wodurch der 
tatsächliche oder potenzielle Wettbewerb ausgeschlossen 
werden soll, bezwecken eine Wettbewerbsbeschränkung. 
Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel Vereinbarungen, 
mit der ein nationaler Herstellerverband eine Norm setzt 
und Druck auf Dritte ausübt, keine Produkte auf den 
Markt zu bringen, die mit dieser Norm nicht übereinstim
men, oder solche, bei denen die Hersteller des etablierten 
Produkts kollusiv handeln, um neue Technologien von 
einer bestehenden Norm ( 108 ) auszuschließen. 

274. Vereinbarungen, die den Wettbewerb beschränken sollen, 
indem vor Annahme einer Norm wesentliche Rechte des 
geistigen Eigentums oder die restriktivsten Lizenzregelun
gen offengelegt werden, um letztendlich gemeinsame 
Preise entweder für nachgelagerte Produkte oder für sub
stituierbare Technologien oder substituierbares geistiges 
Eigentum festzulegen, werden als bezweckte Wettbewerbs
beschränkung betrachtet ( 109 ). 

S t a n d a r d b e d i n g u n g e n 

275. Vereinbarungen, die Standardbedingungen als Teil einer 
breiteren restriktiven Vereinbarung verwenden, mit der 
der tatsächliche oder potenzielle Wettbewerb ausgeschlos
sen werden soll, bezwecken eine Wettbewerbsbeschrän
kung So würde es sich beispielsweise im Falle eines Wirt
schaftsverbands, der einem neuen Marktteilnehmer den 
Zugang zu seinen Standardbedingungen verweigert, ob
wohl die Anwendung dieser Bedingungen für den Markt
zutritt entscheidend sind, um eine solche bezweckte Wett
bewerbsbeschränkung handeln. 

276. Bei Standardbedingungen mit Bestimmungen, die sich di
rekt auf Kundenpreise auswirken (zum Beispiel Preisemp
fehlungen oder Rabatte), handelt es sich ebenfalls um eine 
bezweckte Wettbewerbsbeschränkung. 

7.3.3 Wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen 

V e r e i n b a r u n g e n ü b e r N o r m e n 

Den Wettbewerb normalerweise nicht beschränkende Verein
barungen 

277. Vereinbarungen über Normen, die keine Beschränkung 
des Wettbewerbs bezwecken, müssen in ihrem rechtlichen 
und wirtschaftlichen Zusammenhang auf ihre tatsäch
lichen und wahrscheinlichen Auswirkungen auf den Wett
bewerb geprüft werden. Wenn keine Marktmacht be
steht ( 110 ), können Normenvereinbarungen keine wett
bewerbsbeschränkenden Auswirkungen haben. Solche 
Auswirkungen sind deshalb in Fällen, in denen wirksamer 
Wettbewerb zwischen mehreren freiwillig vereinbarten 
Normen herrscht, sehr unwahrscheinlich. 

278. Für Normenvereinbarungen, bei denen die Gefahr besteht, 
dass sie Marktmacht entstehen lassen, zeigen die Rndrn. 
280 bis 286 auf, unter welchen Voraussetzungen sie nor
malerweise in den Anwendungsbereich von Artikel 53 
Absatz 1 fallen. 

279. Die Nichteinhaltung der in diesem Abschnitt dargelegten 
Grundsätze führt nicht zu der Annahme, dass eine Ein
schränkung des Wettbewerbs im Sinne von Artikel 53 
Absatz 1 vorliegt. Dennoch müssen die Beteiligten selbst 
prüfen, ob die Vereinbarung unter Artikel 53 Absatz 1 
fällt und ob die Voraussetzungen des Artikels 53 Absatz 3 
gegebenenfalls erfüllt sind. In diesem Zusammenhang 
wird anerkannt, dass es verschiedene Normungsmodelle 
gibt und dass ein Wettbewerb innerhalb dieser Modelle 
sowie der Modelle untereinander zu den positiven Aspek
ten einer Marktwirtschaft gehören. Deshalb steht es Nor
menorganisationen nach wie vor frei, andere als die in 
den Rndrn. 280 bis 286 beschriebenen Regeln und Ver
fahren festzulegen, sofern sie nicht gegen die Wett
bewerbsvorschriften verstoßen. 

280. Ist die Möglichkeit der uneingeschränkten Mitwirkung am 
Normungsprozess gegeben und das Verfahren für die An
nahme der betreffenden Norm transparent, liegt bei Nor
menvereinbarungen, die keine Verpflichtung zur Einhal
tung ( 111 ) der Norm enthalten und Dritten den Zugang 
zu der Norm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungs
freien Bedingungen gewähren, keine Beschränkung des 
Wettbewerbs im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 vor. 

281. Damit eine uneingeschränkte Beteiligung gewährleistet ist, 
müsste durch die Regeln der Normenorganisationen si
chergestellt sein, dass sich alle Wettbewerber auf den 
von der Norm betroffenen Märkten am Normungsprozess 
beteiligen können. Die Normenorganisationen sollten die 
Stimmrechte in einem objektiven und diskriminierungs
freien Verfahren zuweisen sowie gegebenenfalls objektive 
Kriterien für die Auswahl der für den Standard relevanten 
Technik anwenden. 

282. Die einschlägigen Normenorganisationen sollten durch 
Verfahren, die es den Akteuren ermöglichen, sich über
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die anstehende, laufende oder abgeschlossene Normungs
arbeit zu informieren, Transparenz gewährleisten. 

283. Des Weiteren müssen die Regeln der Normenorganisatio
nen den effektiven Zugang zu der Norm zu fairen, zu
mutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen ge
währleisten ( 112 ). 

284. Bei einer Norm, die Rechte des geistigen Eigentums be
trifft, erhöht sich durch ein klares, ausgewogenes und auf 
Rechte des geistigen Eigentums ausgelegtes Konzept ( 113 ), 
das auf die betreffende Branche und den Bedarf der jewei
ligen Normenorganisation zugeschnitten ist, die Wahr
scheinlichkeit, dass die Umsetzer der Norm auch tatsäch
lich Zugang zu der Norm erhalten. 

285. Zur Gewährleistung eines tatsächlichen Zugangs zu der 
Norm müsste das Konzept für Rechte des geistigen Eigen
tums auch vorsehen, dass die Beteiligten (wenn ihre 
Rechte des geistigen Eigentums Bestandteil der Norm wer
den sollen) eine unwiderrufliche schriftliche Verpflichtung 
abgeben müssen, Dritten zu fairen, zumutbaren und dis
kriminierungsfreien Bedingungen Lizenzen für diese 
Rechte zu erteilen („FRAND-Selbstverpflichtung“) ( 114 ). 
Diese Selbstverpflichtung sollte vor Annahme der Norm 
abgegeben werden. Gleichzeitig sollte das Konzept für 
Rechte des geistigen Eigentums den Inhabern der entspre
chenden Rechte ermöglichen, gewisse Technologien von 
dem Normungsprozess und damit von der Lizenzange
botspflicht auszuschließen, vorausgesetzt, dieser Aus
schluss erfolgt zu einem frühen Zeitpunkt der Norment
wicklung. Um die Wirksamkeit einer FRAND-Selbstver
pflichtung zu gewährleisten, sollten alle teilnehmenden 
Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums, die eine 
solche Verpflichtung eingegangen sind, sicherstellen müs
sen, dass auch Unternehmen, an die sie ihre Rechte des 
geistigen Eigentums (einschließlich des Rechts zur Lizenz
erteilung) übertragen, an diese Verpflichtung gebunden 
sind. Dies könnte beispielsweise mittels einer entsprechen
den Klausel zwischen Käufer und Verkäufer geregelt wer
den. 

286. Das Konzept für Rechte des geistigen Eigentums müsste 
Mitglieder zur gutgläubigen Offenlegung derjenigen 
Rechte des geistigen Eigentums verpflichten, die für die 
Anwendung einer in Ausarbeitung befindlichen Norm er
forderlich sein könnten. Dadurch könnte die Branche fun
dierte Entscheidungen hinsichtlich der Wahl der Tech
nologie treffen und so zu dem Ziel des Normzugangs 
beitragen. Die Verpflichtung zur Offenlegung könnte in 
einer laufenden Offenlegung während der Entwicklung 
der Norm sowie in angemessenen Bemühungen bestehen, 
darüber zu informieren, welche ihrer bestehenden oder 
beantragten Rechte des geistigen Eigentums für die anvi
sierte Norm in Betracht kämen ( 115 ). Es reicht auch aus, 
wenn Beteiligte erklären, dass sie bei einer bestimmten 
Technologie wahrscheinlich Rechte des geistigen Eigen
tums geltend machen werden (dies kann ohne Nennung 
der Ansprüche oder des Verwertungszwecks geschehen). 
Da die Gefahr einer Beschränkung des Zugangs nicht be
steht, wenn es sich um eine Normenorganisation handelt, 
die mit gebührenfreien Lizenzen arbeitet, ist die Offenle
gung von Rechten des geistigen Eigentums in diesem Zu
sammenhang nicht von Bedeutung. 

FRAND-Selbstverpflichtung 

287. Die FRAND-Selbstverpflichtung soll sicherstellen, dass die 
für eine Norm wesentliche patentierte Technologie den 
Anwendern dieser Norm zu fairen, zumutbaren und dis
kriminierungsfreien Bedingungen zugänglich ist. So kön
nen die Inhaber dieser Rechte durch die FRAND-Selbst
verpflichtungen insbesondere davon abgehalten werden, 
dass sie die Anwendung einer Norm erschweren, indem 
sie die Lizenzerteilung ablehnen oder unfaire bzw. un
angemessene (d. h. überhöhte) Gebühren verlangen, nach
dem sich die Branche der Norm angeschlossen hat, und/ 
oder indem sie diskriminierende Lizenzgebühren verlan
gen. 

288. Zur Einhaltung von Artikel 53 durch eine Normenorga
nisation ist es nicht erforderlich, dass diese selbst über
prüft, ob die Lizenzierung nach dem FRAND-Grundsatz 
erfolgt. Die Beteiligten müssen selbst prüfen, ob die Li
zenzbedingungen und insbesondere die erhobenen Ge
bühren die FRAND-Voraussetzungen erfüllen. Deshalb 
müssen sich die Beteiligten bei den betreffenden Rechten 
des geistigen Eigentums vorab über die Bedeutung einer 
FRAND-Selbstverpflichtung im Klaren sein, und zwar ins
besondere hinsichtlich ihrer Möglichkeit, die Gebühren 
frei festzulegen. 

289. Im Falle eines Rechtsstreits wird bei der wettbewerbsrecht
lichen Prüfung, ob im Rahmen der Normung unfaire oder 
unzumutbare Gebühren für den Zugang zu Rechten des 
geistigen Eigentums verlangt wurden, untersucht, ob die 
Gebühren in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
wirtschaftlichen Wert der Rechte des geistigen Eigentums 
stehen ( 116 ). Grundsätzlich gibt es dafür mehrere Prüf
methoden. Prinzipiell eignen sich kostenbezogene Metho
den in diesem Kontext eher weniger, da es schwierig ist, 
die Kosten einzuschätzen, die mit der Entwicklung eines 
bestimmten Patents oder von Patentbündeln verbunden 
sind. Stattdessen könnten die Lizenzgebühren, die das be
treffende Unternehmen in einem Wettbewerbsumfeld für 
die einschlägigen Patente in Rechnung stellt, bevor die 
Branche an die Norm gebunden ist (ex ante), mit jenen 
verglichen werden, die der Branche in Rechnung gestellt 
werden, nachdem die Norm für sie bindend geworden ist 
(ex post). Dies setzt voraus, dass der Vergleich in kohä
renter und verlässlicher Weise vorgenommen werden 
kann ( 117 ). 

290. Eine weitere Methode wäre die Einholung eines unabhän
gigen Expertengutachtens, in dem der objektive Stellen
wert der Rechte des geistigen Eigentums und deren Note
wendigkeit für die betreffende Norm untersucht werden. 
In einem geeigneten Fall könnten auch vorab im Rahmen 
eines bestimmten Normungsprozesses offengelegte Anga
ben zu den r Lizenzbedingungen herangezogen werden. 
Dies setzt wiederum voraus, dass der Vergleich in kohä
renter und verlässlicher Weise vorgenommen werden 
kann. Auch die bei vergleichbaren Normen für dasselbe 
Recht des geistigen Eigentums geltenden Gebührensätze 
können als Orientierung für die FRAND-Gebührensätze 
dienen. Diese Leitlinien enthalten keine vollständige Liste 
aller in Frage kommenden Methoden für die Prüfung, ob 
überhöhte Lizenzgebühren verlangt werden. 

291. Von diesen Leitlinien unberührt bleibt die Möglichkeit der 
Beteiligten, die zuständigen Zivil- und Handelsgerichte
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zur Beilegung von Streitfällen betreffend die Höhe der 
FRAND-Gebührensätze anzurufen. 

Prüfung der Wirkung von Normenvereinbarungen 

292. Bei der kartellrechtlichen Prüfung einer Vereinbarung über 
Normen muss die anzunehmende Auswirkung der Norm 
auf die betreffenden Märkte betrachtet werden. Die folgen
den Erwägungen gelten für alle Normenvereinbarungen, 
die auf den Grundsätzen der Rndrn. 280 bis 286 basieren. 

293. Ob Normenvereinbarungen wettbewerbsbeschränkende 
Auswirkungen haben, kann davon abhängen, ob die Be
teiligten weiterhin die Freiheit haben, andere Normen oder 
Produkte zu entwickeln, die nicht der vereinbarten Norm 
entsprechen ( 118 ). Wenn die Normenvereinbarung die Be
teiligten zum Beispiel dazu verpflichtet, nur Waren herzu
stellen, die die Norm erfüllen, erhöht sich die Wahrschein
lichkeit wettbewerbswidriger Auswirkungen erheblich und 
kann unter bestimmten Umständen zu einer bezweckten 
Wettbewerbsbeschränkung führen ( 119 ). Zugleich werfen 
Normen, die lediglich untergeordnete Aspekte oder Be
standteile des Endprodukts betreffen, wahrscheinlich ge
ringere wettbewerbsrechtliche Bedenken auf als umfassen
dere Normen. 

294. Zu den zentralen Punkten der Prüfung, ob eine bestimmte 
Vereinbarung wettbewerbsbeschränkend ist, gehört ferner 
der Aspekt des Zugangs zu der Norm. Ist das Ergebnis 
einer Norm (d. h. die Spezifikation zur Einhaltung der 
Norm und gegebenenfalls die für die Einführung der 
Norm wesentlichen Rechte des geistigen Eigentums) gar 
nicht oder nur unter diskriminierenden Bedingungen für 
Mitglieder oder Dritte (d. h. Unternehmen, die nicht Mit
glied der jeweiligen Normenorganisation sind) zugänglich, 
kann dies zu einer Diskriminierung, Abschottung oder 
Segmentierung von Märkten nach ihrem räumlichen An
wendungsbereich führen und damit den Wettbewerb be
schränken. Bei mehreren konkurrierenden Normen oder 
in Fällen, in denen wirksamer Wettbewerb zwischen den 
genormten und den nicht genormten Lösungen herrscht, 
hat eine Zugangsbeschränkung dagegen nicht notwendi
gerweise wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen. 

295. Ist die Mitwirkung am Normungsprozess insofern offen, 
als sich alle von der Norm betroffenen Wettbewerber 
(und/oder Akteure) auf dem Markt an der Wahl und Aus
arbeitung der Norm beteiligen können, werden wett
bewerbsbeschränkende Auswirkungen unwahrscheinlicher, 
weil den Unternehmen die Möglichkeit der Einflussnahme 
bei der Wahl und Ausarbeitung der Norm nicht genom
men wird ( 120 ). Je größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass 
eine Norm sich auf den Markt auswirkt, und je größer ihr 
potenzieller Anwendungsbereich desto wichtiger ist es, 
gleichen Zugang zum Normungsprozess zu ermöglichen. 
Wenn sich aus dem jeweiligen Tatbestand jedoch ergibt, 
dass zwischen mehreren Normen und Normenorganisatio
nen Wettbewerb herrscht (wobei die Norm nicht unbe
dingt branchenweit angewandt werden muss), liegen mög
licherweise keine spürbaren wettbewerbsbeschränkenden 
Auswirkungen vor. Auch hat die Vereinbarung wahr
scheinlich keine wettbewerbsbeschränkenden Auswirkun
gen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 zur Folge, wenn 

die Annahme der Norm wegen des Fehlens einer Begren
zung der Anzahl der Beteiligten nicht möglich wäre ( 121 ). 
Unter bestimmten Umständen können potenziell negative 
Auswirkungen einer eingeschränkten Mitwirkung beseitigt 
oder zumindest begrenzt werden, und zwar wenn die 
Akteure über den Stand der Arbeiten informiert und 
dazu konsultiert werden ( 122 ). Je transparenter das Annah
meverfahren für eine Norm ist, desto wahrscheinlicher ist 
es auch, dass bei der endgültigen Norm die Interessen aller 
Akteure berücksichtigt sind. 

296. Um die Auswirkungen einer Normenvereinbarung prüfen 
zu können, sollten die Marktanteile der auf der betreffen
den Norm basierenden Waren und Dienstleistungen be
rücksichtigt werden. Möglicherweise ist es nicht immer 
möglich, frühzeitig mit Bestimmtheit festzustellen, ob 
eine Norm in der Praxis von einem großen Teil der Bran
che angenommen werden wird oder ob sie nur von einem 
geringen Teil der Branche verwendet wird. In vielen Fällen 
bieten sich die Marktanteile der Unternehmen, die sich an 
der Entwicklung der Norm beteiligen, als Richtwert an, 
um den voraussichtlichen Marktanteil der Norm zu schät
zen (diese Unternehmen dürften in der Regel ein Interesse 
an der Einführung der Norm haben) ( 123 ). Da sich die 
Wirksamkeit von Normenvereinbarung jedoch häufig pro
portional zum Anteil der an der Festlegung und/oder An
wendung der Norm beteiligten Branche verhält, lassen 
hohe Anteile der Parteien an den von der Norm betroffe
nen Märkten nicht unbedingt den Schluss zu, dass die 
Norm wahrscheinlich wettbewerbsbeschränkende Auswir
kungen hat. 

297. Normenvereinbarungen, die eindeutig tatsächliche oder 
potenzielle Mitglieder diskriminieren, könnten zu Wett
bewerbsbeschränkungen führen. Werden durch eine Nor
menvereinbarung zum Beispiel ausdrücklich nur Unter
nehmen des vorgelagerten Marktes (also Unternehmen, 
die nicht auf dem nachgelagerten Markt tätig sind) aus
geschlossen, könnte dies zu einem Ausschluss potenziell 
besserer Technologien führen. 

298. Was Normenvereinbarungen mit anderen Arten der Of
fenlegung von Rechten des geistigen Eigentums als den in 
Rndr. 286 genannten betrifft, müsste im Einzelfall geprüft 
werden, ob das betreffende Offenlegungsmodell (zum Bei
spiel eines, das die Offenlegung von Rechten des geistigen 
Eigentums nicht vorschreibt, sondern nur dazu anregt) 
effektiv Zugang zu der Norm gewährt. Es muss mit an
deren Worten geprüft werden, ob bei der Wahl einer 
Technologie und der damit verbundenen Rechte des geis
tigen Eigentums in einem bestimmten Kontext eine fun
dierte Entscheidung in der Praxis nicht durch das Offen
legungsmodell verhindert wird. 

299. Normenvereinbarungen, die eine vorherige Offenlegung 
der restriktivsten Lizenzbedingungen verlangen, stellen 
grundsätzlich keine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne 
von Artikel 53 Absatz 1 dar. Deshalb ist es wichtig, 
dass Parteien, die an der Wahl einer Norm beteiligt sind, 
umfassend informiert werden, und zwar nicht nur über 
die zur Auswahl stehenden technischen Optionen und die 
damit verbundenen Rechte des geistigen Eigentums, son
dern auch über die voraussichtlichen Kosten dieser Rechte.
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Sieht das von einer Normenorganisation entworfene Kon
zept zum Schutz von Rechten des geistigen Eigentums 
also vor, dass Rechteinhaber ihre restriktivsten Lizenzbe
dingungen (einschließlich der höchsten Lizenzgebühren, 
die sie verlangen würden) vor Annahme der Norm offen
legen, würde dies keine wettbewerbsbeschränkenden Aus
wirkungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 haben ( 124 ). 
Eine solche unilaterale vorherige Offenlegung der restrik
tivsten Lizenzbedingungen böte den Normenorganisatio
nen die Möglichkeit, eine fundierte Entscheidung zu tref
fen, bei der sie nicht nur aus technischer Sicht, sondern 
auch in preislicher Hinsicht die Vor- und Nachteile der 
verschiedenen in Rede stehenden Technologien berück
sichtigen könnten. 

S t a n d a r d b e d i n g u n g e n 

300. Die Vereinbarung und Anwendung von Standardbedin
gungen müssen in einem geeigneten wirtschaftlichen Kon
text und unter Berücksichtigung der Lage auf dem rele
vanten Markt untersucht werden, wenn geprüft werden 
soll, ob die Standardbedingungen wettbewerbsbeschrän
kende Auswirkungen haben könnten. 

301. Solange (über einen Wirtschaftsverband oder direkt) eine 
uneingeschränkte Beteiligung der Wettbewerber auf dem 
relevanten Markt an der tatsächlichen Festlegung von 
Standardbedingungen gewährleistet ist und es sich um 
nicht verbindliche und uneingeschränkt zugängliche Stan
dardbedingungen handelt, ist (unter dem in den Rndrn. 
303, 304, 305 und 307 erläuterten Vorbehalt) nicht da
mit zu rechnen, dass derartige Vereinbarungen wett
bewerbsbeschränkende Auswirkungen haben. 

302. Zugängliche und nicht verbindliche Standardbedingungen 
für den Verkauf von Verbrauchsgütern oder Dienstleistun
gen haben somit (in der Annahme, dass sie sich nicht auf 
den Preis auswirken) in der Regel keine wettbewerbs
beschränkenden Auswirkungen, da es unwahrscheinlich 
ist, dass sie sich negativ auf Produktqualität, Produktviel
falt oder Innovation auswirken. Es gibt jedoch zwei all
gemeine Ausnahmen, bei denen eine eingehendere Prü
fung angezeigt ist. 

303. Erstens könnten Standardbedingungen für den Verkauf 
von Verbrauchsgütern oder Dienstleistungen, in denen 
der Anwendungsbereich des verkauften Produkts fest
gelegt ist, so dass ein höheres Risiko einer Einschränkung 
des Produktangebots besteht, zu wettbewerbsbeschränken
den Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 
führen, wenn ihre allgemeine Anwendung de facto wahr
scheinlich zu einer Abstimmung führen würde. Dies 
könnte der Fall sein, wenn Standardbedingungen aufgrund 
ihrer allgemein gängigen Anwendung de facto zu einer 
Einschränkung von Innovation und Produktvielfalt führen. 
Ein solcher Fall könnte vorliegen, wenn die Standard
bedingungen in Versicherungsverträgen den Kunden in 
seiner praktischen Wahl zentraler Vertragselemente (z. B. 
abgedeckte Standardrisiken) einschränken würde. Selbst 
wenn die Verwendung von Standardbedingungen nicht 
vorgeschrieben ist, könnten sie den Wettbewerbern den 

Anreiz nehmen, auf der Grundlage von Produktvielfalt mit 
den anderen Wettbewerbern zu konkurrieren. 

304. Bei der Prüfung, ob das Risiko besteht, dass die Standard
bedingungen sich wahrscheinlich wettbewerbsbeschrän
kend auswirken, indem das Produktangebot eingeschränkt 
wird, sollten Faktoren wie der auf dem Markt bestehende 
Wettbewerb berücksichtigt werden. Gibt es beispielsweise 
eine große Zahl kleinerer Wettbewerber, scheint das Ri
siko einer Einschränkung des Produktangebots geringer, 
als wenn es nur einige große Wettbewerber gibt ( 125 ). 
Die Marktanteile der bei der Festlegung der Standard
bedingungen beteiligten Unternehmen könnten ebenfalls 
einen gewissen Aufschluss darüber geben, wie wahrschein
lich es ist, dass die Standardbedingungen positiv an
genommen oder dass sie von einem Großteil des Markts 
angewandt werden. In diesem Zusammenhang ist jedoch 
nicht nur zu prüfen, ob die Standardbedingungen wahr
scheinlich von einem Großteil des Markts angewandt wer
den, sondern auch, ob die Standardbedingungen nur einen 
Teil des Produkts oder aber das gesamte Produkt abdecken 
(je kleiner der Anwendungsbereich der Standardbedingun
gen ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie insgesamt 
zu einer Beschränkung des Produktangebots führen). In 
Fällen, in denen es ohne Standardbedingungen nicht mög
lich wäre, ein bestimmtes Produkt anzubieten, wären 
wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen im Sinne von 
Artikel 53 Absatz 1 sehr unwahrscheinlich. Das Produkt
angebot würde in einem solchen Fall durch das Festlegen 
von Standardbedingungen eher ausgeweitet und nicht ein
geschränkt. 

305. Zweitens können sich die Standardbedingungen, selbst 
wenn in ihnen nicht der tatsächliche Anwendungsbereich 
des Endprodukts festgelegt ist, aus anderen Gründen als 
entscheidender Teil des Geschäfts mit dem Kunden erwei
sen. Ein Beispiel wäre das Online-Shopping, bei dem das 
Kundenvertrauen eine maßgebliche Rolle spielt (Vertrauen 
in die Sicherheit der verwendeten Zahlungssysteme, die 
Verlässlichkeit der Beschreibung der angebotenen Produk
te, die Klarheit und Transparenz der Preisbildungsregeln, 
das Rückgaberecht usw.). Dass es für Kunden schwierig ist, 
all diese Elemente getrennt zu prüfen, entscheiden sie sich 
für die gängigsten Verfahren; Standardbedingungen, die 
die vorgenannten Aspekte abdecken, könnten deshalb 
sehr schnell eine De-facto-Norm werden, die Unterneh
men erfüllen müssten, um auf dem Markt erfolgreich zu 
sein. Auch wenn diese Standardbedingungen nicht ver
bindlich sind, würden sie sich zu einer De-facto-Norm 
entwickeln, die in ihren Auswirkungen einer verbindlichen 
Norm sehr nahe käme und entsprechend untersucht wer
den müsste. 

306. Ist die Verwendung von Standardbedingungen zwingend, 
müssen sie auf ihre Auswirkungen auf Produktqualität, 
Produktvielfalt und Innovation geprüft werden (insbeson
dere, wenn die Standardbedingungen für den gesamten 
Markt verbindlich sind). 

307. Sollten die (verbindlichen oder nicht verbindlichen) Stan
dardbedingungen zudem Bestimmungen enthalten, bei de
nen es wahrscheinlich ist, dass sie sich in Bezug auf Preise 
negativ auf den Wettbewerb auswirken (zum Beispiel
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Bestimmungen über Rabattarten), würden sie wahrschein
lich wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen im Sinne 
von Artikel 53 Absatz 1 haben. 

7.4 Kartellrechtliche Würdigung nach Artikel 53 Ab
satz 3 

7.4.1 Effizienzgewinne 

V e r e i n b a r u n g e n ü b e r N o r m e n 

308. Mit Normenvereinbarungen werden oft erhebliche Effi
zienzgewinne erzielt. So kann durch EWR-weite Normen 
die Marktintegration erleichtert und den Unternehmen die 
Möglichkeit gegeben werden, ihre Waren und Dienstleis
tungen in allen EWR-Staaten anzubieten, was für die Ver
braucher ein größeres Produktangebot und niedrigere 
Preise bedeutet. Normen, durch die technische Interopera
bilität und Kompatibilität geschaffen werden, erweisen 
sich häufig als wettbewerbsfördernd, weil sie die Tech
nologien verschiedener Unternehmen zusammenführen 
und verhindern helfen, dass Abnehmer an einen bestimm
ten Anbieter gebunden sind. Darüber hinaus tragen Nor
men zu niedrigeren Transaktionskosten für Verkäufer und 
Käufer bei. Außerdem können Qualitäts-, Sicherheits- und 
Umweltnormen für Produkte den Verbrauchern ihre Wahl 
erleichtern und einen Beitrag zu mehr Produktqualität 
leisten. Auch für die Innovation spielen Normen eine 
wichtige Rolle. So verkürzen sie die Zeit bis zur Markt
einführung einer neuen Technologie und fördern die In
novationstätigkeit, indem sie den Unternehmen die Mög
lichkeit geben, auf bereits vereinbarten Lösungen auf
zubauen. 

309. Um im Falle von Normenvereinbarungen Nutzen aus die
sen Effizienzgewinnen zu ziehen, müssen potenziellen 
neuen Marktteilnehmern die für die Normanwendung er
forderlichen Informationen zur Verfügung stehen ( 126 ). 

310. Die Verbreitung einer Norm kann durch die Verwendung 
von Gütesiegeln und Logos verbessert werden, die die 
Normerfüllung belegen und den Kunden dadurch Sicher
heit geben. Prüfungs- und Zertifizierungsvereinbarungen 
gehen über das Hauptziel der Normierung hinaus und 
stellen normalerweise eine eigene Vereinbarung und einen 
eigenen Markt dar. 

311. Während die Auswirkungen auf die Innovationstätigkeit 
in jedem Einzelfall untersucht werden müssen, ist es bei 
Normen, die auf horizontaler Ebene die Kompatibilität 
zwischen verschiedenen Technologieplattformen sicher
stellen, allerdings wahrscheinlich, dass durch sie Effizienz
gewinne entstehen. 

S t a n d a r d b e d i n g u n g e n 

312. Aus der Anwendung von Standardbedingungen können 
wirtschaftliche Vorteile erwachsen, unter anderem für die 
Verbraucher, für die der Vergleich der gebotenen Kon
ditionen und die Entscheidung, gegebenenfalls zu einem 
anderen Anbieter zu wechseln, einfacher werden. Stan
dardbedingungen ermöglichen Effizienzgewinne (zum Bei
spiel in Form geringerer Transaktionskosten) und können 
in bestimmten Branchen (insbesondere in jenen mit kom
plexen Verträgen) den Marktzutritt erleichtern. Standard
bedingungen können auch die Rechtssicherheit für die 
Vertragsparteien erhöhen. 

313. Je mehr Wettbewerber es auf einem Markt gibt, desto 
größer sind die Effizienzgewinne, die in Bezug auf einen 
erleichterten Vergleich der angebotenen Bedingungen er
zielt werden. 

7.4.2 Unerlässlichkeit 

314. Wettbewerbsbeschränkungen, die weiter gehen, als es für 
die Erzielung der durch eine Normenvereinbarung oder 
Standardbedingungen möglichen Effizienzgewinne not
wendig ist, erfüllen nicht die Voraussetzungen von Arti
kel 53 Absatz 3. 

V e r e i n b a r u n g e n ü b e r N o r m e n 

315. Bei der Bewertung von Normenvereinbarungen müssen 
einerseits ihre anzunehmende Auswirkung auf die betref
fenden Märkte und andererseits der Umfang der Beschrän
kungen, die möglicherweise über das Ziel hinausgehen, 
Effizienzgewinne zu erzeugen, berücksichtigt werden ( 127 ). 

316. Die Beteiligung an der Normung sollte normalerweise al
len Wettbewerbern auf dem Markt/den Märkten, für den/ 
die die Norm gilt, offenstehen, es sei denn, die Parteien 
weisen nach, dass dies ineffizient wäre, oder es sind an
erkannte Verfahren für die kollektive Interessenvertretung 
vorgesehen ( 128 ). 

317. Vereinbarungen über Normen sollten sich in der Regel 
nur auf das erstrecken, was zur Erfüllung ihres Zwecks 
— sei es technische Interoperabilität und Kompatibilität 
oder ein bestimmtes Qualitätsniveau — erforderlich ist. 
Liegt in bestimmten Fällen nur eine technologische Lö
sung im Interesse der Verbraucher oder der Wirtschaft 
insgesamt, so sollte die Normsetzung diskriminierungsfrei 
erfolgen. Technologieneutrale Normen können unter be
stimmten Umständen größere Effizienzgewinne ermögli
chen. Werden substituierbare Rechte des geistigen Eigen
tums ( 129 ) als wesentlicher Bestandteil einer Norm ein
bezogen und die Nutzer der Norm gleichzeitig gezwun
gen, mehr für diese Rechte des geistigen Eigentums zu 
zahlen, als technisch notwendig wäre, so geht dies über 
das Maß hinaus, das für die Erzielung der angestrebten 
Effizienzgewinne notwendig wäre. Ebenso würde die Ein
beziehung substituierbarer Rechte des geistigen Eigentums 
als wesentlicher Bestandteil einer Norm und die gleich
zeitige Beschränkung der Nutzung der betreffenden Tech
nologie auf diese bestimmte Norm (d. h. eine ausschließ
liche Nutzung) den Wettbewerb zwischen Technologien 
einschränken und wäre zudem nicht notwendig, um die 
angestrebten Effizienzgewinne zu erzielen. 

318. Beschränkungen in Normenvereinbarungen, die eine 
Norm für eine Branche verbindlich machen und ihre Ver
wendung verpflichtend vorschreiben, sind im Prinzip 
nicht unerlässlich. 

319. Ebenso gehen Normenvereinbarungen, die bestimmten 
Einrichtungen das ausschließliche Recht übertragen, die 
Normkonformität zu prüfen, über das primäre Ziel der 
Normierung hinaus und könnten den Wettbewerb eben
falls beschränken. Die Ausschließlichkeit kann jedoch für 
einen bestimmten Zeitraum gerechtfertigt sein, um zum 
Beispiel die Anlaufkosten zu amortisieren ( 130 ). Die Nor
menvereinbarung sollte in diesem Fall angemessene
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Schutzklauseln vorsehen, um mögliche sich aus der Aus
schließlichkeit ergebende Wettbewerbsrisiken zu minimie
ren. Dies betrifft unter anderem die Zertifizierungsgebühr, 
die zumutbar sein und in einem angemessenen Verhältnis 
zu den Kosten der Konformitätsprüfung stehen muss. 

S t a n d a r d b e d i n g u n g e n 

320. In der Regel ist es nicht vertretbar, Standardbedingungen 
als für die Branche oder für die Mitglieder eines Wirt
schaftsverbands, der diese Standardbedingungen festgelegt 
hat, für verbindlich und obligatorisch zu erklären. Es kann 
allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimm
ten Fällen für verbindlich erklärte Standardbedingungen 
für die Erzielung der mit ihnen angestrebten Effizienzge
winne unerlässlich sind. 

7.4.3 Weitergabe an die Verbraucher 

V e r e i n b a r u n g e n ü b e r N o r m e n 

321. Effizienzgewinne, die durch unerlässliche Beschränkungen 
erzielt wurden, müssen in einem Umfang an die Verbrau
cher weitergegeben werden, dass sie die wettbewerbs
beschränkenden Auswirkungen der Normenvereinbarung 
oder der Standardbedingungen überwiegen. Bei der Prü
fung, ob die Effizienzgewinne auch tatsächlich an die Ver
braucher weitergegeben werden, wird insbesondere darauf 
geachtet, mit welchen Verfahren gewährleistet wird, dass 
die Interessen der Normenanwender und der Endkunden 
geschützt sind. Fördern Normen die technische Interope
rabilität und Kompatibilität und/oder den Wettbewerb 
zwischen neuen und bereits eingeführten Produkten, 
Dienstleistungen und Verfahren, so kann davon ausgegan
gen werden, dass die betreffende Norm den Verbrauchern 
zugutekommt. 

S t a n d a r d b e d i n g u n g e n 

322. Das Risiko wettbewerbsbeschränkender Auswirkungen wie 
auch die Wahrscheinlichkeit sich ergebender Effizienzge
winne steigen mit wachsenden Marktanteilen der Unter
nehmen und mit dem Umfang, in dem Standardbedingun
gen angewendet werden. Deshalb gibt es keinen allgemei
nen geschützten Bereich („safe harbour“), für den erklärt 
werden kann, dass kein Risiko wettbewerbsbeschränken
der Auswirkungen besteht, oder für den grundsätzlich die 
Annahme zulässig wäre, dass Effizienzgewinne in einem 
Maße an die Verbraucher weitergegeben werden, dass sie 
die wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen überwie
gen. 

323. Bestimmte, durch die Verwendung von Standardbedingun
gen entstehende Effizienzgewinne sind zwangsläufig zum 
Vorteil der Verbraucher, zum Beispiel bessere Vergleichs
möglichkeiten auf einem Markt, der erleichterte Wechsel 
zu einem anderen Anbieter und die Rechtssicherheit der 
Klauseln in den Standardbedingungen. Bei anderen mög
lichen Effizienzgewinnen (zum Beispiel niedrigere Trans
aktionskosten) ist im Einzelfall und unter Berücksichti
gung der jeweiligen wirtschaftlichen Bedingungen zu prü
fen, ob eine Weitergabe dieser Effizienzgewinne an die 
Verbraucher wahrscheinlich ist. 

7.4.4 Keine Ausschaltung des Wettbewerbs 

324. Ob eine Normenvereinbarung den Parteien möglicher
weise die Ausschaltung des Wettbewerbs ermöglicht, 

hängt davon ab, welche Quellen des Wettbewerbs auf 
dem Markt bestehen, wie viel Wettbewerbsdruck diese 
auf die Parteien ausüben und wie sich wiederum die Ver
einbarung auf diesen Wettbewerbsdruck auswirkt. Wäh
rend Marktanteile ein wichtiger Anhaltspunkt bei einer 
solchen Prüfung sind, kann das Ausmaß der verbleiben
den Quellen tatsächlichen Wettbewerbs nicht allein an
hand der Marktanteile ermessen werden, es sei denn, 
eine Norm hat sich in der betreffenden Branche als De- 
facto-Norm durchgesetzt ( 131 ). In letzterem Fall könnte der 
Wettbewerb ausgeschaltet werden, wenn Dritten effektiv 
der Zugang zu dieser Norm verwehrt ist. Verwendet ein 
Großteil einer Branche Standardbedingungen, könnte dies 
dazu führen, dass mit diesen Bedingungen eine De-facto- 
Norm geschaffen wird, so dass die vorgenannten wett
bewerbsrechtlichen Bedenken auch hier bestehen würden. 
Betreffen die Norm oder die Standardbedingungen jedoch 
nur einen begrenzten Teil des Produkts oder der Dienst
leistung, ist es unwahrscheinlich, dass der Wettbewerb 
ausgeschaltet wird. 

7.5 Beispiele 

325. Festsetzung von Normen, die Wettbewerber nicht erfüllen 
können 

Beispiel 1 

Sachverhalt: Eine Normenorganisation vereinbart und ver
öffentlicht Sicherheitsstandards, die in der betreffenden 
Branche weitverbreitet sind. Die Branche ist umfassend 
in die Festlegung der Norm eingebunden. Vor der An
nahme der Norm entwickelt ein neuer Marktteilnehmer 
ein Produkt, das in Bezug auf Leistung und funktionale 
Anforderungen technisch gleichwertig ist, und von dem 
technischen Ausschuss der Normenorganisation anerkannt 
wird. Die technischen Spezifikationen der Sicherheitsnorm 
sind allerdings ohne objektive Begründung so formuliert, 
dass weder dieses spezifische Produkt noch andere neue 
Produkte die Norm erfüllen. 

Analyse: Bei dieser Normenvereinbarung sind wett
bewerbsbeschränkende Auswirkungen im Sinne von Arti
kel 53 Absatz 1 wahrscheinlich, aber es ist unwahrschein
lich, dass sie die Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 
3 erfüllt. Die Mitglieder der Normenorganisation haben 
die Norm ohne objektive Begründung so formuliert, 
dass die Produkte von Wettbewerbern, die sich auf diesel
ben technologischen Lösungen stützen und eine gleich
wertige Leistung erbringen können, die Norm nicht erfül
len. Eine solche Vereinbarung, die nicht auf diskriminie
rungsfreier Grundlage festgelegt wurde, begrenzt bzw. ver
hindert Innovation und Produktvielfalt. Es ist unwahr
scheinlich, dass die Art und Weise, in der die Norm auf
gesetzt ist, höhere Effizienzgewinne erzielt als eine neutral 
formulierte Norm. 

326. Nicht verbindliche und transparente Normen, die für ei
nen großen Teil des Marktes gelten 

Beispiel 2 

Sachverhalt: Mehrere Unterhaltungselektronikhersteller mit 
erheblichen Marktanteilen vereinbaren, eine neue Norm 
für ein DVD-Nachfolgeprodukt zu entwickeln.
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Analyse: Vorausgesetzt, dass a) es den Herstellern weiterhin 
freisteht, andere neue Produkte herzustellen, die nicht der 
neuen Norm entsprechen, b) eine uneingeschränkte und 
transparente Beteiligung an der Normsetzung gewährleis
tet ist und c) die Normenvereinbarung den Wettbewerb 
ansonsten nicht einschränkt, liegt wahrscheinlich kein 
Verstoß gegen Artikel 53 Absatz 1 vor. Vereinbaren die 
Parteien, nur noch Produkte nach der neuen Norm herzu
stellen, dann würde die Vereinbarung die technische Ent
wicklung einschränken, innovationshemmend wirken und 
die Parteien am Verkauf anderer Produkte hindern und 
somit zu wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen im 
Sinne von Artikel 53 Absatz 1 führen. 

327. Normenvereinbarung ohne Offenlegung der Rechte des 
geistigen Eigentums 

Beispiel 3 

Sachverhalt: Eine private Normenorganisation für die Nor
mierung im Informations- und Kommunikationstechnolo
giesektor vertritt im Bereich Rechte des geistigen Eigen
tums einen Ansatz, der die Offenlegung von Rechten des 
geistigen Eigentums, die für die künftige Norm erforder
lich sein könnten, weder notwendig macht noch fördert. 
Die Normenorganisation hat insbesondere deswegen be
wusst entschieden, eine solche Verpflichtung nicht auf
zunehmen, da in der Regel alle für die künftige Norm 
möglicherweise relevanten Technologien bereits durch 
zahlreiche Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind. 
Daher kam die Normenorganisation zu dem Schluss, dass 
eine Verpflichtung zur Offenlegung der Rechte des geisti
gen Eigentums zum Einen nicht den Vorteil mit sich 
bringen würde, dass die Beteiligten eine Lösung wählen 
könnten, die keine oder nur wenige Rechte des geistigen 
Eigentums umfassen würde, und zum Anderen zu zusätz
lichen Kosten bei der Prüfung der Frage führen würde, ob 
die Rechte des geistigen Eigentums entscheidend für die 
künftige Norm sein könnten. Dieser von der Normenorga
nisation vertretene Ansatz zum Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums erfordert jedoch von allen Beteiligten, 
sich zu FRAND-Bedingungen zur Lizenzierung aller 
Rechte des geistigen Eigentums zu verpflichten, die in 
die künftige Norm einfließen müssten. Dieses Konzept 
zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums sieht je
doch eine Freistellungsmöglichkeit vor, wenn Inhaber ei
nes bestimmten Rechts dieses von der pauschalen Lizen
zierungsverpflichtung ausnehmen wollen. In der betreffen
den Branche gibt es mehrere im Wettbewerb stehende 
Normenorganisationen. Die Mitwirkung in der Normen
organisation steht allen Akteuren der Branche frei. 

Analyse: In vielen Fällen würde sich eine Verpflichtung zur 
Offenlegung von Rechten des geistigen Eigentums wett
bewerbsfördernd auswirken, indem der Wettbewerb zwi
schen Technologien vorab verstärkt wird. Grundsätzlich 
ermöglicht es eine solche Verpflichtung den Mitgliedern 
einer Normenorganisation, den Umfang der einfließenden 
Rechte des geistigen Eigentums an einer bestimmten Tech
nologie zu berücksichtigen, wenn sie zwischen im Wett
bewerb stehenden Technologien entscheiden (oder, wenn 
möglich, eine Technologie zu wählen, die nicht durch 
Rechte des geistigen Eigentums geschützt ist). Der Umfang 
der zu berücksichtigenden Rechte des geistigen Eigentums, 
die für eine Technologie gelten, hat oft direkte Auswir
kungen auf die Zugangskosten zu der Norm. In diesem 
speziellen Zusammenhang scheinen jedoch alle verfüg
baren Technologien durch (zahlreiche) Rechte des geisti

gen Eigentums geschützt zu sein. Daher hätte eine Offen
legung der Rechte des geistigen Eigentums nicht die po
sitive Wirkung, dass die Mitglieder den Umfang der ein
zubeziehenden Rechte des geistigen Eigentums berück
sichtigen können, wenn sie sich für eine Technologie ent
scheiden, da unabhängig davon, welche Technologie aus
gewählt wird, sie wahrscheinlich durch Rechte des geisti
gen Eigentums geschützt ist. Die Offenlegung der Rechte 
des geistigen Eigentums würde wahrscheinlich nicht dazu 
beitragen, einen wirksamen Zugang zu der Norm zu ge
währleisten; dieser wird in diesem Szenario ausreichend 
durch die Pauschalverpflichtung sichergestellt, alle Rechte 
des geistigen Eigentums, die für die künftige Norm erfor
derlich sein könnten, zu FRAND-Bedingungen in Lizenz 
zu vergeben. Eine Verpflichtung zur Offenlegung der 
Rechte des geistigen Eigentums könnte in diesem Kontext 
sogar zu Mehrkosten für die Beteiligten führen. Die nicht 
erfolgende Offenlegung von Rechten des geistigen Eigen
tums könnte unter diesen Umständen sogar zu einer 
schnelleren Annahme einer Norm führen, was im Fall 
mehrerer im Wettbewerb stehender Normenorganisatio
nen wichtig sein könnte. Daraus folgt, dass die Verein
barung wahrscheinlich keine wettbewerbsschädigenden 
Auswirkungen hat. 

328. Normen in der Versicherungsbranche 

Beispiel 4 

Sachverhalt: Eine Gruppe von Versicherungsgesellschaften 
einigt sich auf nicht verbindliche Normen für die Installa
tion bestimmter Sicherheitsvorkehrungen (d. h. Bestand
teile und Anlagen, die zur Verhinderung oder Verringe
rung von Verlusten konzipiert wurden, und aus diesen 
Elementen gebildete Systeme). Die nicht verbindlichen 
Normen der Versicherungsgesellschaften wurden a) verein
bart, um eine bestimmte Lücke zu schließen und die Ver
sicherer beim Risikomanagement zu unterstützen und ih
nen dabei zu helfen, risikoadäquate Versicherungsprämien 
anzubieten, b) mit den Montageunternehmen (oder deren 
Stellvertretern), die in den betroffenen Mitgliedstaaten sol
che Sicherheitsvorkehrungen installieren, erörtert, um de
ren Meinung vor der endgültigen Formulierung der Norm 
zu hören und c) von den einschlägigen Dachverbänden 
der Versicherungsgesellschaften in einem eigenen Bereich 
ihrer Websites veröffentlicht, damit sie für alle Unterneh
men, die die betroffenen Sicherheitsvorkehrungen einbau
en, und interessierten Dritte leicht zugänglich sind. 

Analyse: Der Normungsprozess ist transparent, und alle 
interessierten Parteien können an der Normsetzung teil
nehmen. Das Ergebnis ist leicht zugänglich, da es auf 
zumutbarer und diskriminierungsfreier Grundlage allen, 
die dies wünschen, zugänglich gemacht wird. Wenn die 
Norm keine negativen Auswirkungen auf den nachgela
gerten Markt hat (indem bestimmte Montageunternehmen 
durch sehr spezifische oder ungerechtfertigte Anforderun
gen an die Installation ausgeschlossen würden), ist es un
wahrscheinlich, dass sie zu wettbewerbsbeschränkenden 
Auswirkungen führt. Aber selbst wenn die Normen wett
bewerbsbeschränkende Auswirkungen hätten, schienen die 
Voraussetzungen von Artikel 53 Absatz 3 erfüllt. Die 
Normen würden den Versicherern helfen festzustellen, in
wieweit solche Installationen das einschlägige Risiko min
dern und Verluste verhindern würden; entsprechend 
könnten sie dann das Risikomanagement vornehmen 
und risikoadäquate Versicherungsprämien anbieten. Au
ßerdem würden die Normen, solange der Vorbehalt
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bezüglich des nachgelagerten Marktes berücksichtigt ist, 
den Montageunternehmen Effizienzgewinne bringen, da 
alle Versicherungsgesellschaften von dem Unternehmen 
die Einhaltung ein und derselben Normen verlangen wür
den. Derartige Normen würden den Verbrauchern den 
Wechsel zu einem anderen Versicherer erleichtern. Darü
ber hinaus könnten sich diese Normen für kleinere Ver
sicherungsunternehmen, die nicht über die Kapazitäten für 
separate Überprüfungen verfügen, als vorteilhaft erweisen. 
In Bezug auf die anderen Voraussetzungen von Artikel 53 
Absatz 3 besteht der Eindruck, dass die nicht verbindli
chen Normen nicht über das hinausgehen, was für die 
Erzielung der fraglichen Effizienzgewinne erforderlich ist, 
dass die sich daraus ergebenden Vorteile an die Verbrau
cher weitergegeben werden (einige der Normen würden 
den Verbrauchern sogar direkt zugutekommen) und dass 
die Beschränkungen nicht zu einer Ausschaltung des 
Wettbewerbs führen würden. 

329. Umweltnormen 
Beispiel 5 

Sachverhalt: Fast alle Waschmaschinenhersteller verein
baren mit Unterstützung einer öffentlichen Einrichtung, 
keine Waschmaschinen mehr herzustellen, die bestimmte 
Umweltnormen (zum Beispiel für Energieeffizienz) nicht 
erfüllen. Die Parteien versorgen 90 % des Marktes. Auf die 
Produkte, die mit dieser Vereinbarung vom Markt genom
men werden, entfällt ein großer Anteil des Gesamtabsat
zes. Sie werden durch umweltfreundlichere, jedoch teurere 
Produkte ersetzt. Außerdem führt die Vereinbarung indi
rekt zu Outputeinbußen bei Dritten (zum Beispiel bei 
Stromversorgern und Anbietern von Bauteilen, die in die 
auslaufenden Produkte eingebaut wurden). Ohne die Ver
einbarung hätten die Parteien ihre Produktion nicht umge
stellt und keine Anstrengungen unternommen, um die 
umweltfreundlicheren Produkte zu vermarkten. 
Analyse: Die Vereinbarung verschafft den Parteien die Kon
trolle über die Produktion; sie betrifft einen maßgeblichen 
Anteil ihres Absatzes und der Gesamtproduktionsmengen, 
während sie gleichzeitig den Output Dritter verringert. 
Zum einen wird die Produktvielfalt, die zum Teil auf die 
Umweltschutzmerkmale des Produkts ausgerichtet ist, ein
geschränkt und zum anderen werden die Preise wahr
scheinlich steigen. Aus diesen Gründen ist es wahrschein
lich, dass die Vereinbarung wettbewerbsbeschränkende 
Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 haben 
wird. Die Einbeziehung der Behörde ist für die Bewertung 
der Vereinbarung unerheblich. Neuere und umweltfreund
lichere Produkte sind allerdings technisch anspruchsvoller; 
so bieten sie qualitative Verbesserungen, zum Beispiel in 
Form von mehr Waschprogrammen. Darüber hinaus er
geben sich für den Käufer dieser Waschmaschinen Kosten
einsparungen aufgrund niedrigerer Betriebskosten (gerin
gerer Verbrauch an Wasser, Strom und Waschmittel). 
Diese Kosteneinsparungen werden auf Märkten erzielt, 
die nicht zum relevanten Markt der Vereinbarung gehö
ren. Dennoch können diese Einsparungen berücksichtigt 
werden, da die Märkte, auf denen die wettbewerbs
beschränkenden Auswirkungen und die Effizienzgewinne 
entstehen, miteinander verbunden sind und die Gruppe 
der Verbraucher, die von den Wettbewerbsbeschränkun
gen betroffen wären und von den Effizienzgewinnen pro
fitieren würden, im Wesentlichen dieselben sind. Die Effi
zienzgewinne überwiegen die wettbewerbsbeschränkenden 
Auswirkungen (höherer Preis). Alternativen zu der Verein
barung erweisen sich als ungewisser und weniger kosten

effizient, wenn es um die Erbringung der gleichen Netto
vorteile geht. Für die Parteien kommen in wirtschaftlicher 
Hinsicht für die Herstellung von Waschmaschinen, die 
den vereinbarten Umweltschutzmerkmalen entsprechen, 
verschiedene technische Mittel in Frage, wobei es weiter
hin auch Wettbewerb bei den anderen Produktmerkmalen 
gibt. Daher dürften die Voraussetzungen von Artikel 53 
Absatz 3 erfüllt sein. 

330. Normen, die von staatlicher Seite befürwortet werden 

Beispiel 6 

Sachverhalt: Aufgrund der neuesten Erkenntnisse einer 
staatlich finanzierten Forschungsgruppe, die sich in einem 
EWR-Staat mit dem für bestimmte verarbeitete Nahrungs
mittel empfohlenen Fettgehalt befasste, vereinbaren meh
rere große nahrungsmittelverarbeitende Unternehmen des
selben Landes im Rahmen offizieller Gespräche, die bei 
einem Verband der Branche stattfinden, Richtwerte für 
den Fettgehalt dieser Erzeugnisse festzulegen. In diesem 
EWR-Staat werden 70 % aller verarbeiteten Nahrungsmit
tel von den an der Vereinbarung beteiligten Parteien ver
kauft. Die Initiative der Parteien wird durch eine nationale 
Informationskampagne unterstützt, die von der For
schungsgruppe finanziert wird und die über die Gefahren 
eines zu hohen Fettgehalts in verarbeiteten Nahrungsmit
teln aufklärt. 

Analyse: Obwohl es sich um empfohlene Richtwerte han
delt, deren Einhaltung freiwillig ist, dürften sie aufgrund 
der großen Verbreitung im Zuge der nationalen Informa
tionskampagne von allen nahrungsmittelverarbeitenden 
Unternehmen des betreffenden EWR-Staats zugrunde ge
legt werden, so dass sie sich de facto für die verarbeitende 
Nahrungsmittelindustrie als allgemein akzeptierter Höchst
wert für Fett durchsetzen werden. Dadurch könnte die den 
Verbrauchern auf dem Produktmarkt zur Verfügung ste
hende Produktpalette eingeschränkt werden. Die Parteien 
werden jedoch weiterhin in der Lage sein, mit einer Reihe 
anderer Produktmerkmale (zum Beispiel Preis, Produktgrö
ße, Qualität, Geschmack, andere Ernährungswerte, Salz
gehalt, Ausgewogenheit der Zutaten und Markenname) 
mit ihren Produkten auf dem Markt zu konkurrieren. Au
ßerdem könnte sich der Wettbewerb bezüglich des Fett
gehalts in dem Produktangebot verschärfen, wenn sich die 
Wettbewerber darum bemühen, Produkte mit dem nied
rigsten Fettgehalt anzubieten. Es ist daher unwahrschein
lich, dass die Vereinbarung wettbewerbsbeschränkende 
Auswirkungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 haben 
wird. 

331. Offener Prozess zur Normierung von Produktverpackun
gen 

Beispiel 7 

Sachverhalt: Die wichtigsten Hersteller eines sich schnell 
wandelnden Konsumguts auf einem wettbewerbsbestimm
ten Markt eines EWR-Staats — sowie die Hersteller und 
Vertreiber in anderen EWR-Staaten, die das Produkt in 
dem betreffenden EWR-Staat verkaufen („Importeure“) — 
vereinbaren mit den wichtigsten Verpackungslieferanten, 
eine freiwillige Initiative ins Leben zu rufen, um die Größe 
und Form der in diesem EWR-Staat verkauften Produkt
verpackung zu normieren. Derzeit gibt es zahlreiche Ver
packungsgrößen und -materialen, die sich innerhalb der 
einzelnen EWR-Staaten und von Mitgliedstaat zu Mitglied
staat unterscheiden, da Verpackungskosten keinen hohen 
Anteil an den Gesamtproduktionskosten ausmachen und
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die Umstellungskosten für Verpackungshersteller keine 
Rolle spielen. Eine europäische Norm für diese Verpackun
gen gibt es nicht, noch ist eine beantragt. Die Verein
barung wurde von den Beteiligten freiwillig eingegangen, 
um auf den Druck der EWR-staatlichen Regierungen zu 
reagieren, dass Umweltschutzziele zu erfüllen sind. Die 
betreffenden Hersteller und Importeure erzielen 85 % 
des Produktabsatzes in diesem EWR-Staat. Durch die frei
willige Initiative könnte ein Verkaufsprodukt mit einheit
licher Größe für diesen EWR-Staat geschaffen werden, für 
das weniger Verpackungsmaterial benötigt wird, das in der 
Verkaufsauslage weniger Platz einnimmt, mit niedrigeren 
Transport- und Verpackungskosten verbunden ist und 
durch den reduzierten Verpackungsabfall umweltfreundli
cher ist. Außerdem entstehen den Herstellern niedrigere 
Recyclingkosten. Die Norm schreibt nicht vor, welche 
Verpackungsmaterialien zu verwenden sind. Die Normen
spezifikationen wurden von den Herstellern und Impor
teuren offen und transparent vereinbart; der Entwurf für 
die Normenspezifikationen wurde mit genügend Vorlauf 
vor der Annahme auf eine brancheninterne Website zur 
öffentlichen Diskussion gestellt. Die endgültigen Spezifika
tionen wurden ebenfalls auf der Website eines Branchen
handelsverbands veröffentlicht, die für alle potenziellen 
neuen Marktteilnehmern zugänglich ist, auch wenn sie 
kein Verbandsmitglied sind. 

Analyse: Auch wenn die Einhaltung der Vereinbarung frei
willig ist, so wird die Norm de facto wahrscheinlich eine 
branchenübliche Praxis werden, da alle Beteiligten zusam
men in diesem EWR-Staat einen hohen Marktanteil an 
dem Produkt haben und auch Einzelhändler von den Re
gierungen bestärkt werden, Verpackungsmüll zu reduzie
ren. Theoretisch könnte die Vereinbarung zu Markt
zutrittsschranken und möglicherweise zu einer wett
bewerbswidrigen Marktverschließung in dem EWR-Staat 
führen. Dies wäre insbesondere für die Importeure des 
betreffenden Produkts ein Risiko, da sie das Produkt ge
gebenenfalls umpacken müssten, um die De-facto-Norm 
zu erfüllen und das Produkt in dem EWR-Staat verkaufen 
zu können, wenn die in anderen EWR-Staaten verwendete 
Verpackungsgröße die Norm nicht erfüllt. In der Praxis ist 
es jedoch unwahrscheinlich, dass es zu hohen Markt
zutrittsschranken und einer Marktverschließung kommt, 
da a) die Einhaltung der Vereinbarung freiwillig ist, b) 
die Norm gemeinsam mit wichtigen Importeuren offen 
und transparent vereinbart wurde, c) die Umstellungskos
ten niedrig sind und d) neue Marktteilnehmer, Importeure 
und alle Verpackungslieferanten zu den technischen Ein
zelheiten der Norm Zugang haben. So werden die Impor
teure schon in der frühen Entwicklungsphase über die 
möglichen Verpackungsänderungen unterrichtet und im 
Rahmen der offenen Konsultation über den Normentwurf 
die Möglichkeit zur Stellungnahme haben, bevor die 
Norm angenommen wird. Die Vereinbarung dürfte daher 
keine spürbaren wettbewerbsbeschränkenden Auswirkun
gen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 haben. 

In diesem Fall dürften allerdings die Voraussetzungen von 
Artikel 53 Absatz 3 erfüllt sein: i) Die Vereinbarung wird 
durch die geringeren Transport- und Verpackungskosten 
zu quantitativen Effizienzgewinnen führen, ii) durch die 
auf dem Markt bestehenden Wettbewerbsbedingungen 
werden diese Kosteneinsparungen wahrscheinlich an die 
Kunden weitergegeben, iii) die Vereinbarung umfasst nur 
minimale Beschränkungen, die notwendig sind, um die 
Verpackungsnorm zu erzielen, und wird wahrscheinlich 

nicht zu einer spürbaren Marktverschließung führen, und 
iv) für einen wesentlichen Teil des betreffenden Produkts 
wird der Wettbewerb nicht ausgeschaltet. 

332. Geschlossener Prozess zur Normierung von Produktver
packungen 

Beispiel 8 

Sachverhalt: Die Situation ist dieselbe wie in Beispiel 7 
Rndr. 331, mit dem Unterschied, dass die Norm nur zwi
schen den Herstellern des sich schnell wandelnden Kon
sumguts mit Sitz in dem betreffenden EWR-Staat, die 
einen Anteil von 65 % am Produktabsatz in dem EWR- 
Staat haben, vereinbart wird, es keine offene Konsultation 
zu den angenommenen Spezifikationen mit detaillierten 
Normen zu den zu verwendenden Verpackungsmaterialen 
gab und die Spezifikationen der freiwilligen Norm nicht 
veröffentlicht wurden. Dadurch hatten Hersteller in ande
ren EWR-Staaten höhere Umstellungskosten als die hei
mischen Hersteller. 

Analyse: Ebenso wie in Beispiel 7 Rndr. 331 wird die 
Norm, auch wenn die Vereinbarung freiwillig ist, de facto 
wahrscheinlich eine branchenübliche Praxis werden, da 
auch die Einzelhändler von den Regierungen dazu an
gehalten werden, Verpackungsmüll zu reduzieren, und 
die einheimischen Hersteller einen Anteil von 65 % am 
Produktabsatz im betreffenden EWR-Staat haben. Da die 
betroffenen Hersteller in den anderen EWR-Staaten nicht 
konsultiert wurden, haben sie gegenüber den heimischen 
Herstellern höhere Umstellungskosten. Die Vereinbarung 
könnte daher zu Marktzutrittsschranken führen und für 
Verpackungslieferanten, neue Marktteilnehmer und Impor
teure — die nicht am Normierungsprozess beteiligt waren 
— möglicherweise zu einer wettbewerbswidrigen Markt
verschließung führen, da sie das Produkt gegebenenfalls 
umpacken müssten, um die De-facto-Norm zu erfüllen 
und das Produkt in dem EWR-Staat verkaufen zu können, 
weil die in anderen EWR-Staaten verwendete Ver
packungsgröße die Norm nicht erfüllt. 

Im Gegensatz zu Beispiel 7 Rndr. 331 war der Normie
rungsprozess in diesem Fall nicht offen und transparent. 
Insbesondere hatten neue Marktteilnehmer, Importeure 
und Verpackungslieferanten nicht die Möglichkeit, zu der 
vorgeschlagenen Norm Stellung zu nehmen, und hatten 
bis zu einem späten Zeitpunkt möglicherweise nicht ein
mal Kenntnis davon, so dass sie vielleicht nicht einmal die 
Möglichkeit haben, ihr Produktionsverfahren zu ändern 
oder den Zulieferer schnell zu wechseln. Des Weiteren 
können neue Marktteilnehmer, Importeure und Ver
packungslieferanten vielleicht nicht in Wettbewerb treten, 
wenn die Norm nicht bekannt oder schwer zu erfüllen ist. 
Hierbei ist insbesondere von Bedeutung, dass die Norm 
detaillierte Spezifikationen zu den zu verwendenden Ver
packungsmaterialien umfasst, die neue Marktteilnehmer, 
Importeure und Verpackungszulieferer nur unter Schwie
rigkeiten erfüllen können, da die Konsultation und der 
Normierungsprozess nicht erfolgt offen sind. Daher 
könnte die Vereinbarung eine Wettbewerbsbeschränkung 
im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 bezwecken. Diese 
Schlussfolgerung gilt unbeschadet der Tatsache, dass die 
Vereinbarung eingegangen wurde, um mit dem EWR-Staat 
vereinbarte Umweltschutzziele zu erzielen. 

Es ist unwahrscheinlich, dass die Voraussetzungen von 
Artikel 53 Absatz 3 in diesem Fall erfüllt wären. Auch
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wenn die Vereinbarung durch geringere Transport- und 
Verpackungskosten zu ähnlichen quantitativen Effizienz
gewinnen wie in Beispiel 7 Rndr. 331 führen würde, so 
ist nicht zu erwarten, dass die geschlossene und private 
Natur der Normenvereinbarung und die Nichtveröffent
lichung der detaillierten Spezifikationen zu den zu ver
wendenden Verpackungsmaterialen unerlässlich sind, um 
die mit der Vereinbarung angestrebten Effizienzgewinne 
zu erzielen. 

333. Nicht verbindliche, offene Standardbedingungen, die in 
Verträgen mit Endkunden verwendet werden 
Beispiel 9 

Sachverhalt: Ein Stromversorgerverband legt nicht verbind
liche Standardbedingungen für Stromlieferungen an End
kunden fest. Die Ausarbeitung dieser Standardbedingun
gen erfolgte in transparenter und diskriminierungsfreier 
Weise. Sie enthalten unter anderem Angaben zum Ein
speisepunkt, zum Standort der Anschlussstelle und zur 
Anschlussspannung, Bestimmungen zur Versorgungs
zuverlässigkeit sowie die Verfahren für die Abrechnung 
zwischen den Vertragsparteien (zum Beispiel was ge
schieht, wenn der Kunde den Stromzähler nicht abliest 
und dem Stromanbieter keine Angaben über seinen Ver
brauch übermittelt?). Die Standardbedingungen enthalten 
keine Angaben zu Preisen, d. h. sie enthalten keine emp
fohlenen Preise oder anderen Preisklauseln. Jedes in dieser 
Branche tätige Unternehmen kann selbst entscheiden, ob 
es die Standardbedingungen verwendet oder nicht. Rund 
80 % der Verträge mit Endkunden auf dem relevanten 
Markt stützen sich auf diese Standardbedingungen. 
Analyse: Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Standard
bedingungen wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen 
im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 haben. Selbst wenn 
sie in der Branche üblich sind, scheinen sie keine spür
baren negativen Auswirkungen auf Preise, Produktqualität 
oder Produktvielfalt zu haben. 

334. Standardbedingungen für Verträge zwischen Unternehmen 
Beispiel 10 

Sachverhalt: Bauunternehmen eines bestimmten EWR- 
Staats haben nicht verbindliche, offene Standardbedingun
gen vereinbart, die ein Auftragnehmer seinen Kostenvor
anschlägen beifügen kann. Vorgesehen ist ein Formblatt 
für den Kostenvorschlag, dem auf die Baubranche zu
geschnittene Standardbedingungen beigefügt sind. Ge
meinsam bilden diese Unterlagen den Bauvertrag. Abge
deckt sind Aspekte wie Vertragsabschluss, allgemeine 
Pflichten des Auftragnehmers und des Kunden sowie 
preisunabhängige Zahlungsbedingungen (z. B. eine Klau
sel, der zufolge der Auftragnehmer das Recht hat, die 
Arbeiten aufgrund ausbleibender Zahlungen auszusetzen), 
Versicherungen, Dauer, Übergabe und Mängel, Haftungs
beschränkungen und Kündigung. Im Gegensatz zu Bei
spiel 9 Rndr. 333 würden diese Standardbedingungen 
häufig für Verträge zwischen Unternehmen Anwendung 
finden, von denen eines auf dem vorgelagerten und das 
andere auf dem nachgelagerten Markt tätig wären. 
Analyse: Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Standard
bedingungen wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen 
im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 haben. Normalerweise 
würde der Kunde in der Wahl des Endprodukts, in diesem 
Fall der Bauarbeiten, nicht eingeschränkt werden. Andere 
wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen sind unwahr

scheinlich. Einige der genannten Klauseln (Übergabe und 
Mängel, Vertragskündigung usw.) sind häufig gesetzlich 
geregelt. 

335. Standardbedingungen, die den Produktvergleich erleich
tern 

Beispiel 11 

Sachverhalt: Ein nationaler Verband der Versicherungsbran
che verbreitet nicht verbindliche, standardisierte Bedingun
gen für Versicherungen für Wohngebäude. Die Bedingun
gen enthalten weder Angaben zu den vom Versicherungs
nehmer zu zahlenden Versicherungsprämien noch Hin
weise dazu, bis zu welcher Höhe das Risiko abgedeckt 
ist oder wie hoch die Selbstbeteiligung ist. Sie schreiben 
keine globale Deckung eingeschlossen für Risiken vor, 
denen eine große Anzahl von Versicherungsnehmern 
nicht gleichzeitig ausgesetzt ist, und verpflichten den Ver
sicherungsnehmer nicht, unterschiedliche Risiken bei dem
selben Versicherer zu versichern. Während der größte Teil 
der Versicherungsgesellschaften standardisierte Versiche
rungsbedingungen verwendet, enthalten die Verträge nicht 
immer dieselben Konditionen, da diese an die Bedürfnisse 
des einzelnen Versicherungsnehmers angepasst werden; es 
gibt folglich keine De-facto-Norm für Versicherungspro
dukte. Die standardisierten Versicherungsbedingungen er
möglichen es den Verbrauchern und den Verbraucherver
bänden, die Versicherungen der verschiedenen Versiche
rungsgesellschaften miteinander zu vergleichen. Ein Ver
braucherverband war an der Ausarbeitung der standardi
sierten Versicherungsbedingungen beteiligt. Sie sind für 
alle neuen Marktteilnehmer gleichermaßen zugänglich. 

Analyse: Diese standardisierten Versicherungsbedingungen 
betreffen die Zusammensetzung des endgültigen Versiche
rungsprodukts. Sollten die Marktbedingungen und andere 
Faktoren erkennen lassen, dass das Risiko einer Einschrän
kung der Produktvielfalt bestehen könnte, die darauf zu
rückzuführen ist, dass Versicherungsgesellschaften solche 
standardisierten Versicherungsbedingungen verwenden, ist 
es dennoch wahrscheinlich, dass eine solche mögliche Ein
schränkung durch gleichzeitig erwachsende Effizienzge
winne überwogen würde (so kann der Kunde etwa die 
von den Versicherungsgesellschaften gebotenen Bedingun
gen besser miteinander vergleichen). Solche Vergleiche 
wiederum erleichtern den Wechsel zwischen Versiche
rungsgesellschaften und beleben somit den Wettbewerb. 
Der Wechsel zwischen Anbietern sowie der Markteintritt 
von Wettbewerbern stellen einen Vorteil für die Verbrau
cher da. Die Tatsache, dass eine Verbraucherorganisation 
an dem Prozess beteiligt war, erhöht in bestimmten Fällen 
die Wahrscheinlichkeit, dass derartige Effizienzgewinne, 
die nicht automatisch den Verbrauchern zugutekommen, 
an diese weitergegeben werden. Außerdem ist es wahr
scheinlich, dass die standardisierten Versicherungsbedin
gungen die Transaktionskosten senken und den in einen 
anderen räumlichen Markt und/oder einen anderen Pro
duktmarkt tätigen Versicherungsgesellschaften den Markt
zutritt erleichtern. Da die Beschränkungen zudem nicht 
über das zur Erzielung der angestrebten Effizienzgewinne 
erforderliche Maß hinauszugehen scheinen und der Wett
bewerb nicht ausgeschaltet werden würde, ist es wahr
scheinlich, dass die Voraussetzungen von Artikel 53 Ab
satz 3 erfüllt sind.
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(*) Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 3). 
( 1 ) ABl. C 11 vom 14.1.2011, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1, durch Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 78/2004 in Anhang XIV 

Punkt 1 aufgenommen (ABl. L 219 vom 19.6.2004, S. 13, und EWR-Beilage Nr. 32 vom 19.6.2004, S. 1). 
( 3 ) Siehe Artikel 3 Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung. Bei der Beurteilung, ob es sich um ein Vollfunktionsgemein

schaftsunternehmen handelt, prüft die Kommission, ob das Gemeinschaftsunternehmen in operativer Hinsicht selbst
ständig ist. Das bedeutet nicht, dass es unabhängig von seinen Muttergesellschaften strategische Entscheidungen treffen 
könnte (siehe Konsolidierte Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen, ABl. C 95 vom 16.4.2008, S. 1, Num
mern 91-109; „Konsolidierte Mitteilung zu Zuständigkeitsfragen“). Hinweis: Wenn die Gründung eines Gemeinschafts
unternehmens, die einen Zusammenschluss im Sinne von Artikel 3 der Fusionskontrollverordnung darstellt, eine Ab
stimmung des Wettbewerbsverhaltens von weiterhin unabhängigen Unternehmen bezweckt oder bewirkt, so wird diese 
Abstimmung nach Artikel 53 des EWR-Abkommens (siehe Artikel 2 Abs 4 der Fusionskontrollverordnung) geprüft. 

( 4 ) ABl. L 335 vom 18.12.2010, S. 36, durch Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 113/2000 in Anhang 
XIV Punkt 8 aufgenommen (ABl. L 52 vom 22.2.2001, S. 38, und EWR-Beilage Nr. 9 vom 22.2.2001, S. 5). 

( 5 ) ABl. L 335 vom 18.12.2010, S. 43, durch Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 113/2000 in Anhang 
XIV Punkt 6 aufgenommen (ABl. L 52 vom 22.2.2001, S. 38, und EWR-Beilage Nr. 9 vom 22.2.2001, S. 5). 

( 6 ) Was unter „kurzer Zeit“ zu verstehen ist, hängt von der Sachlage im konkreten Fall, dem rechtlichen und öko
nomischen Kontext und insbesondere davon ab, ob das betreffende Unternehmen Partei der Vereinbarung ist oder 
ob es sich um ein drittes Unternehmen handelt. Im ersten Fall, d. h., wenn geprüft wird, ob die Partei einer 
Vereinbarung als potenzieller Wettbewerber oder als Dritter anzusehen ist, würde die EFTA-Überwachungsbehörde 
normalerweise unter „kurzer Zeit“ einen längeren Zeitraum fassen als im zweiten Fall, d. h., wenn geprüft wird, 
inwieweit ein Dritter Wettbewerbsdruck auf die Parteien einer Vereinbarung ausüben kann. Damit ein Dritter als 
potenzieller Wettbewerber gelten kann, müsste der Marktzutritt so rasch geschehen, dass die Aussicht auf einen 
potenziellen Marktzutritt das Verhalten der Parteien der Vereinbarung und anderer Marktteilnehmer beeinflusst. Aus 
diesen Gründen gilt nach der FuE-Gruppenfreistellungsverordnung und der Gruppenfreistellungsverordnung für 
Spezialisierungsvereinbarungen (siehe Fußnoten und) ein Zeitraum von höchstens drei Jahren als „kurze Zeit“. 

( 7 ) ABl. L 200 vom 16.7.1998, S. 46 und EWR-Beilage zu ABl. Nr. 28 vom 16.7.1998, S. 3. siehe auch Dreizehnter 
Bericht über die Wettbewerbspolitik, Punkt 55 und Entscheidung der Kommission in der Sache IV/32.009, Elopak/ 
Metal Box-Odin (ABl. L 209 vom 8.8.1990, S. 15). 

( 8 ) Siehe z. B. Rs. C-73/95, Viho, Slg. 1996, I-5457, Rdnr. 51. Im Falle 100 %iger Tochtergesellschaften kann von 
bestimmendem Einfluss der Muttergesellschaft auf die Tochtergesellschaft ausgegangen werden; siehe z. B. Rs. 
107/82, AEG, Slg. 1983, S. 3151, Rdnr. 50; Rs. C-286/98 P, Stora, Slg. 2000, I-9925, Rdnr. 29; Rs. C-97/08 P, 
Akzo, Slg. 2009, I- 8237, Rdnrn. 60 ff. 

( 9 ) ABl. L 102 vom 23.4.2010, S. 1, durch Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 18/2000 in Anhang XIV 
Punkt 2 aufgenommen (ABl. L 103 vom 12.4.2001, S. 36, und EWR-Beilage Nr. 20 vom 12.4.2001, S. 179). 

( 10 ) Angenommen am 15. Dezember 2010 (noch nicht im Amtsblatt der Europäischen Union und in der EWR-Beilage 
veröffentlicht). Abrufbar unter: http://www.eftasurv.int/competition/notices-and-guidelines/ 

( 11 ) Dies gilt nicht, wenn Wettbewerber eine nicht gegenseitige vertikale Vereinbarung treffen und i) der Anbieter zugleich 
Hersteller und Händler von Waren ist, der Abnehmer dagegen Händler, jedoch kein Wettbewerber auf der Herstel
lungsebene, oder ii) der Anbieter ein auf mehreren Handelsstufen tätiger Dienstleister ist, der Abnehmer dagegen 
Waren oder Dienstleistungen auf der Einzelhandelsstufe anbietet und auf der Handelsstufe, auf der er die Vertrags
dienstleistungen bezieht, keine mit diesen im Wettbewerb stehenden Dienstleistungen erbringt. Solche Vereinbarungen 
werden ausschließlich auf der Grundlage der Gruppenfreistellungsverordnung und der Leitlinien für vertikale Ver
einbarungen geprüft (siehe Artikel 2 Absatz 4 der Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vereinbarungen). 

( 12 ) Dieser Test gilt nur für die Beziehung zwischen den unterschiedlichen Kapiteln dieser Leitlinien, nicht aber für die 
Beziehung zwischen den verschiedenen Gruppenfreistellungen. Der Anwendungsbereich einer Gruppenfreistellung 
ergibt sich aus deren eigenen Bestimmungen. 

( 13 ) Siehe Rs. T-51/89, Tetra Pak I, Slg. 1990, II-309, Rdnrn. 25 ff. und Mitteilung der Kommission — Erläuterungen zu den 
Prioritätender Kommission bei der Anwendung von Artikel 82 des EG-Vertragsauf Fälle von Behinderungsmissbrauchdurch 
marktbeherrschende Unternehmen (ABl. C 45 vom 24.2.2009, S. 7, nachstehend „Erläuterungen zu Artikel 102“ genannt). 

( 14 ) ABl. C 266 vom 31.10.2002, S. 1 und EWR-Beilage zum ABl. Nr. 55 vom 31.10.2002, S. 1. Diese Leitlinien enthalten 
im Gegensatz zu den Horizontalen Leitlinien von 2001 kein eigenes Kapitel über „Umweltschutzvereinbarungen“. Die 
schwerpunktmäßig im früheren Kapitel über Umweltschutzvereinbarungen thematisierte Normensetzung im Umwelt
bereich wird in diesen Leitlinien in angemessenerer Form im Kapitel über Normsetzung behandelt. Je nach den wett
bewerbsrechtlichen Fragen, die „Umweltschutzvereinbarungen“ aufwerfen, sind sie nach dem jeweils einschlägigen 
Kapitel dieser Leitlinien (d. h. Vereinbarungen über FuE, Produktion, Einkauf oder Normung) zu prüfen. 

( 15 ) Der in Punkt 10 des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen genannte Rechtsakt (Verordnung (EG) Nr. 169/2009 des 
Rates vom 26. Februar 2009 (ABl. L 61 vom 5.3.2009, S. 1)) über die Anwendung von Wettbewerbsregeln auf dem 
Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs (durch Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 
130/2010 aufgenommen (ABl. L 85 vom 31.3.2011, S. 14, und EWR-Beilage Nr. 17 vom 31.3.2011, S. 4)); der in 
Punkt 11 Buchstabe c des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen genannte Rechtsakt (Verordnung (EG) Nr. 906/2009 
des Rates vom 28. September 2009 (ABl. L 256 vom 29.9.2009, S. 31)) über die Anwendung von Artikel 53 Absatz 3 
des EWR-Abkommens auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Ver
haltensweisen zwischen Seeschifffahrtsunternehmen (Konsortien) (durch Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschus
ses Nr. 51/2010 aufgenommen (ABl. L 181 vom 15.7.2010, S. 19, und EWR-Beilage Nr. 37 vom 15.7.2010, S. 25)); 
der früher in Punkt 11 Buchstabe c des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen genannte Rechtsakt (Verordnung (EG) Nr. 
823/2000 der Kommission vom 19. April 2000 (ABl. L 100 vom 20.4.2000, S. 24)) zur Anwendung von Artikel 53 
Absatz 3 des EWR-Abkommens auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abge
stimmten Verhaltensweisen zwischen Seeschifffahrtsunternehmen (Konsortien) (durch Beschluss des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses Nr. 49/2000 aufgenommen (ABl. L 237 vom 21.9.2000, S. 60, und EWR-Beilage Nr. 42 vom 
21.9.2000, S. 3)). Leitlinien für die Anwendung von Artikel 53 EWR-Abkommen auf Seeverkehrsdienstleistungen 
(angenommen am 16. Dezember 2009. Noch nicht im Amtsblatt der Europäischen Union und in der EWR-Beilage 
veröffentlicht. Abrufbar unter: http://www.eftasurv.int/competition/notices-and-guidelines/).
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( 16 ) Der in Punkt 15 Buchstabe b des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen genannte Rechtsakt (Verordnung (EU) Nr. 
267/2010 der Kommission vom 24. März 2010 (ABl. L 83 vom 31.3.2010, S. 1)) über die Anwendung von 
Artikel 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens auf Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abge
stimmten Verhaltensweisen im Versicherungssektor, durch Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 
52/2010 aufgenommen (ABl. L 181 vom 15.7.2010, S. 20, und EWR-Beilage Nr. 37 vom 15.7.2010, S. 27). 

( 17 ) In das EWR-Abkommen wurde kein Rechtsakt einbezogen, der Verordnung (EG) Nr. 1184/2006 des Rates vom 
24. Juli 2006 zur Anwendung bestimmter Wettbewerbsregeln auf die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
und den Handel mit diesen Erzeugnissen (ABl. L 214 vom 4.8.2006, S. 7) entspricht. Die Erzeugnisse, die unter die 
Wettbewerbsregeln des EWR fallen, werden in Artikel 8 Absatz 3 des EWR-Abkommens und dem zugehörigen 
Protokoll bestimmt. 

( 18 ) ABl. C 208 vom 6.9.2007, S. 1, und EWR-Beilage Nr. 42 vom 6.9.2007, S. 1. 
( 19 ) Nach Artikel 53 Absatz 1 sind sowohl tatsächlich als auch potenziell wettbewerbswidrige Auswirkungen verboten, 

siehe z. B., betreffend Artikel 101 Absatz 1 AEUV, Rs. C-7/95, John Deere, Slg. 1998, I-3111, Rdnr. 77; Rs. C- 
238/05, Asnef-Equifax, Slg. 2006, I-11125, Rdnr. 50. 

( 20 ) Siehe verbundene Rs. C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P, C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services, Slg. 2009, I-9291, 
Rdnr. 95. 

( 21 ) Rs. T-65/98, Van den Bergh Foods, Slg. 2003, II-4653, Rdnr. 107; Rs. T-112/99, Métropole télévision (M6) und andere., 
Slg. 2001, II-2459, Rdnr. 74. In der Rs. T-328/03, O2, Slg. 2006, II-1231, Rdnrn. 69 ff. befand das Gericht, dass 
die wettbewerbsfördernden und die wettbewerbswidrigen Aspekte einer Beschränkung nur im Rahmen von Arti
kel 101 Absatz 3 gegeneinander abgewogen werden dürfen. 

( 22 ) Urteil vom 14. Oktober 2010 in der Rs. C-280/08 P, Deutsche Telekom, noch nicht im Slg. veröffentlicht, Rdnr. 82 
und die darin zitierte Rechtsprechung. 

( 23 ) Siehe Rs. C-198/01, CIF, Slg. 2003, I-8055, Rdnrn. 56-58; verbundene Rs. T-217/03 und T-245/03, French Beef , 
Slg. 2006, II-4987, Rdnr. 92; Rs. T-7/92, Asia Motor France II, Slg. 1993, II-669, Rdnr. 71; und Rs. T-148/89, 
Tréfilunion, Slg. 1995, II-1063, Rdnr. 118. 

( 24 ) Siehe Rs. C-280/08 P, Deutsche Telekom, noch nicht im Slg. veröffentlicht, Rdnrn. 80-81. Diese Möglichkeit wurde 
eng ausgelegt; siehe z. B. die verbundene Rs. 209 bis 215 und 218/78, Van Landewyck, Slg. 1980, 3125, Rdnrn. 
130-134; verbundene Rs. 240, 241, 242, 261, 262, 268 und 269/82, Stichting Sigarettenindustrie, Slg. 1985, 3831, 
Rdnrn. 27-29; verbundene Rs. C-359/95 P und C-379/95 P, Ladbroke Racing, Slg. 1997, I-6265, Rdnrn. 33 ff. 

( 25 ) Zumindest solange kein Beschluss über die Aufhebung der mitgliedstaatlichen Vorschrift ergangen und rechtskräftig 
geworden ist; Siehe Rs. C-198/01, CIF, Slg. 2003, I-8055, Rdnrn. 54 ff.; 

( 26 ) Für die Zwecke dieser Leitlinien ist unter „Wettbewerbsbeschränkung“ auch die Verhinderung und Verfälschung des 
Wettbewerbs zu verstehen. 

( 27 ) Siehe z. B. Rs. C-209/07, BIDS, Slg. 2008, I-8637, Rdnr. 17. 
( 28 ) Siehe z. B. verbundene Rs. C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P, C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services, Slg. 2009, I- 

9291, Rdnr. 55. Rs. C-209/07, BIDS, Slg. 2008, S. I-8637, Randnr. 16; Rs. C-8/08 P, T-Mobile Netherlands, Slg. 
2009, I-4529, Rdnrn. 29 ff; Rs. C-7/95 P, John Deere, Slg. 1998, I-3111, Rdnr. 77. 

( 29 ) Siehe z. B. verbundene Rs. C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P, C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services, Slg. 2009, I- 
9291, Rdnr. 58. Rs. C-209/07 BIDS, Slg. 2008, S. I-8637, Randnrn . 15 ff. 

( 30 ) Rs. C-7/95 P, John Deere, Slg. 1998, I-3111, Rdnr. 88; Rs. C-238/05, Asnef-Equifax, Slg. 2006, I-11125, Rdnr. 51. 
( 31 ) Siehe auch Rdnr. 18 der Allgemeinen Leitlinien. 
( 32 ) ABl. C 67 vom 20.3.2003, S. 20, und EWR-Beilage zum ABl. Nr. 15 vom 20.3.2003, S. 11. 
( 33 ) Sind mehr als zwei Parteien beteiligt, muss der gemeinsame Marktanteil aller kooperierenden Wettbewerber beträcht

lich höher sein als der Marktanteil des größten unter ihnen. 
( 34 ) Zur Berechnung der Marktanteile siehe die Bekanntmachung über die Marktabgrenzung, Rdnrn. 54-55. 
( 35 ) Siehe auch Artikel 2 des in Punkt 3 des Protokolls 21 zum EWR-Abkommen genannten Rechtsakts (Verordnung 

(EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1)), aufgenommen in Punkt 3 des 
Protokolls 21 zum EWR-Abkommen durch Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 130/2004 (ABl. L 64 
vom 10.3.2005, S. 57, und EWR-Beilage Nr. 12 vom 10.3.2006, S. 42). 

( 36 ) Siehe z. B. verbundene Rs. C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P, C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services, Slg. 2009, I- 
9291, Rdnrn. 93-95. 

( 37 ) Rdnr. 84 der Allgemeinen Leitlinien enthält Näheres zum Begriff des Verbrauchers.
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( 38 ) FuE-Gruppenfreistellung. 
( 39 ) Gruppenfreistellung von Spezialisierungsvereinbarungen. 
( 40 ) Die Wirtschaftstheorie über Informationsasymmetrien beschäftigt sich mit der Studie von Transaktionen in denen 

eine Partei über mehr Informationen verfügt als die andere Partei. 
( 41 ) Rs. C-7/95 P, John Deere, Slg. 1998, I-3111, Rdnr. 88. 
( 42 ) Siehe z. B. Rs. C-8/08 P, T-Mobile Netherlands, Slg. 2009, I-4529, Rdnr. 26; Verbundene Rs. C-89/85, C-104/85, C- 

114/85, C-116/85, C-117/85, C-125/85 bis C-129/63, Wood Pulp, Slg. 1993, I-1307, Rndr. 63. 
( 43 ) Rs. C-7/95 P, John Deere, Slg. 1998, I-3111, Rdnr. 86. 
( 44 ) Rs. C-7/95 P, John Deere, Slg. 1998, I-3111, Rdnr. 87. 
( 45 ) Siehe verbundene Rs. 40 bis 48, 50, 54 bis 56, 111, 113 und 114-73, Suiker Unie, Slg. 1975, 1663, Rdnrn. 173 ff. 
( 46 ) Strategische Ungewissheit auf dem Markt entsteht, weil diverse Kollusionsergebnisse möglich sind und weil Unter

nehmen vergangene und aktuelle Handlungen von Wettbewerbern und Marktneulingen nicht vollumfänglich be
obachten können. 

( 47 ) Siehe z. B. verbundene Rs. T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T- 
38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T- 
54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T- 
68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 und T-104/95, Cimenteries, Slg. 200, II-491, Rdnr. 
1849: „[…] dass der Begriff der abgestimmten Verhaltensweise tatsächlich die Existenz gegenseitiger Kontakte 
voraussetzt. […] Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn ein Konkurrent seine Absichten oder sein künftiges Verhalten 
auf dem Markt einem anderen auf dessen Wunsch mitteilt oder dieser die Mitteilung zumindest akzeptiert.“ 

( 48 ) Schlussanträge der Generalanwältin Kokott, Rs. C-8/08 P, T-Mobile Netherlands, Slg. 2009, I-4529 Rdnr. 54. 
( 49 ) Siehe Rs. C-8/08 P, T-Mobile Netherlands, Slg. 2009, I-4529, Rdnr. 59; „Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass eine 

einzige Kontaktaufnahme wie diejenige, um die es im Ausgangsverfahren geht, je nach Struktur des Marktes grund
sätzlich ausreichen kann, um es den beteiligten Unternehmen zu ermöglichen, ihr Marktverhalten abzustimmen und 
so eine praktische Zusammenarbeit zu erreichen, die an die Stelle des Wettbewerbs und die mit ihm verbundenen 
Risiken tritt.“ 

( 50 ) Siehe verbundene Rs. T-202/98 T-204/98 und T-207/98, Tate & Lyle und andere/Kommission, Slg. 2001, II-2035, 
Rdnr. 54. 

( 51 ) Rs. C-199/92 P, Hüls, Slg. 1999, I-4287, Rdnr. 162; Rs. C-49/92 P, AnicPartezipazioni, Slg. 1999, I-4125, Rdnr. 121. 
( 52 ) Dies gilt nicht für Fälle, in denen in einer Bekanntmachung zur Kollusion aufgefordert wird. 
( 53 ) Mit der Formulierung „Grundlegende kartellrechtliche Bedenken“ soll verdeutlicht werden, dass die nachfolgende 

Beschreibung der wettbewerbsrechtlichen Bedenken weder abschließend noch erschöpfend ist. 
( 54 ) Zu den wettbewerbsrechtlichen Bedenken im Zusammenhang mit Marktabschottung, die vertikale Vereinbarungen 

aufwerfen können, siehe Rdnrn. 100 ff. der Leitlinien für vertikale Beschränkungen. 
( 55 ) Siehe z. B. verbundene Rs. C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P, C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services, Slg. 2009, I- 

9291, Rdnr. 58; Rs. C-209/07 BIDS, Slg. 2008, S. I-8637, Rdnrn. 15 ff. 
( 56 ) Siehe auch Allgemeine Leitlinien, Rdnr. 22. 
( 57 ) Informationen betreffend geplantes Mengenverhalten wären z. B. Angaben zu Verkaufs- und Marktanteilszielen, 

künftigen Geschäftsgebieten oder Verkäufen an bestimmte Kundenkreise. 
( 58 ) Zum Begriff „geplantes künftiges Preisverhalten“ siehe Beispiel 1. In besonderen Fällen, wenn Unternehmen sich 

verpflichten, ihr Angebot künftig zu Preisen zu verkaufen, die sie vorab öffentlich bekanntgemacht haben (und 
folglich nicht mehr ändern können), würden solche öffentlichen Bekanntmachungen künftiger individueller Preise 
oder Mengen nicht als Absichten und somit normalerweise nicht als geeignet angesehen werden, Wettbewerbs
beschränkungen zu bezwecken. Dies wäre z. B. der Fall bei häufiger Interaktion und besonderen Beziehungen 
zwischen Unternehmen und Kunden, weil es z. B. wichtig sein kann, dass die Kunden zukünftige Preise im Voraus 
erfahren oder weil sie bereits zu diesen Preisen vorab Bestellungen aufgeben können. Der Grund dafür ist, dass der 
Informationsaustausch in diesen Situationen ein aufwendigeres Mittel zur Erreichung eines Kollusionsergebnisses auf 
dem Markt darstellt als der Austausch von Informationen über Absichten und wahrscheinlich eher aus wettbewerbs
fördernden Beweggründen geschieht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine allgemeine Preisverpflichtung gegenüber 
Kunden notwendigerweise wettbewerbsfördernd ist. Sie könnte im Gegenteil weniger Möglichkeiten einer Abwei
chung von einem Kollusionsergebnis bieten und dieses dadurch stabiler machen. 

( 59 ) Die Tatsache, dass die öffentliche Bekanntmachung von beabsichtigten individuellen Preisen möglicherweise Effi
zienzgewinne erzeugt und die an einem solchen Austausch beteiligten Unternehmen sich auf Artikel 53 Absatz 3 
berufen könnten, bleibt davon unberührt. 

( 60 ) Rs. C-7/95 P, John Deere/Kommission, Slg. 1998, I-3111, Rdnr. 76. 
( 61 ) Ein Informationsaustausch kann den Wettbewerb in ähnlicher Weise wie ein Zusammenschluss beschränken, wenn 

er eine Koordinierung auf dem Markt wirksamer, stetiger und wahrscheinlicher macht; Rs. C-413/06 P, Sony, Slg. 
2008, I-4951, Rdnr. 123, in der der Gerichtshof die vom Gericht in der Rs. T-342/99, Airtours, Slg. 2002, II-2585, 
Rdnr. 62, entwickelten Kriterien bestätigt. 

( 62 ) Rs. C-238/05, Asnef-Equifax, Slg. 2006, I-11125, Rdnr. 54. 
( 63 ) In Rdnr. 78 bis 85 werden nicht alle relevanten Eigenschaften genannt. Es kann durchaus noch andere Markt

eigenschaften geben, die für bestimmte Formen des Informationsaustauschs von Bedeutung sind.
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( 64 ) Rs. T-35/92, John Deere/Kommission, Slg. 1994, II-957, Rdnr. 78. 
( 65 ) Siehe Entscheidung der Kommission in der Sache IV/31.370 und 31.446 — UK Agricultural Tractor Registration 

Exchange, ABl. L 68 vom 13.3.1992, S. 19, Rdnr. 51; und Rs. T-35/92, John Deere/Kommission, Slg. 1994, II-957, 
Rdnr. 78. Absolute Stabilität der Marktanteile und Abwesenheit ausgeprägten Wettbewerbs sind aber keine notwen
digen Voraussetzungen. 

( 66 ) Für den Informationsaustausch im Kontext von FuE-Vereinbarungen gilt nach der FuE-Gruppenfreistellungsverord
nung ein geschützter Bereich von 25 %, wenn er nicht das für die Durchführung der Vereinbarung erforderliche Maß 
überschreitet. Für die Gruppenfreistellungsverordnung für Spezialisierungsvereinbarungen gilt ein geschützter Bereich 
von 20 %. 

( 67 ) Die Erhebung historischer Daten kann auch für den Beitrag eines Branchenverbands zur Überprüfung der staatlichen 
Politik bestimmt sein. 

( 68 ) So vertrat die Europäische Kommission in der Vergangenheit die Auffassung, dass der Austausch individueller Daten, 
die älter sind als ein Jahr, als Austausch historischer Daten und somit als nicht wettbewerbsbeschränkend im Sinne 
von Artikel 101 Absatz 1 anzusehen ist, während Informationen, die weniger als ein Jahr alt sind, als „jung“ erachtet 
wurden; Entscheidung der Kommission in der Sache IV/31.370 — UK Agricultural Tractor Registration Exchange, 
ABl. L 68 vom 13.3.1992, S. 19, Rdnr. 50; Entscheidung der Kommission in der Sache IV/36.069, Wirtschafts
vereinigung Stahl (ABl. L 1 vom 3.1.1998, S. 10, Rdnr. 17). 

( 69 ) Allerdings könnten sporadische Verträge die Wahrscheinlichkeit einer ausreichend schnellen Vergeltungsmaßnahme 
verringern. 

( 70 ) Je nach Struktur des Marktes und Gesamtkontext des Austauschs kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass 
schon ein einziger Informationsaustausch grundsätzlich ausreicht, um den beteiligten Unternehmen eine Abstim
mung ihres Marktverhaltens zu ermöglichen (d. h. sich auf Koordinierungsmodalitäten zu verständigen) und so eine 
praktische Zusammenarbeit zu erreichen, die an die Stelle des Wettbewerbs und die mit ihm verbundenen Risiken. 
Siehe Rs. C-8/08 P, T-Mobile Netherlands, Slg. 2009, I-4529, Rdnr. 59; 

( 71 ) Verbundene Rs. T-191/98, T-212/98 und T-214/98, Atlantic Container Line (TACA), Slg. 2003. II-3275, Rdnr. 1154. 
Dies trifft nicht zu, wenn der Informationsaustausch einem Kartell dient. 

( 72 ) Die Tatsache, dass die an dem Austausch beteiligten Unternehmen die Daten vorab öffentlich bekanntgegeben haben 
(z. B. in einer Tageszeitung oder auf ihrer Website), bedeutet im Übrigen nicht unbedingt, dass ein anschließender 
nicht öffentlicher Datenaustausch nicht gegen Artikel 53 verstoßen würde. 

( 73 ) Siehe verbundene Rs. T-202/98 T-204/98 und T-207/98, Tate & Lyle und andere/Kommission, Slg. 2001, II-2035, 
Rdnr. 60. 

( 74 ) Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass Kunden eine kostengünstige Datenbank angeboten wird, wobei diese selbst 
Daten beigesteuert haben und ihnen dadurch Kosten entstanden sein dürften. 

( 75 ) Um feststellen zu können, ob nicht am Informationsaustausch Beteiligte die aufgrund der Abstimmung erwarteten 
Ergebnisse gefährden könnten, ist es wichtig, etwaige Marktzutrittsschranken und die ausgleichende „Nachfrage
macht“ auf dem Markt zu untersuchen. Erhöhte Transparenz gegenüber den Kunden kann die Wahrscheinlichkeit 
eines Kollusionsergebnisses entweder verringern oder erhöhen, weil sich Abweichungen angesichts einer höheren 
Preiselastizität der Nachfrage zwar eher lohnen, die Vergeltungsmaßnahmen aber auch härter ausfallen. 

( 76 ) Die Erörterung potenzieller Effizienzgewinne durch den Informationsaustausch ist weder abschließend noch erschöp
fend. 

( 77 ) Solche Effizienzgewinne müssten gegenüber den potenziellen negativen Auswirkungen (z. B. eine die Innovation 
begünstigende Einschränkung des Wettbewerbs auf dem Markt) abgewogen werden. 

( 78 ) Siehe die Bekanntmachung über die Definition des relevanten Marktes. 
( 79 ) Siehe auch die Leitlinien EFTA-Überwachungsbehörde zur Anwendung von Artikel 53 des EWR-Abkommens auf 

Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. L 259 vom 4.10.2007, S. 1, und EWR-Beilage Nr. 46 vom 4.10.2007, S. 
1 („Leitlinien für den Technologietransfer“), Rdnr. 33. 

( 80 ) Siehe die Bekanntmachung über die Definition des relevanten Marktes; siehe auch die Leitlinien für den Technologie
transfer, Rdnrn. 19 ff. 

( 81 ) Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe u der FuE-Gruppenfreistellungsverordnung. 
( 82 ) Artikel 4 Absatz 2 der FuE-Gruppenfreistellungsverordnung. 
( 83 ) Siehe auch die Leitlinien für den Technologietransfer, Rdnr. 23. 
( 84 ) Artikel 4 Absatz 1 der FuE-Gruppenfreistellungsverordnung. 
( 85 ) Siehe die Erwägungsgründe 19, 20 und 21 in der Präambel der FuE-Gruppenfreistellungsverordnung. 
( 86 ) Artikel 4 Absatz 3 der FuE-Gruppenfreistellungsverordnung. 
( 87 ) Eine FuE-Zusammenarbeit zwischen Nichtwettbewerbern kann jedoch im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 markt

verschließend wirken, wenn sie die ausschließliche Verwertung der Ergebnisse betrifft und zwischen Unternehmen 
vereinbart wird, von denen eines bei einer Schlüsseltechnologie über einen erheblichen Grad an Marktmacht verfügt 
(der nicht auf Marktbeherrschung hinauslaufen muss). 

( 88 ) Dies gilt unbeschadet der Analyse potenzieller Effizienzgewinne, einschließlich derjenigen, die in der Regel bei 
öffentlich kofinanzierter Forschung und Entwicklung entstehen. 

( 89 ) Siehe Artikel 3 Absatz 2 der FuE-Gruppenfreistellungsverordnung. 
( 90 ) Vgl. Fußnote 89. 
( 91 ) ABl. L 153 vom 18.6.1994, S. 30, und EWR-Beilage zu ABl. Nr. 15 vom 18.6.1994, S. 29. 
( 92 ) Siehe auch Artikel 2 Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung. 
( 93 ) Siehe Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a; verbundene Rs. T-217/03 und T-245/03 French Beef, Slg. 2006, II-4987, 

Rdnrn. 83 ff. und Rs. C-8/08 T-Mobile Netherlands, Slg. 2009, I-4529, Rdnr. 37. 
( 94 ) Artikel 2 Absatz 4 der Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Beschränkungen. 
( 95 ) Die Normierung kann unterschiedliche Formen annehmen, von der einvernehmlichen nationalen Festlegung von 

Normen durch die anerkannten europäischen oder nationalen Normenorganisationen, über Konsortien oder Foren 
bis hin zu Vereinbarungen zwischen einzelnen Unternehmen.
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( 96 ) Siehe Rs. C-113/07, SELEX, Slg. 2009, I-2207, Rdnr. 92. Siehe auch Stellungnahme von AG Trstenjak vom 28. März 
2012 in der Rs. C-171/11 Fra.bo SpA (noch nicht veröffentlicht). 

( 97 ) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37, durch Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 146/2000 in Anhang 
IIB Punkt 1 des Teils XIV aufgenommen (ABl. L 15 vom 18.1.2001, S. 40, und EWR-Beilage Nr. 3 vom 18.1.2001, 
S. 196 (N) und 85 (I)), trat am 6.11.1999 in Kraft. 

( 98 ) Siehe Rs. T-432/05 EMC Development AB/Kommission, Slg. 2010, II-1629 (Zurückweisung der Beschwerde mit 
Anordnung vom 31. März 2011 in der Rs. C-367/10 P, noch nicht veröffentlicht). 

( 99 ) Solche Standardbedingungen können nur einen sehr kleinen Teil der Klauseln oder aber einen Großteil des end
gültigen Vertrags ausmachen. 

( 100 ) Gemeint ist eine Situation, in der eine (nicht rechtsverbindliche) Norm oder (nicht rechtsverbindliche) Standard
bedingungen in der Praxis vom Großteil der Branche und/oder für den Großteil der Aspekte des Produkts/der 
Dienstleistung verwendet werden. 

( 101 ) Siehe Kapitel 3 über Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung. 
( 102 ) Siehe auch Rdnr. 308. 
( 103 ) Je nachdem, wer an der Normung beteiligt ist, kommt es entweder auf der Anbieter- oder auf der Abnehmerseite des 

Marktes für das genormte Produkt zu Wettbewerbsbeschränkungen. 
( 104 ) In diesem Kapitel werden mit dem Ausdruck „Rechte des geistigen Eigentums“ insbesondere Patente (mit Ausnahme 

nicht veröffentlichter Patentanträge) bezeichnet. Gibt jedoch ein anderes Recht des geistigen Eigentums dem Inhaber 
in der Praxis die Kontrolle über die Verwendung der Norm, so ist derselbe Grundsatz anzuwenden. 

( 105 ) In der Praxis handelt es sich häufig um Mischformen. 
( 106 ) Siehe Leitlinien für den Technologietransfer, Rdnr. 7. 
( 107 ) Hohe Lizenzgebühren können nur als überhöht eingestuft werden, wenn die Voraussetzungen für den Missbrauch 

einer beherrschenden Stellung im Sinne des Artikels 54 des EWR-Abkommens oder des Artikels 102 AEUV und der 
Rechtsprechung des EFTA-Gerichtshofs oder des Gerichtshofs der Europäischen Union erfüllt sind; siehe z. B. Rs. 
27/76, United Brands, Slg. 1978, S. 207. 

( 108 ) Siehe z. B. Entscheidung der Kommission in der Sache IV/35.691/E-4: — Fernwärmetechnik-Kartell, ABl. L 24 vom 
30.1.1999, S. 1, in der der Verstoß gegen Artikel 101 AEUV zum Teil in der „Nutzung von Normen und Standards, 
um die Einführung einer neuen Technik, die eine Verringerung der Preise zur Folge hätte, zu verhindern oder zu 
verzögern“ bestand (Rndr. 147). 

( 109 ) Diese Rndr. steht unilateralen und vorab offengelegten Angaben zu den restriktivsten Lizenzbedingungen, wie sie in 
Rdnr. 299 beschrieben sind, nicht entgegen. Ebenso wenig steht sie Patentpools, die nach den Grundsätzen der 
Leitlinien für den Technologietransfer gebildet werden, oder Beschlüssen entgegen, die die Nutzung von Rechten des 
geistigen Eigentums, die für eine Norm notwendig sind, lizenzgebührenfrei zuzulassen wie in diesem Kapitel 
ausgeführt. 

( 110 ) Siehe entsprechend Rdnrn. 39 ff. Zu Marktanteilen siehe auch Rdnr. 296. 
( 111 ) Siehe auch Rdnr. 293. 
( 112 ) So sollte z. B. effektiv Zugang zu der Normspezifikation gewährt werden. 
( 113 ) Wie in den Rndrn. 285 und 286 dargelegt. 
( 114 ) FRAND kann auch gebührenfreie Lizenzen umfassen. 
( 115 ) Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, muss die gutgläubige Offenlegung nicht so weit gehen, dass von den 

Beteiligten verlangt wird, ihre Rechte des geistigen Eigentums mit der potenziellen Norm zu vergleichen und dann 
zusätzlich zu bestätigen, dass ihre Rechte des geistigen Eigentums für die geplante Norm nicht in Betracht kommen. 

( 116 ) Siehe Rs. 27/76, United Brands, Slg. 1978, 207, Rdnr. 250; siehe auch Rs. C-385/07 P, Der Grüne Punkt — Duales 
System Deutschland GmbH, Slg. 2009, I-6155, Rdnr. 142. 

( 117 ) Siehe Rs. 395/87, Ministère public/Jean-Louis Tournier, Slg. 1989, 2521, Rdnr. 38; verbundene Rs. 110/88, 241/88 
und 242/88, Francois Lucazeau/SACEM, Slg. 1989, 2811, Rdnr. 33. 

( 118 ) Siehe Entscheidung der Kommission in der Sache IV/29.151 — Philips Video-Cassetterecorders, ABl. L 47 vom 
18.2.1978, S. 42, Rdnr. 23: „Da es sich hierbei um Normen für die Herstellung von Geräten und Kassetten des VCR- 
Systems handelt, ergibt sich daraus die Verpflichtung der beteiligten Unternehmen, nur Kassetten und Geräte nach 
diesem von Philips lizenzierten System herzustellen und zu vertreiben. Diese Unternehmen waren danach gehindert, 
(…) zur Herstellung oder dem Vertrieb von anderen Video-Kassettensystemen (…) überzugehen (…). Darin lag eine 
Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 Buchstabe b (…)“. 

( 119 ) Siehe Entscheidung der in der Sache IV/29.151 — Philips Video-Cassetterecorders, Rndr. 23. 
( 120 ) In ihrer Entscheidung in der Sache IV/31.458 — X/Open Group, ABl. L 35 vom 6.2.1987, S. 36, vertrat die 

Kommission den Standpunkt, dass die wettbewerbsbeschränkende Mitgliedschaftspraxis selbst bei einer Veröffent
lichung der angenommenen Normen dazu führte, dass Nichtmitglieder keinen Einfluss auf die Ergebnisse der Arbeit 
der Gruppe nehmen konnten und auch nicht das mit der Norm verbundene Know-how und technische Wissen 
erhielten, das die Mitglieder wahrscheinlich erwarben. Außerdem konnten Nichtmitglieder im Gegensatz zu den 
Mitgliedern die Norm nicht übernehmen, solange sie nicht angenommen war (siehe Rdnr. 32). Die Vereinbarung 
wurde deshalb unter den gegebenen Umständen als wettbewerbsbeschränkend im Sinne des Artikels 101 Absatz 1 
AEUV angesehen. 

( 121 ) Auch in dem Fall, dass die Annahme der Norm durch einen ineffizienten Normungsprozess erheblich verzögert 
würde, könnten etwaige Effizienzgewinne anfängliche Beschränkungen nach Artikel 53 Absatz 3 überwiegen. 

( 122 ) Siehe auch die Entscheidung der Kommission vom 14. Oktober 2009 in der Sache 39.416, Schiffsklassifikation. Die 
Entscheidung ist abrufbar unter: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_78.html#i39_416 

( 123 ) Siehe Rdnr. 261.
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( 124 ) Eine einseitige vorherige Offenlegung der restriktivsten Lizenzbedingungen sollte nicht als Deckmantel für eine 
gemeinsame Preisfestsetzung von nachgelagerten Produkten oder Ersatzrechten des geistigen Eigentums/Ersatztech
nologien dienen, die wie in Rndr. 274 unterstrichen eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung darstellen. 

( 125 ) Sollten bisherige Erfahrungen mit Standardbedingungen auf dem relevanten Markt zeigen, dass die Standardbedin
gungen nicht zu weniger Wettbewerb bei der Produktvielfalt geführt haben, könnte dies auch ein Hinweis darauf 
sein, dass dieselbe Art Standardbedingungen für ein verwandtes Produkt auch keine wettbewerbsbeschränkenden 
Auswirkungen hat. 

( 126 ) Siehe Entscheidung der Kommission in der Sache IV/31.458, X/Open Group, Rdnr. 42: „Die Kommission erachtet 
die Bereitschaft der Gruppe, die Arbeitsergebnisse so schnell als möglich zugänglich zu machen, als einen wesent
lichen Bestandteil ihrer Freistellungsentscheidung.“ 

( 127 ) In der Sache IV/29/151, Philips Video-Cassetterecorders führte die Einhaltung der VCR-Normen zu einem Ausschluss 
anderer, möglicherweise besserer Systeme. Bei der herausragenden Marktstellung von Philips war dieser Ausschluss 
besonders gravierend 
„[…] damit [wurden] den beteiligten Unternehmen Beschränkungen auferlegt, die nicht unerläßlich waren, um die 
obengenannten Verbesserungen zu erreichen. Die Verwendbarkeit der Video-Kassetten des VCR-Systems für die von 
anderen Herstellern stammenden Geräte wäre auch dann gesichert gewesen, wenn diese sich lediglich hätten ver
pflichten müssen, bei der Herstellung nach dem VCR-System die VCR-Normen einzuhalten.“ (Rdnr. 31). 

( 128 ) Siehe Entscheidung der Kommission in der Sache IV/31.458, X/Open Group, Rdnr. 45: „Die Zielsetzungen der 
Gruppe könnten nicht erreicht werden, wenn Unternehmen, die sich für diese engagieren wollen, ein Anrecht darauf 
hätten, Mitglied zu werden. Dies würde praktische und logistische Schwierigkeiten für die Organisation der Arbeit 
mit sich bringen und möglicherweise bewirken, daß geeignete Vorschläge nicht berücksichtigt werden.“ Siehe auch 
die Entscheidung der Kommission vom 14. Oktober 2009 in der Sache 39.416, Schiffsklassifikation, Rdnr. 36: „[…] 
die Verpflichtungszusagen [schaffen] ein angemessenes Verhältnis zwischen der Aufrechterhaltung anspruchsvoller 
Kriterien für eine IACS-Mitgliedschaft einerseits sowie der Beseitigung unnötiger Hindernisse für eine IACS-Mit
gliedschaft andererseits. Die neuen Kriterien gewährleisten, dass nur technisch geeignete KGs für eine IACS-Mit
gliedschaft infrage kommen, wodurch verhindert wird, dass die Wirksamkeit und Qualität der IACS-Tätigkeiten 
durch zu milde Anforderungen für eine Mitwirkung bei IACS unzulässig beeinträchtigt wird. Gleichzeitig hindern die 
neuen Kriterien KGs, die technisch kompetent und hierzu bereit sind, nicht am Beitritt zur IACS.“ 

( 129 ) Technologien, die von den Nutzern/Lizenznehmern aufgrund der spezifischen Merkmale der Technologie und in 
Bezug auf ihren Zweck als untereinander austauschbar oder als Ersatz für eine andere Technologie betrachtet 
werden. 

( 130 ) Siehe in diesem Zusammenhang die Entscheidung der Kommission in der Sache IV/34.179, 34.202, 216, Dutch 
Cranes (SCK and FNK), ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 79, Rdnr. 23: „Das Verbot, Firmen ohne SCK-Zertifikat als 
Subunternehmer einzuschalten, schränkt die Handlungsfreiheit der zertifizierten Unternehmen ein. Die Frage, ob 
dieses Verbot als Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs im Sinne von Artikel 85 Absatz 
1 zu beanstanden ist, muss unter den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gesehen werden. Ginge 
das Verbot mit einem allen offenstehenden, unabhängigen und transparenten Zertifizierungssystem einher, das auch 
die Anerkennung gleichwertiger Garantien anderer Systeme beinhaltet, ließe sich argumentieren, dass es keine 
Wettbewerbsbeschränkungen bewirkt, sondern ausschließlich darauf ausgerichtet ist, die Qualität der zertifizierten 
Gegenstände oder Dienstleistungen vollständig zu gewährleisten.“ 

( 131 ) Mit De-facto-Norm wird eine Situation bezeichnet, in der eine (nicht rechtsverbindliche) Norm in der Praxis vom 
Großteil einer Branche verwendet wird.
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V 

(Bekanntmachungen) 

VERWALTUNGSVERFAHREN 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN 2013 — EAC/S11/13 

Programm Erasmus+ 

(2013/C 362/04) 

Suspensivklausel 

Das EU-Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport (2014-2020) („das Programm“), 
das die Europäische Kommission am 23. November 2011 vorgeschlagen hat, ist vom europäischen Gesetz
geber noch nicht angenommen worden. Die Kommission hat dennoch beschlossen, diese Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen („die Aufforderung“) bereits jetzt zu veröffentlichen, um — nach dem Erlass 
des Basisrechtsakts durch den europäischen Gesetzgeber — eine reibungslose und zügige Umsetzung des 
Programms zu ermöglichen und damit potenzielle Empfänger von Finanzhilfen der Europäischen Union ihre 
Vorschläge rechtzeitig ausarbeiten können. 

Die vorliegende Aufforderung gilt vorbehaltlich 

— der Annahme des Basisrechtsakts zur Einrichtung des Programms ohne wesentliche Änderungen durch 
den europäischen Gesetzgeber, 

— einer befürwortenden Stellungnahme oder des Verzichts auf Einwände seitens des mit dem Basisrechtsakt 
eingesetzten Programmausschusses, 

— der Genehmigung des Jahresarbeitsprogramms 2014 durch die Kommission nach Übermittlung durch 
den Programmausschuss und 

— der Verfügbarkeit der im Haushaltsentwurf 2014 vorgesehenen Mittel nach Feststellung des Haushalts
plans 2014 durch die Haushaltsbehörde oder, wenn der Haushaltsplan nicht festgestellt wird, im Rah
men der Regelung der vorläufigen Zwölftel. 

Diese Aufforderung begründet daher keine rechtlichen Verpflichtungen der Kommission. Sollte der Basis
rechtsakt vom europäischen Gesetzgeber wesentlich geändert werden, so behält sich die ausschreibende 
Stelle vor, diese Aufforderung zu annullieren und andere Aufforderungen mit anderem Inhalt und mit 
entsprechend angepassten Fristen für die Einreichung von Vorschlägen zu veröffentlichen. 

1. Einleitung und Beschreibung der Ziele 

Diese Aufforderung gilt vorbehaltlich der Annahme der Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Einrichtung von „Erasmus+“, dem Programm der Union für allgemeine und berufliche Bildung, 
Jugend und Sport. Das Programm erstreckt sich auf den Zeitraum 2014-2020. Die Einzelziele des Pro
gramms sind in den Artikeln 5, 11 und 16 der Verordnung beschrieben. 

2. Maßnahmen 

Diese Aufforderung betrifft folgende Maßnahmen des Programms Erasmus+: 

Leitaktion 1 (Key Action 1 — KA1) — Lernmobilität von Einzelpersonen 

— Mobilität von Einzelpersonen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie Jugend
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— Gemeinsame Masterabschlüsse 

— Großveranstaltungen Europäischer Freiwilligendienst 

Leitaktion 2 (KA2) — Zusammenarbeit zur Förderung von Innovation und zum Austausch von bewährten 
Verfahren 

— Strategische Partnerschaften in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie Jugend 

— Wissensallianzen 

— Allianzen für branchenspezifische Fertigkeiten 

— Kapazitätsaufbau im Bereich Jugend 

Leitaktion 3 (KA3) — Unterstützung politischer Reformen 

— Strukturierter Dialog: Treffen von jungen Menschen und Entscheidungsträgern des Bereichs Jugend 

Jean-Monnet-Aktivitäten 

— Jean-Monnet-Lehrstühle 

— Jean-Monnet-Module 

— Jean-Monnet-Spitzenforschungszentren 

— Jean-Monnet-Förderung für Einrichtungen und Vereine 

— Jean-Monnet-Netze 

— Jean-Monnet-Projekte 

Sport 

— Kooperationspartnerschaften auf dem Gebiet des Sports 

— Gemeinnützige europäische Sportveranstaltungen 

3. Förderfähigkeit 

Alle öffentlichen und privaten Einrichtungen, die in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, 
Jugend und Sport tätig sind, können im Rahmen des Programms Erasmus+ Finanzierungsanträge stellen. 
Auch Gruppen junger Menschen, die in der Jugendarbeit, aber nicht unbedingt im Rahmen einer Jugend
organisation tätig sind, können Mittel für die Lernmobilität von jungen Menschen und Jugendbetreuern 
sowie für strategische Partnerschaften im Bereich Jugend beantragen. 

Das Programm Erasmus+ steht folgenden Ländern zur Teilnahme offen ( 1 ): 

Die folgenden Programmländer können in vollem Umfang an allen Maßnahmen des Programms Erasmus+ 
teilnehmen: 

— die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

— die EFTA-/EWR-Länder Island, Liechtenstein und Norwegen ( 2 ) 

— die Kandidatenländer Türkei und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien ( 3 ) 

— die Schweizerische Eidgenossenschaft ( 4 )
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( 1 ) Ausnahme: Für Jean-Monnet-Aktionen können sich Hochschulen aus der ganzen Welt bewerben. 
( 2 ) Voraussetzung für die Teilnahme Islands, Liechtensteins und Norwegens ist ein Beschluss des Gemeinsamen EWR- 

Ausschusses. Teilnehmer aus diesen Ländern erhalten keine Mittel und werden für die Mindestgröße von Konsortien/ 
Partnerschaften nicht berücksichtigt, wenn die Erasmus+-Verordnung bis zum Tag des Finanzhilfebeschlusses nicht in 
das EWR-Abkommen integriert ist. 

( 3 ) Voraussetzung für die Teilnahme der Türkei und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien an dieser 
Aufforderung ist die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen der Kommission und den zuständigen Behörden 
der beiden Länder. Teilnehmer aus diesen Ländern erhalten keine Mittel und werden für die Mindestgröße von 
Konsortien/Partnerschaften nicht berücksichtigt, wenn eine solche Vereinbarung bis zum Tag des Finanzhilfebeschlus
ses nicht unterzeichnet ist. 

( 4 ) Voraussetzung für die Teilnahme der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist der Abschluss eines bilateralen Abkom
mens mit diesem Land. Teilnehmer aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft erhalten keine Mittel und werden für 
die Mindestgröße von Konsortien/Partnerschaften nicht berücksichtigt, wenn ein solches bilaterales Abkommen bis 
zum Tag des Finanzhilfebeschlusses nicht unterzeichnet ist.



Bestimmte Aktionen des Programms Erasmus+ stehen zudem Organisationen aus Partnerländern offen. 

Nähere Angaben zu den Teilnahmemodalitäten sind dem Erasmus+ Programmleitfaden zu entnehmen. 

4. Vergabekriterien 

Die Bewerbungen zu den in dieser Aufforderung aufgeführten Maßnahmen werden nach folgenden Kriterien 
bewertet: 

Leitaktion 1, Leitaktion 3, Sport (gemeinnützige europäische Sportveranstaltungen): 

— Relevanz des Projekts 

— Projektkonzeption und -umsetzung 

— Wirkung und Verbreitung 

Leitaktion 2, Jean Monnet, Sport (Kooperationspartnerschaften auf dem Gebiet des Sports): 

— Relevanz des Projekts 

— Projektkonzeption und -umsetzung 

— Qualität des Projektteams und der Kooperationsvereinbarungen 

— Wirkung und Verbreitung 

Nähere Angaben dazu, wie die Vergabekriterien auf die spezifischen Maßnahmen angewendet werden, sind 
dem Erasmus+ Programmleitfaden zu entnehmen. 

5. Budget und Projektlaufzeit 

Das für diese Aufforderung vorgesehene Gesamtbudget beträgt rund 1 507,3 Mio. EUR: 

Allgemeine und berufliche Bildung: 1 305,3 Mio. EUR 

Jugend: 174,2 Mio. EUR 

Jean Monnet: 11,2 Mio. EUR 

Sport: 16,6 Mio. EUR 

Die Höhe der gewährten Finanzhilfen und die Laufzeit der Projekte variieren; maßgeblich sind Faktoren wie 
die Art des Projekts und die Anzahl der beteiligten Partner. 

6. Frist für die Einreichung von Anträgen 

Alle unten angegebenen Fristen enden um 12.00 Uhr (mittags) Brüsseler Ortszeit. 

Leitaktion 1 

Mobilität von Einzelpersonen — alle Bereiche (allgemeine und berufliche Bil
dung sowie Jugend) 

17. März 2014 

Mobilität von Einzelpersonen — nur Bereich Jugend 30. April 2014 

Mobilität von Einzelpersonen — nur Bereich Jugend 1. Oktober 2014 

Gemeinsame Masterabschlüsse 27. März 2014 

Großveranstaltungen Europäischer Freiwilligendienst 3. April 2014
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Leitaktion 2 

Strategische Partnerschaften — alle Bereiche (allgemeine und berufliche Bil
dung sowie Jugend) 

30. April 2014 

Strategische Partnerschaften — nur Bereich Jugend 1. Oktober 2014 

Wissensallianzen, Allianzen für branchenspezifische Fertigkeiten 3. April 2014 

Kapazitätsaufbau im Bereich Jugend 3. April 2014 
2. September 2014 

Leitaktion 3 

Treffen von jungen Menschen und Entscheidungsträgern des Bereichs Jugend 30. April 2014 
1. Oktober 2014 

Jean-Monnet-Aktionen 

Lehrstühle, Module, Spitzenforschungszentren, Unterstützung von Einrichtun
gen und Vereinen, Netze, Projekte 

26. März 2014 

Sport 

Kooperationspartnerschaften auf dem Gebiet des Sports 15. Mai 2014 

Gemeinnützige europäische Sportveranstaltungen 14. März 2014 
15. Mai 2014 

Nähere Angaben zur Einreichung der Anträge sind dem Erasmus+ Programmleitfaden zu entnehmen. 

7. Ausführliche Informationen 

Die genauen Bestimmungen für diese Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen sind dem Erasmus+ 
Programmleitfaden zu entnehmen, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/ 

Der Erasmus+ Programmleitfaden ist fester Bestandteil dieser Aufforderung, und die darin enthaltenen 
Teilnahme- und Finanzierungsbestimmungen sind uneingeschränkt auf diese Aufforderung anwendbar.
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VERFAHREN ZUR DURCHFÜHRUNG DER GEMEINSAMEN HANDELSPOLITIK 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Bekanntmachung der Einleitung eines Antisubventionsverfahrens betreffend die Einfuhren 
bestimmter Waren aus Glasfaserfilamenten mit Ursprung in der Volksrepublik China 

(2013/C 362/05) 

Der Europäischen Kommission („Kommission“) liegt ein Antrag 
nach Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 597/2009 des Rates 
vom 11. Juni 2009 über den Schutz gegen subventionierte 
Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden 
Ländern ( 1 ) („Grundverordnung“) vor, dem zufolge die Einfuhren 
bestimmter Waren aus Glasfaserfilamenten mit Ursprung in der 
Volksrepublik China subventioniert werden und dadurch den 
Wirtschaftszweig der Union bedeutend schädigen. 

1. Antrag 

Der Antrag wurde am 28. Oktober 2013 von der European 
Glass Fibre Producers Association („APFE“) („Antragsteller“) im 
Namen von Herstellern eingereicht, auf die mehr als 25 % der 
gesamten Unionsproduktion bestimmter Waren aus Glasfaserfi
lamenten entfallen. 

2. Zu untersuchende Ware 

Gegenstand dieser Untersuchung sind Glasstapelfasern mit einer 
Länge von 50 mm oder weniger, Glasfaserrovings — ausgenom
men getränkte und beschichtete Glasfaserrovings mit einem 
Glühverlust von mehr als 3 % (gemäß der ISO-Norm 1887) 
—, sowie Matten aus Glasfaserfilamenten — ausgenommen 
Matten aus Glaswolle („zu untersuchende Ware“). 

3. Subventionsbehauptung 

Bei der angeblich subventionierten Ware handelt es sich um die 
zu untersuchende Ware mit Ursprung in der Volksrepublik 
China („betroffenes Land“), die derzeit unter den KN-Code(s) 
7019 11 00, ex 7019 12 00 und 7019 31 10 eingereiht wird. 
Die KN-Codes werden nur informationshalber angegeben. 

Aus den vom Antragsteller vorgelegten Anscheinsbeweisen geht 
hervor, dass die Hersteller der betroffenen Ware mit Ursprung 
in der Volksrepublik China Subventionen von der chinesischen 
Regierung erhalten. 

Bei den Subventionen handelt es sich u. a. um der Glasfaserin
dustrie gewährte Darlehen zu Sonderbedingungen (z. B. zins
verbilligte Policy Loans staatseigener Geschäftsbanken und staat
licher Policy Banks, Subventionsprogramme für Ausfuhrkredite, 

Ausfuhrgarantien und -bürgschaften sowie Versicherungspro
gramme zu Sonderbedingungen, finanzielle Vorteile durch die 
Gewährung des Zugangs zu Offshore-Holdinggesellschaften, 
Rückzahlung von Darlehen durch den Staat), Zuschusspro
gramme sowohl auf Ebene der Zentralregierung als auch auf 
nachgeordneter Ebene (z. B. „Famous Brands“ und „China World 
Top Brands“, „Funds for Outward Expansion of Industries“ in 
der Provinz Guangdong), Bereitstellung von Waren und Dienst
leistungen durch den Staat zu einem Entgelt unterhalb der 
Marktüblichkeit, Programme zur Befreiung bzw. Ermäßigung 
in Bezug auf direkte Steuern (z. B. Einkommensteuerbefreiungen 
oder -ermäßigungen im Rahmen des „Two Free/Three Half”-Pro
gramms (zwei Jahre steuerfrei / drei Jahre zum halben Steu
ersatz), Einkommensteuerermäßigungen für ausländisch kapita
lisierte Unternehmen (Foreign Invested Enterprises, FIE) auf
grund des Standorts, lokale Einkommensteuerbefreiungen und 
-ermäßigungen für „produktive FIE“, Einkommensteuerermäßi
gungen für FIE, die in der VR China hergestellte Anlagen er
werben, Steuerverrechnung für Forschungs- und Entwicklungs
tätigkeiten in FIE, Körperschaftsteuervergünstigungen für als Un
ternehmen im Bereich Hochtechnologie oder neue Technologien 
anerkannte FIE, Steuerermäßigungen für an bestimmten Projek
ten beteiligte Unternehmen im Bereich Hochtechnologie oder 
neue Technologien, Einkommensteuervergünstigungsregelungen 
für Unternehmen in der nordöstlichen Region, Steuerpro
gramme der Provinz Guangdong) sowie für indirekte Steuern 
und Einfuhrzölle geltende Programme (z. B. Umsatzsteuerbefrei
ungen für die Verwendung eingeführter Anlagen, Umsatzsteuer
vergütungen beim Erwerb in der VR China hergestellter Anlagen 
durch FIE, Umsatzsteuer- und Zollbefreiungen beim Erwerb von 
Anlagevermögen im Rahmen des „Foreign Trade Development“- 
Programms (Programm zum Ausbau des Außenhandels)), gerin
gere Unternehmenssteuersätze und Steuerbefreiung für Dividen
denausschüttungen zwischen qualifizierten gebietsansässigen 
Unternehmen. Die Kommission behält sich das Recht vor, an
dere Subventionen zu untersuchen, die möglicherweise im Laufe 
der Untersuchung aufgedeckt werden. 

Aus den vom Antragsteller vorgelegten Anscheinsbeweisen geht 
hervor, dass es sich bei den genannten Regelungen um Sub
ventionen handelt, da sie eine finanzielle Beihilfe der Regierung 
der Volksrepublik China oder anderer regionaler Regierungen 
(einschließlich öffentlicher Körperschaften) beinhalten und den 
Empfängern daraus ein Vorteil erwächst. Die Subventionen seien 
von der Ausfuhrleistung und/oder der bevorzugten Verwendung 
inländischer statt eingeführter Waren abhängig und/oder seien
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auf bestimmte Branchen und/oder Unternehmenstypen und/ 
oder Standorte beschränkt; sie seien daher spezifisch und an
fechtbar. 

4. Behauptung bezüglich Schädigung und Schadensursache 

Der Antragsteller legte Beweise dafür vor, dass die Einfuhren der 
untersuchten Ware aus dem betroffenen Land in absoluten Zah
len und gemessen am Marktanteil insgesamt gestiegen sind. 

Aus den vom Antragsteller vorgelegten Anscheinsbeweisen geht 
hervor, dass die Einfuhrmenge und die Preise der zu unter
suchenden Ware sich unter anderem auf die in Rechnung ge
stellten Preise und den Marktanteil des Wirtschaftszweigs der 
Union negativ ausgewirkt und dadurch die Gesamtergebnisse 
sowie die Finanz- und Beschäftigungssituation im Wirtschafts
zweig der Union sehr nachteilig beeinflusst haben. 

5. Verfahren 

Die Kommission kam nach Anhörung des Beratenden Aus
schusses zu dem Schluss, dass der Antrag vom Wirtschaftszweig 
der Union oder in seinem Namen gestellt wurde und dass ge
nügend Beweise vorliegen, um die Einleitung eines Verfahrens 
zu rechtfertigen; sie leitet daher nach Artikel 10 der Grundver
ordnung eine Untersuchung ein. 

Bei der Untersuchung wird geprüft, ob die zu untersuchende 
Ware mit Ursprung im betroffenen Land subventioniert wird 
und ob der Wirtschaftszweig der Union durch die subventio
nierten Einfuhren geschädigt wurde. Sollte sich dies bestätigen, 
wird weiter geprüft, ob die Einführung von Maßnahmen dem 
Interesse der Union zuwiderlaufen würde. 

Der Regierung der Volksrepublik China wurden Konsultationen 
angeboten. 

5.1 Verfahren zur Subventionsermittlung 

Die ausführenden Hersteller ( 1 ) der zu untersuchenden Ware in 
dem betroffenen Land und die Behörden des betroffenen Landes 
werden ersucht, an der Untersuchung der Kommission mitzuar
beiten. 

5.1.1 Untersuchung der ausführenden Hersteller 

5.1.1.1 V e r f a h r e n f ü r d i e A u s w a h l d e r z u u n 
t e r s u c h e n d e n a u s f ü h r e n d e n H e r s t e l l e r 
i m b e t r o f f e n e n L a n d 

a) Stichprobenverfahren 

Da in der Volksrepublik China eine Vielzahl ausführender 
Hersteller von dem Verfahren betroffen sein dürfte, kann 
die Kommission, um die Untersuchung fristgerecht abschlie

ßen zu können, die Zahl der zu untersuchenden ausführen
den Hersteller auf ein vertretbares Maß beschränken, indem 
sie eine Stichprobe bildet („Stichprobenverfahren“). Das 
Stichprobenverfahren wird nach Artikel 27 der Grundverord
nung durchgeführt. 

Damit die Kommission über die Notwendigkeit eines Stich
probenverfahrens entscheiden und gegebenenfalls eine Stich
probe bilden kann, werden alle ausführenden Hersteller oder 
die in ihrem Namen handelnden Vertreter hiermit gebeten, 
mit der Kommission Kontakt aufzunehmen. Sofern nichts 
anderes bestimmt ist, müssen die Parteien dieser Aufforde
rung binnen 15 Tagen nach Veröffentlichung dieser Be
kanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union nach
kommen, indem sie der Kommission die in Anhang I dieser 
Bekanntmachung erbetenen Angaben zu ihren Unternehmen 
übermitteln. 

Die Kommission wird ferner mit den Behörden des betrof
fenen Landes und gegebenenfalls mit den ihr bekannten Ver
bänden ausführender Hersteller Kontakt aufnehmen, um die 
Informationen einzuholen, die sie für die Auswahl der Stich
probe der ausführenden Hersteller benötigt. 

Interessierte Parteien, die außer den verlangten Angaben wei
tere sachdienliche Informationen zur Auswahl der Stichprobe 
übermitteln möchten, müssen dies binnen 21 Tagen nach 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union tun, sofern nichts anderes bestimmt ist. 

Ist die Bildung einer Stichprobe erforderlich, können die 
ausführenden Hersteller auf der Grundlage der größten re
präsentativen Menge der Ausfuhren in die Union ausgewählt 
werden, die in der zur Verfügung stehenden Zeit in angemes
sener Weise untersucht werden kann. Alle der Kommission 
bekannten ausführenden Hersteller, die Behörden des betrof
fenen Landes und die Verbände der ausführenden Hersteller 
werden von der Kommission (gegebenenfalls über die Behör
den des betroffenen Landes) darüber in Kenntnis gesetzt, 
welche Unternehmen für die Stichprobe ausgewählt wurden. 

Die Kommission wird den für die Stichprobe ausgewählten 
ausführenden Herstellern, den ihr bekannten Verbänden aus
führender Hersteller sowie den Behörden des betroffenen 
Landes Fragebogen zusenden, um die Informationen zu 
den ausführenden Herstellern einzuholen, die sie für ihre 
Untersuchung benötigt. 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen alle ausführen
den Hersteller, die für die Stichprobe ausgewählt wurden, 
und die Behörden des betroffenen Landes binnen 37 Tagen 
nach Bekanntgabe der Stichprobe einen ausgefüllten Fra
gebogen übermitteln.
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( 1 ) Ein ausführender Hersteller ist ein Unternehmen im betroffenen 
Land, das die zu untersuchende Ware herstellt und in die Union 
ausführt, entweder direkt oder über einen Dritten, auch über ein 
verbundenes Unternehmen, das an der Herstellung, den Inlandsver
käufen oder der Ausfuhr der zu untersuchenden Ware beteiligt ist.



In dem Fragebogen für ausführende Hersteller werden unter 
anderem Fragen zur Struktur der Unternehmen des ausfüh
renden Herstellers gestellt, ferner zur Geschäftstätigkeit der 
Unternehmen im Zusammenhang mit der zu untersuchen
den Ware, zu den Gesamtverkäufen der Unternehmen und 
der zu untersuchenden Ware sowie zu dem Betrag, auf den 
sich die finanzielle Beihilfe und der Vorteil aus den angeb
lichen Subventionen oder Subventionsprogrammen und an
deren ähnlichen oder eng mit diesen Programmen verknüpf
ten Maßnahmen belaufen. 

In dem Fragebogen für die Behörden werden unter anderem 
Fragen gestellt zu den vorgeblichen Subventionen oder Sub
ventionsprogrammen, zu den Behörden, die für ihre Abwick
lung zuständig sind, zu der Art und Weise, wie diese Ab
wicklung erfolgt, zur Rechtsgrundlage, zu den Auswahlkrite
rien und anderen Bedingungen, zu den Empfängern und der 
Höhe der finanziellen Beihilfe und des erwachsenden Vor
teils. 

Unbeschadet des Artikels 28 der Grundverordnung gelten 
Unternehmen, die ihrer möglichen Einbeziehung in die Stich
probe zugestimmt haben, jedoch hierfür nicht ausgewählt 
werden, als mitarbeitend („nicht in die Stichprobe einbezo
gene mitarbeitende ausführende Hersteller“). Unbeschadet des 
Buchstabens b darf der Ausgleichszoll, der gegebenenfalls auf 
die von diesen Herstellern stammenden Einfuhren erhoben 
wird, die gewogene durchschnittliche Subventionsspanne, die 
für die in die Stichprobe einbezogenen ausführenden Her
steller ermittelt wird, nicht übersteigen ( 1 ). 

b) Individuelle Subventionsspanne für nicht in die Stichprobe 
einbezogene Unternehmen 

Nicht in die Stichprobe einbezogene mitarbeitende ausfüh
rende Hersteller können nach Artikel 27 Absatz 3 der 
Grundverordnung beantragen, dass die Kommission die je
weilige unternehmensspezifische Subventionsspanne („indivi
duelle Subventionsspanne“) ermittelt. Sofern nichts anderes 
bestimmt ist, müssen die ausführenden Hersteller, die eine 
individuelle Subventionsspanne beantragen möchten, einen 
Fragebogen anfordern und diesen binnen 37 Tagen nach 
Bekanntgabe der Stichprobe ordnungsgemäß ausgefüllt zu
rücksenden. 

Ausführende Hersteller, die eine individuelle Subventions
spanne beantragen, sollten jedoch berücksichtigen, dass die 
Kommission die Berechnung ihrer individuellen Subventions
spanne dennoch ablehnen kann, beispielsweise falls die Zahl 
der ausführenden Hersteller so groß ist, dass diese Berech
nung eine zu große Belastung darstellen und den fristgerech
ten Abschluss der Untersuchung verhindern würde. 

5.1.2 Untersuchung unabhängiger Einführer ( 2 ) ( 3 ) 

Die unabhängigen Einführer, die die zu untersuchende Ware aus 
der Volksrepublik China in die Union einführen, werden gebe
ten, bei dieser Untersuchung mitzuarbeiten. 

Da eine Vielzahl unabhängiger Einführer von dem Verfahren 
betroffen sein dürfte, kann die Kommission, um die Unter
suchung fristgerecht abschließen zu können, die Zahl der zu 
untersuchenden unabhängigen Einführer auf ein vertretbares 
Maß beschränken, indem sie eine Stichprobe bildet („Stichpro
benverfahren“). Das Stichprobenverfahren wird nach Artikel 27 
der Grundverordnung durchgeführt. 

Damit die Kommission über die Notwendigkeit eines Stichpro
benverfahrens entscheiden und gegebenenfalls eine Stichprobe 
bilden kann, werden alle unabhängigen Einführer oder die in 
ihrem Namen handelnden Vertreter hiermit gebeten, mit der 
Kommission Kontakt aufzunehmen. Sofern nichts anderes be
stimmt ist, müssen die Parteien dieser Aufforderung binnen 15 
Tagen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amts
blatt der Europäischen Union nachkommen, indem sie der Kom
mission die in Anhang II dieser Bekanntmachung erbetenen 
Angaben zu ihren Unternehmen übermitteln. 

Ferner kann die Kommission Kontakt mit den ihr bekannten 
Einführerverbänden aufnehmen, um die Informationen einzuho
len, die sie für die Auswahl der Stichprobe der unabhängigen 
Einführer benötigt. 

Interessierte Parteien, die außer den verlangten Angaben weitere 
sachdienliche Informationen zur Auswahl der Stichprobe über
mitteln möchten, müssen dies binnen 21 Tagen nach Veröffent
lichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 
Union tun, sofern nichts anderes bestimmt ist.
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( 1 ) Nach Artikel 15 Absatz 3 der Grundverordnung bleiben anfechtbare 
Subventionen, deren Höhe Null beträgt, geringfügig ist oder nach 
Maßgabe von Artikel 28 der Grundverordnung ermittelt wurde, un
berücksichtigt. 

( 2 ) Es können ausschließlich Einführer, die nicht mit ausführenden Her
stellern verbunden sind, in die Stichprobe einbezogen werden. Ein
führer, die mit ausführenden Herstellern verbunden sind, müssen 
Anhang 1 des Fragebogens für die betreffenden ausführenden Her
steller ausfüllen. Nach Artikel 143 der Verordnung (EWG) Nr. 
2454/93 der Kommission mit Durchführungsvorschriften zum Zoll
kodex der Gemeinschaften gelten Personen nur dann als verbunden, 
wenn: a) sie der Leitung des Geschäftsbetriebs der jeweils anderen 
Person angehören; b) sie Teilhaber oder Gesellschafter von Personen
gesellschaften sind; c) sie sich in einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer
verhältnis zueinander befinden; d) eine beliebige Person unmittelbar 
oder mittelbar 5 v. H. oder mehr der im Umlauf befindlichen stimm
berechtigten Anteile oder Aktien beider Personen besitzt, kontrolliert 
oder innehat; e) eine von ihnen unmittelbar oder mittelbar die an
dere kontrolliert; f) beide von ihnen unmittelbar oder mittelbar von 
einer dritten Person kontrolliert werden; g) sie zusammen unmittel
bar oder mittelbar eine dritte Person kontrollieren oder h) sie Mit
glieder derselben Familie sind. Personen werden nur dann als Mit
glieder derselben Familie angesehen, wenn sie in einem der folgen
den Verwandtschaftsverhältnisse zueinander stehen: i) Ehegatten, ii) 
Eltern und Kind, iii) Geschwister (auch Halbgeschwister), iv) Groß
eltern und Enkel, v) Onkel oder Tante und Neffe oder Nichte, vi) 
Schwiegereltern und Schwiegersohn oder Schwiegertochter, vii) 
Schwäger und Schwägerinnen. (ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1). 
In diesem Zusammenhang ist mit „Person“ jede natürliche oder ju
ristische Person gemeint. 

( 3 ) Die von den unabhängigen Einführern vorgelegten Daten können im 
Rahmen dieser Untersuchung auch zu anderen Zwecken als zur 
Ermittlung einer Subventionierung herangezogen werden.



Ist die Bildung einer Stichprobe erforderlich, können die Einfüh
rer auf der Grundlage der größten repräsentativen Verkaufs
menge der zu untersuchenden Ware in der Union ausgewählt 
werden, die in der zur Verfügung stehenden Zeit in angemes
sener Weise untersucht werden kann. Alle der Kommission 
bekannten unabhängigen Einführer und alle ihr bekannten Ein
führerverbände werden von der Kommission darüber in Kennt
nis gesetzt, welche Unternehmen für die Stichprobe ausgewählt 
wurden. 

Die Kommission wird den in die Stichprobe einbezogenen un
abhängigen Einführern und den ihr bekannten Einführerverbän
den Fragebogen zusenden, um die Informationen einzuholen, 
die sie für ihre Untersuchung benötigt. Sofern nichts anderes 
bestimmt ist, müssen die Parteien binnen 37 Tagen nach Be
kanntgabe der Stichprobe einen ausgefüllten Fragebogen über
mitteln. 

In dem Fragebogen werden unter anderem Fragen zur Struktur 
der Unternehmen, zu deren Geschäftstätigkeiten im Zusammen
hang mit der zu untersuchenden Ware und zu den Verkäufen 
der zu untersuchenden Ware gestellt. 

5.2 Verfahren zur Feststellung einer Schädigung und zur Un
tersuchung der Unionshersteller 

Die Feststellung einer Schädigung stützt sich auf eindeutige Be
weise und erfordert eine objektive Prüfung der Menge der sub
ventionierten Einfuhren sowie ihrer Auswirkungen auf die Preise 
in der Union und auf den Wirtschaftszweig der Union. Um 
festzustellen, ob der Wirtschaftszweig der Union bedeutend ge
schädigt wird, werden die Unionshersteller der zu untersuchen
den Ware gebeten, an der Untersuchung der Kommission mit
zuarbeiten. 

5.2.1 Untersuchung der Unionshersteller 

Da eine Vielzahl von Unionsherstellern von dem Verfahren be
troffen ist, hat die Kommission, um die Untersuchung frist
gerecht abschließen zu können, beschlossen, die Zahl der zu 
untersuchenden Unionshersteller auf ein vertretbares Maß zu 
beschränken, indem sie eine Stichprobe bildet („Stichprobenver
fahren“). Das Stichprobenverfahren wird nach Artikel 27 der 
Grundverordnung durchgeführt. 

Die Kommission hat eine vorläufige Stichprobe der Unionsher
steller gebildet. Genauere Angaben dazu können interessierte 
Parteien dem Dossier entnehmen. Interessierte Parteien werden 
hiermit gebeten, das Dossier einzusehen (die Kontaktdaten der 
Kommission finden sich unter Abschnitt 5.6). Andere Unions
hersteller oder die in ihrem Namen handelnden Vertreter, die 
der Auffassung sind, dass bestimmte Gründe für die Einbezie
hung ihres Unternehmens in die Stichprobe sprechen, müssen 
die Kommission binnen 15 Tagen nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union kontaktie
ren. Interessierte Parteien, die weitere sachdienliche Informatio
nen zur Auswahl der Stichprobe übermitteln möchten, müssen 
dies binnen 21 Tagen nach Veröffentlichung dieser Bekannt
machung im Amtsblatt der Europäischen Union tun, sofern nichts 
anderes bestimmt ist. 

Alle der Kommission bekannten Unionshersteller und/oder Ver
bände von Unionsherstellern werden von ihr darüber in Kennt
nis gesetzt, welche Unternehmen für die endgültige Stichprobe 
ausgewählt wurden. 

Die Kommission wird den in die Stichprobe einbezogenen Uni
onsherstellern und den ihr bekannten Verbänden von Unions
herstellern Fragebogen zusenden, um die Informationen ein
zuholen, die sie für ihre Untersuchung benötigt. Sofern nichts 
anderes bestimmt ist, müssen die Parteien binnen 37 Tagen 
nach Bekanntgabe der Stichprobe einen ausgefüllten Fragebogen 
übermitteln. 

In dem Fragebogen werden unter anderem Fragen zur Struktur 
der Unternehmen und zu ihrer finanziellen und wirtschaftlichen 
Lage gestellt. 

5.3 Verfahren zur Prüfung des Unionsinteresses 

Sollten eine Subventionierung und eine dadurch verursachte 
Schädigung festgestellt werden, ist nach Artikel 31 der Grund
verordnung zu entscheiden, ob die Einführung von Antisubven
tionsmaßnahmen dem Unionsinteresse nicht zuwiderlaufen 
würde. Sofern nichts anderes bestimmt ist, werden die Unions
hersteller, die Einführer und ihre repräsentativen Verbände, die 
Verwender und ihre repräsentativen Verbände sowie repräsenta
tive Verbraucherorganisationen gebeten, sich binnen 15 Tagen 
nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union bei der Kommission zu melden. Um an der 
Untersuchung mitarbeiten zu können, müssen die repräsentati
ven Verbraucherorganisationen innerhalb derselben Frist nach
weisen, dass ein objektiver Zusammenhang zwischen ihrer Tä
tigkeit und der zu untersuchenden Ware besteht. 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, können Parteien, die sich 
innerhalb der genannten Frist bei der Kommission melden, ihr 
binnen 37 Tagen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Europäischen Union Angaben zum Unionsinte
resse übermitteln. Diese Angaben können entweder in einem 
frei gewählten Format oder in einem von der Kommission er
stellten Fragebogen gemacht werden. Nach Artikel 31 der 
Grundverordnung übermittelte Informationen werden allerdings 
nur berücksichtigt, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Übermittlung 
durch Beweise belegt sind. 

5.4 Andere schriftliche Stellungnahmen 

Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Bekanntmachung wer
den alle interessierten Parteien hiermit gebeten, ihren Stand
punkt unter Vorlage von Informationen und sachdienlichen 
Nachweisen darzulegen. Sofern nichts anderes bestimmt ist, 
müssen diese Informationen und sachdienlichen Nachweise bin
nen 37 Tagen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Europäischen Union bei der Kommission eingehen. 

5.5 Möglichkeit der Anhörung durch die untersuchenden 
Kommissionsdienststellen 

Jede interessierte Partei kann eine Anhörung durch die unter
suchenden Kommissionsdienststellen beantragen. Der Antrag ist 
schriftlich zu stellen und zu begründen. Betrifft die Anhörung 
Fragen, die sich auf die Anfangsphase der Untersuchung bezie
hen, so muss der Antrag binnen 15 Tagen nach Veröffent
lichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 
Union gestellt werden. Danach ist eine Anhörung innerhalb 
der Fristen zu beantragen, welche die Kommission in ihrem 
Schriftwechsel mit den Parteien jeweils festlegt.
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5.6 Schriftliche Beiträge, Rücksendung ausgefüllter Fragebo
gen und Schriftwechsel 

Alle von interessierten Parteien übermittelten schriftlichen Bei
träge, die vertraulich behandelt werden sollen, darunter auch die 
mit dieser Bekanntmachung angeforderten Informationen, die 
ausgefüllten Fragebogen und sonstige Schreiben, müssen mit 
dem Vermerk „Limited“ ( 1 ) (zur eingeschränkten Verwendung) 
versehen sein. 

Interessierte Parteien, die Informationen mit dem Vermerk „Li
mited“ übermitteln, müssen nach Artikel 29 Absatz 2 der 
Grundverordnung eine nichtvertrauliche Zusammenfassung vor
legen, die den Vermerk „For inspection by interested parties“ 
(zur Einsichtnahme durch interessierte Parteien) trägt. Diese Zu
sammenfassungen sollten so ausführlich sein, dass sie ein an
gemessenes Verständnis des wesentlichen Inhalts der vertrauli
chen Informationen ermöglichen. Legt eine interessierte Partei, 
die vertrauliche Informationen übermittelt, hierzu keine nicht
vertrauliche Zusammenfassung im vorgeschriebenen Format 
und in der vorgeschriebenen Qualität vor, so können diese ver
traulichen Informationen unberücksichtigt bleiben. 

Interessierte Parteien müssen alle Beiträge und Anträge elektro
nisch (nichtvertrauliche Beiträge per E-Mail, vertrauliche auf CD- 
R/DVD) übermitteln, und zwar unter Angabe ihres Namens, 
ihrer Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer. Et
waige Vollmachten und unterzeichnete Bescheinigungen, die 
den beantworteten Fragebogen beigefügt werden, wie auch ge
gebenenfalls ihre aktualisierten Fassungen, sind der nachstehend 
genannten Stelle indessen auf Papier vorzulegen, entweder 
durch Einsendung per Post oder durch persönliche Abgabe. 
Kann eine interessierte Partei ihre Beiträge und Anträge nicht 
elektronisch übermitteln, muss sie die Kommission nach Arti
kel 28 Absatz 2 der Grundverordnung hierüber unverzüglich in 
Kenntnis setzen. Weiterführende Informationen zum Schrift
wechsel mit der Kommission können die interessierten Parteien 
der entsprechenden Webseite im Internet-Auftritt der General
direktion Handel entnehmen: http://ec.europa.eu/trade/tackling- 
unfair-trade/trade-defence 

Anschrift der Kommission: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Handel 
Direktion H 
Büro: N105 08/020 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Fax +32 22993704 

E-Mail-Adresse für Beiträge zum die Subventionen betreffenden 
Teil der Untersuchung (ausführende Hersteller in der Volksrepu
blik China): 

trade-as-fgf-subsidy@ec.europa.eu 

E-Mail-Adresse für Beiträge zum die Schädigung betreffenden 
Teil der Untersuchung (Unionshersteller, Einführer, Verwender): 

trade-as-fgf-injury@ec.europa.eu 

6. Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit 

Verweigern interessierte Parteien den Zugang zu den erforderli
chen Informationen, erteilen sie diese nicht fristgerecht oder 
behindern sie die Untersuchung erheblich, so können nach Ar
tikel 28 der Grundverordnung vorläufige oder endgültige posi
tive oder negative Feststellungen auf der Grundlage der verfüg
baren Informationen getroffen werden. 

Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre oder 
irreführende Informationen vorgelegt hat, so können diese In
formationen unberücksichtigt bleiben; stattdessen können ver
fügbare Informationen zugrunde gelegt werden. 

Arbeitet eine interessierte Partei nicht oder nur eingeschränkt 
mit und stützen sich die Feststellungen daher nach Artikel 28 
der Grundverordnung auf die verfügbaren Informationen, so 
kann dies zu einem Ergebnis führen, das für diese Partei un
günstiger ist, als wenn sie mitgearbeitet hätte. 

7. Anhörungsbeauftragter 

Interessierte Parteien können sich an den Anhörungsbeauftrag
ten der Generaldirektion Handel wenden. Er fungiert als Schnitt
stelle zwischen den interessierten Parteien und den mit der 
Untersuchung betrauten Kommissionsdienststellen. Er befasst 
sich mit Anträgen auf Zugang zum Dossier, Streitigkeiten 
über die Vertraulichkeit von Unterlagen, Anträgen auf Fristver
längerung und Anträgen Dritter auf Anhörung. Der Anhörungs
beauftragte kann die Anhörung einer einzelnen interessierten 
Partei ansetzen und als Vermittler tätig werden, um zu gewähr
leisten, dass die interessierten Parteien ihre Verteidigungsrechte 
umfassend wahrnehmen können. 

Eine Anhörung durch den Anhörungsbeauftragten ist schriftlich 
zu beantragen und zu begründen. Betrifft die Anhörung Fragen, 
die sich auf die Anfangsphase der Untersuchung beziehen, so 
muss der Antrag binnen 15 Tagen nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union gestellt 
werden. Danach ist eine Anhörung innerhalb der Fristen zu 
beantragen, welche die Kommission in ihrem Schriftwechsel 
mit den Parteien jeweils festlegt. 

Der Anhörungsbeauftragte bietet den Parteien außerdem die 
Möglichkeit, bei einer Anhörung ihre unterschiedlichen Ansich
ten zu Fragen wie Subventionierung, Schädigung, ursächlichem 
Zusammenhang und Unionsinteresse vorzutragen und Gegen
argumente vorzubringen. Eine solche Anhörung findet im Re
gelfall spätestens am Ende der vierten Woche nach der Unter
richtung über die vorläufigen Feststellungen statt. 

Weiterführende Informationen und Kontaktdaten können inte
ressierte Parteien den Webseiten des Anhörungsbeauftragten im 
Internet-Auftritt der Generaldirektion Handel entnehmen: http:// 
ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing- 
officer/
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( 1 ) Eine Unterlage mit dem Vermerk „Limited“ gilt als vertraulich im 
Sinne des Artikels 29 der Verordnung (EG) Nr. 597/2009 des Rates 
(ABl. L 188 vom 18.7.2009, S. 93) und des Artikels 12 des WTO- 
Übereinkommens über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen. 
Sie ist ferner nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 145 vom 
31.5.2001, S. 43) geschützt.

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
mailto:trade-as-fgf-subsidy@ec.europa.eu
mailto:trade-as-fgf-injury@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/


8. Zeitplan für die Untersuchung 

Nach Artikel 11 Absatz 9 der Grundverordnung wird die Untersuchung binnen 13 Monaten nach Ver
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union abgeschlossen. Nach Artikel 12 
Absatz 1 der Grundverordnung können binnen neun Monaten nach Veröffentlichung dieser Bekannt
machung im Amtsblatt der Europäischen Union vorläufige Maßnahmen eingeführt werden. 

9. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Alle im Rahmen der Untersuchung erhobenen personenbezogenen Daten werden nach der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver
arbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr ( 1 ) verarbeitet.
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( 1 ) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.



ANHANG I
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ANHANG II
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EUR-Lex (http://new.eur-lex.europa.eu) bietet einen direkten und kostenlosen Zugang zum EU-Recht. 
Die Website ermöglicht die Abfrage des Amtsblatts der Europäischen Union und enthält darüber hinaus 

die Rubriken Verträge, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vorschläge für Rechtsakte. 

Weitere Informationen über die Europäische Union finden Sie unter: http://europa.eu 
DE
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